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Bericht des Bundesrates über seine Geschäftsführung im Jahre 2014 

vom 18. Februar 2015: 

Band I: Schwerpunkte der Geschäftsführung des Bundesrates 

Band II: Schwerpunkte der Geschäftsführung der eidgenössischen  

 Departemente und der Bundeskanzlei 

 

 

Sehr geehrter Herr Nationalratspräsident 
Sehr geehrter Herr Ständeratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beehren uns, Ihnen hiermit den Geschäftsbericht 2014 zu unterbreiten. 

Das vorliegende Dokument enthält den Bericht des Bundesrates über die Schwerpunkte seiner 
Geschäftsführung (Geschäftsbericht Band I) sowie den Bundesbeschluss zur Genehmigung der bei-
den oben erwähnten Teile des Geschäftsberichts 2014. Der Bericht des Bundesrates über die 
Schwerpunkte der Geschäftsführung der eidgenössischen Departemente und der Bundeskanzlei 
erscheint als Band II separat. 

Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, sehr geehrter Herr Ständeratspräsi-
dent, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung. 

 

18. Februar 2015 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

 Die Bundespräsidentin: Simonetta Sommaruga 
 Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova 
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Einleitung 

 

Das bestehende Instrumentarium geht auf die 
Neuordnung der Geschäftsberichterstattung im 
Jahre 1995 zurück. Damals hatte der Bundes-
rat im Einvernehmen mit den Geschäftsprü-
fungskommissionen beschlossen, die jährliche 
Berichterstattung über seine Geschäftsführung 
neu zu gestalten. Per 1996 wurde eine Jahres-
planung auf Stufe Bundesrat eingeführt, die ih-
rerseits auf die übergeordneten Ziele der Legis-
laturplanung abgestimmt ist. Legislaturplanung 
und Jahresziele tragen dazu bei, die Arbeiten 
der Verwaltung anhand vorgegebener Prioritä-
ten zu führen und damit die Gesetzgebungs- 
und Verwaltungstätigkeit kohärenter zu gestal-
ten. 1998 folgten die Jahresziele der eidgenös-
sischen Departemente und der Bundeskanzlei. 
Das Instrumentarium erlaubt einen Soll-Ist-Ver-
gleich zwischen prospektiven Planungsdaten 
und dem rückblickenden Rechenschaftsbe-
richt. Damit wurde einerseits die Grundlage für 
ein permanentes bundesrätliches Controlling 
gelegt und andererseits die Geschäftsprüfung 
erleichtert. 

Im Parlamentsgesetz vom 13. Dezember 2002 
(ParlG) ist das Instrumentarium gesetzlich fest-
geschrieben. Gemäss Artikel 144 ParlG unter-
breitet der Bundesrat der Bundesversammlung 
seinen Bericht über die Geschäftsführung zwei 
Monate vor Beginn der Session, in welcher der 
Bericht behandelt werden soll. Der Geschäfts-
bericht des Bundesrates umfasst zwei Bände 
und ist wie folgt gegliedert: 

Der Geschäftsbericht Band I enthält eine Dar-
stellung der politischen Schwerpunkte der bun-
desrätlichen Geschäftsführung mit einem Über-
blick über die Regierungs- und Verwaltungstä-
tigkeit im Lichte der jeweiligen Legislaturpla-
nung. Die Berichterstattung orientiert sich an 
den Zielsetzungen und geplanten Massnah-
men, wie sie in den Zielen des Bundesrates für 
das entsprechende Jahr umrissen sind. Aus 
dieser Optik unternimmt der Bundesrat einen 
Soll-Ist-Vergleich. 

 

Der Geschäftsbericht Band II befasst sich mit 
den Schwerpunkten der Geschäftsführung der 
eidgenössischen Departemente und der Bun-
deskanzlei. Er gibt Auskunft über die Erfüllung 
der Jahresziele auf dieser Ebene. Er erscheint 
separat. 

Um die Vergleichbarkeit von Planung und Re-
chenschaftsablage über alle Instrumente hin-
weg zu erhöhen, hat der Bundesrat seit dem 
Geschäftsjahr 2008 die Systematik der Legisla-
turziele für Jahresziele und Geschäftsbericht 
übernommen; dies wird auch in der Legislatur-
periode 2011–2015 so weitergeführt.  

Seit dem Geschäftsbericht 2008 wird im Weite-
ren auf ein eigenes Kapitel mit gesonderter Dar-
stellung der Schwerpunkte und den dadurch er-
forderlichen Querverweisen zu den einzelnen 
Zielen verzichtet. Die Schwerpunkte werden je-
weils an Ort und Stelle abgehandelt. 

Die Berichterstattung zu den Indikatoren stützt 
sich auf die Neuerungen, die mit der Botschaft 
über die Legislaturplanung 2007–2011 einge-
führt wurden und die seit Dezember 2007 im 
revidierten Artikel 144 Absatz 3 ParlG auch ge-
setzlich verankert sind. In der Botschaft über 
die Legislaturplanung werden den Zielen Indi-
katoren zugeordnet, mit denen die Zielerrei-
chung überprüft werden kann. Auf der Grund-
lage dieses Indikatorensystems wird nun die 
jährliche Lagebeurteilung vorgenommen. 

Die zusammenfassende Bilanz über die Zieler-
reichung des vergangenen Jahres befindet sich 
seit dem Geschäftsbericht 2008 nicht mehr im 
Anhang, sondern eröffnet die bundesrätliche 
Berichterstattung gleich auf der nächsten Seite. 
Die Parlamentsgeschäfte der Jahresziele und 
jene der laufenden Legislatur befinden sich im 
Anhang in einer einzigen Tabelle. Schliesslich 
befasst sich ebenfalls seit 2008 ein Anhang mit 
der Bedrohungslage und der Tätigkeit der Si-
cherheitsorgane des Bundes im Berichtsjahr. 
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Die Ziele des Bundesrates 2014 im Überblick: Bilanz Ende 2014 

 

1 Der Standort Schweiz ist attraktiv, 
wettbewerbsfähig und zeichnet sich 
durch einen gesunden Bundes-
haushalt sowie effiziente staatliche 
Institutionen aus 

 
Ziel 1: Das Gleichgewicht des Bundeshaus-

halts bleibt gewahrt 

Realisiert 

 Botschaft zur Optimierung des Rech-

nungsmodells des Bundes (NRM) 

 Finanzielle Standortbestimmung und 

finanzpolitische Prioritäten für die 

Jahre 2016–2024 

 
Ziel 2: Die schweizerische Wirtschaft ist durch 

bestmögliche Rahmenbedingungen ge-

festigt und wächst weiterhin 

Überwiegend realisiert 

 Botschaft zur Revision des Bundesge-

setzes über die wirtschaftliche Lan-

desversorgung 

 Vernehmlassung zur Revision des Ob-

ligationenrechts (Aktienrecht inklusive 

Umsetzung Abzockerei) 

 Vernehmlassung zur Revision des 

Bundesgesetzes über das öffentliche 

Beschaffungswesen 

 
Ziel 3: Stabilität und Standortattraktivität des 

Finanzplatzes sind gewährleistet; die 

Schweiz verfügt über eine wettbe-

werbsfähige, einfache, unbürokrati-

sche Regulierung 

Teilweise realisiert 

 Bilaterale Vereinbarungen mit wichti-

gen Partnerstaaten betreffend Markt-

zugang und Kooperation im Finanzbe-

reich 

 Position der Schweiz betreffend den 

OECD-Standard zum automatischen 

Informationsaustausch bei der Steuer-

amtshilfe 

 Botschaft zur Ratifikation der multilate-

ralen Konvention der OECD und des Eu-

roparates über die gegenseitige Amts-

hilfe in Steuersachen 

 Botschaft zum Finanzmarktinfrastruktur-

gesetz 

 Botschaft zum Finanzdienstleistungsge-

setz 

 
Ziel 4: Die Agrarpolitik entwickelt sich in Rich-

tung einer integralen Politik für die Land- 

und Ernährungswirtschaft weiter 

Realisiert 

 Agrarpolitische Agenda für die Zeit nach 

2017 

 Grundsätze für die landwirtschaftlichen 

Zahlungsrahmen 2018–2021 

 
Ziel 5: Die Handlungs- und Leistungsfähigkeit 

der schweizerischen Institutionen und de-

ren Zusammenarbeit sind optimiert 

Überwiegend realisiert 

 Botschaft zur Teilrevision des Bundesge-

setzes über die Meteorologie und Klima-

tologie 

 Botschaft zur Festlegung des Ressour-

cen- und Lastenausgleichs zwischen 

Bund und Kantonen für die Beitragsperi-

ode 2016-2019 

 Bericht betreffend die Überprüfung der 

Einhaltung der NFA-Prinzipien 

 Bericht «Perspektiven 2030» 

 Botschaft zur Teilrevision des Zollgeset-

zes 

 Weiterentwicklung von Vote électronique 

(Phase II) 

 Umsetzung des revidierten Regierungs- 

und Verwaltungsorganisationsgesetzes 

(RVOG) 

 Umsetzung der Personalstrategie Bun-

desverwaltung 2011–2015 
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Ziel 6: Die Attraktivität und die Glaubwürdig-

keit des schweizerischen Steuersys-

tems sind gestärkt 

Überwiegend realisiert 

 Dialog mit der EU zur Unternehmens-

besteuerung 

 Vernehmlassung zur Unternehmens-

steuerreform III 

 Botschaft zur Revision des Steuer-

strafrechts 

 Vernehmlassung zu einer Teilrevision 

des Mehrwertsteuergesetzes 

 Botschaft zur Revision der Quellenbe-

steuerung des Erwerbseinkommens 

 Vernehmlassung zum Energielen-

kungssystem 

 
Ziel 7: Die Schweiz nutzt die Chancen der In-

formations- und Kommunikationstech-

nologien und anderer moderner Tech-

nologien 

Realisiert 

 Revision der Verordnungen über Fern-

meldedienste, Adressierungselemente 

und Preisbekanntgabe 

 Strategie Open Government Data 

 
 
2 Die Schweiz ist regional und global 

gut positioniert und hat ihren Ein-
fluss im internationalen Kontext ge-
stärkt 

 
Ziel 8: Die Schweiz ist global gut vernetzt, und 

ihre Position im internationalen Kon-

text und in den multilateralen Institutio-

nen ist gefestigt 

Überwiegend realisiert 

 Botschaft über die neue Strategie zur 

Stärkung der Attraktivität und der 

Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz als 

Gaststaat durch das internationale 

Genf 

 Botschaft über einen Rahmenkredit 

(2016–2019) für die Genfer Zentren 

 Vorsitz der Schweiz in der OSZE 

 Bericht der IDAG Korruptionsbekämp-

fung 2014 

 Botschaft zum Änderungsprotokoll Nr. 

15 und Zusatzprotokoll Nr. 16 zur EMRK 

 Pflege und Ausbau unserer Beziehungen 

zu den Nachbarstaaten 

 Erhalt des universell ausgerichteten Aus-

sennetzes und Prüfung punktueller An-

passungen 

 Festigung der Schweizer Position in den 

internationalen Finanzinstitutionen und 

gegenüber der G20 

 
Ziel 9: Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist ge-

stärkt 

Teilweise realisiert 

 Botschaft zur Ausdehnung der Personen-

freizügigkeit auf Kroatien (Protokoll III) 

 Botschaft über den Beitrag der Schweiz 

zugunsten von Kroatien zur Verringerung 

der wirtschaftlichen und sozialen Un-

gleichheiten in der erweiterten EU 

 Botschaft zum Abkommen zwischen der 

Schweiz und der EU zur Teilnahme am 

EU MEDIA Programm 2014–2020 

 Verhandlungen für ein institutionelles 

Abkommen 

 Verhandlungen für ein Abkommen im 

Bereich der Chemikaliensicherheit 

(REACH) 

 Verhandlungen in den Bereichen Land-

wirtschaft, Lebensmittelsicherheit, Pro-

duktesicherheit und öffentliche Gesund-

heit 

 Verhandlungen über ein Rahmenabkom-

men zur Beteiligung der Schweiz an den 

Krisenbewältigungsoperationen im Rah-

men der GSVP 

 Verhandlungen mit der EU zur Anpas-

sung des bilateralen Zinsbesteuerungs-

abkommens 

 
Ziel 10: Die Aussenwirtschaftsstrategie ist weiter-

entwickelt 

Realisiert 

 Die Freihandelspolitik ist durch den Aus-

bau und die Weiterentwicklung des Net-

zes von Freihandelsabkommen gestärkt 
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 Die Multilaterale Handelsordnung ist 

gesichert / Die WTO ist gestärkt 

 
Ziel 11: Die Schweiz leistet einen angemesse-

nen Beitrag zur Bewältigung der Armut-

sprobleme und zur Minderung globaler 

Risiken 

Realisiert 

 Festlegung der Verhandlungsposition 

der Schweiz in der neuen UNO-Agenda 

für nachhaltige Entwicklungsziele 

(Post–2015) 

 Überarbeitete Strategie zum Mittleren 

Osten und zu Nordafrika 

 
Ziel 12: Die Schweiz hat ihr Engagement im Be-

reich Menschenrechte, Friedenspolitik, 

Mediation und Gute Dienste verstärkt 

Realisiert 

 Botschaft zur Genehmigung der Ände-

rungen des Römer Statuts des Inter-

nationalen Strafgerichtshofs betref-

fend das Verbrechen der Aggression 

und Kriegsverbrechen 

 Dienste der Schweiz in Konfliktver-

mittlung im Rahmen des OSZE-Vorsit-

zes / Ernennung von Sondergesand-

ten für den Balkan und für den Süd-

kaukasus 

 Ausbau des Engagements zur Terroris-

musbekämpfung, insbesondere wäh-

rend der OSZE-Präsidentschaft 

 Förderung der Interessenvertretung 

(Russland-Georgien, Iran, Kuba) 

 Einsatz für die Menschenrechte auf 

bilateraler und multilateraler Ebene 

 
 

3 Die Sicherheit der Schweiz ist ge-
währleistet 

 
Ziel 13: Instrumente zur frühzeitigen Erkennung 

und Bekämpfung sicherheitspolitischer 

Gefahren und Risiken werden wirksam 

angewendet 

Realisiert 

 Botschaft zur Änderung der Rechts-

grundlagen für die Weiterentwicklung 

der Armee (WEA) 

 Botschaft zur Revision der Gesetzge-

bung des Zivildienstes 

 
Ziel 14: Kriminalität, Terrorismus und Cyberan-

griffe werden wirkungsvoll bekämpft, und 

der Gewaltanwendung in der schweizeri-

schen Gesellschaft wird vorgebeugt 

Realisiert 

 Botschaft zum Bundesgesetz über das 

Strafregister-Informationssystem 

VOSTRA (Strafregistergesetz) 

 Botschaft zur Totalrevision des Ord-

nungsbussengesetzes (OBG) 

 
Ziel 15: Die Zusammenarbeit mit in- und auslän-

dischen Partnern ist intensiviert 

Teilweise realisiert 

 Vorgehensentscheid betreffend die Ver-

stärkung und Vereinfachung der Zusam-

menarbeit zwischen den Polizeibehör-

den der EU-Mitgliedstaaten (Prüm) 

 Botschaft zu einem Bundesgesetz über 

die Zusammenarbeit mit ausländischen 

Behörden und über den Schutz der 

schweizerischen Souveränität 

 Zusatzvereinbarung zur Beteiligung der 

Schweiz an der IT-Agentur im Rahmen 

von Schengen-Dublin 

 Botschaft zur Änderung des Strafgesetz-

buches (Korruptionsstrafrecht) 

 Integrierte Grenzverwaltungsstrategie 

 Botschaft zur Änderung des Bundesge-

setzes über internationale Rechtshilfe in 

Strafsachen (IRSG) 
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4 Der gesellschaftliche Zusammen-
halt der Schweiz ist gefestigt, und 
den demografischen Herausforde-
rungen wird wirksam begegnet 

 
Ziel 16: Die Chancen der Migration werden ge-

nutzt, und ihren Risiken wird begegnet 

Realisiert 

 Botschaft zur Änderung des Asylgeset-

zes (Neustrukturierung des Asylbe-

reichs) 

 Botschaft zum Abkommen mit der EU 

über eine Teilnahme der Schweiz am 

Europäischen Unterstützungsbüro für 

Asylfragen (EASO) 

 
Ziel 17: Die gesellschaftliche Kohäsion wird ge-

stärkt, und gemeinsame Werte werden 

gefördert 

Überwiegend realisiert 

 Bericht zu einer umfassenden Politik 

des ländlichen Raumes 

 Bericht über eine Gesamtschau der 

schweizerischen Medienlandschaft 

und ein Förderkonzept zur Stärkung 

der staats- und demokratiepolitischen 

Bedeutung der Medien 

 Botschaft zur Revision des Bundesge-

setzes über die Informationssysteme 

des Bundes im Bereich Sport (IBSG) 

 Botschaft zur Volksinitiative «Pro Ser-

vice public» 

 Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 

2016–2019 

 Vernehmlassung zur Änderung des Zi-

vilgesetzbuchs (Modernisierung des 

Erbrechts) 

 Vernehmlassung zum Geldspielgesetz 

(Umsetzung von Art. 106 BV) 

 Konzept Leistungssport 

 Bericht über Massnahmen zur Unter-

stützung und Entlastung von pflegen-

den Angehörigen 

 

Ziel 18: Das Kostenwachstum im Gesundheitswe-

sen wird eingedämmt, und die Qualität 

der Gesundheitsversorgung sowie die Pa-

tientensicherheit werden erhöht 

Überwiegend realisiert 

 Botschaft zur Teilrevision des KVG im 

Zusammenhang mit der Erleichterung 

von grenzüberschreitenden Kooperati-

onsprojekten 

 Weiteres Vorgehen betreffend das Bun-

desgesetz zur Stärkung von Qualität und 

Wirtschaftlichkeit in der Krankenversi-

cherung 

 Vernehmlassung zur Teilrevision des 

KVG im Zusammenhang mit der Steue-

rung des ambulanten Bereichs 

 Vernehmlassung zum neuen Tabakpro-

duktegesetz 

 Vernehmlassung zum Bundesgesetz 

über den Schutz vor nichtionisierender 

Strahlung und Schall 

 Bericht zur Medikamentenabhängigkeit 

und zur Bedeutung der Medikamente als 

«smart drugs» 

 
Ziel 19: Die Sozialwerke sind finanziell konsoli-

diert und nachhaltig gesichert 

Realisiert 

 Botschaft zur Reform der Altersvorsorge 

2020 

 Verordnungsanpassungen in der Invali-

denversicherung 
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5 Die Schweiz nutzt Energien und 
Ressourcen nachhaltig und effizien-
ter und ist auf das zunehmende 
Mobilitätsbedürfnis vorbereitet 

 
Ziel 20: Die Versorgung der Schweiz mit Ener-

gie und natürlichen Ressourcen ist 

langfristig gesichert, und der schritt-

weise Ausstieg aus der Kernenergie so-

wie Massnahmen zur Reduktion der 

Abhängigkeit von fossilen Energien 

sind in die Wege geleitet 

Überwiegend realisiert 

 Botschaft zur Volksinitiative «Für eine 

sichere und wirtschaftliche Stromver-

sorgung (Stromeffizienz-Initiative)» 

 Botschaft zur Volksinitiative «Für eine 

nachhaltige und ressourceneffiziente 

Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)» 

 Botschaft zu einem Strom- bzw. Ener-

gieabkommen mit der EU 

 Vernehmlassung zur «Strategie Strom-

netze» 

Ziel 21: Die Schweiz verfügt über ein finanziell 

solides und ausgebautes Verkehrsinf-

rastruktursystem 

Überwiegend realisiert 

 Botschaft zur Schaffung eines Natio-

nalstrassen- und Agglomerationsver-

kehrs-Fonds (NAF) zur Schliessung der 

Finanzierungslücke und zum Strategi-

schen Entwicklungsprogramm Natio-

nalstrasse 

 Botschaft zur Freigabe der Mittel ab 

2015 für das Programm Agglomerati-

onsverkehr 

 Zweite Programmbotschaft zur Besei-

tigung von Engpässen auf dem Natio-

nalstrassennetz  

 Botschaft zur Totalrevision des Güter-

transportgesetzes und Gesamtkon-

zeption zur Förderung des Schienen-

güterverkehrs in der Fläche 

 Vernehmlassung zur Organisation der 

Bahninfrastruktur (OBI) 

 Entscheid zum zukünftigen Betrieb 

des Flugplatzes Dübendorf 

 

Ziel 22: Die Schweiz trägt zur Eindämmung des 

Klimawandels und seiner Folgen bei 

Teilweise realisiert 

 Botschaft zur Ratifikation eines bilatera-

len Abkommens mit der EU über die Ver-

knüpfung des Emissionshandels 

 Aktionsplan Anpassung an den Klima-

wandel 

 
Ziel 23: Die Schweiz pflegt eine optimale Raum- 

und Bodennutzung und sorgt für einen 

wirksamen Umwelt-, Kulturland- und Na-

turschutz, insbesondere durch eine bes-

sere Abstimmung von Raumordnung und 

Infrastrukturen 

Überwiegend realisiert 

 Botschaft zu einem Bundesgesetz über 

Zweitwohnungen 

 Botschaft zur Revision des Waldgesetzes 

 Vernehmlassung zur Revision Lex Koller 

 Vernehmlassung zur zweiten Etappe der 

Revision des Raumplanungsgesetzes 

 Aktionsplan zur Umsetzung der Strategie 

Biodiversität Schweiz 

 
 
6 Die Schweiz hält in Bildung, For-

schung und Innovation einen Spitzen-
platz 

 
Ziel 24: Die hohe Qualität und der international 

gute Ruf des schweizerischen Hochschul-

systems und der Forschung sind gewähr-

leistet 

Teilweise realisiert 

 Botschaft über die Ausgestaltung des In-

novationsparks Schweiz 

 Botschaft über die Beteiligung der 

Schweiz am Betrieb der Europäischen 

Freie-Elektronen-Röntgenlaseranlage 

 Botschaft über die Beteiligung der 

Schweiz an Forschungsinfrastrukturen 

mit EU-Rechtsrahmen ERIC 

 Beschlüsse zur Beteiligung der Schweiz 

an der ERIC-Forschungsinfrastruktur ESS 

 Beitritt der Schweiz zu der COST Associa-

tion 



11 

 Weiteres Vorgehen betreffend das Ge-

sundheitsberufegesetz 

 
Ziel 25: Der Nachwuchs für qualifizierte Fach-

kräfte in Wissenschaft und Wirtschaft 

wird gefördert, und die Bildungs- und 

Beschäftigungsfähigkeit von Jugendli-

chen ist verbessert 

Realisiert 

 Weiterentwicklung von Instrumenten 

in der Berufsbildung zur Deckung des 

Fachkräftebedarfs 

 
Ziel 26: Die Rahmenbedingungen für die Wei-

terbildung werden optimiert und sicher-

gestellt 

 Keine Massnahmen 

 
 

7 Die Schweiz sorgt für die rechtliche 
und tatsächliche Gleichstellung von 
Mann und Frau, vor allem in Familie, 
Ausbildung und Arbeit sowie beim 
Rentenalter 

 
Ziel 27: Die Chancengleichheit wird verbessert 

Realisiert 

 Bericht über die Bekämpfung der Lohn-

diskriminierung 

 Genehmigung vierter und fünfter periodi-

scher Staatenbericht der Schweiz zum 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder 

Form von Diskriminierung der Frau (CE-

DAW) 

 
Ziel 28: Die Gleichstellung von Frau und Mann in 

der Bundesverwaltung und in den bun-

desnahen Betrieben wird durchgesetzt, 

und die Chancengleichheit der sprachli-

chen Minderheiten ist gewährleistet 

 Keine Massnahmen 
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Wirtschaftslage und Perspektiven (Stand vom 18. Dezember 2014) 

 
Die internationale Konjunktur 

Das weltwirtschaftliche Konjunkturumfeld ver-
besserte sich 2014 insgesamt nur zögerlich 
und dürfte auch in den kommenden beiden 
Jahren anfällig für Rückschläge bleiben. Der 
Welthandel, der seit der Finanzkrise von vor 
sechs Jahren in wesentlich schwächerem 
Tempo als davor expandiert, konnte bis Herbst 
2014 noch nicht nennenswert an Fahrt gewin-
nen. Hinter diesem durchzogenen Gesamtbild 
stehen indes sehr unterschiedliche Aussichten 
für die grossen Wirtschaftsräume. 

Positive Impulse sind insbesondere aus den 
USA zu erwarten, wo mittlerweile ein selbsttra-
gender Aufschwung mit einer kontinuierlich sin-
kenden Arbeitslosenquote in Gang gekommen 
zu sein scheint. Entsprechend dürfte sich das 
BIP-Wachstum von gut 2 Prozent in 2014 auf 
gegen 3 Prozent in den kommenden beiden 
Jahren verstärken. Ein wesentlicher Faktor ist, 
dass die hohe Verschuldung des Privatsektors, 
insbesondere der privaten Haushalte, in den 
letzten Jahren spürbar reduziert werden 
konnte. Mit dieser stattgefundenen Korrektur 
hat der private Sektor nun wieder mehr Spiel-
raum für höhere Konsum- und Investitionsaus-
gaben, was sich im herrschenden Tiefzinsum-
feld stimulierend auswirken dürfte, zugleich al-
lerdings auch gewisse Risiken für eine wieder 
ansteigende Verschuldung der privaten Haus-
halte birgt. Angesichts des robusten Konjunk-
turausblicks steigt die Wahrscheinlichkeit für 
eine erste Leitzinsanhebung der US-Notenbank 
in den kommenden Quartalen. 

Demgegenüber kam im Euroraum die wirt-
schaftliche Erholung im zu Ende gehenden Jahr 
zäher als erhofft voran und die Wachstumsaus-
sichten bleiben verhalten. Sogar die lange Zeit 
robuste deutsche Konjunktur ist in den letzten 
Quartalen im Zuge einer schwächeren Export- 
und Investitionsdynamik in eine – wenn auch 
wohl nicht allzu gravierende – Abkühlung gera-
ten. Im Unterschied zu dieser vorübergehenden 
Schwäche könnten die nach wie vor bestehen-
den Verschuldungsprobleme in diversen Län-
dern, in der Peripherie sowie auch in Italien und 

in Frankreich, die Wirtschaftsdynamik noch auf 
Jahre hinaus hemmen. Trotz teilweise beträcht-
licher Konsolidierungsanstrengungen ist ihre 
staatliche und private Verschuldung erst wenig 
gesunken, sieht man von wenigen positiven 
Ausnahmen wie Spanien ab. Der weiterhin be-
stehende Entschuldungsbedarf bildet einen 
Bremsklotz für die wirtschaftliche Erholung. Po-
sitive konjunkturelle Impulse dürften immerhin 
vom tieferen Aussenwert des Euro auf die Ex-
porte ausgehen. Insgesamt erscheint für die 
nächsten beiden Jahre eine vorerst nur gradu-
elle Verbesserung der Wirtschaftslage im Euro-
raum (BIP-Prognose 2014: 0,8%, 2015: 1%, 
2016: 1,5%) das wahrscheinlichste Szenario. 

In den übrigen Weltregionen sind die Perspek-
tiven gemischt und insgesamt verhalten posi-
tiv. In Japan hat die Mehrwertsteuererhöhung 
vom April 2014 die Konjunktur stärker als er-
wartet beeinträchtigt. Angesichts der expansi-
ven geldpolitischen Impulse dürfte die japani-
sche Wirtschaft in den kommenden Quartalen 
gleichwohl wieder auf einen moderaten Wachs-
tumskurs einschwenken. In China behauptet 
sich die Konjunktur bislang relativ robust, be-
wegt sich allerdings auf einem strukturell tiefe-
ren Wachstumspfad (in Richtung 6-7%), was 
angesichts des erreichten Entwicklungsstands 
und eines begrenzten Arbeitskräftepotenzials 
nicht unerwartet kommt. In anderen grossen 
Schwellenländern zeigt sich ein heterogenes 
Bild: Während die Wirtschaft Indiens zuse-
hends an Schwung gewinnt, kommt in Brasilien 
eine Erholung nur zögerlich in Gang. Nochmals 
stark verschlechtert haben sich die Aussichten 
für Russland. Dort ist die Wirtschaft im Zuge der 
geopolitischen Spannungen um die Ukraine so-
wie der tiefen Ölpreise in eine Rezession abge-
rutscht, die sich sogar zu einer Währungskrise 
auszuweiten droht. 

Die in den letzten Monaten stark gesunkenen 
Ölpreise wirken sich in vielen Ländern, dank 
verbilligter Ölimporte, günstig auf die verfügba-
ren Einkommen aus und könnten dort für will-
kommenen konjunkturellen Rückenwind sor-
gen. Allerdings sind die Auswirkungen nicht nur 
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positiv: Erstens werden ölexportierende Volks-
wirtschaften belastet, was sich derzeit insbe-
sondere in Russland zeigt. Zweitens könnte der 
mit tieferen Ölpreisen verbundene Rückgang 
der Teuerung die latente Deflationsgefahr im 
Euroraum vergrössern, falls dies weiter sin-
kende Inflationserwartungen auslösen würde. 

Konjunkturprognosen für die Schweiz 

Die Schweizer Konjunktur blieb 2014 solide 
aufwärtsgerichtet. Nach einem schwächeren 2. 
Quartal konnte sich die Wirtschaftsdynamik im 
3. Quartal wieder verstärken. Für das Gesamt-
jahr 2014 rechnet die Expertengruppe des 
Bundes mit einem BIP-Wachstum von 1,8 Pro-
zent, womit die Schweiz im europäischen Quer-
vergleich abermals, wie schon in den vorange-
gangenen Jahren, gut abschneiden würde. Al-
lerdings signalisieren die Konjunkturumfragen 
der letzten Monate eine gestiegene Unsicher-
heit bei Unternehmen und privaten Haushalten 
bezüglich der weiteren Wirtschaftsentwicklung. 
Dies ist ein Spiegelbild der im Verlauf von 2014 
gestiegenen Risiken, sowohl seitens der Welt-
konjunktur (Stichwort fragile Konjunktur im Eu-
roraum) als auch hinsichtlich der unsicheren 
politischen Rahmenbedingungen der Schweiz 
im Verhältnis zur EU (Stichworte Zuwande-
rungsregime, bilaterale Abkommen und Steuer-
politik). 

Unter der Voraussetzung, dass der Euroraum 
seine graduelle Erholung fortsetzen kann, 
schätzt die Expertengruppe die schweizeri-
schen Konjunkturperspektiven für 2015/16 
weiterhin als relativ freundlich ein. Bei den Ex-
porten zeigte sich in den letzten Quartalen be-
reits eine gewisse Belebung, wobei diese sich 
bislang vor allem auf die Pharmaexporte be-
schränkte und somit noch nicht breit abge-
stützt ist. Nach und nach dürfte sich aber die 
Exporterholung festigen und für positive 
Wachstumsimpulse vom Aussenhandel sorgen. 
Für die inländische Nachfrage, die in den letz-
ten Jahren die wesentliche Konjunkturstütze 
gebildet hatte, kann weiterhin mit einer robus-
ten Expansion gerechnet werden. Dies nicht zu-
letzt dank des anhaltenden Bevölkerungs-
wachstums, das den privaten Konsum und die 
Bauinvestitionen unterstützt. Dabei dürften al-
lerdings die Bauinvestitionen ihren Zenit über-

schritten haben, weil ihre Dynamik von ver-
schiedenen Faktoren, darunter die Auswirkun-
gen der Zweitwohnungsinitiative sowie Abküh-
lungstendenzen am Immobilienmarkt, ge-
bremst wird. Demgegenüber rückt im Zuge sich 
aufhellender Exportaussichten eine Belebung 
der in den letzten Jahren verhaltenen Ausrüs-
tungsinvestitionen langsam in Reichweite. 

Alles in allem erwartet die Expertengruppe für 
die nächsten beiden Jahre eine leichte Wachs-
tumsbeschleunigung der Schweizer Wirtschaft 
von 1,8 Prozent 2014 auf 2,1 Prozent 2015 so-
wie 2,4 Prozent 2016. Im Vergleich zur Okto-
ber-Prognose wird die Dynamik für 2015 etwas 
geringer veranschlagt (bisherige BIP-Prognose 
2,4%), was in erster Linie durch die schlep-
pende Erholung in Europa, namentlich die tem-
poräre Schwäche in Deutschland, begründet 
ist. 

Die Arbeitslosenquote dürfte im Jahresdurch-
schnitt 2014 auf 3,2 Prozent und damit gleich 
wie 2013 zu liegen kommen. In jüngster Zeit 
(September bis November) war jedoch immer-
hin eine leichte Abwärtstendenz bei den saison-
bereinigten Arbeitslosenzahlen auszumachen. 
Diese positive Entwicklung dürfte sich in den 
kommenden beiden Jahren im Zuge der kon-
junkturellen Expansion weiter verstärken und 
sich in einem kontinuierlichen Rückgang der Ar-
beitslosenquote niederschlagen (prognosti-
zierte Jahresdurchschnittswerte: 3,2% 2014, 
3,1% 2015, 2,8% 2016). Vermehrt dürfte dabei 
auch in der Industrie, in der seit der Finanzkrise 
in den letzten sechs Jahren per Saldo rund 
35'000 Stellen (gerechnet in Vollzeitäquivalen-
ten) verloren gingen, wieder eine Beschäfti-
gungszunahme stattfinden. 

Trotz der prognostizierten Verbesserung der 
Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung wird 
auch für die kommenden beiden Jahre mit ei-
ner weiterhin tief bleibenden Inflation gerech-
net. Zum einen dürften viele Wirtschaftsberei-
che, insbesondere in der Exportindustrie, im 
Prognosezeitraum erst allmählich die Normal-
auslastung erreichen. Zum andern gehen vom 
internationalen Umfeld infolge der tieferen Öl-
preise, aber auch der rückläufigen Teuerung in 
vielen europäischen Ländern, dämpfende Infla-
tionseinflüsse auf die Schweiz aus. 
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Die Expertengruppe erwartet für 2015 (+0,2%) 
und 2016 (+0,4%) praktisch Nullteuerung in 
der Schweiz. Auch temporäre Phasen mit nega-
tiver Teuerung sind möglich. Dies wäre jedoch 
nicht mit einer schädlichen Deflation gleichzu-
setzen, welche durch eine Abwärtsspirale von 
schlechter Konjunktur mit sinkenden Löhnen 
und sinkenden Preisen auf breiter Front ge-
kennzeichnet ist, was in der Schweiz – im Ge-
gensatz zu Ländern im Euroraum – nicht der 
Fall ist. 

Konjunkturrisiken 

Der relativ positive Konjunkturausblick bleibt 
mit erheblichen Risiken behaftet, die sowohl 
vom Ausland als auch vom Inland herrühren. 
Die prognostizierte Erholung der schweizeri-
schen Wirtschaft könnte nicht nur durch neuer-
liche konjunkturelle Rückschläge im Euroraum 
in Frage gestellt werden, sondern auch im Falle 
einer anhaltenden Wachstumsabschwächung 
in den Schwellenländermärkten. Die Impulse 
aus diesen Ländern spielten in den letzten Jah-
ren für die Schweizer Exporteure eine immer 
wichtigere Rolle. 

Daneben bilden die unsicheren politischen 
Rahmenbedingungen im Verhältnis zur EU ei-
nen wesentlichen Risikopol für die Schweizer 
Wirtschaft. Auch wenn die deutliche Ablehnung 
der Ecopop-Initiative diesbezüglich für eine ge-
wisse Beruhigung sorgen dürfte, bleibt abzu-
warten, ob die Verhandlungen über ein EU-kom-
patibles Zuwanderungsregime letztlich zu ei-
nem Erfolg führen. Falls jedoch eine deutliche 
Beschränkung des Arbeitskräftepotenzials so-
wie des Zugangs zu den EU-Absatzmärkten re-
sultieren würde, wäre dies ein negatives Signal, 
welches das Investitionsverhalten der Unter-
nehmen und somit die mittelfristigen Wachs-
tumsperspektiven beeinträchtigen könnte. 

Nicht zuletzt kann auch bezüglich der Überhit-
zungsgefahren am Immobilienmarkt, trotz ge-
wisser Beruhigungstendenzen, noch keine Ent-
warnung gegeben werden. Angesichts der stark 
expansiven Geldpolitik der EZB für den Euro-
raum dürfte die Schweizerische Nationalbank 
(SNB) gezwungen sein, die Euro-Untergrenze 
noch für längere Zeit beizubehalten. Die unver-
meidliche Kehrseite hiervon sind anhaltende 

Tiefstzinsen, die potenziell die Immobilienver-
schuldung anheizen.1 

Evaluationen und Indikatoren 

Auf Bundesebene gibt es verschiedene Instru-

mente, mit denen der Realisierungsgrad und 

die Wirksamkeit von staatlichen Massnahmen 

evaluiert werden. So sieht Artikel 170 der Bun-

desverfassung vor, dass die Bundesversamm-

lung die Massnahmen, welche der Bund trifft, 

auf ihre Wirksamkeit überprüft. Gemäss Parla-

mentsgesetz (Art. 141 Abs. 2 Bst. g) muss sich 

der Bundesrat in seinen Botschaften zu den 

Möglichkeiten der Umsetzung des Entwurfs 

und zu dessen wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Auswirkungen äussern. Der Bun-

desrat legt im Übrigen in seinen Jahreszielen 

wie auch im Geschäftsbericht die wichtigsten 

Evaluationen dar, die er während des Berichts-

jahrs durchgeführt hat. 

Das Parlamentsgesetz sieht in den Artikeln 144 

Absatz 3 (Jahresziele und Geschäftsbericht des 

Bundesrates) und 146 Absatz 3 (Legislaturpro-

gramm; in Kraft seit 1. Dezember 2007) ein 

weiteres Instrument vor, dank dem der Reali-

sierungsgrad der Legislaturziele beurteilt wer-

den kann. Es handelt sich um Indikatoren, auf 

deren Grundlage man feststellen kann, ob die 

Ziele erreicht sind oder ob Handeln angesagt 

ist. Eine Evaluation besteht darin, die Wirksam-

keit der staatlichen Massnahmen wissen-

schaftlich zu untersuchen und dabei nament-

lich einen Kausalzusammenhang zwischen den 

Massnahmen und deren Wirkung zu zeigen. Im 

Gegensatz dazu sollen die Indikatoren quantifi-

zierte Informationen über Wirkungen liefern. 

Sie widerspiegeln nicht nur das staatliche Han-

deln, sondern auch den Einfluss anderer Ent-

wicklungen in einem spezifischen Bereich. 

Während Evaluationen im Allgemeinen punktu-

elle Aktionen sind, können Indikatoren Gegen-

stand eines Monitorings über einen längeren 

Zeitraum sein. Dank ihnen lassen sich die er-

zielten Fortschritte messen und allenfalls auf-

zeigen, dass politisches Handeln nötig ist. 

Um den Forderungen des Parlamentsgesetzes 

(Art. 144 und 146) gerecht zu werden, hat das 
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Bundesamt für Statistik im Auftrag der Bundes-

kanzlei zwischen 2010 und 2012 ein Indikato-

rensystem entwickelt. Dieses neue System er-

setzt das Pilotsystem, das 2007 wegen zu ho-

her Unterhaltskosten eingestellt wurde, und zu-

gleich die für die Legislaturperiode 2007–

2011 eingesetzte Übergangslösung. Die Kon-

struktion des Systems basiert auf den überge-

ordneten Zielen und den gesetzlichen Grundla-

gen des Aufgabenkatalogs (Anhang 4 des Fi-

nanzplans der Legislatur). Die Auswahl der In-

dikatoren wurde in einem partizipativen Pro-

zess mit allen Departementen und betroffenen 

Ämtern und unter Einhaltung der Prinzipien der 

amtlichen Statistik vorgenommen. Das System 

umfasst 150 Indikatoren. Aus diesem Indikato-

rensystem hat der Bundesrat 37 Indikatoren 

für die Botschaft über die Legislaturplanung 

2011–2015 ausgewählt.2 Auf ihnen beruht die 

Lagebeurteilung im vorliegenden Bericht. Die 

Ziele und die dazugehörigen Indikatoren sind 

wie im Legislaturprogramm 2011–2015 in den 

sechs vom Bundesrat festgelegten Leitlinien 

zusammengefasst. Ziele, für die der Bundesrat 

keinen Indikator vorgesehen hat, erscheinen 

jedoch nicht in der Lagebeurteilung. Es handelt 

sich um die folgenden: Ziel 3 – Stabilität und 

Standortattraktivität des Finanzplatzes sind ge-

währleistet; Ziel 5 – Die Handlungs- und Leis-

tungsfähigkeit der schweizerischen Institutio-

nen und deren Zusammenarbeit sind optimiert; 

Ziel 12 – Die Schweiz hat ihr Engagement im 

Bereich Menschenrechte, Friedenspolitik, Me-

diation und Gute Dienste verstärkt; Ziel 14 – 

Kriminalität, Terrorismus und Cyberangriffe 

werden wirkungsvoll bekämpft, und der Gewalt-

anwendung in der schweizerischen Gesell-

schaft wird vorgebeugt. 

Das Parlament hat im Juni 2012 die sechs Leit-

linien um eine siebte zur Gleichstellung von 

Mann und Frau ergänzt. Um das Monitoring die-

ses Themas sicherzustellen, hat der Bundesrat 

am 31. Oktober 2012 sieben Indikatoren ver-

abschiedet, die ebenfalls in einem partizipato-

rischen Prozess mit den betroffenen Ämtern 

vorgeschlagen worden waren. Damit steigt die 

Zahl der Indikatoren für diese Legislatur auf 44. 

Die Indikatoren zur Gleichstellung werden in 

der vorliegenden Lagebeurteilung berücksich-

tigt. 

Die Kommentierung der Indikatoren beruht auf 

den neuesten verfügbaren Daten. Dies führt 

dazu, dass sich die Referenzzeiträume etwas 

heterogen darstellen. Um möglichen Missver-

ständnissen zu begegnen, wird für jeden Indi-

kator der Referenzzeitraum angegeben. Als 

weitere Schwierigkeit kommt hinzu, dass nicht 

alle Indikatoren im selben Rhythmus von der 

konjunkturellen Entwicklung betroffen sind. 

Schliesslich sei daran erinnert, dass das Moni-

toring-System der Sammlung, der Analyse und 

der Präsentation von Informationen dient, um 

den Umfang und die Richtung von Veränderun-

gen in einem bestimmten Thema kontinuierlich 

und langfristig zu verfolgen. Das Monitoring-

System und die Legislaturindikatoren eignen 

sich weder für die Evaluation spezifischer Poli-

tikprogramme noch für deren Controlling und 

erlauben keine Aussagen zur Effizienz von kon-

kreten politischen Massnahmen. 
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Leitlinie 1: Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig und zeichnet 

sich durch einen gesunden Bundeshaushalt sowie effiziente staatliche Insti-

tutionen aus 

Legislaturziel: Das Gleichgewicht des Bundeshaushaltes bleibt gewahrt 

Quantifizierbares Ziel 

1. Basierend auf der Zielsetzung der Schuldenbremse – über einen Konjunkturzyklus hinweg dür-

fen die Ausgaben nicht grösser sein als die Einnahmen – sollen die nominellen Bruttoschulden 

des Bundes zumindest auf dem Stand von 2010 stabilisiert werden. Die Bruttoschuldenquote 

des Bundes (Bruttoschulden in % des BIP) soll also gegenüber 2010 (18,2%*) weiter zurück-

gehen. 

* Angepasstes Ziel aufgrund einer Revision des BIP 

Indikator 

1. Schuldenquote des Bundes 

Die Bruttoschuldenquote sinkt im Vergleich 

zum Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte und beträgt 

2013 17,6 Prozent. 

Die Bruttoschuldenquote des Bundes stieg in 

den 1990er Jahren an, erreichte 2003 mit 26,1 

Prozent ihren Höchststand und konnte danach 

wieder gesenkt werden. 2013 betrug sie 17,6 

Prozent. Im Vergleich zu 2012 hat die Brutto-

schuldenquote 2013 um 0,4 Prozentpunkte 

abgenommen. Absolut gemessen sind die Brut-

toschulden 2013 nur wenig zurückgegangen, 

da aber das BIP gewachsen ist, fiel der Rück-

gang der Quote etwas stärker aus. Die Reduk-

tion der Verschuldung in den letzten Jahren 

wird auf die Einführung der Schuldenbremse 

2003 zurückgeführt. Auch die Schuldenquote 

der öffentlichen Haushalte (Bund, Kantone, Ge-

meinden, Sozialversicherungen) ist insgesamt 

gesunken. In der Mehrzahl der Kantone beste-

hen analog zur Schuldenbremse ebenfalls Bud-

getbeschränkungen durch verschiedenartige 

Regelbindungen. Diese tragen dazu bei, dass 

die Schuldenquote seit 2003 auch in den Kan-

tonen und Gemeinden kontinuierlich gesenkt 

werden konnte.
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Legislaturziel: Die schweizerische Wirtschaft ist durch bestmögliche Rahmen-

bedingungen gefestigt und wächst weiterhin 

Quantifizierbares Ziel

1. Durch eine optimale – das heisst in der Regel an Marktprinzipien ausgerichtete und administ-

rative Belastungen vermeidende – Ausgestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

soll die Wirtschaftsleistung in der Schweiz erhöht werden, wobei ein höherer Teil des BIP-

Wachstums aus Produktivitätsgewinnen resultieren soll. 

Indikatoren 

1. Produktmarktregulierung 

2. Arbeitsmarktproduktivität

Produktmarktregulierung blieb 2013 im Ver-

gleich zu 2008 stabil. 

Der Index der Produktmarktregulierung betrug 

2013 für die Schweiz 1,52 Punkte. Nachdem 

der Indexwert im Vergleich mit den Erhebungen 

von 1998 und 2003 gesunken ist, ist er seit der 

letzten Erhebung im 2008 konstant geblieben. 

2013 befanden sich die Niederlande bei der 

Produktmarktregulierung mit einem Wert von 

0,99 an der Spitze der OECD-Länder, gefolgt 

von Grossbritannien mit einem Wert von 1,08. 

In den «Best Practice»-Richtlinien zur Regulie-

rung von Märkten empfiehlt die OECD, Regulie-

rungen so weit wie möglich abzubauen oder so 

zu formulieren, dass sie den Wettbewerb und 

die Effizienz nicht behindern. Eine Deregulie-

rung soll jedoch nicht isoliert, sondern mit Blick 

auf alle Bereiche kohärent vorgenommen wer-

den. Im Vergleich mit der EU und der OECD hat 

die Schweiz eine hohe Produktmarktregulie-

rung in Bereichen wie zum Beispiel der Brief-

post und des Bahnnetzes sowie bei vielen 

Staatsunternehmen. In den letzten Jahren hat 

im Elektrizitätsmarkt eine Deregulierung statt-

gefunden. Im internationalen Vergleich zeigt 

sich, dass die Mitgliedsländer der OECD gröss-

tenteils die Produktmärkte seit 1998 liberali-

siert haben und aus diesem Grund eine grund-

sätzliche Konvergenz der Regulierung zu den 

«Best Practices» konstatiert werden kann.
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Zunahme der Arbeitsproduktivität zwischen 

1991 und 2013 um durchschnittlich 1,2 Pro-

zent pro Jahr. 

Von 1991 bis 2013 ist die Produktivität nach 

geleisteten Arbeitsstunden um 29,5 Prozent 

gestiegen, was einem durchschnittlichen jährli-

chen Zuwachs von 1,2 Prozent entspricht. Seit 

2007 hat sich das Produktivitätswachstum je-

doch verlangsamt. Gründe für einen Anstieg 

der Arbeitsproduktivität sind die Qualifikatio-

nen der Arbeitnehmenden, die Technologiefort-

schritte, vermehrte Kapital-, Energie- und Mate-

rialeinsätze und effizientere öffentliche und pri-

vatrechtliche Institutionen. Im europäischen 

Vergleich nimmt die Arbeitsproduktivität in den 

sogenannten kleinen fortgeschrittenen europä-

ischen Ländern (Österreich, Belgien, Nieder-

lande, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwe-

gen und Irland) im Durchschnitt stärker zu als 

in der Schweiz. Die Arbeitsproduktivität in den 

neuen EU-Mitgliedsländern nimmt noch stärker 

zu. 
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Legislaturziel: Die Agrarpolitik entwickelt sich in Richtung einer integralen Po-

litik für die Land- und Ernährungswirtschaft weiter 

Quantifizierbare Ziele

1. Die einheimische Nahrungsmittelproduktion (in Terajoules, TJ) steigt gegenüber den Durch-

schnittswerten der Periode 2008–2010* leicht an. 

2. Die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft steigt in den kommenden Jahren. 

* Angepasste Referenzperiode aufgrund einer Revision der Nahrungsmittelbilanz 

Indikatoren 

1. Nahrungsmittelproduktion 

2. Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft

2012 betrug der Selbstversorgungsgrad brutto 

62,2 Prozent. 

Die Bruttoproduktion von Nahrungsmitteln hat 

seit 1990 insgesamt zugenommen und lag im 

Jahr 2012 bei 23'529 Terajoules. Die klimati-

schen und topografischen Bedingungen in der 

Schweiz ermöglichen es, einen grossen Anteil 

des Verbrauchs von Milch, Milchprodukten, 

Butter, Fleisch, Kartoffeln und Zucker im Inland 

zu produzieren. Der Anteil ist hingegen wesent-

lich tiefer bei Getreide, Gemüse und Obst. Sehr 

gering ist der Anteil beispielsweise bei Hülsen-

früchten und Fisch, diese Nahrungsmittel müs-

sen zum grössten Teil importiert werden. Die er-

zielte Bruttoproduktion von tierischen Erzeug-

nissen könnte ohne importierte Futtermittel 

nicht erreicht werden. Für die Inlandproduktion 

netto wird bei der tierischen Produktion daher 

nur jener Anteil berücksichtigt, der mit inländi-

schen Futtermitteln produziert wurde. Die ge-

samte Inlandproduktion betrug 2012 netto 

20'892 Terajoules. Wird die gesamte Inland-

produktion (brutto oder netto) im Verhältnis 

zum inländischen Gesamtverbrauch an Nah-

rungsmitteln betrachtet, ergibt das den Selbst-

versorgungsgrad der Schweiz. 2012 betrug der 

Selbstversorgungsgrad brutto 62,2 Prozent 

und der Selbstversorgungsgrad netto 55,2 Pro-

zent.
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Die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft 

nimmt weiterhin zu. 

Die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft 

hat abgesehen von einigen Schwankungen 

(z.B. in Folge der Trockenheit 2003) in den letz-

ten 30 Jahren zugenommen. Der Index ist 

2014 gegenüber 1985 um 80 Prozentpunkte 

gestiegen. Die Landwirtschaft unterlag in die-

ser Zeit vielen Umbrüchen, die zu einem Rück-

gang der Betriebe und der Beschäftigten 

führte. Die Zunahme der Arbeitsproduktivität 

ist auf unterschiedliche Ursachen zurückzufüh-

ren. Bis 1992 stieg die reale Bruttowertschöp-

fung, während das Arbeitsvolumen abnahm. Ab 

1992 sank oder stagnierte die reale Brutto-

wertschöpfung, während das Arbeitsvolumen 

stetig abnahm. Seit 2003 stieg die reale Brut-

towertschöpfung wieder leicht an, während das 

Arbeitsvolumen weiter abnahm. 
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Legislaturziel: Die Attraktivität und die Glaubwürdigkeit des schweizerischen 

Steuersystems sind gestärkt 

Quantifizierbares Ziel 

1. Die Steuerquote unseres Landes ist um die Werte von 2010 zu stabilisieren (Fiskalquote 

[Staat]: 26,5%*). Zur Erhaltung bzw. Steigerung der Standortattraktivität ist längerfristig eine 

Senkung anzustreben. 

* Angepasstes Ziel aufgrund einer Revision des BIP 

Indikator 

1. Fiskalquote der öffentlichen Haushalte  

Mit 26,9 Prozent bleibt die Fiskalquote 2013 

gegenüber dem Vorjahr stabil. 

Die Fiskalquote ist insgesamt relativ stabil und 

oszilliert seit 2001 um die 27 Prozent. 2013 ist 

die Fiskalquote mit 26,9 Prozent des BIP ge-

genüber dem Vorjahr konstant geblieben. Im in-

ternationalen Vergleich fällt die Fiskalquote der 

Schweiz tief aus. Im Vergleich mit anderen 

OECD-Ländern, welche einen ähnlichen Ent-

wicklungsstand aufweisen wie die Schweiz, 

liegt die Steuerbelastung nur in Irland und in 

den USA tiefer. Bei internationalen Vergleichen 

ist darauf zu achten, dass die Beiträge im Be-

reich der beruflichen Vorsorge (Pensionskas-

senbeiträge) und die Prämien der in der 

Schweiz obligatorischen Krankenversicherung 

nicht berücksichtigt werden. Diese Abgaben 

werden in vielen Staaten über das Steuersys-

tem finanziert. 
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Legislaturziel: Die Schweiz nutzt die Chancen der Informations- und Kommu-

nikationstechnologien und anderer moderner Technologien 

Quantifizierbare Ziele 

1. Während der Legislaturperiode 2011–2015 bewegt sich die Schweiz bei der Anzahl der lei-

tungsgebundenen Breitbandanschlüsse an das Internet innerhalb der fünf besten Länder der 

OECD. 

2. Im Bereich E-Government verbessert die Schweiz im internationalen Vergleich ihre Position. 

Indikatoren 

1. Abonnentinnen und Abonnenten von Breitband-Internetanschlüssen 

2. Online Service Index 

Die Schweiz belegt 2013 weiterhin den ersten 

Platz bei der Anzahl leitungsgebundenen Breit-

band-Internetanschlüssen. Bei den Glasfaser-

anschlüssen befindet sie sich jedoch unterhalb 

vom OECD-Durchschnitt. 

Die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten 

von leitungsgebundenen Breitband-Internetan-

schlüssen stieg in den letzten Jahren an. Ende 

2013 waren es 44,9 Breitbandanschlüsse pro 

100 Einwohner (Total Abonnenten: 3'597'700), 

während es Ende 2003 10,1 waren. Damit 

zählt die Schweiz gegenwärtig im OECD-Ver-

gleich zu den führenden Ländern. Sie rangiert 

im Dezember 2013 bei der leitungsgebunde-

nen Breitbandversorgung vor den Niederlan-

den an erster Stelle der OECD-Mitgliedsstaa-

ten. Allerdings befindet sich die Schweiz, bei 

den sehr leistungsfähigen Glasfaseranschlüs-

sen unterhalb vom OECD-Durchschnitt. Dies 

kann mit der hohen Breitbandabdeckung in der 

Schweiz erklärt werden. Die Spitzenplätze bei 

den Glasfaseranschlüssen werden gegenwärtig 

von Japan und der Republik Korea belegt. 
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Online Service Index: Die Schweiz verliert zwi-

schen 2012 und 2014 im weltweiten Vergleich 

insgesamt 31 Ränge und belegt den 65. Platz. 

Die Schweiz belegt 2014 im Vergleich der ins-

gesamt 193 untersuchten Länder mit einem In-

dexwert von 0,504 (auf einer Skala von 0 bis 1) 

den 65. Platz. Die Schweiz platzierte sich somit 

über dem weltweiten Durchschnitt von 0,392. 

2012 erreichte die Schweiz im weltweiten Ver-

gleich mit einem Indexwert von 0,673 aller-

dings noch den 34. Rang. In der Regel belegen 

viele hoch entwickelte Länder die vorderen 

Ränge des Vergleichs, oftmals werden dort die 

finanziellen Ressourcen zentral verwaltet und 

mit entsprechendem politischen Willen gezielt 

eingesetzt, um E-Government-Initiativen zu ent-

wickeln und umzusetzen. 2014 befinden sich 

Frankreich, Singapur, die Republik Korea, Ja-

pan und Spanien auf den ersten fünf Plätzen. 

Der Online Service Index ist ein relativer Index, 

das heisst, der Index eines Landes hängt unter 

anderem vom Online Service Angebot der best- 

bzw. schlechtest platzierten Ländern ab. Für 

die Erhebung des Online Service Index werden 

jeweils die neusten Trends und Entwicklungen 

im E-Government Bereich berücksichtigt. 
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Leitlinie 2: Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und hat ihren 

Einfluss im internationalen Kontext gestärkt 

Legislaturziel: Die Schweiz ist global gut vernetzt, und ihre Position im inter-

nationalen Kontext und in den multilateralen Institutionen ist gefestigt 

Quantifizierbares Ziel 

1. Um ihre Stellung in der Welt stärken zu können, ist die Schweiz daran interessiert, die Kontakte 

und den Dialog zu Partnerländern, die ihre Einstellungen und Werthaltungen teilen, über be-

stehende oder neue Allianzen aktiv zu pflegen. Zu diesem Zweck setzt sie die Mittel der Zu-

sammenarbeit und der Vernetzung ein und beteiligt sich in konstruktivem Geist an den ent-

sprechenden Prozessen. Ferner hat die Schweiz grösstes Interesse daran, im multilateralen 

System angemessen vertreten zu sein und sich aktiv an dessen Führung zu beteiligen. 

Indikatoren 

1. Multilaterale Abkommen 

2. Schweizerinnen und Schweizer in internationalen Organisationen (als Fachpersonal oder in 

höheren Positionen) 

Ein Drittel der 2013 unterzeichneten multilate-

ralen Abkommen sind in Kraft getreten. 

Der Anteil der in der Schweiz in Kraft getrete-

nen multilateralen Abkommen schwankt seit 

1990 stark. 2013 betrug er 33 Prozent. Zu be-

achten ist: Abkommen werden oft über ein Jahr 

nach der Unterzeichnung ratifiziert Der Anteil 

der multilateralen Abkommen kann sich somit 

rückwirkend ändern, was insbesondere auf die 

letzten Jahre einen grösseren Einfluss hat. Auf 

der internationalen Ebene sind wirtschaftliche 

Ordnungen (insbesondere die WTO) stärker ver-

treten als Umwelt- und Sozialregelwerke. Insge-

samt hat die Schweiz die wichtigsten Abkom-

men zum Schutz der Menschenrechte ratifi-

ziert. Im Bereich der UNO-Kernübereinkommen 

sowie auch betreffend einigen Ratifikationen 

im Bereich des Europarates bestehen in den 

letzten Jahren noch verschiedene Lücken.
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2013 betrug der Anteil der Schweizerinnen und 

Schweizer in internationalen Organisationen 

als Fachpersonal oder in höheren Positionen 

1,1 Prozent oder 736 Personen. 

Der Anteil der Schweizerinnen und Schweizer, 

die als Fachpersonal oder in höheren Positio-

nen in internationalen Organisationen arbeiten, 

ist seit 2002 relativ stabil und bewegt sich zwi-

schen 0,9 und 1,2 Prozent. 2013 betrug der 

prozentuale Anteil der Schweizerinnen und 

Schweizer, die in internationalen Organisatio-

nen als Fachpersonal oder in höheren Positio-

nen tätig sind, 1,1 Prozent oder 736 Personen. 

Absolut gesehen ist die Anzahl der Schweizerin-

nen und Schweizer in der Kategorie Fachperso-

nal und höhere Positionen seit 2011 gesunken, 

nachdem von 2002 bis 2011 die Anzahl gestie-

gen ist. Eine ähnliche Entwicklung kann eben-

falls bei der gesamten Anzahl Stellen in inter-

nationalen Organisationen beobachtet werden. 
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Legislaturziel: Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist gestärkt 

Quantifizierbares Ziel 

1. Um die Beziehungen der Schweiz zur EU zu vertiefen, möchte der Bundesrat den bilateralen 

Weg konsolidieren, verstetigen und weiterentwickeln, indem er eine umfassende und koordi-

nierte Herangehensweise verfolgt, die sämtliche offenen Dossiers mit der EU umfasst. Ziel ist 

der Abschluss neuer Abkommen in Bereichen, die im gegenseitigen Interesse liegen. 

Indikator 

1. Anzahl Abkommen und Erlasse zwischen der Schweiz und der EU

Abkommen Schweiz–EU: 2013 sind zwölf Ab-

kommen und Änderungen in Kraft getreten. 

Die Anzahl der in Kraft getretenen Abkommen 

mit der EU einschliesslich der Änderungen 

schwankt seit 1999, hat aber insgesamt zuge-

nommen. 2013 traten 12 Abkommen und Än-

derungen in Kraft, davon ein Grundabkommen 

und 11 Änderungen. Die Schweiz wird über 

jede Weiterentwicklung des Schengen-Besitz-

stands informiert und kann autonom entschei-

den, ob sie den neuen Rechtsakt übernehmen 

will. 2013 wurden zwölf Weiterentwicklungen 

übernommen. Zwischen der Unterzeichnung ei-

nes Abkommens und dem Zeitpunkt des In-

krafttretens liegen in der Regel einige Jahre. 

Die Bilateralen I wurden am 21. Juni 1999 un-

terzeichnet und traten 2002 in Kraft. Der 

grosse Teil der Bilateralen II, welche am 26. Ok-

tober 2004 unterzeichnet wurden, trat 2005 

und 2006 in Kraft. 
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Legislaturziel: Die Aussenwirtschaftsstrategie ist weiterentwickelt 

Quantifizierbares Ziel 

1. Der Grad der Integration der Schweizer Wirtschaft in die Weltmärkte, gemessen namentlich 

an der vertraglich vereinbarten Reduktion der durchschnittlichen Zollbelastung der Schweizer 

Exporte, verbessert sich gegenüber dem Niveau von 2010. 

Indikator 

1. Durchschnittliche Zollbelastung der Schweizer Exporte

Freihandelsabkommen der Schweiz mit der 

Europäischen Union (EU) und mit anderen 

Freihandelspartnern ermöglichten 2013 ein 

messbares Sparpotenzial bei den Zollkosten 

von insgesamt 2'453 Millionen Franken. 

Die Zollkosten, welche durch Freihandelsab-

kommen mit der Europäischen Union (EU) 

und anderen Freihandelspartnern maximal 

eingespart werden können, variieren von Jahr 

zu Jahr. Im Jahr 2013 belief sich das Poten-

zial für Zolleinsparungen dank Freihandelsab-

kommen auf rund 2'453 Millionen Franken, 

davon 2'067 Millionen Franken für Exporte in 

die EU und 386 Millionen Franken für Exporte 

in Staaten ausserhalb der EU mit denen die 

Schweiz Freihandelsabkommen abgeschlos-

sen hat. Insgesamt gingen 2013 55 Prozent 

der Schweizer Exporte in die EU. Bei den be-

rechneten Zolleinsparungen handelt es sich 

um Maximalgrössen, die nur erzielt werden 

können, wenn alle Exporte im Gebiet des je-

weiligen Freihandelspartners tatsächlich zum 

Präferenzzollsatz importiert werden. Dies 

setzt voraus, dass die Bedingungen für die 

Präferenzverzollung erfüllt sind und der Im-

porteur im Partnerland die Präferenzverzol-

lung verlangt.  
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Legislaturziel: Die Schweiz leistet einen angemessenen Beitrag zur Bewälti-

gung der Armutsprobleme und zur Minderung globaler Risiken 

Quantifizierbares Ziel 

1. Um ihre Wohlfahrt zu sichern, liegt es im Interesse der Schweiz, auf globale Risiken damit zu 

reagieren, dass sie sich in Schwerpunktländern für globale Themen (Klimawandel, Nahrungs-

mittelsicherheit, Wasser, Migration, Gesundheit) einsetzt. Die Schweiz erhöht ihre Entwick-

lungshilfe mit dem Ziel, damit im Jahr 2015 0,5 Prozent des BNE zu erreichen. 

Indikator 

1. Öffentliche Entwicklungshilfe (APD) in Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) 

 

2013 betrug die öffentliche Entwicklungshilfe 

der Schweiz 0,47 Prozent des Bruttonational-

einkommens. 

Der Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe 

am Bruttonationaleinkommen (BNE) stagnierte 

während der 1990er-Jahre (Ausnahme 1992: 

im Rahmen des Jubiläums 700 Jahre Eidgenos-

senschaft wurden ausserordentliche Entschul-

dungsmassnahmen getroffen) und ist Anfang 

der 2000er-Jahre gestiegen. 2012 und 2013 

betrug die Quote der öffentlichen Entwicklungs-

hilfe 0,47 Prozent. Im internationalen Vergleich 

liegt die Schweiz unter den Ländern des Ent-

wicklungshilfeausschusses der OECD (DAC) im 

Mittelfeld. Norwegen, Schweden und Luxem-

burg, haben 2013 im Verhältnis zum BNE am 

meisten für Entwicklungshilfe ausgegeben. 
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Leitlinie 3: Die Sicherheit der Schweiz ist gewährleistet 

Legislaturziel: Instrumente zur frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung si-

cherheitspolitischer Gefahren und Risiken werden wirksam angewendet 

Quantifizierbares Ziel 

1. Der Index des Vertrauens der Bevölkerung in die Armee sinkt nicht unter das im Jahre 2011 

erreichte Niveau. 

Indikator 

1. Vertrauen in der Armee 

Das Vertrauen in die Armee ist seit 1995 relativ 

konstant. Im Vergleich zum Vorjahr ist es 2014 

leicht gestiegen. 

Das Vertrauen der Bevölkerung in die Armee 

schwankt über die Jahre. Der Index hat 2006 

mit 6,8 den höchsten je gemessenen Wert er-

reicht, 2009 ist er auf den tiefsten je gemesse-

nen Wert von 5,9 gesunken. 2014 hat der In-

dexwert im Vergleich zum Vorjahr leicht zuge-

nommen und beträgt 6,4. Es wird vermutet, 

dass diese Schwankungen auf bestimmte Er-

eignisse und die Berichterstattung darüber in 

den Medien zurückgeführt werden können. 

Kurzfristige Vertrauenseinbussen gehen in der 

Regel auf negative Erfahrungen bzw. Wahrneh-

mungen sowie allenfalls auf Unzufriedenheiten 

mit der Leistung der Armee zurück. Längerfris-

tige Einbussen könnten als Legitimationsver-

lust gedeutet werden. Neben der Armee wird 

auch das Vertrauen in die Polizei, die Gerichte, 

die Wirtschaft, den Bundesrat, das Parlament, 

die politischen Parteien und die Medien erho-

ben. Am meisten Vertrauen wird seit mehreren 

Jahren der Polizei zugeschrieben, am wenigs-

ten Vertrauen geniessen die politischen Par-

teien und die Medien.
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Legislaturziel: Die Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Partnern ist in-

tensiviert 

Quantifizierbares Ziel 

1. Das Grenzwachtkorps beteiligt sich mit mindestens 1'000 Einsatztagen an Operationen der 

europäischen Grenzschutzagentur Frontex. 

Indikator 

1. Anzahl Einsatztage an Frontex-Operationen, die dazu dienen, die europäischen Aussengren-

zen zu stärken 

1257 Einsatztage für Frontex-Operationen im 
Jahr 2013. 

2011 hat das Grenzwachtkorps (GWK) erst-

mals an Einsätzen von Frontex teilgenommen. 

Insgesamt haben 24 Entsendungen von Spezi-

alisten mit 803 Einsatztagen stattgefunden. 

Seither ist sowohl bei den Entsendungen als 

auch bei den Einsatztagen eine Zunahme zu 

beobachten. Im Jahr 2013 hat das GWK 38 

Entsendungen von Spezialisten für die Unter-

stützung von Frontex-Operationen durchge-

führt. Insgesamt wurden 1257 Einsatztage zu 

Gunsten von Frontex geleistet. Die Hauptein-

satzgebiete waren Griechenland, Bulgarien, 

Slowenien, Kroatien, Spanien, Italien, Portugal 

und Deutschland. Gleichzeitig waren rund 138 

Tage lang Gast-Grenzkontrollbeamte aus ande-

ren Schengen-Ländern im Rahmen von 

Frontex-Operationen in der Schweiz. 
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Leitlinie 4: Der gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefestigt, und 

den demografischen Herausforderungen wird wirksam begegnet 

Legislaturziel: Die Chancen der Migration werden genutzt, und ihren Risiken 

wird begegnet 

Quantifizierbares Ziel 

1. Die Aufnahme ausländischer Arbeitskräfte in die Schweiz orientiert sich an den makroökono-

mischen Interessen, den Aussichten auf langfristige berufliche und soziale Integration sowie 

den wissenschaftlichen und kulturellen Bedürfnissen der Schweiz. 

Indikator 

1. Erwerbsquote nach Nationalität 

 

Leichte Zunahme der Erwerbsquoten im Jahr 
2014 bei allen Nationalitätengruppen im Ver-
gleich zum Vorjahr. 

Die Erwerbsquoten der Schweizerinnen und 

Schweizer, der Personen aus den 28 EU-Län-

dern und den EFTA-Staaten sowie aus Dritt-

staaten blieben in den letzten Jahren relativ 

stabil. Die Erwerbsquote der Schweizerinnen 

und Schweizer betrug 2014 im zweiten Quartal 

83,7 Prozent, diejenige der Personen aus der 

EU-28 und der EFTA lag mit 86,7 Prozent etwas 

höher. Die Erwerbsquote für Personen aus 

Drittstaaten lag 2014 mit 74,7 Prozent tiefer 

als die beiden anderen Quoten. Frauen weisen 

ungeachtet der Herkunft eine tiefere Erwerbs-

quote auf als Männer. Dies trifft auch bei einer 

Umrechnung in Vollzeitäquivalente zu. In Voll-

zeitäquivalenten ist die Erwerbsquote bei Aus-

länderinnen höher als bei Schweizerinnen. 
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Legislaturziel: Die gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsame 

Werte werden gefördert 

Quantifizierbares Ziel 

1. Der Ausländeranteil bei den frühzeitigen Schulabgängerinnen und Schulabgängern ist nicht 

höher als der in den Jahren 2006–2009 erreichte Mittelwert. 

Indikator 

1. Frühzeitige Schulabgängerinnen und Schulabgänger nach Nationalität 

 

Frühzeitige Schulabgänger/innen: Der Anteil 
der ausländischen Jugendlichen nimmt 2013 
im Vergleich zum Vorjahr weiterhin ab, jener 
der schweizerischen Jugendlichen bleibt kon-
stant auf tieferem Niveau. 

Die Anteile der schweizerischen und ausländi-

schen Jugendlichen, welche zu den frühzeiti-

gen Schulabgängerinnen und Schulabgänger 

zählen, nahmen in den letzten Jahren ab. 2013 

brachen 4 Prozent der schweizerischen Ju-

gendlichen und 15 Prozent der ausländischen 

Jugendlichen die Ausbildung frühzeitig ab. Der 

Unterschied zwischen den beiden Gruppen hat 

ebenfalls abgenommen. Wird nicht die Natio-

nalität, sondern der Migrationshintergrund be-

trachtet, so ergibt sich ein leicht nuanciertes 

Bild: Bei den Jugendlichen ohne Migrationshin-

tergrund beträgt 2013 der Anteil frühzeitiger 

Schulabgänger 3,1 Prozent. Bei den eingebür-

gerten oder in der Schweiz geborenen Jugend-

lichen mit im Ausland geborenen Eltern (2. Ge-

neration) liegt der Anteil bei 7,9 Prozent. Mit 

17,5 Prozent ist der Anteil frühzeitiger Schulab-

gänger bei den Jugendlichen am höchsten, die 

wie ihre Eltern im Ausland geboren sind (1. Ge-

neration). Ein möglicher Grund, weshalb aus-

ländische Jugendliche häufiger ohne postobli-

gatorischen Abschluss das Bildungssystem ver-

lassen, können Schwierigkeiten beim Übergang 

von der obligatorischen Schule in die Sekundar-

stufe II sein. Ausländische Lernende beginnen 

weniger häufig als Schweizer Lernende direkt 

nach der obligatorischen Schule eine zertifi-

zierte Ausbildung. Zudem müssen verglichen 

mit Schweizern mehr als doppelt so viele von 

ihnen eine Übergangsausbildung in Anspruch 

nehmen. Personen ohne postobligatorischen 
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Abschluss weisen 2013 mit 7,8 Prozent eine 

höhere Erwerbslosenquote auf als Personen 

mit einem Abschluss der Sekundarstufe II 

(4,3%) oder einem Tertiärabschluss (3%). Die 

Erwerbslosenquote ist ebenfalls höher als jene 

der ständigen Wohnbevölkerung (4,4%). 
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Legislaturziel: Das Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird eingedämmt, 

und die Qualität der Gesundheitsversorgung sowie die Patientensicherheit 

werden erhöht 

Quantifizierbares Ziel 

1. Die Gesamtkosten für Gesundheit wachsen nicht stärker als in der letzten Legislaturperiode. 

Indikatoren 

1. Kosten des Gesundheitswesens in Prozenten des BIP 

2. Gesundheitsausgaben pro Kopf 

2012 betrugen die Kosten des Gesundheitswe-
sens 10,9 Prozent des BIP. 

Das Verhältnis der Gesundheitskosten zum BIP 

hat bis 2004 auf einen Stand von 10,4 Prozent 

zugenommen. Von 2005 bis 2008 ist der Anteil 

der Kosten am BIP aufgrund des Wirtschafts-

wachstums leicht gesunken und danach wieder 

angestiegen. 2012 betrugen die Kosten 10,9 

Prozent des BIP, womit der Höchstwert von 

2004 übertroffen wurde. Obwohl die Gesund-

heitskosten auf 68 Milliarden Franken zuge-

nommen haben, ist das Verhältnis zum BIP re-

lativ stabil. Dies erklärt sich durch das Wirt-

schaftswachstum, welches die Kostenerhö-

hung kompensieren konnte. 2012 entfielen 

mehr als die Hälfte der Kosten für Güter und 

Dienstleistungen des Gesundheitswesens auf 

die stationären Versorger, wie die Krankenhäu-

ser (37,5%), Pflegeheime (13,3%) sowie die In-

stitutionen für Behinderte (4,1%). Die ambulan-

ten Versorger, darunter auch die frei praktizie-

rende Ärzte, machten insgesamt 30,3 Prozent, 

der Detailhandel 8,2 Prozent und die Verwal-

tungskosten und Ausgaben für Prävention 5,6 

Prozent der Kosten aus. Werden die Kosten des 

Gesundheitswesens nicht nach Leistungser-

bringern, sondern nach Leistungen betrachtet, 

so zeigt sich, dass 2012 fast die Hälfte der Kos-

ten auf die stationären Behandlungen, ein Drit-

tel auf die ambulanten Behandlungen und gut 

ein Zehntel auf den Verkauf von Gesundheits-

gütern entfielen. Die grösste Kostenzunahme 

war 2012 bei den stationären Behandlungen 
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zu verzeichnen (+7,1%). Im internationalen Ver-

gleich hat die Schweiz gemessen am Verhältnis 

zum BIP ein kostenintensives Gesundheitssys-

tem. 2012 lag die Schweiz nach den USA, den 

Niederlanden und Frankreich gemeinsam mit 

Deutschland auf dem vierten Rang.  

 

Die Gesundheitsausgaben pro Kopf steigen 
2012 auf 708 Franken pro Monat. 

Die Gesundheitsausgaben pro Kopf steigen im 

beobachteten Zeitraum an (durchschnittliche 

Jahresteuerung 1996 bis 2012: 11,7%, Index-

basis = Mai 1993). Für jeden Einwohner wur-

den 2012 monatlich 708 Franken ausgegeben. 

254 Franken der monatlichen Ausgaben wer-

den von der obligatorischen Krankenversiche-

rung, 178 Franken von den privaten Haushal-

ten und 175 Franken vom Staat (Prävention, 

Verwaltung, Subventionen, Ergänzungsleistun-

gen der AHV und IV sowie kantonal geregelte Al-

ters- und Pflegehilfe) finanziert. Der Rest wird 

von weiteren Versicherungen (Zusatzversiche-

rungen, AHV, IV, Unfallversicherung etc.) und 

privatrechtlichen Stiftungen getragen. Die pri-

vaten Haushalte zahlen zusätzlich zu den Ver-

sicherungsprämien vor allem für Pflegeheime, 

Zahnarztleistungen und für ambulante und sta-

tionäre Kostenbeteiligungen im Rahmen der 

Krankenversicherung. Die Wachstumsrate der 

Gesamtkosten des Gesundheitswesens war hö-

her als jene für die ständige Wohnbevölkerung. 

2009 bis 2011 gaben die Schweizer Haushalte 

im Durchschnitt 9,7 Prozent ihres Bruttoein-

kommens für die Gesundheit aus: 5,5 Prozent 

für Prämien der Grundversicherung, 1,4 Pro-

zent für Prämien der Zusatzversicherung und 

2,8 Prozent für weitere Gesundheitsleistungen 

(sogenannte out-of-pocket Ausgaben). Diese 

prozentualen Anteile fallen für die verschiede-

nen Einkommensklassen sehr unterschiedlich 

aus. Die Ausgaben für die Gesundheit machen 

bei der untersten Einkommensklasse (unter 

4'880 Franken pro Monat) 19,7 Prozent des 

Bruttoeinkommens aus, während sich der ent-

sprechende Anteil in den übrigen Einkommens-

klassen zwischen 13,4 Prozent und 6,4 Prozent 

bewegt. Der Anteil des Bruttoeinkommens für 

die Gesundheitsausgaben sinkt somit, je höher 

die Einkommensklasse ist. Der schweizerische 

Durchschnitt bei den Krankenversicherungs-

prämien (ordentliche Franchise für Erwach-

sene) betrug 2012 monatlich 396 Franken. Der 
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Kanton Basel-Stadt wies mit durchschnittlich 

512 Franken pro Monat die höchsten Prämien 

auf, gefolgt vom Kanton Genf mit 483 Franken. 

Die beiden Kantone Appenzell Innerrhoden und 

Nidwalden haben mit durchschnittlich je 308 

Franken im Monat die tiefsten Prämien. Im Ver-

gleich zum Vorjahr sind die durchschnittlichen 

Prämien 2012 schweizweit um 2,2 Prozent an-

gestiegen. Diese Angaben wiederspiegeln nicht 

sämtliche Gesundheitsausgaben und berück-

sichtigen nicht die Möglichkeit zur Prämienver-

billigung. 
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Legislaturziel: Die Sozialwerke sind finanziell konsolidiert und nachhaltig ge-

sichert 

Quantifizierbares Ziel 

1. Nachhaltige Sicherung der Altersvorsorge 2012–2015. 

Indikator 

1. Rechnungsergebnis der AHV

Die Rechnungsergebnisse der AHV unterliegen 
seit 2000 starken Schwankungen und bleiben 
seit 2009 positiv. 

Seit 1948 lagen die Einnahmen (inkl. Fondser-

trag) der AHV immer über den Ausgaben, abge-

sehen von einer Fünfjahresperiode Ende der 

1970er-Jahre, einer Vierjahresperiode Ende 

der 1990er-Jahre und 2002 und 2008. Das 

grösste Defizit wurde 2008 (–2,3 Milliarden 

Franken), der höchste Überschuss 2009 (+3,9 

Milliarden Franken) verzeichnet. 2013 schloss 

die AHV mit einem Überschuss von +908 Milli-

onen Franken ab, was gegenüber 2012 einem 

Rückgang von 55 Prozent entspricht. Die 

schwankenden Rechnungsergebnisse der AHV 

sind in erster Linie auf schwankende Kapital-

wertänderungen, das heisst Netto-Börsenge-

winne oder -verluste zurückzuführen. Nach ei-

nem einmaligen Kapitalübertrag von 5 Milliar-

den Franken an die IV (Invalidenversicherung) 

per 1. Januar 2011, hat sich das Kapitalkonto 

der AHV wieder erhöht und kommt per Ende 

2013 auf 43 Milliarden Franken zu stehen 

(+2,2% gegenüber 2012). Dies entspricht 

107,8 Prozent der Jahresausgaben der AHV. 

Dieser Betrag berücksichtigt den von der Inva-

lidenversicherung eingefahrenen Verlust von 

13,8 Milliarden Franken. Die Jahresergebnisse 

sind in einer längerfristigen Perspektive zu be-

trachten, d.h. im Zusammenhang mit der Alte-

rung der Bevölkerung. Wir leben und arbeiten 

länger als früher. Im Jahr 2013 entfielen auf 

100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren 

28,4 Personen im Alter von 65 Jahren und 

mehr, während dieses Verhältnis 1970 noch 

100 zu 20 betrug. Im gleichen Zeitraum er-

höhte sich der Anteil der Personen im Alter von 

80 Jahren und mehr an der Altersgruppe der 

65-Jährigen und Älteren von 15 Prozent auf 
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rund 28 Prozent. Im Jahr 2013 (2. Quartal) wa-

ren rund drei Viertel der 55- bis 64-Jährigen er-

werbstätig. Dieser Anteil steigt seit 1991 

(63,8%) an und platziert die Schweiz im euro-

päischen Vergleich zusammen mit zwei ande-

ren Ländern an der Spitze. 
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Leitlinie 5: Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig und effizi-

enter und ist auf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis vorbereitet 

Legislaturziel: Die Versorgung der Schweiz mit Energie und natürlichen Res-

sourcen ist langfristig gesichert, und der schrittweise Ausstieg aus der Kern-

energie sowie Massnahmen zur Reduktion der Abhängigkeit von fossilen 

Energien sind in die Wege geleitet 

Quantifizierbare Ziele 

1. Die gesamte Nachfrage nach nicht erneuerbaren Energien ist bis 2050 erheblich reduziert. 

2. Der Anteil der neuen erneuerbaren Energien am Strom-Mix wird deutlich ausgebaut. 

Indikatoren 

1. Verbrauch nicht erneuerbarer Energie 

2. Elektrizitätsproduktion aus neuer erneuerbarer Energie 

81 Prozent des gesamten Bruttoverbrauchs 

stammte 2013 von nicht erneuerbaren Ener-

gieträgern. 

Der Bruttoverbrauch nicht erneuerbarer Ener-

gie ist seit den 1990er-Jahren gestiegen. 2013 

erreichte der absolute Bruttoverbrauch nicht 

erneuerbarer Energie 943'832 Terajoules. Dies 

entspricht 81 Prozent des gesamten Bruttover-

brauchs. 43 Prozent des gesamten Bruttover-

brauchs stammen aus Rohöl und Erdölproduk-

ten, 23 Prozent aus Kernbrennstoffen und 11 

Prozent aus Gas. Fast alle nicht erneuerbaren 

Energieträger werden importiert, was zeigt, 

dass die Schweiz von nicht erneuerbaren Res-

sourcen aus dem Ausland abhängig ist. Die 

ständige Wohnbevölkerung hat seit den 

1990er-Jahren stärker zugenommen als der 

Bruttoverbrauch nicht erneuerbarer Energie: 

Der Bruttoverbrauch pro Kopf hat folglich seit 

1990 leicht abgenommen. 
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2013 betrug der Anteil der Elektrizitätsproduk-

tion aus neuen erneuerbaren Energien 3,4 Pro-

zent. 

Der Anteil der Elektrizität aus neuen erneuerba-

ren Energien an der Gesamtproduktion von 

Elektrizität ist seit 2000 gestiegen. 2013 wurde 

3,4 Prozent der gesamten Elektrizitätsproduk-

tion aus neuen erneuerbaren Energien gewon-

nen, was im Vergleich zu anderen Energieträ-

gern ein verhältnismässig kleiner Anteil ist. In 

den letzten Jahren hat insbesondere die Pro-

duktion von Elektrizität aus erneuerbaren An-

teilen aus Abfall und aus Biomasse sowie aus 

Sonnenenergie zugenommen. Diese drei Ener-

gieträger liefern zusammen 90 Prozent der 

Elektrizität aus neuen erneuerbaren Energien, 

gefolgt von erneuerbaren Anteilen aus Abwas-

ser sowie von Windenergie. Wasserkraft wird 

nicht zu den neuen erneuerbaren Energien ge-

zählt. 
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Legislaturziel: Die Schweiz verfügt über ein finanziell solides und ausgebautes 

Verkehrsinfrastruktursystem 

Quantifizierbare Ziele 

1. Mit dem Programm zur Engpassbeseitigung sollen die gravierendsten Engpässe auf dem Na-

tionalstrassennetz beseitigt werden, damit der Verkehrsfluss trotz Zunahme des Verkehrsvo-

lumens auch in Zukunft nach Möglichkeit gewährleistet bleibt. 

2. Die Eisenbahninfrastruktur wird im heutigen guten Zustand erhalten und weiter ausgebaut. 

Indikatoren 

1. Staubelastung auf dem Nationalstrassennetz 

2. Netznutzungseffizienz: Jährliche Trassenkilometer je Hauptgleiskilometer 

 

Die Anzahl Staustunden wegen Verkehrsüber-

lastung haben 2013 im Vergleich zum Vorjahr 

um 5,7 Prozent zugenommen. In der gleichen 

Periode haben die baustellen- und unfallbe-

dingten Staus abgenommen. 

Die Anzahl Staustunden wegen Verkehrsüber-

lastung erhöhte sich in den 1990er Jahren und 

stabilisierte sich zwischen 2002 und 2009. 

Seit 2010 sind die Staustunden wegen Ver-

kehrsüberlastungen wieder angestiegen. 2013 

stiegen sie auf 17'144 Stunden, was gegen-

über dem Vorjahr einer Zunahme um 5,7 Pro-

zent respektive 921 Stunden entspricht (2011 

bis 2012: +2,6%). Die baustellen- und unfallbe-

dingten Staus haben in der gleichen Periode 

abgenommen. Mehr als 80 Prozent aller re-

gistrierten Staustunden sind auf Verkehrsüber-

lastung zurückzuführen. Diese Verkehrsüber-

lastungen bilden sich auf relativ kurzen Ab-

schnitten im Bereich der grossen Agglomeratio-

nen. Die Zunahme der Staustunden seit 2008 

kann zum Teil auf verbesserte technische Mit-

tel für die Überwachung des Verkehrs auf den 

Nationalstrassen zurückgeführt werden. Inwie-

weit die Steigerung auf zusätzliche Verkehrsbe-

hinderungen zurückzuführen ist, kann nicht ab-

schliessend beurteilt werden. 



44 

2013 wurde jeder Hauptgleiskilometer täglich 

über 86 Mal befahren. 

Im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit den 

Eisenbahnunternehmen wird die Netznut-

zungseffizienz der Bahnen seit 2011 erhoben. 

Zwischen 2011 und 2013 hat die Netznut-

zungseffizienz von 85,7 auf 86,2 Trassenkilo-

meter (Trkm) pro Hauptgleiskilometer und pro 

Tag leicht zugenommen. 2013 wurde somit je-

der Hauptgleiskilometer des Schienennetzes 

mehr als 86 Mal pro Tag befahren. 
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Legislaturziel: Die Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und sei-

ner Folgen bei 

Quantifizierbare Ziele 

1. Die Schweiz hat sich im Kyoto-Protokoll verpflichtet, die Gesamtsumme der Emissionen der 

sechs Treibhausgase gegenüber 1990 um 8 Prozent zu senken. Dieses Ziel muss im Durch-

schnitt während der Jahre 2008–2012 erreicht werden (1. Verpflichtungsperiode). Bis 2020 

müssen gemäss CO2-Gesetz die Treibhausgasemissionen der Schweiz gesamthaft um 20 Pro-

zent unter das Niveau von 1990 sinken.* 

2. Wo es nicht möglich ist, Naturgefahren auszuweichen, werden Massnahmen baulicher, biolo-

gischer oder organisatorischer Art getroffen, um die Gefahr abzuwenden oder die Schäden zu 

reduzieren. 

* Angepasstes Ziel aufgrund der Revision der des CO2-Gesetzes, das am 1.1.2013 

in Kraft getreten ist. 

Indikatoren 

1. Treibhausgasemissionen 

2. Schäden durch Naturgefahren 

 

Ziel der 1. Verpflichtungsperiode des Kyoto-

Protokolls (2008-12) wird nach Abzug der 

Senkenleistungen des Waldes und der Emis-

sionsverminderungszertifikate erreicht. 

Die Treibhausgasemissionen, gemessen in 

Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, sind von 

52,79 Mio. Tonnen im Jahr 1990 auf 51,4 

Mio. Tonnen im Jahr 2012 zurückgegangen. 

Dies entspricht einem Rückgang um 2,6 Pro-

zent gegenüber 1990. Im Vergleich zum Vor-

jahr haben die Treibhausgasemissionen 

2012 um 1,5 Mio. Tonnen zugenommen. 

Diese Zunahme ist grösstenteils auf die Wet-

terverhältnisse während der Heizperiode zu-

rückzuführen. Im Kyoto-Protokoll hat sich die 

Schweiz verpflichtet, ihre Treibhausgasemis-

sionen im Zeitraum 2008-2012 um 8 Prozent 
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unter den Stand von 1990 auf 48,6 Mio. Ton-

nen pro Jahr zu senken. Die Senkenleistung 

des Waldes (ca. 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr) 

und die Bilanz des Emissionshandels (ca. 2,5 

Mio. Tonnen pro Jahr) dürfen für die Zielerrei-

chung berücksichtigt werden. Im revidierten 

CO2-Gesetz, das 2013 in Kraft getreten ist, 

wird ein Reduktionsziel der inländischen 

Treibhausgasemissionen bis 2020 gegen-

über 1990 um 20 Prozent verankert. 

Naturgefahren: Die Schadenssumme 2013 

bleibt deutlich unter dem langjährigen Mittel. 

Von 1972 bis 2013 verursachten Hochwas-

ser, Murgänge, Rutschungen, Felsstürze und 

Steinschläge Gesamtschäden in der Höhe 

von 13,6 Milliarden Franken; dies entspricht 

einem durchschnittlichen Schaden von 324 

Millionen Franken pro Jahr. Hochwasser und 

Murgänge verursachten im selben Zeitraum 

Schäden von 12,7 Milliarden Franken, die 

Schäden durch Rutschungen und Sturzpro-

zesse belaufen sich auf rund 0,9 Milliarden 

Franken (teuerungsbereinigte Zahlen). 2013 

betrugen die Schäden durch Naturgefahren 

125 Millionen Franken. Rund die Hälfte der 

Schäden zwischen 1972 und 2013 ist auf die 

fünf grössten Einzelereignisse zurückzufüh-

ren. So verursachte das Hochwasser vom Au-

gust 2005 allein Schäden in der Höhe von 

rund 3 Milliarden Franken. Das ist die 

höchste Schadensumme der letzten 40 

Jahre. Die Höhe der Schäden durch Naturge-

fahren wird von der Nutzung des Siedlungs-

raums und von der Intensität und dem räum-

lichen Ausmass der Naturereignisse beein-

flusst. 

  



47 

Legislaturziel: Die Schweiz pflegt eine optimale Raum- und Bodennutzung und 

sorgt für einen wirksamen Umwelt-, Kulturland- und Naturschutz, insbeson-

dere durch eine bessere Abstimmung von Raumordnung und Infrastrukturen 

Quantifizierbare Ziele 

1. Die Siedlungsfläche ist bei 400 m2 pro Kopf der Bevölkerung zu stabilisieren. 

2. Die Biodiversität ist zu erhalten und zu fördern. Die Raumplanung leistet einen zentralen Bei-

trag zum Erhalt der biologischen Vielfalt in der Schweiz. 

3. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs (Fussgänger und Velo) am 

Gesamtverkehr in den verschiedenen Agglomerationen soll mindestens stabilisiert werden. 

Indikatoren 

1. Siedlungsfläche pro Kopf 

2. Artenvielfalt ausgewählter Gruppen 

3. Modalsplit im Agglomerationsverkehr 

 

2004/09 verzeichnet die Arealstatistik einen 

leicht ansteigenden Bedarf an Siedlungsfläche 

pro Kopf. 

Die Siedlungsfläche pro Kopf hat innert 24 Jah-

ren (Zeitraum zwischen der Arealstatistik 

1979/85 und 2004/09) gesamthaft um 5,2 

Prozent zugenommen. 1979/85 beanspruchte 

jede in der Schweiz lebende Person 387m2 Bo-

den zu Siedlungszwecken, 1992/97 401m2 

und 2004/09 durchschnittlich 407m2. Die Er-

gebnisse der Arealstatistik 2004/09 zeigen so-

mit weiterhin eine ansteigende Tendenz der 

Siedlungsfläche. In Gebieten mit starken Urba-

nisierungs- und Verdichtungstendenzen oder 

markantem Bevölkerungswachstum ist aber 

zwischen der Arealstatistik 1992/97 und 

2004/09 auch ein Rückgang feststellbar, so in 

den Kantonen ZH, SZ, NW, ZG, FR, AG, TI, VD 

und GE. Die Siedlungsfläche steigt insbeson-

dere, weil für Wohnzwecke ein immer grösserer 

Flächenanteil genutzt wird. Diese Entwicklung 

ist auf Änderungen der Bevölkerungsstruktur, 

abnehmende Haushaltsgrössen, höhere Wohn-

raumansprüche und eine Wohlstandssteige-
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rung zurückzuführen. Je nach Kanton unter-

scheidet sich die Siedlungsfläche pro Kopf. Die 

Bandbreite reicht von 138 (BS) bis 827 (JU) m2 

pro Kopf. Je städtischer, dichter und kompakter 

die Bebauung, desto tiefer, je dezentraler und 

ländlicher die Besiedelung, desto höher ist der 

Wert. 

 

Ein Drittel der Zunahme der Artenzahl ist auf 

die Ausbreitung von gebietsfremden Arten zu-

rückzuführen. 

Die Anzahl untersuchter Arten (712) hat zwi-

schen 1997 und 2013 um rund 1,7 Prozent zu-

genommen, wobei ein Drittel dieser Zunahme 

auf die Ausbreitung von gebietsfremden Arten 

zurückzuführen ist. Berücksichtigt werden da-

bei Tagfalter, Heuschrecken und Libellen sowie 

über 90 Prozent aller Wirbeltier-Arten. Dies ent-

spricht ungefähr 2 Prozent aller in der Schweiz 

wild vorkommenden Tierarten. Die Artenzu-

nahme darf jedoch nicht über den Schwund 

von Populationen auf nationaler, regionaler o-

der lokaler Ebene hinwegtäuschen. Insgesamt 

gibt es in der Schweiz schätzungsweise 6'000 

Pflanzen-, 41'000 Tier- und 17'000 Flechten- 

und Pilzarten. Dabei ist davon auszugehen, 

dass noch nicht alle Arten entdeckt wurden. In 

den verschiedenen Regionen veränderten sich 

die Artenzahlen unterschiedlich. 
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Öffentlicher Verkehr, Velo oder zu Fuss mach-

ten 2010 über ein Drittel des Verkehrs in den 

Agglomerationen aus; 2005 waren es noch 

31,1 Prozent. 

Der Anteil des öffentlichen Verkehrs und des 

Langsamverkehrs am Gesamtverkehr in den 

Agglomerationen nimmt seit 2000 zu und liegt 

2010 bei 34,5 Prozent. Eine ähnliche Entwick-

lung findet auch auf der Ebene der Schweiz 

statt, der Anteil für den öffentlichen Verkehr 

und den Langsamverkehr liegt für die gesamte 

Schweiz im Vergleich zu den Agglomerationen 

leicht tiefer. Mit der Zunahme des Modalsplits 

zugunsten des öffentlichen Verkehrs und des 

Langsamverkehrs geht ein Wachstum des Ge-

samtverkehrs einher. Die geleisteten Perso-

nenkilometer auf der Schiene und auf der 

Strasse haben seit 2000 zugenommen. 
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Leitlinie 6: Die Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation einen Spit-

zenplatz 

Legislaturziel: Die hohe Qualität und der international gute Ruf des schweize-

rischen Hochschulsystems und der Forschung sind gewährleistet 

Quantifizierbare Ziele 

1. Die Schweiz ist eine der erfolgreichsten Nationen in Bezug auf ihre Teilnahme am Forschungs-

rahmenprogramm der EU. 

2. Die Spitzenstellung der Schweiz in der internationalen Forschung wird gehalten und gefestigt. 

Indikatoren 

1. Europäische Forschungsbeiträge (Rahmenprogramme EU) 

2. Erfolgsquote der schweizerischen Projekte beim European Research Council 

3. Impact-Indikator der schweizerischen wissenschaftlichen Publikationen 

7. Forschungsrahmenprogramm (FRP) der EU: 

Die Schweiz platziert sich in den Top-10 bei den 

erhaltenen Förderbeiträgen. 

Im Verlauf des 6. FRP erhielt die Schweiz 791 

Millionen CHF Fördermittel zugesprochen, was 

einem Anteil von 3,1 Prozent der gesamten För-

dermittel des Programms entspricht. Der 

Schweizer Beitrag an das Budget belief sich im 

selben Zeitraum auf rund 2,7 Prozent, was auf 

einen Erfolg der Schweizer Projekte bei der 

Vergabe der Fördermittel hinweist. Im Verlauf 
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des 7. FRP erhielten Schweizer Forschende bis-

her 2'408 Millionen CHF Fördermittel (Stand 

Februar 2014). Die Schweiz klassiert sich da-

mit in der Top-10-Rangliste aller beteiligten 

Länder. Die Zahl der Schweizer Beteiligungen 

an europäischen Forschungsrahmenprogram-

men hat sich bis 2013 kontinuierlich erhöht. 

Diese Zunahme verlief parallel zur Erhöhung 

der Budgets der FRP, die einen Anstieg der Zahl 

der finanzierten Projekte und mithin der Betei-

ligungs-möglichkeiten bewirkte. Im Januar 

2014 begann das achte Rahmenabkommen 

«Horizon 2020», an welches die Schweiz seit 

dem 15. September 2014 und vorerst bis Ende 

2016 teilassoziiert ist.  

Europäischer Forschungsrat: Die Schweiz ge-

hört zu den fünf erfolgreichsten Ländern bei 

der Anzahl angenommener Projektvorschläge. 

Die Anzahl Projekte, die der Europäische For-

schungsrat in der Schweiz ansässigen For-

schenden zugesprochen hat, ist seit 2007 ge-

stiegen. 2013 wurden 81 Projekte erfolgreich 

beim Forschungsrat eingereicht. Damit liegt die 

Schweiz im europäischen Vergleich auf Rang 5

hinter Grossbritannien, Deutschland, Frank-

reich und der Niederlande. Die Erfolgsquote der 

Schweiz zeigt das Verhältnis der erfolgreichen 

Projektvorschläge zu allen eingereichten Pro-

jektvorschlägen aus der Schweiz. 2013 lag die 

Erfolgsquote bei 25 Prozent, das heisst, ein 

Viertel der Projektvorschläge aus der Schweiz 

wurden vom Forschungsrat angenommen. Die 

durchschnittliche Erfolgsquote aller Länder be-

trug 12 Prozent. 
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Schweizer Publikationen werden nach amerika-

nischen weltweit am meisten zitiert. 

Anfang der 1980er Jahre lag der Impact der 

schweizerischen wissenschaftlichen Publikati-

onen knapp über dem weltweiten Mittelwert. 

Seither hat sich der Impact der Schweizer Pub-

likationen, im Vergleich mit den Top-5 Natio-

nen, am stärksten erhöht. Im Zeitraum zwi-

schen 2007 und 2011 liegt die Schweiz um 17 

Prozentpunkte über dem weltweiten Mittelwert 

und befindet sich auf der Weltrangliste über 

sämtliche wissenschaftliche Publikationen hin-

ter den USA auf Platz 2. Die Schweiz brachte im 

Zeitraum 2007 bis 2011 insgesamt 139'900 

Publikationen hervor, was einem weltweiten 

Publikationsaufkommen von «nur» 1,2 Prozent 

entspricht. Wird die Anzahl der Publikationen 

pro Einwohner gewichtet, so zählt die Schweiz 

allerdings zu den produktivsten Ländern: mit 

3,6 Publikationen pro Jahr auf 1'000 Einwoh-

nerinnen und Einwohner belegt sie den ersten 

Platz, gefolgt von Finnland (3,3), Schweden 

(3,1) und den Niederlanden (3,1). Die USA, das 

Land mit dem höchsten Publikationsaufkom-

men weltweit (28,2%), platziert sich mit einem 

Wert von 2,1 Publikationen pro Jahr auf 1'000 

Einwohner auf dem 11. Platz. Der Impact der 

Schweizer Publikationen liegt in beinahe allen 

Forschungsbereichen deutlich über dem welt-

weiten Mittel. Den tiefsten Impact weist der Be-

reich «Geisteswissenschaften und Kunst» aus 

und liegt als einziger unterhalb des weltweiten 

Durchschnitts. In den Bereichen «Physik, Che-

mie, Erdwissenschaften», «Technische und In-

genieurwissenschaften, Informatik» und «Life 

Sciences» weisen die schweizerischen Publika-

tionen seit Beginn der untersuchten Zeit-

spanne einen Impact auf, der weit über dem 

weltweiten Durchschnitt liegt. Die grösste Im-

pact-Zunahme ist bei den Schweizer Publikati-

onen in den «Sozial- und Verhaltenswissen-

schaften» zu beobachten. Die Schweizer For-

schenden sind international vernetzt. Von den 

mit anderen Institutionen realisierten Publikati-

onen wurden 72 Prozent im Zeitraum 2007 bis 

2011 mit internationalen Partnern verfasst. 

Dieser Anteil ist seit 1987 insgesamt gestie-

gen. Die Schweiz platzierte sich in den letzten 

Jahren im internationalen Vergleich jeweils auf 

den ersten Rängen. Der europäische Raum war 

im Zeitraum 2007 bis 2011 der wichtigste For-

schungspartner der Schweiz mit einem Anteil 

von 45,5 Prozent an allen gemeinschaftlich ver-

fassten Publikationen. 
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Legislaturziel: Der Nachwuchs für qualifizierte Fachkräfte in Wissenschaft und 

Wirtschaft wird gefördert, und die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit von 

Jugendlichen ist verbessert 

Quantifizierbare Ziele 

1. Das hochstehende und durchlässige Bildungssystem vermittelt erfolgreich zukunftsfähige In-

halte, welche die Beschäftigungsfähigkeit seiner Absolventinnen und Absolventen in Wissen-

schaft und Wirtschaft erhöhen. 

2. Die Berufsbildung ist in ihrer Bedeutung als wichtiger Pfeiler für die Förderung des qualifizier-

ten Nachwuchses national und international gestärkt. 

3. Das duale Berufsbildungssystem trägt zu einer im internationalen Vergleich tiefen Jugendar-

beitslosigkeit bei. 

Indikatoren 

1. Erwerbslosenquote von Absolvierenden der Hochschulen 

2. Abschlüsse der beruflichen Grundbildung 

3. Abgeschlossene Ausbildungen der höheren Berufsbildung 

4. Erwerbslosenquote Jugendliche (15–24 Jahre) 

 

Die Erwerbslosenquote der Hochschulabsol-

ventinnen und Hochschulabsolventen ist tiefer 

als jene der gesamten Bevölkerung. 2013 be-

trug sie 3,3 Prozent. 

Die Erwerbslosenquote gemäss ILO der Absol-

ventinnen und Absolventen ein Jahr nach Stu-

dienabschluss ist seit 2005 insgesamt rückläu-

fig und beträgt 2013 durchschnittlich 3,3 Pro-

zent, wobei ein leichter Anstieg von 0,4 Prozent 

im Vergleich zu 2011 zu beobachten ist. Zum 

Vergleich: die Erwerbslosenquote der ständi-

gen Wohnbevölkerung liegt 2013 bei 4,4 Pro-

zent. Die Absolventinnen und Absolventen der 

universitären Hochschulen (3,9%) weisen eine 

höhere Quote auf als jene der Fachhochschu-

len (3,6%) und der pädagogischen Hochschu-

len (0,7%). Dieser Unterschied ergibt sich unter 

anderem aus der fachlichen Ausrichtung der 
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Hochschultypen und sagt nichts über deren 

Leistungsfähigkeit aus. Fünf Jahre nach Studi-

enabschluss zeigt sich, dass die Erwerbslosen-

quoten gemäss ILO unter den Absolventinnen 

und Absolventen – im Vergleich zu einem Jahr 

nach Studienabschluss - insgesamt gefallen 

sind. Allfällige Schwierigkeiten des Arbeits-

markteinstiegs konnten überwunden werden. 

2013 besetzen fast 80 Prozent der erwerbstä-

tigen Hochschulabsolventinnen und -absolven-

ten ein Jahr nach Studienabschluss eine Stelle, 

die einen Hochschulabschluss erfordert, und 

sind damit adäquat zu ihrem Ausbildungsni-

veau beschäftigt. Mit 93 Prozent ist dieser Wert 

für Absolventinnen und Absolventen mit dem 

Abschluss einer pädagogischen Hochschule 

am höchsten, gefolgt von Personen mit einem 

Abschluss an einer universitären Hochschule 

(84,4%). Den tiefsten Wert weisen die Absol-

ventinnen und Absolventen von Fachhochschu-

len aus (65,7%). Über 80 Prozent der Hoch-

schulabsolventen sind fünf Jahre nach Studien-

abschluss mit ihrem Beschäftigungsgrad zu-

frieden. Von den Absolventen von universitären 

Hochschulen und Fachhochschulen möchten 

rund 13 Prozent ihr Pensum reduzieren, und 

6,3 Prozent respektive 3,6 Prozent wünschen 

einen höheren Anstellungsgrad. Von den Absol-

ventinnen und Absolventen einer pädagogi-

schen Hochschule fühlen sich fast 7 Prozent 

unter- und rund 6 Prozent überbeschäftigt. 

 

 

Fast 72 Prozent der Jugendlichen haben 2012 

eine berufliche Grundbildung abgeschlossen. 

Die Abschlussquote in der beruflichen Grund-

bildung beträgt seit 1990 rund zwei Drittel der 

Bevölkerung im entsprechenden Alter (Durch-

schnitt der 17- und 18-Jährigen). Die Gesamt-

quote zeigt einen Rückgang in der ersten Hälfte 

der 1990er Jahre, der sich nach der Jahrtau-

sendwende wieder zu einem leichten Zuwachs 

wandelt und 2012 71,6 Prozent erreicht. Von 

der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 

weisen 2013 rund 40 Prozent eine berufliche 

Grundbildung als höchsten Bildungsabschluss 

aus. Dieser Wert ist in den letzten 10 Jahren 

deutlich gesunken, da immer mehr Personen 

eine weiterführende Ausbildung auf der Tertiär-

stufe absolvieren. Eine berufliche Grundbil-

dung eröffnet mehrere Möglichkeiten sich wei-

terzubilden: einerseits kann eine höhere Be-
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rufsbildung (höhere Fachschule oder Vorberei-

tung auf die Berufs- oder die höhere Fachprü-

fung) absolviert werden, andererseits ermög- 

licht der Erwerb einer Berufsmaturität den Zu-

gang zu einer Fachhochschule. 

Der Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit einem Ab-

schluss der höheren Berufsbildung ist 2013 im 

Vergleich zum Vorjahr angestiegen und erreicht 

fast 16 Prozent. 

Der Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit einem Ab-

schluss der höheren Berufsbildung in der 

Wohnbevölkerung im selben Alter liegt 2013 

bei 16 Prozent und damit auf demselben Ni-

veau wie 2010. Im Vergleich dazu verfügen 

2013 30 Prozent der Personen derselben Al-

tersgruppe über einen Abschluss einer Hoch-

schule. Wird die Wohnbevölkerung im Alter von 

25 bis 64 Jahren betrachtet, so verfügen 13,8 

Prozent der Bevölkerung über einen Abschluss 

der höheren Berufsbildung als höchsten Bil-

dungsabschluss. 25,2 Prozent derselben Al-

tersgruppe haben einen Hochschulabschluss. 

Der Anteil der Personen mit einem Tertiärab-

schluss hat im Laufe der vergangenen Jahre 

insgesamt zugenommen. 2013 wurden rund 

26'600 Abschlüsse der höheren Berufsbildung 

absolviert, davon 14'000 eidgenössische Fach-

ausweise nach Berufsprüfungen, 7'600 Dip-

lome von höheren Fachschulen und 2'800 eid-

genössische Diplome nach höheren Fachprü-

fungen. Bei den restlichen 2'100 Abschlüssen 

handelt es sich um Abschlüsse von nicht auf 

Bundesebene reglementierten höheren Berufs-

bildungen. Die Anzahl der vom Bund reglemen-

tierten Abschlüsse der höheren Berufsbildung 

nimmt seit 2010 leicht zu. Werden die nicht auf 

Bundesebene geregelten Abschlüsse auch be-

rücksichtig, so ist jedoch eine leichte Abnahme 

der Anzahl Abschlüsse der höheren Berufsbil-

dung zu verzeichnen. 
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Die Erwerbslosenquote der Jugendlichen ist 

2014 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und 

erreicht 7,7 Prozent. 

Trotz Schwankungen ist die Erwerbslosenquote 

gemäss ILO bei den 15- bis 24-Jährigen über 

den Zeitraum 1991 bis 2014 hinweg insge-

samt angestiegen. 2014 betrug die Erwerbslo-

senquote der Jugendlichen im zweiten Quartal 

7,7 Prozent. Die Erwerbslosenquote der Ju-

gendlichen ist durchschnittlich rund 1,5 bis 2 

Mal so hoch wie diejenige der gesamten Er-

werbsbevölkerung (4,4%). Die Ursachen der 

Schwankungen der Quote sind vielfältig. Die Ju-

genderwerbslosigkeit reagiert beispielsweise 

stark auf konjunkturelle Schwankungen. In 

konjunkturell schwachen Zeiten bauen die Un-

ternehmen Personal ab, indem sie «natürliche 

Abgänge» nicht ersetzen, wodurch es für Ju-

gendliche schwieriger wird, im Arbeitsmarkt 

Fuss zu fassen. Im internationalen Vergleich ist 

die Erwerbslosenquote gemäss ILO bei den Ju-

gendlichen in der Schweiz vergleichsweise tief. 

2014 betrug der Durchschnitt in der EU-28 

21,7 Prozent (Wert im zweiten Quartal). Die 

Schweiz weist mit 7,7 Prozent im Vergleich mit 

den EU-Staaten 2014 eine der tiefsten Er-

werbslosenquoten bei den Jugendlichen auf, 

gefolgt von Deutschland (7,8%) und Österreich 

(8,2%). Am höchsten ist die Erwerbslosigkeit 

bei den Jugendlichen in Spanien (53,1%) und 

Griechenland (52%). In der Schweiz liegt 2013 

der Anteil der nichterwerbstätigen Jugendli-

chen zwischen 15 und 24 Jahren, die weder an 

Bildung noch an Weiterbildung teilnehmen 

(NEET-Rate: Not in Education, Employment or 

Training), bei 7,1 Prozent und ist gegenüber 

dem EU-28 Durchschnitt von 13 Prozent tief. 

Eine tiefere NEET-Rate als die Schweiz haben 

Luxemburg, die Niederlanden, Island, Norwe-

gen, Dänemark und Deutschland. 
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Legislaturziel: Die Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden opti-

miert und sichergestellt 

Quantifizierbares Ziel 

1. Die Beteiligung von Personen ohne nachobligatorische Bildung an nichtformaler Bildung 

nimmt zu. 

Indikator 

1. Teilnahme an nicht-formaler Bildung 

Personen ohne nachobligatorische Ausbildung 

weisen eine tiefere Weiterbildungsquote aus 

als der Rest der Bevölkerung. 

Der Anteil der Personen, die an Weiterbildung 

(nichtformale Bildung) teilnehmen, variiert je 

nach Bildungsstand. Unter Personen, welche 

als höchsten Bildungsabschluss die obligatori-

sche Schule angeben, nehmen 2011 30,7 Pro-

zent an Weiterbildung teil. Personen, die über 

eine abgeschlossene Ausbildung auf Hoch-

schulstufe verfügen, nehmen im gleichen Jahr 

zu 79,4 Prozent an Weiterbildung teil. Die ge-

samte Teilnahme an Weiterbildung über alle 

Bildungsstufen hinweg liegt 2011 insgesamt 

bei 63,1 Prozent. Da 2011 die Erhebungsme-

thode geändert wurde, sind die Daten nur be-

dingt mit den Daten von 2006 und 2009 ver-

gleichbar. Weiterbildung ist insbesondere für 

Personen ohne postobligatorische Ausbildung 

von Bedeutung, da sie eine Möglichkeit dar-

stellt, die Risiken auf dem Arbeitsmarkt zu ver-

ringern. Die Erwerbslosenquote der Personen 

im Alter von 25 bis 64 Jahren ohne postobliga-

torische Ausbildung liegt 2013 mit 8,2 Prozent 

über dem nationalen Durchschnitt von 3,9 Pro-

zent. Bei den Personen ohne postobligatori-

sche Ausbildung ist 2011 der Anteil derjenigen, 

die sich trotz Bildungswunsch nicht aus- oder 

weiterbilden konnten, mit 24 Prozent deutlich 

höher als bei den Personen mit einem höheren 

Bildungsstand (zwischen 6% und 13%). Eben-

falls sehr hoch ist bei den Personen ohne post-

obligatorische Ausbildung allerdings auch der 

Anteil derjenigen, die keinen Bildungswunsch 

hatten und deshalb keine Aus- oder Weiterbil-

dung besucht haben (44%). Im internationalen 
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Vergleich ist 2011 die Teilnahmequote an Wei-

terbildung der Personen ohne postobligatori-

sche Ausbildung in der Schweiz mit gut 30 Pro-

zent eher hoch. In Europa weisen einzig Luxem-

burg mit 55 Prozent und Schweden mit 38 Pro- 

zent einen höheren Wert aus. Der Durchschnitt 

der EU-Mitgliedstaaten liegt bei geschätzten 20 

Prozent. 
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Leitlinie 7: Die Schweiz sorgt für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung 

von Mann und Frau, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit sowie beim 

Rentenalter 

Legislaturziel: Die Chancengleichheit wird verbessert 

Quantifizierbare Ziele 

1. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. 

2. Obwohl die rechtliche Gleichstellung im Bereich Bildung heute vollständig erreicht ist, beste-

hen in den Studiengängen weiterhin erhebliche Ungleichheiten aufgrund des Geschlechts, ins-

besondere im Bereich der MINT-Fächer. Diese Ungleichheiten müssen sich tendenziell verrin-

gern. 

3. Mann und Frau sind im Bereich der Renten gleichberechtigt. 

4. Die häusliche Gewalt nimmt ab. 

5. Die Belastung durch Erwerbsarbeit und Familienarbeit ist ausgeglichener auf die Geschlechter 

verteilt. 

Indikatoren 

1. Lohnunterschied nach Geschlecht 

2. Anteil Frauen in MINT-Fächern 

3. AHV-Durchschnittsrente nach Geschlecht 

4. Häusliche Gewalt 

5. Belastung durch Erwerbsarbeit und Haus-/Familienarbeit
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2012 betrug der Lohnunterschied zwischen 

Frauen und Männern im privaten Sektor 18,9 

Prozent. 

Der Lohnunterschied nach Geschlecht im priva-

ten Sektor hat sich zwischen 1998 und 2004 

verringert und ist seit 2006 bei rund 19 Prozent 

relativ stabil geblieben. 2012 betrug der stan-

dardisierte monatliche Bruttolohn der Frauen 

im privaten Sektor 5'317 Franken, jener der 

Männer 6'553 Franken. Dies entspricht einer 

Lohndifferenz von 18,9 Prozent. Rund 40 Pro-

zent des Lohnunterschieds können nicht durch 

objektive Faktoren erklärt werden und sind als 

Lohndiskriminierung zu bezeichnen. Gemäss 

einer Studie, basierend auf dem arithmeti-

schen Mittelwert, waren 2010 im privaten Sek-

tor 37,6 Prozent (oder 677 Franken pro Monat) 

des Lohnunterschieds nicht erklärbar. Die 

Lohnunterschiede im öffentlichen Sektor sind 

geringer als jene im privaten Sektor. 2012 be-

trug der standardisierte monatliche Bruttolohn 

der Frauen im gesamten öffentlichen Sektor 

7'244 Franken, derjenige der Männer 8'384 

Franken. Dies entspricht einer Differenz von 

13,6 Prozent. Im öffentlichen Sektor Bund war 

die Lohndiskriminierung 2010 rund um die 

Hälfte kleiner als im privaten Sektor (21,6%).
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2013 waren 30,3 Prozent der MINT-Studieren-

den Frauen. Die Anzahl der Studentinnen in 

MINT-Fächern hat sich zwischen 2002 und 

2013 fast verdoppelt. 

Der Anteil der Frauen unter den Studierenden 

in MINT-Fächern ist in den letzten Jahren ge-

stiegen. 2013 beträgt er 30,3 Prozent. Seit 

2002 hat die Anzahl der weiblichen Studieren-

den doppelt so schnell zugenommen wie dieje-

nige der männlichen Studierenden. 2013 ent-

fallen von den insgesamt 215'133 Studieren-

den (ohne Weiterbildung) 62'569 Studierende 

auf den MINT-Bereich. Die Anzahl der männli-

chen Studierenden in den MINT-Fächern liegt  

bei 43'602, diejenige der Frauen bei 18'967. 

Wissenschaftliche Studien sehen die Gründe 

für diese Unterschiede unter anderem in ge-

schlechterspezifischen Stereotypen (Ansicht, 

dass Jungen besser über Technik Bescheid wis-

sen als Mädchen), in fehlenden weiblichen 

MINT-Vorbildern, in einer bei Mädchen tieferen 

Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit in 

MINT-Fächern oder in der bereits im frühen Al-

ter vorhandenen Vorstellung einer schlechte-

ren Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den 

MINT-Berufsfeldern. 
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Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau 

im Bereich der AHV-Renten 2013 erreicht. 

Die monatlichen AHV-Renten von in der 

Schweiz wohnhaften Männern und Frauen 

ohne rentenbeziehende Ehepartnerin oder ren-

tenbeziehenden Ehepartner sind im Durch-

schnitt fast identisch. Sie betrugen im Jahr 

2013 für Frauen 2'026 Franken, für Männer 

2'027 Franken. Insgesamt ist die durchschnitt-

liche Rente für Männer und Frauen seit 2009 

leicht gestiegen. Bei den verheirateten Perso-

nen unterscheiden sich die Durchschnittsren-

ten der Männer und Frauen deutlich, wenn ein 

Ehepartner (noch) keine Rente bezieht. Die 

Durchschnittsrente der verheirateten Frauen 

ohne rentenberechtigten Partner lag 2013 mit 

1'492 Franken deutlich tiefer als diejenige der 

verheirateten Männer ohne rentenberechtigte 

Partnerin mit 2'037 Franken. Das liegt in der 

Tatsache begründet, dass das Splitting der Ein-

kommen erst vorgenommen wird, wenn beide 

Ehepartner rentenberechtigt sind. Daher sind, 

bevor beide Ehepartner rentenberechtigt sind, 

nur die Einkommen, für welche die Frau allein 

Beiträge bezahlt hat, für die Höhe ihrer Rente 

bestimmend. Berücksichtigt man zudem, dass 

die Berufskarriere bei Frauen oft unregelmäs-

sig verläuft (Familienaufgaben), versteht es 

sich von selbst, dass ihr massgebendes Ein-

kommen zur Rentenberechnung trotz der indi-

viduellen Anrechnung der Erziehungsgutschrif-

ten in der Regel tiefer ist als dasjenige der Män-

ner. Die Unterschiede zwischen Frauen und 

Männern in Bezug auf Berufskarriere und Lohn 

haben ebenfalls einen Einfluss auf Altersgutha-

ben und -renten der beruflichen Vorsorge (2. 

Säule): 2012 betrug der Unterschied bei den Al-

tersguthaben zwischen Männern und Frauen 

im Verhältnis zum durchschnittlichen Altersgut-

haben der Männer 42 Prozent, während sich 

der Unterschied bei den Altersrenten auf über 

50 Prozent belief. Es muss jedoch präzisiert 

werden, dass hier nur der obligatorische Teil 

der Altersguthaben berücksichtigt wurde. Die-

ser wird auf etwa 40 Prozent des Totals ge-

schätzt und unterscheidet sich zwischen den 

Geschlechtern. Ausserdem wurde der Einfluss 

einer vorzeitigen Auszahlung auf das Rentenni-

veau nicht berücksichtigt. 

 

  



63 

2013 wurden weniger Männer Opfer von 

schwerster häuslicher Gewalt als im Vorjahr. 

Bei den weiblichen Opfern ist die Anzahl prak-

tisch konstant geblieben. 

Die Anzahl polizeilich registrierter Opfer von 

schwerster häuslicher Gewalt schwankt seit 

2009. 2013 wurden 68 weibliche und 27 

männliche Opfer von schwerster häuslicher Ge-

walt registriert, 2012 waren es 67 Frauen und 

39 Männer. Während bei den männlichen Op-

fern im Jahr 2013 ein Rückgang zu verzeichnen 

ist, ist die Zahl der registrierten weiblichen Op-

fer praktisch konstant geblieben. 2013 gab es  

insgesamt fast 9'400 polizeilich registrierte Ge-

schädigte von häuslicher Gewalt, davon waren 

75 Prozent Frauen. Ein grosser Teil von häusli-

cher Gewalt betrifft minderschwere Gewalt-

straftaten (Tätlichkeiten, Drohungen, einfache 

Körperverletzung). Das Anzeigeverhalten bei 

solchen Straftaten ist sehr unterschiedlich, die 

Dunkelziffer ist hoch. Insgesamt sind die An-

zahl der registrierten Straftaten sowie diejenige 

der registrierten Geschädigten seit 2011 ange-

stiegen. 
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Weiterhin ungleiche Belastung durch Erwerbs- 

und Haus-/Familienarbeit zwischen Mann und 

Frau. 

Männer und Frauen arbeiten unter dem Strich 

etwa gleich viel (rund 50 Stunden pro Woche). 

Im Jahr 2013 investierten die 15- bis 63-jähri-

gen Frauen mehr Zeit in Haus- und Familienar-

beit (29,1 Stunden pro Woche) als die Männer 

im Alter von 15 bis 64 Jahren (17,5 Stunden  

 

pro Woche). Bei der bezahlten Arbeit ist die Si-

tuation genau umgekehrt (2013: 20,6 Stunden 

bei den Frauen und 33,3 Stunden bei den Män-

nern). Seit 1997 hat sich die Verteilung der Ar-

beitsbelastung nach Geschlecht nicht wesent-

lich verändert. Entwicklungen über die ganze 

Zeitspanne sind aufgrund einer Revision der 

Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 

im Jahr 2010 mit Vorsicht zu interpretieren. 
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Legislaturziel: Die Gleichstellung von Frau und Mann in der Bundesverwaltung 

und in den bundesnahen Betrieben wird durchgesetzt, und die Chancen-

gleichheit der sprachlichen Minderheiten ist gewährleistet 

Quantifizierbare Ziele 

1. Die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Bundesverwaltung und in den bun-

desnahen Betrieben wird durchgesetzt. Für die Frauen in der Bundesverwaltung ist bis 2015 

in den Lohnklassen 24-29 ein Zielband von 29 Prozent bis 34 Prozent und für die Frauen in 

den Lohnklassen 30-38 ein Zielband von 16 Prozent bis 20 Prozent zu erreichen. 

2. Die Chancengleichheit der sprachlichen Minderheiten ist gewährleistet. Die Vertretungen der 

Sprachgemeinschaften in den Departementen und in der Bundeskanzlei erreichen folgende 

Sollwerte, die als Zielbänder definiert sind: Deutsch: 68,5%–70,5%, Französisch: 21,5%–

23,5%, Italienisch: 6,5%–8,5%, Rätoromanisch: 0,5%–1,0%.*  

* Angepasstes Ziel aufgrund der Revision der Sprachenverordnung, die am 

1.10.2014 in Kraft getreten ist. 

Indikatoren 

1. Anteil Frauen in den Kaderklassen 

2. Anteile der Sprachen in der Bundesverwaltung 
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Der Anteil Frauen in den Kaderklassen der 

Bundesverwaltung hat 2013 zugenommen. 

Die unteren Grenzen der Sollwerte für die 

Lohnklassen 24-29 und 30-38 wurden er-

reicht. 

Die Anteile der Frauen in den oberen Kader-

klassen der Bundesverwaltung haben seit 

2007 zugenommen und erreichten 2013 30 

Prozent für die Lohnklassen 24–29 (Sollwert 

bis 2015: 29–34%) und 16 Prozent für die 

Lohnklassen 30–38 (Sollwert bis 2015: 16–

20%). In den Parlamentsdiensten wurde 

2013 der für die Bundesverwaltung gültige 

Sollwert für Frauen in den Lohnklassen 24–

29 übertroffen (40,0%), in den Lohnklassen 

30–38 liegt der Anteil leicht darunter 

(15,9%). In den eidgenössischen Gerichten 

und der Bundesanwaltschaft liegen die An-

teile in beiden Kategorien über den Sollwer-

ten der Bundesverwaltung (Lohnklassen 24–

29: 54,7%; 30–38: 27,4%). In der SBB AG, 

eine verselbständigte Einheit, bei welcher der 

Bund der einzige Aktionär ist, liegt der Anteil 

der Frauen im «Topkaderbereich» bei 18,9 

Prozent. Die Vergleichbarkeit ist jedoch einge-

schränkt, da die Lohnklassen nicht mit der 

Einteilung in der Bundesverwaltung überein-

stimmen. 
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Sprachenverteilung in der Bundesverwaltung 

2013: Die deutsche Sprachgemeinschaft ist 

in Bezug auf ihren Sollwert übervertreten, die 

rätoromanische untervertreten. 

Die Anteile der Sprachgemeinschaften in der 
Bundesverwaltung sind seit 2007 relativ 
stabil. Während der Anteil der deutschen 
Sprachgemeinschaft (71,5%) 2013 etwas 
über dem Zielband von 68,5%-70,5% liegt, ist 
der Anteil der rätoromanischen Sprachge-
meinschaft (0,3%) leicht unter dem Zielband 
von 0,5%-1,0%. Für die italienische (6,8%) 
und die französische (21,5%) Sprachgemein-
schaft wurden 2013 die unteren Grenzen der 
jeweiligen Sollwerte erreicht. Auf der Ebene 
der einzelnen Departemente und Ämter so-
wie auf der Stufe Kader gibt es betreffend der 
Vertretung der Sprachgemeinschaften grös-
sere Unterschiede. In den Parlamentsdiens-
ten werden 2013 die für die Bundesverwal-
tung gültigen Sollwerte für die französische 

Sprachgemeinschaft übertroffen, der Anteil 
der rätoromanischen Sprachgemeinschaft 
entspricht dem Sollwert, während die Anteile 
für die deutsche und italienische Sprachge-
meinschaft darunter liegen. In den eidgenös-
sischen Gerichten und der Bundesanwalt-
schaft liegen 2013 die deutsche und die räto-
romanische Sprachgemeinschaften unter, 
die französische und die italienische Sprach-
gemeinschaften über den vom Bundesrat für 
die Bundesverwaltung festgelegten Sollwer-
ten. In der SBB AG, eine verselbständigte Ein-
heit, bei welcher der Bund der einzige Aktio-
när ist, zeigt sich 2013 eine vergleichbare 
Verteilung der Sprachen: Deutsch 73,7%, 
Französisch 18,5% und Italienisch 7,8%. 
Dazu ist zu bemerken, dass die SBB in den 
rätoromanischen und italienischen Teilen 
Graubündens nicht tätig ist und die Verteilung 
der Sprachen über die Korrespondenz- statt 
die Muttersprache erhoben wird. 
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1 Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig und 
zeichnet sich durch einen gesunden Bundeshaushalt so-
wie effiziente staatliche Institutionen aus 

 
Schwerpunkte der Geschäftsführung im Bereich der ersten Leitlinie setzte der Bundesrat 2014 vor 

allem betreffend Strukturen und Regulierungen in der internationalen Finanzpolitik: so hat der Bun-

desrat 2014 die Botschaft zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) verabschiedet. Mit dem 

FinfraG wird die Regulierung der Finanzmarktinfrastrukturen und des Handels mit Derivaten an die 

Entwicklungen des Marktes und an internationale Vorgaben angepasst. Dadurch werden die Stabi-

lität und die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz nachhaltig gestärkt. Weiter hat der 

Bundesrat 2014 die Vernehmlassung zu einem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Fi-

nanzinstitutsgesetz (FINIG) eröffnet. Das FIDLEG dient neben der Schaffung einheitlicher Wettbe-

werbsbedingungen für die Finanzintermediäre insbesondere der Verbesserung des Kundenschut-

zes. Und mit dem FINIG soll die Aufsicht über sämtliche Finanzdienstleister, welche in irgendeiner 

Form das Vermögensverwaltungsgeschäft betreiben, in einem einheitlichen Erlass geregelt wer-

den. Schliesslich hat der Bundesrat 2014 den Schlussbericht der Expertengruppe zur Weiterent-

wicklung der Finanzmarktstrategie zur Kenntnis genommen. Darin werden Empfehlungen zu vier 

Themen gemacht, die für die künftige Entwicklung des Finanzplatzes zentral sind: Regulierungspro-

zess, Marktzutritt, steuerliches Umfeld in der Schweiz sowie die volkswirtschaftlichen Risiken. 
 
Aus finanzpolitischer Sicht sind 2014 zwei wichtige Geschäfte zu nennen: der Bundesrat hat eine 

Aussprache zur finanziellen Standortbestimmung und finanzpolitischen Prioritäten für die Jahre 

2016 bis 2024 geführt. Die Auslegeordnung basiert auf einem Szenario, nach welchem die für den 

Haushalt wesentlichen Rahmenbedingungen im relevanten Zeitraum unverändert bleiben. Aus 

dem Szenario lassen sich einige Trends herauslesen. In der kurzen Frist ist der Ausgleich des Haus-

halts nicht gesichert. Mittelfristig zeigt sich der Haushalt dagegen solide. Weiter hat der Bundesrat 

zur Kenntnis genommen, dass die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 

zwischen Bund und Kantonen zu einer Stärkung der kantonalen Finanzautonomie geführt hat. Das 

Ziel, den ressourcenschwachen Kantonen eine minimale Ausstattung an finanziellen Mitteln zu ge-

währleisten, wurde in den Jahren 2012 bis 2015 mehr als erfüllt. In einem Bericht über die Einhal-

tung der Grundsätze der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 

Bund und Kantonen zog der Bundesrat zudem insgesamt eine positive Bilanz. 
 
Aus volkswirtschaftlicher Sicht sind mehrere verschiedene Vorlagen bedeutsam: Ziel des teilrevi-

dierten Exportrisikoversicherungsgesetzes ist es, dass Schweizer Unternehmen ihre Exportge-

schäfte zu vergleichbaren Bedingungen wie ausländische Mitbewerber finanzieren und absichern 

können. Diese Massnahmen werden vor allem kleinen und mittleren Unternehmen zugutekom-

men. Im Weiteren hat der Bundesrat 2014 die Botschaft zur Totalrevision des Landesversorgungs-

gesetzes verabschiedet, dies mit dem Ziel der Modernisierung der rechtlichen Grundlagen der wirt-

schaftlichen Landesversorgung. Im Vordergrund des Revisionsvorhabens stehen primär die Be-

schleunigung der Abläufe im Krisenfall und der vorsorgliche Beitrag zur Versorgungssicherung. So-

dann hat der Bundesrat eine Botschaft zum Ladenöffnungsgesetz verabschiedet: im Einklang mit 

den Bestimmungen des Arbeitsgesetzes können die Kantone längere Öffnungszeiten bewilligen 

und den Betrieben Abendverkäufe an Werktagen bzw. Ladenöffnungen an Sonntagen genehmigen. 

Ferner hat sich der Bundesrat erneut mit dem Thema Rohstoffe befasst und unter anderem einen 

Bericht betreffend Transparenz im Schweizer Rohstoffsektor verabschiedet. Darin betonte der Bun-

desrat die Bedeutung des Rohstoffsektors für die Schweiz. Als international führender Rohstoff-

handelsplatz trage die Schweiz eine besondere Verantwortung. Der Bundesrat will mehr Transpa-
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renz im Schweizer Rohstoffsektor: entsprechende Bestimmungen hat er in der Vorlage zur Aktien-

rechtsrevision vorgeschlagen. Damit kann die Schweiz zum verantwortungsvollen Handeln der Un-

ternehmen und der rohstoffreichen Staaten beitragen. In ähnlichem Kontext ist ein Bericht zu mehr 

Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und Umwelt im Zusammenhang mit Auslandaktivitä-

ten von Schweizer Konzernen zu sehen. Darin zeigte der Bundesrat verschiedene Lösungsmöglich-

keiten auf und lieferte damit die Grundlage für mögliche konkrete Gesetzesvorschläge betreffend 

Sorgfaltsprüfung und öffentlicher Berichterstattung über Menschenrechte und Umwelt. 
 
In der Agrarpolitik hat der Bundesrat 2014 über die Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2017 

diskutiert und die Schwerpunkte festgelegt: im Fokus stehen ein erfolgreicher Absatz auf den Märk-

ten, die nachhaltige Produktion und Ressourcennutzung sowie die unternehmerische Entfaltung 

der Betriebe. Ebenfalls 2014 hat der Bundesrat über die Initiative für Ernährungssicherheit des 

Schweizer Bauernverbandes befunden. Der Bundesrat will der Initiative einen direkten Gegenent-

wurf gegenüber stellen, um die Ernährungssicherheit in einem umfassenden Sinn in die Verfassung 

aufzunehmen. 
 
Auf der institutionellen / staatspolitischen Ebene hat der Bundesrat 2014 verschiedene Massnah-

men zur Umsetzung des revidierten Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) ge-

troffen. So hat das Sekretariat der Ausschüsse des Bundesrates seine Arbeit am 1. Januar 2014 

aufgenommen. Und der Präsidialdienst, ab dem 1. Januar 2015 bei der BK angegliedert, hat sich 

dort konzeptionell und organisatorisch konstituiert. Ferner hat der Bundesrat am 21. Mai 2014 das 

weitere Vorgehen im Bereich Krisenfrüherkennung für den Bundesrat zur Kenntnis genommen. Für 

die Umsetzung der neuen Aufgaben werden dem Bundesrat in Zukunft zur Vervollständigung der 

permanenten Risikoüberwachung durch das Risikomanagement Bund eine Aussensicht und ein 

Lagebild des Krisenpotentials unterbreitet. Mit all diesen Massnahmen soll die Bundeskanzlei in 

ihrer Rolle als strategische Drehscheibe gestärkt werden. 
 
In der Steuerpolitik hat der Bundesrat 2014 die Vernehmlassung zur Unternehmenssteuerreform 

III eröffnet. Die Reform soll unter Berücksichtigung der internationalen Entwicklungen das schwei-

zerische Steuersystem weiterentwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Die Attraktivität 

des Steuerstandortes Schweiz soll erhöht werden, und die Unternehmen sollen weiterhin einen 

wichtigen Beitrag an die Finanzierung der Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden leisten. 

Ebenfalls 2014 hat der Bundesrat das Ergebnis der Vernehmlassung zur Revision des Steuerstraf-

rechts zur Kenntnis genommen. Mit dieser Vorlage will der Bundesrat bestehende Schwächen des 

Steuerstrafrechts beheben: die Aufhebung der doppelten Bestrafung, einheitliche Verfahrensbe-

stimmungen und erweiterte Untersuchungsmittel in Steuerstrafverfahren. Ferner hat der Bundes-

rat 2014 die Botschaft zur Revision der Quellenbesteuerung verabschiedet, die insgesamt zu einer 

stärkeren Vereinheitlichung der schweizerischen Quellensteuerordnung führen soll. Ende 2014 hat 

der Bundesrat zudem die Vernehmlassung zu einer Reform der Verrechnungssteuer eröffnet. Der 

Bundesrat will damit den Kapitalmarkt Schweiz stärken. Die Beseitigung der heutigen Hindernisse 

im Kapitalmarktbereich und im Treasury-Bereich soll mittelfristig Arbeitsplätze schaffen und zur 

Wertschöpfung in der Schweiz beitragen. 
 
Betreffend Informationstechnologie hat der Bundesrat 2014 die Open Government Data-Strategie 

Schweiz 2014 bis 2018 verabschiedet. Mit der Etablierung von Open Government Data will der 

Bundesrat die Entwicklung der Informationsgesellschaft vorantreiben und die Schweiz in der glo-

balen Informationswirtschaft positionieren. Offene Behördendaten erlauben es innovativen Unter-

nehmen, neue Informationsdienstleistungen zu entwickeln. Sie liefern der wissenschaftlichen For-

schung Grundlagen und erlauben Bürgern, Parteien und Medien einen transparenteren Einblick in 

die Tätigkeit von Regierung und Verwaltung. 
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Ziel 1: Das Gleichgewicht des Bundeshaushalts bleibt gewahrt 

Geplant 

 Botschaft zur Optimierung des Rechnungsmodells des Bundes (NRM) 

 Finanzielle Standortbestimmung und finanzpolitische Prioritäten für die Jahre 2016–2024 

 Wirksamkeitsbericht 2012–2015 des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen3  

 Botschaft zur Festlegung des Ressourcen- und Lastenausgleichs zwischen Bund und Kantonen für 

die Beitragsperiode 2016–20194 

 Bericht betreffend die Überprüfung der Einhaltung der NFA-Prinzipien5 

 

Ungeplant 

 Zusatzbotschaft zum Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket 2014 (KAP 2014) 

 

 
Der Bundesrat hat am 12. November 2014 die 

Botschaft zur Optimierung des Rechnungsmo-

dells (NRM) des Bundes verabschiedet. Der 

Bund vollzog 2007 mit der Einführung des NRM 

den Schritt zur periodengerechten Budgetie-

rung und Erfassung der Werteflüsse. Abgese-

hen von wenigen Abweichungen erfolgt die 

Rechnungsführung seither in enger Anlehnung 

an die International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS). Mit der Vorlage sollen die 

Ausnahmen reduziert und zusätzliche Anpas-

sungen aufgrund der Weiterentwicklung der 

IPSAS vorgenommen werden. Des Weiteren be-

antragt der Bundesrat für die Sparkasse Bun-

despersonal eine gesetzliche Grundlage sowie 

für die eidgenössische Münzstätte Swissmint 

die Möglichkeit, gewerbliche Leistungen an 

Dritte erbringen zu können. 

 

Der Bundesrat hat am 28. November 2014 

eine Aussprache zur finanziellen Standortbe-

stimmung und finanzpolitischen Prioritäten für 

die Jahre 2016 bis 2024 geführt. Die Auslege-

ordnung basiert auf einem Szenario, nach wel-

chem die für den Haushalt wesentlichen Rah-

menbedingungen im relevanten Zeitraum un-

verändert bleiben. Aus dem Szenario lassen 

sich einige Trends herauslesen. In der kurzen 

Frist ist der Ausgleich des Haushalts nicht gesi-

chert. Mittelfristig zeigt sich der Haushalt dage-

gen solide. 

 

Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und 

der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto-

nen hat zu einer Stärkung der kantonalen Fi-

nanzautonomie geführt. Das Ziel, den ressour-

censchwachen Kantonen eine minimale Aus-

stattung an finanziellen Mitteln zu gewährleis-

ten, wurde in den Jahren 2012 bis 2015 mehr 

als erfüllt. Zu diesem Schluss gelangt der 

zweite Wirksamkeitsbericht des Finanzaus-

gleichs zwischen Bund und Kantonen, den der 

Bundesrat am 14. März 2014 zur Kenntnis ge-

nommen hat. 

 

Aufgrund der Ergebnisse des zweiten Berichts 

über die Wirksamkeit des Finanzausgleichs 

und gestützt auf das Ergebnis der Vernehmlas-

sung schlägt der Bundesrat vor, den Grundbei-

trag des Ressourcenausgleichs für die Jahre 

2016 bis 2019 zu kürzen und die Dotation des 

Lastenausgleichs beizubehalten. Der Bundes-

rat hat an seiner Sitzung vom 3. September 

2014 die entsprechende Botschaft zur Festle-

gung des Ressourcenausgleichs und des Las-

tenausgleichs zwischen Bund und Kantonen 

für die Beitragsperiode 2016 bis 2019 verab-

schiedet. 

 

Der Bundesrat hat am 12. September 2014 ei-

nen Bericht über die Einhaltung der Grundsätze 

der Neugestaltung des Finanzausgleichs und 

der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto-

nen (NFA) verabschiedet. Insgesamt zieht der 

Bundesrat eine positive Bilanz. Bei einem be-

deutenden Anteil der Erlasse wurde die Aufga-

benerfüllung durch Bund und Kantone gemäss 

dem Grundsatz des Vollzugsföderalismus gere-

gelt; damit ist eine gewisse Zentralisierungsten-

denz festzustellen. Der Bundesrat beurteilt die-

sen Trend als teilweise systeminhärent. 
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Der Bundesrat hat am 19. September 2014 die 

Zusatzbotschaft zum Konsolidierungs- und Auf-

gabenüberprüfungspaket 2014 (KAP 2014) 

verabschiedet. Mit der Zusatzbotschaft erfüllt 

der Bundesrat die Aufträge, die ihm der Natio-

nalrat im Zuge der Rückweisung des KAP 2014 

gegeben hat. Er prüft zwei Szenarien zur Kon-

solidierung der Bundesfinanzen: ein einnah-

menseitiges und ein ausgabenseitiges. Einnah-

menseitig sieht der Bundesrat keine Möglich-

keiten für eine Entlastung des Haushalts im 

Rahmen des KAP 2014. In der Unternehmens-

steuerreform III wird er jedoch auch einnah-

menseitige Massnahmen zur Gegenfinanzie-

rung unterbreiten. Das ausgabenseitige Szena-

rio, das drei Varianten enthält, wie der Perso-

nalaufwand des Bundes um 300 Millionen re-

duziert werden könnte, geht aus Sicht des Bun-

desrates mit Blick auf die aktuelle finanzpoliti-

sche Lage deutlich zu weit und wäre nicht ver-

antwortbar. Der Bundesrat beantragt dem Par-

lament daher, auf die Umsetzung der beiden 

Szenarien zu verzichten und stattdessen die 

Detailberatung des ursprünglich beantragten 

Bundesgesetzes über das KAP 2014 an die 

Hand zu nehmen. 
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Ziel 2: Die schweizerische Wirtschaft ist durch bestmögliche Rahmenbe-

dingungen gefestigt und wächst weiterhin 

Geplant 

 Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes über die wirtschaftliche Landesversorgung 

 Vernehmlassung zur Revision des Obligationenrechts (Aktienrecht inklusive Umsetzung Abzockerei) 

 Vernehmlassung zur Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen 

 Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes über die Schweizerische Exportrisikoversicherung 

(SERVG) 

 Botschaft für ein Rahmengesetz für Ladenöffnungszeiten (Montag bis Samstag) 

 Bericht zur Evaluation des Systems der Standardarbeitskräfte 

 Bericht zu mehr Transparenz im Schweizer Rohstoffsektor 

 Rechtsvergleichender Bericht zu mehr Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und Umwelt im 

Zusammenhang mit Auslandaktivitäten von Schweizer Konzernen 

 Bericht über die Tätigkeit der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredit (SGH)6 

 

Ungeplant 

 Bericht über den Umsetzungsstand der Massnahmen der Wachstumspolitik 2012–2015 

 Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (Gewerbsmässige 

Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren) 

 Botschaft zu einer Änderung des Obligationenrechts (Firmenrecht) 

 

 
Der Bundesrat hat am 3. September 2014 die 

Botschaft zur Totalrevision des Landesversor-

gungsgesetzes (LVG) verabschiedet. Ziel der 

Totalrevision des LVG ist eine Modernisierung 

der rechtlichen Grundlagen der wirtschaftli-

chen Landesversorgung. Unabhängig von den 

Ursachen einer Krise muss die Organisation 

Wirtschaftliche Landesversorgung bei drohen-

den oder bereits eingetretenen schweren Man-

gellagen rasch und gezielt eingreifen können. 

Die Revision strebt dabei keinen grundlegend 

neuen Ansatz zur Versorgungssicherung an. 

Bewährte Prinzipien und Instrumente bleiben 

erhalten. Im Vordergrund des Revisionsvorha-

bens stehen primär die Beschleunigung der Ab-

läufe im Krisenfall und der vorsorgliche Beitrag 

zur Versorgungssicherung. 

 

Der Bundesrat hat am 28. November 2014 die 

Vernehmlassung zur Revision des Obligatio-

nenrechts eröffnet. Die Vorlage verfolgt das 

Ziel, die per 1. Januar 2014 in Kraft gesetzte 

Verordnung gegen übermässige Vergütungen 

bei börsenkotierten Aktiengesellschaften in die 

Bundesgesetze zu überführen und die Corpo-

rate Governance, auch bei nicht börsenkotier-

ten Gesellschaften, zu verbessern. Die Grün-

dungs- und Kapitalbestimmungen sollen flexib-

ler ausgestaltet und das Aktien- auf das neue 

Rechnungslegungsrecht abgestimmt werden. 

Weiter enthält der Vorentwurf einen Vorschlag 

für die Regelung der Transparenz bei wirt-

schaftlich bedeutenden, in der Rohstoffförde-

rung tätigen Unternehmen. 

 

Am 2. Juli 2014 hat der Bundesrat entschie-

den, das revidierte WTO-Übereinkommen über 

das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) in 

der nationalen Gesetzgebung umzusetzen. Im 

Zuge dieser Änderungen sollen die Regelwerke 

der Kantone und des Bundes angeglichen wer-

den. Gleichzeitig hat der Bundesrat die zustän-

digen Stellen beauftragt, mit dem Gesetzge-

bungsverfahren zur Revision des Bundesgeset-

zes über das öffentliche Beschaffungswesen 

(BöB) auf der Grundlage der gemeinsam mit 

den Kantonen erarbeiteten Revisionstexte zu 

beginnen. Die Arbeiten zur Umsetzung der Re-

visionsvorschläge der paritätischen Arbeits-

gruppe in den entsprechenden Erlassen der 

Kantone (IVöB) und des Bundes (BöB/VöB) lau-

fen parallel. Die Zeitpläne auf Kantons- und 

Bundesebene werden koordiniert. Damit die 
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angestrebte Harmonisierung möglichst weitge-

hend realisiert werden kann, will der Bund – 

aufgrund der vielfältigen Interessen im Revisi-

onsprojekt – die Vernehmlassung auf Bundes-

ebene in Kenntnis der Ergebnisse der Ver-

nehmlassung auf kantonaler Ebene (Eingabe-

frist: Ende 2014) eröffnen. Deshalb konnte die 

Vernehmlassung noch nicht im Berichtsjahr er-

öffnet werden. 

 

Der Bundesrat hat am 21. Mai 2014 die Bot-

schaft zum teilrevidierten Exportrisikoversiche-

rungsgesetz (SERVG) verabschiedet. Ziel der 

Vorlage ist es, dass die Schweizerische Ex-

portrisikoversicherung auch in Zukunft bedürf-

nisgerechte und wettbewerbsfähige Dienstleis-

tungen anbieten kann. Schweizer Unterneh-

men sollen ihre Exportgeschäfte zu vergleich-

baren Bedingungen wie ausländische Mitbe-

werber finanzieren und absichern können. Die 

Massnahmen werden vor allem kleinen und 

mittleren Unternehmen zugutekommen. 

 

Der Bundesrat hat am 28. November 2014 die 

Botschaft zum Bundesgesetz über die Laden-

öffnungszeiten verabschiedet. Das hier bean-

tragte Ladenöffnungsgesetz soll für den ge-

samten Schweizer Detailhandel einen gemein-

samen Mindeststandard für die Ladenöff-

nungszeiten festsetzen. Die Detailhandelsbe-

triebe dürfen somit montags bis freitags von 6 

bis 20 Uhr und am Samstag von 6 bis 19 Uhr 

geöffnet sein. Die Abend-, Nacht- und Sonn-

tagsarbeit ist von der Vorlage nicht betroffen. 

Das neue Gesetz bringt auch keine Änderung 

des Arbeitsgesetzes mit sich, das den Gesund-

heitsschutz der Arbeitnehmenden gewährleis-

tet. Im Einklang mit den Bestimmungen des Ar-

beitsgesetzes können die Kantone allerdings 

längere Öffnungszeiten bewilligen und den Be-

trieben Abendverkäufe an Werktagen bezie-

hungsweise Ladenöffnungen an Sonntagen ge-

nehmigen. 

 

Der Bundesrat hat am 20. Juni 2014 den Be-

richt zur Evaluation des Systems der Standard-

arbeitskräfte verabschiedet und die Folgearbei-

ten auf Gesetzes- und Verordnungsstufe in Auf-

trag gegeben. Das System der Standardarbeits-

kräfte (SAK) ist ein standardisiertes Mass für 

die Betriebsgrösse, welches sich an der Arbeits-

zeit bei landesüblicher Bewirtschaftung und 

Mechanisierung orientiert. Die standardisierten 

Faktoren haben Stärken: sie sind objektiv und 

anwenderfreundlich. Daneben hat das System 

aber auch Schwachpunkte, wie etwa die 

schlechte Verständlichkeit für die Landwirte. 

Zudem bildet es die Wirtschaftlichkeit der Be-

triebe ungenügend ab. Der Bundesrat will des-

halb das bestehende System weiterentwickeln, 

indem beispielsweise verschiedene landwirt-

schaftsnahe Tätigkeiten künftig ebenfalls be-

rücksichtigt werden. 

 

Der Bundesrat hat am 25. Juni 2014 den Be-

richt zu mehr Transparenz im Schweizer Roh-

stoffsektor verabschiedet. In seinem Bericht 

betont der Bundesrat die Bedeutung des Roh-

stoffsektors für die Schweiz. Als international 

führender Rohstoffhandelsplatz trage die 

Schweiz eine besondere Verantwortung. Der 

Bundesrat will mehr Transparenz im Schweizer 

Rohstoffsektor. Entsprechende Bestimmungen 

wird er in der Vorlage zur Aktienrechtsrevision 

vorschlagen. Damit kann die Schweiz zum ver-

antwortungsvollen Handeln der Unternehmen 

und der rohstoffreichen Staaten beitragen. 

 

Am 28. Mai 2014 hat der Bundesrat den 

rechtsvergleichenden Bericht zu mehr Sorg-

faltsprüfung bezüglich Menschenrechten und 

Umwelt im Zusammenhang mit Auslandaktivi-

täten von Schweizer Konzernen verabschiedet. 

Im Bericht zeigt der Bundesrat verschiedene 

Lösungsmöglichkeiten auf und liefert damit die 

Grundlage für mögliche konkrete Gesetzesvor-

schläge, wie Schweizer Unternehmen bei Aus-

landaktivitäten zu einer Sorgfaltsprüfung und 

öffentlichen Berichterstattung über Menschen-

rechte und Umwelt verpflichtet werden könn-

ten. 

 

Basierend auf dem Bundesgesetz über die För-

derung der Beherbergungswirtschaft gewährt 

die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit 

(SGH) Kredite für die Beherbergungswirtschaft 

und erstellt Gutachten mit dem Ziel, deren 

Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu er-

halten und zu verbessern. Im Jahr 2014 hat die 
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SGH in einem anhaltend schwierigen wirt-

schaftlichen Umfeld den Darlehensbestand 

weiter ausbauen können auf insgesamt 155,5 

Mio. Franken (+6,6%). Die bewilligten (37,5 

Mio. Franken) sowie die ausbezahlten Kredite 

(24,8 Mio. Franken) liegen im Bereich der mit-

telfristigen Zielvorgaben. Die bewilligten noch 

nicht ausbezahlten Darlehen weisen 37,4 Mio. 

Franken aus. Die Summe der auf Basis der be-

willigten Darlehen beeinflussten Investitionen 

liegt bei 237,8 Mio. Franken. Die Beratungser-

träge liegen mit zirka 643'000 Franken auf-

grund eines grösseren Mandats im Bereich des 

Budgets (640'000 Franken). Insgesamt wur-

den 72 Mandate abgeschlossen. Die SGH hat 

bei der Umsetzung der Förderzielsetzung die Ei-

genwirtschaftlichkeit gewahrt. Die Mitarbeiter 

haben sich bei verschiedenen Anlässen und 

Ausbildungsveranstaltungen im Bereich Wis-

senstransfer zu Gunsten der Beherbergungs-

branche eingesetzt. Die SGH hat aktiv bei den 

Vorarbeiten zur Optimierung der Beherber-

gungsförderung und Modernisierung der SGH, 

bei der Ausarbeitung der neuen Verordnung, 

des Geschäftsreglements und der Statuten, so-

wie bei der Vernehmlassung und deren Umset-

zung mitgewirkt. 

 

Der Bundesrat hat am 7. März 2014 den Be-

richt über den «Umsetzungsstand der Wachs-

tumspolitik des Bundesrates, Stand Ende 

2013» zur Kenntnis genommen. Das Wachs-

tumspaket 2012 bis 2015 des Bundesrates 

umfasst 13 Massnahmen, die sich aus der Le-

gislaturplanung ableiten und in sieben Hand-

lungsfelder einteilen lassen. Zwischen Juni 

2012 und Dezember 2013 kam der Grossteil 

dieser Reformen gemäss der angekündigten 

Planung voran. Nur bei der Unternehmenssteu-

erreform III waren Verzögerungen zum Fahr-

plan auszumachen. Für den Bundesrat steht 

unverändert fest, dass eine Steigerung des 

Wohlstandes für die Schweizer Haushalte nur 

durch eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität 

erreicht werden kann, nicht jedoch durch blos-

ses Wachstum in die Breite. Insbesondere Re-

formen in Binnensektoren wie Gesundheit und 

Landwirtschaft sowie eine Modernisierung der 

öffentlichen Dienstleistungen (E-Government, 

administrative Entlastung, mittelfristige ausga-

benpolitische Prioritäten) können zu einer Stär-

kung der Arbeitsproduktivität beitragen. 

 

Der Bundesrat hat am 29. Oktober 2014 die 

Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes 

über Schuldbetreibung und Konkurs verab-

schiedet. Nach geltendem Recht können die 

Kantone die Bedingungen festlegen, unter wel-

chen eine Person gewerbsmässig Dritte im 

Zwangsvollstreckungsverfahren, das heisst vor 

den Betreibungs- und Konkursämtern, vertre-

ten darf. Mit der vorliegenden Gesetzesände-

rung wird die kantonale Kompetenz zur Rege-

lung der gewerbsmässigen Gläubigervertretung 

aufgehoben. Nach neuem Recht können sämt-

liche handlungsfähigen Personen als Vertreter 

von Parteien im Zwangsvollstreckungsverfah-

ren tätig sein, insbesondere auch juristische 

Personen wie Inkassobüros oder Rechtsschutz-

versicherungen. Die gleiche Regelung soll auch 

für die Gerichtsverfahren gelten, die unmittel-

bar mit der Betreibung zusammenhängen. Der 

freie Marktzugang wird damit gewährleistet. 

Diese neue Regelung entspricht der bereits 

heute in den meisten Kantonen geltenden Pra-

xis. 

 

Der Bundesrat hat am 19. November 2014 die 

Botschaft zu einer Änderung des Obligationen-

rechts (Firmenrecht) verabschiedet. Die vorge-

schlagene Änderung des Obligationenrechts 

verfolgt das Ziel, dass der einmal gewählte Fir-

mennamen auf unbestimmte Zeit weitergeführt 

werden kann. Insbesondere sollen bei Perso-

nengesellschaften Gesellschafterwechsel ohne 

Änderung des Firmennamens möglich sein, 

und auch die Umwandlung in eine andere 

Rechtsform soll den Firmennamen idealer-

weise nur noch beim Rechtsformzusatz tangie-

ren. Dadurch bleibt der erarbeitete und ge-

pflegte Wert eines Firmennamens erhalten. Zu-

dem soll künftig aus dem Firmennamen die je-

weilige Rechtsform direkt erkennbar sein. Da-

mit lassen sich Unklarheiten bezüglich der Er-

kennbarkeit als Firmennamen bzw. Täuschun-

gen über die Rechtsform vermeiden. 
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Ziel 3: Stabilität und Standortattraktivität des Finanzplatzes sind gewähr-

leistet; die Schweiz verfügt über eine wettbewerbsfähige, einfache, 

unbürokratische Regulierung 

Geplant 

 Bilaterale Vereinbarungen mit wichtigen Partnerstaaten betreffend Marktzugang und Kooperation 

im Finanzbereich 

 Position der Schweiz betreffend den OECD-Standard zum automatischen Informationsaustausch bei 

der Steueramtshilfe 

 Botschaft zur Ratifikation der multilateralen Konvention der OECD und des Europarates über die 

gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen 

 Botschaft zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz 

 Botschaft zum Finanzdienstleistungsgesetz 

 

Ungeplant 

 Bericht zur Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie 

 

 
Im Jahr 2014 wurden keine neuen bilateralen 

Marktzugangsabkommen abgeschlossen. Der 

Bundesrat hat jedoch am 8. Oktober 2014 Ver-

handlungsmandate für bilaterale AIA-Abkom-

men mit wichtigen Partnerstaaten7 sowie der 

EU verabschiedet. In diesen Mandaten ist fest-

gehalten, dass auch Verbesserungen beim 

Marktzugang anzustreben sind. 

 

Am 21. Juli 2014 hat die OECD das Gesamtpa-

ket zum neuen globalen Standard für den auto-

matischen Informationsaustausch in Steuersa-

chen veröffentlicht. Der neue OECD-Standard 

zum automatischen Informationsaustausch in 

Steuersachen berücksichtigt die Schweizer An-

liegen. Der Bundesrat hat am 8. Oktober 2014 

Verhandlungsmandate zur Umsetzung mit 

wichtigen Partnerstaaten und mit der EU verab-

schiedet. Der neue internationale Standard er-

möglicht gleich lange Spiesse im Wettbewerb 

der Finanzplätze, da diese Regeln für alle gel-

ten, und ist ein wichtiges Instrument in den in-

ternationalen Bemühungen gegen Steuerhin-

terziehung. Das inländische Bankgeheimnis 

wird durch die Umsetzung des neuen globalen 

Standards nicht tangiert. 

 

Da beide Vorlagen den Informationsaustausch 

in Steuersachen betreffen, soll die multilate-

rale Amtshilfe-Konvention mit der Vorlage zum 

automatischen Informationsaustausch (staats-

vertragliche Grundlagen sowie ein Bundesge-

setz mit konkretisierenden Umsetzungs- und 

Vollzugsbestimmungen) synchronisiert werden. 

Daher wurde die Botschaft zur Ratifikation der 

multilateralen Konvention der OECD und des 

Europarates über die gegenseitige Amtshilfe in 

Steuersachen nicht im Berichtsjahr verabschie-

det. 

 

Der Bundesrat hat am 3. September 2014 die 

Botschaft zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz 

(FinfraG) verabschiedet. Mit dem Gesetz wird 

die Regulierung der Finanzmarktinfrastruktu-

ren und des Handels mit Derivaten an die Ent-

wicklungen des Marktes und an internationale 

Vorgaben angepasst. Dadurch werden die Sta-

bilität und die Wettbewerbsfähigkeit des Fi-

nanzplatzes Schweiz nachhaltig gestärkt. 

 

Der Bundesrat hat am 25. Juni 2014 die Ver-

nehmlassung zum Finanzdienstleistungsgesetz 

(FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG) 

eröffnet. Das FIDLEG dient neben der Schaf-

fung einheitlicher Wettbewerbsbedingungen 

für die Finanzintermediäre insbesondere der 

Verbesserung des Kundenschutzes. Es regelt 

für alle Finanzprodukte die Beziehung der Fi-

nanzintermediäre zu ihren Kunden. Die Rege-

lung umfasst Bestimmungen von der Produk-

tion von Finanzdienstleistungen mit Prospekt-

pflichten und der Pflicht, den Kunden ein leicht 
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verständliches Basisinformationsblatt zur Ver-

fügung zu stellen, über den Vertrieb mit ent-

sprechenden Verhaltensregeln am Point of 

Sale bis zur Rechtsdurchsetzung. Mit dem FI-

NIG soll die Aufsicht über sämtliche Finanz-

dienstleister, welche in irgendeiner Form das 

Vermögensverwaltungsgeschäft betreiben, in 

einem einheitlichen Erlass geregelt werden. Die 

Botschaft zum FIDLEG und zum FINIG konnte 

nicht mehr 2014 verabschiedet werden, weil 

die Ausarbeitung der Vernehmlassungsvorlage 

komplexer und damit zeitaufwändiger war als 

erwartet. Zudem erteilte der Bundesrat am 15. 

Januar 2014 Zusatzaufträge im Bereich der In-

stitutsaufsicht, welche in Form eines Entwurfs 

zu einem Finanzinstitutsgesetz in die Vernehm-

lassungsvorlage einflossen. 

 

 

 

Der Bundesrat hat am 5. Dezember 2014 den 

Schlussbericht der Expertengruppe zur Weiter-

entwicklung der Finanzmarktstrategie zur 

Kenntnis genommen. Die Expertengruppe 

macht in ihrem Schlussbericht Empfehlungen 

zu vier Themen, die für die künftige Entwicklung 

des Finanzplatzes zentral sind. Diese Themen 

sind der Regulierungsprozess, der Marktzutritt, 

das steuerliche Umfeld in der Schweiz sowie 

die volkswirtschaftlichen Risiken. Der Bundes-

rat wird nun den Bericht analysieren und seine 

Schlüsse daraus ziehen. Ein Beirat mit Vertre-

tern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Behör-

den soll künftig die grundlegenden Herausfor-

derungen und Zukunftsperspektiven des Fi-

nanzplatzes beurteilen und dem Bundesrat ge-

gebenenfalls Empfehlungen unterbreiten. 
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Ziel 4: Die Agrarpolitik entwickelt sich in Richtung einer integralen Politik 

für die Land- und Ernährungswirtschaft weiter 

Geplant 

 Agrarpolitische Agenda für die Zeit nach 2017 

 Grundsätze für die landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen 2018–2021 

 Bericht «Gegenseitige sektorielle Marktöffnung mit der EU für alle Milchprodukte»8 

 

 
Der Bundesrat hat am 22. Oktober 2014 über 

die Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 

2017 diskutiert und die Schwerpunkte festge-

legt: im Fokus stehen ein erfolgreicher Absatz 

auf den Märkten, die nachhaltige Produktion 

und Ressourcennutzung sowie die unterneh-

merische Entfaltung der Betriebe. 

 

Am 29. Oktober 2014 hat der Bundesrat die Ini-

tiative für Ernährungssicherheit des Schweizer 

Bauernverbandes diskutiert. Der Bundesrat will 

der Initiative einen direkten Gegenentwurf ge-

genüber stellen. Ziel ist es, die Ernährungssi-

cherheit in einem umfassenden Sinn in die Ver-

fassung aufzunehmen. An derselben Sitzung 

hat der Bundesrat auch die finanziellen Mittel 

für die Landwirtschaft in den Jahren 2018 bis 

2021 diskutiert. 

 

Der Bundesrat hat am 14. Mai 2014 den Be-

richt «Gegenseitige sektorielle Marktöffnung 

mit der EU für alle Milchprodukte» verabschie-

det. Schwerpunkte des Berichtes bilden die 

Analysen der wirtschaftlichen Auswirkungen so-

wie Vorschläge zur Anpassung der Stützungs-

politik für den Milchsektor. Im Kontext der be-

stehenden Herausforderungen im Milchmarkt 

könnte eine sektorielle Öffnung des Milchmark-

tes Vorteile aufweisen. Der Annäherung der 

Milchpreise an das EU-Niveau im Falle einer 

Öffnung und dem damit einhergehenden Ein-

kommensrückgang der Milchbetriebe müsste 

jedoch mit wirksamen Stützungsmassnahmen 

begegnet werden. 
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Ziel 5: Die Handlungs- und Leistungsfähigkeit der schweizerischen Institu-

tionen und deren Zusammenarbeit sind optimiert 

Geplant 

 Botschaft zur Teilrevision des Bundesgesetzes über die Meteorologie und Klimatologie 

 Bericht «Perspektiven 2030» 

 Botschaft zur Teilrevision des Zollgesetzes 

 Weiterentwicklung von Vote électronique (Phase II) 

 Umsetzung des revidierten Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) 

 Umsetzung der Personalstrategie Bundesverwaltung 2011–2015 

 Risikomanagement Bund 

 

 
Der Bundesrat hat am 14. Mai 2014 die Ver-

nehmlassung zur Teilrevision des Bundesge-

setzes über die Meteorologie und Klimatologie 

(MetG) eröffnet. Mit der Gesetzesänderung sol-

len meteorologische und klimatologische Da-

ten neu gebührenfrei zur Verfügung gestellt 

werden. Der Bundesrat erhofft sich davon eine 

stärkere Nutzung der Daten und neue Chancen 

für Innovationen. Die Ausarbeitung der Bot-

schaft hat sich aufgrund einer verlängerten Ver-

nehmlassungsdauer verzögert, weshalb der 

Bundesrat die Botschaft bis Ende 2014 nicht 

verabschieden konnte. 

 

Der Perspektivstab der Bundesverwaltung erar-

beitet im Auftrag des Bundesrates alle vier 

Jahre eine Gesamtschau zu den wichtigsten Zu-

kunftsfragen für die Bundespolitik. Der Bundes-

rat hat den Bericht «Perspektiven 2030» am 17. 

Dezember 2014 zur Kenntnis genommen. Der 

Bericht dient dem Bundesrat in erster Linie als 

Grundlage für eine politische Grundsatzdiskus-

sion im Hinblick auf die Legislaturplanung 

2015 bis 2019. Die «Perspektiven 2030» bli-

cken bewusst über die kurzfristige Vierjahres-

periodizität der Legislaturplanung hinaus. Der 

Bericht soll zudem verschiedenen Stellen inner-

halb wie auch ausserhalb der Bundesverwal-

tung eine Gesamtschau zu den wichtigsten 

Chancen und Gefahren in zentralen Politikbe-

reichen bieten. Er soll weiter dazu anregen, in 

Form von Szenarien über zukünftige Entwick-

lungsmöglichkeiten der Schweiz nachzuden-

ken. Ferner steht der Bericht auch den Spezial-

kommissionen der eidgenössischen Räte für 

die Behandlung der Legislaturplanung zur Ver-

fügung. Und er wird zudem den Kantonen und 

Parteien für eigene Reflexionen abgegeben. 

 

Die Diskussion mit der Wirtschaft zu den Zollla-

gern erwies sich als schwierig und zeitaufwän-

dig. Dies, die Prüfung der Empfehlungen der 

Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) insge-

samt sowie die Abklärungen betreffend eine 

mögliche Strategie zu den Zolllagern führten 

dazu, dass die Botschaft zur Teilrevision des 

Zollgesetzes nicht mehr im Berichtsjahr verab-

schiedet werden konnte. 

 

Die am 15. Januar 2014 in Kraft getretenen Än-

derungen in den Rechtsgrundlagen für die poli-

tischen Rechte definieren die Bedingungen für 

den Einsatz der elektronischen Stimmabgabe 

sowie für die Erhöhung der bestehenden Limi-

ten. Erst nach der Umsetzung der neuen und 

strengeren Sicherheitsanforderungen können 

die Kantone die Zahl der Stimmberechtigten, 

die an den Versuchen teilnehmen dürfen, erhö-

hen. Der gewählte Ansatz einer schrittweisen 

Einführung der elektronischen Stimmabgabe 

nach dem Grundsatz «Sicherheit vor Tempo» 

wird auch künftig beibehalten. Am 17. Dezem-

ber 2014 hat der Bundesrat zudem die Gesu-

che von vierzehn Kantonen für den Einsatz von 

Vote électronique bei eidgenössischen Volks-

abstimmungen bewilligt. Die Grundbewilligung 

gilt für eine Periode von zwei Jahren. Aufgrund 

des aktuellen Projektstandes in den Kantonen 

konnte der Bundesrat 2014 allerdings nicht 

über eine zusätzliche finanzielle Unterstützung 

der Weiterentwicklung der Systeme befinden, 

wie dies ursprünglich vorgesehen war. 
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Der Bundesrat hat 2014 verschiedene Mass-

nahmen zur Umsetzung des revidierten Regie-

rungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes 

(RVOG) getroffen. So hat das Sekretariat der 

Ausschüsse des Bundesrates seine Arbeit am 

1. Januar 2014 aufgenommen. Und der Präsi-

dialdienst, ab dem 1. Januar 2015 bei der BK 

angegliedert, hat sich dort konzeptionell und 

organisatorisch konstituiert und ist ab 2015 

einsatzbereit. Weiter hat der Bundesrat am 21. 

Mai 2014 das weitere Vorgehen im Bereich Kri-

senfrüherkennung für den Bundesrat zur 

Kenntnis genommen. Für die Umsetzung der 

neuen Aufgaben werden dem Bundesrat in Zu-

kunft zur Vervollständigung der permanenten 

Risikoüberwachung durch das Risikomanage-

ment Bund eine Aussensicht und ein Lagebild 

des Krisenpotentials unterbreitet. Ein weiterer 

Teil der Umsetzung des RVOG betrifft die inhalt-

liche und technische Weiterentwicklung wichti-

ger elektronischer Planungsinstrumente der 

Bundesverwaltung. Der ursprüngliche Fahrplan 

für diese Arbeiten konnte nicht eingehalten 

werden, da sich die kombinierte Ablösung von 

EXE, der damit verbundenen Applikationen (un-

ter anderem das Bundesratscontrolling) und 

eine Weiterentwicklung der überdepartementa-

len Prozesse (ÜDP) als zu komplex erwiesen 

hat. 

 

Die Personalstrategie Bundesverwaltung 2011 

bis 2015 will die Kader und Mitarbeitenden ge-

zielt weiterentwickeln und die Führungskultur 

stärken. Der Bundesrat hat am 30. April 2014 

das Konzept Personal- und Kaderentwicklung 

verabschiedet. Die Professionalität, das Wis-

sen der Mitarbeitenden und gute Führung bil-

den die Grundlage für die Leistungsfähigkeit 

der Bundesverwaltung und die Qualität des 

Service Public. Führungskräfte sollen ihre Mit-

arbeitenden gezielt fordern und fördern und da-

mit auf aktuelle und künftige Herausforderun-

gen in der Berufswelt vorbereiten. Das Konzept 

zur Personal- und Kaderentwicklung regelt die 

Zuständigkeiten und Rollen innerhalb der Bun-

desverwaltung und legt dar, welche Instru-

mente den Mitarbeitenden zur Verfügung ste-

hen. Neue Führungskräfte besuchen ab 2015 

verbindlich ein bundesweites Führungsseminar 

I oder II, das vom Ausbildungszentrum der Bun-

desverwaltung des Eidgenössischen Personal-

amtes angeboten wird. 

 

Zwecks Harmonisierung der Umsetzung des Ri-

sikomanagements in der Bundesverwaltung 

wurden durch die Eidgenössische Finanzver-

waltung (EFV) auch 2014 diverse Workshops 

und Kurse für Risikomanager und Risikocoa-

ches der Departemente und der Bundeskanzlei 

(BK) durchgeführt. Die Generalsekretärenkon-

ferenz (GSK) hat die künftige Zusammenarbeit 

zwischen der Krisenfrüherkennung in der BK 

und dem Risikomanagement Bund geregelt. 

Ausserdem wurden in der Koordinationsstelle 

Risikomanagement und in den betroffenen 

Fachämtern Vorarbeiten geleistet im Hinblick 

auf einen besseren methodischen Einbezug 

der Informatik- und der Projektrisiken ins Risi-

komanagement, insbesondere der Risiken von 

IKT-Schlüsselprojekten. 

Die dem Bundesrat von den Departementen 

und der BK im Rahmen der jährlichen Risikobe-

richterstattung gemeldeten Kernrisiken zeigen 

eine Risikosituation, die von den Beziehungen 

zu Europa geprägt ist. Die Turbulenzen auf den 

Finanzmärkten und der anhaltende Steuerdia-

log mit anderen Staaten sind weiterhin von Be-

deutung. Im Fokus stehen die damit verbunde-

nen Risiken für systemrelevante Finanzinsti-

tute und mögliche Auswirkungen auf den Fi-

nanzhaushalt des Bundes sowie auf den Fi-

nanzausgleich zwischen Bund und Kantonen. 

Weitere Hauptthemen sind die Systemstabilität 

der Altersvorsorge sowie Risiken im Zusam-

menhang mit dem vorzeitigen Ausstieg aus der 

Atomenergie. Als wichtige Querschnittsthemen 

werden die Cyberattacken auf IKT-Systeme des 

Bundes sowie die Informationssicherheit und 

die Datenverfügbarkeit thematisiert.9 
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Ziel 6: Die Attraktivität und die Glaubwürdigkeit des schweizerischen 

Steuersystems sind gestärkt 

Geplant 

 Dialog mit der EU zur Unternehmensbesteuerung 

 Vernehmlassung zur Unternehmenssteuerreform III 

 Botschaft zur Revision des Steuerstrafrechts 

 Vernehmlassung zu einer Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes 

 Botschaft zur Revision der Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens10 

 Vernehmlassung zum Energielenkungssystem 

 Bericht «Erodiert die Mittelschicht?» 

 Bericht zur Verteilung des Wohlstandes in der Schweiz 

 Bericht zu steuerlichen Fördermassnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung 

 Bericht zur Verbesserung der Steuerstatistik der Unternehmensbesteuerung 

 

Ungeplant 

 Botschaft zum Bundesgesetz über die Gewinnbesteuerung von juristischen Personen mit ideellen 

Zwecken 

 Vernehmlassung zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes 

 Vernehmlassung über das Schuldner- und das Zahlstellenprinzip bei der Verrechnungssteuer 

 

 
Der Bundesrat hat die Gemeinsame Verständi-

gung zwischen der Schweiz und der EU betref-

fend Unternehmensbesteuerung am 19. Sep-

tember 2014 genehmigt. Die Unterzeichnung 

der Gemeinsamen Verständigung erfolgte am 

14. Oktober 2014 in Luxemburg. Damit konnte 

eine fast zehn Jahre auf den Beziehungen zwi-

schen der Schweiz und der EU lastende Kontro-

verse zum Abschluss gebracht werden. 

 

Der Bundesrat hat am 19. September 2014 die 

Vernehmlassung zur Unternehmenssteuerre-

form III eröffnet. Die Reform soll unter Berück-

sichtigung der internationalen Entwicklungen 

das schweizerische Steuersystem weiterentwi-

ckeln und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. 

Die Attraktivität des Steuerstandortes Schweiz 

soll erhöht werden, und die Unternehmen sol-

len weiterhin einen wichtigen Beitrag an die Fi-

nanzierung der Aufgaben von Bund, Kantonen 

und Gemeinden leisten. Die Vorlage ist das Er-

gebnis mehrjähriger Vorbereitungsarbeiten, in 

welche die Kantone und die Wirtschaft eng ein-

bezogen wurden. 

 

Der Bundesrat hat am 2. Juli 2014 den Ergeb-

nisbericht zur Vernehmlassungsvorlage «Revi-

sion des Steuerstrafrechts» zur Kenntnis ge-

nommen und das zuständige Departement be-

auftragt, eine Botschaft zu erarbeiten. Mit der 

Vorlage will der Bundesrat bestehende Schwä-

chen des Steuerstrafrechts beheben: die Auf-

hebung der doppelten Bestrafung, einheitliche 

Verfahrensbestimmungen und erweiterte Un-

tersuchungsmittel in Steuerstrafverfahren. Ins-

besondere weil die Wahl des Verfahrensrechts 

nochmals zu prüfen ist, konnte die Botschaft 

nicht mehr im Berichtsjahr verabschiedet wer-

den. 

 

Der Bundesrat hat am 6. Juni 2014 die Ver-

nehmlassung für die Teilrevision des Mehrwert-

steuergesetzes eröffnet. Neu sollen ausländi-

sche wie inländische Unternehmen gleicher-

massen steuerpflichtig werden, wenn sie welt-

weit mindestens 100'000 Franken Umsatz er-

zielen. Heute bezieht sich diese Umsatzgrenze 

bloss auf Umsätze innerhalb der Schweiz, wes-

halb inländische gegenüber ausländischen Un-

ternehmen Wettbewerbsnachteile haben. Zu-

dem lässt sich bei ausländischen Unternehmen 

die Überschreitung der Umsatzgrenze in der 

Schweiz nur schwer nachweisen. Die Vorlage 
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enthält zudem einige Änderungen, die auf-

grund der Erfahrungen mit dem totalrevidierten 

Mehrwertsteuergesetz notwendig werden. 

 

Der Bundesrat hat am 28. November 2014 die 

Botschaft zur Revision der Quellenbesteuerung 

des Erwerbseinkommens verabschiedet. Die 

Gesetzesvorlage verfolgt das Ziel, Ungleichbe-

handlungen zwischen quellenbesteuerten und 

ordentlich besteuerten Personen zu beseitigen 

und die Einhaltung internationaler Verpflichtun-

gen sicherzustellen. Zu diesem Zweck sollen 

alle ansässigen Quellensteuerpflichtigen, de-

ren Bruttoerwerbseinkommen einen bestimm-

ten Betrag überschreitet, obligatorisch nach-

träglich ordentlich veranlagt werden. Alle ande-

ren Ansässigen können neu eine nachträgliche 

ordentliche Veranlagung beantragen. Das gilt 

auch für Nicht-Ansässige, welche die Voraus-

setzungen zur Quasi-Ansässigkeit erfüllen. Die 

Revision führt insgesamt zu einer stärkeren 

Vereinheitlichung der schweizerischen Quellen-

steuerordnung. 

 

Der Bundesrat hat am 21. Mai 2014 über die 

Schweizer Klima- und Energiepolitik nach 2020 

diskutiert. Er hat vom Ergebnisbericht der Kon-

sultation zum «Übergang vom Förder- zum Len-

kungssystem» Kenntnis genommen und hat 

das EFD und das UVEK beauftragt, eine Ver-

nehmlassungsvorlage zur Konkretisierung ei-

nes Klima- und Energielenkungssystems aus-

zuarbeiten. Als Grundlage für einen Übergang 

vom Förder- zum Lenkungssystem ab 2021 

wird ein neuer Verfassungsartikel als konzepti-

oneller Richtungsentscheid erarbeitet und dem 

Bundesrat vorgelegt werden. In einem zweiten 

Schritt werden die Details des Lenkungssys-

tems in der Energie- und in der Klimagesetzge-

bung geregelt. Die interdepartementale Koordi-

nation und Konsolidierung der Vorlage war zeit-

aufwändig. Deshalb konnte die Vernehmlas-

sung nicht mehr 2014 eröffnet werden. 

 

Der Bundesrat konnte den Bericht «Erodiert die 

Mittelschicht?» nicht wie geplant 2014 verab-

schieden, da aus Synergiegründen zuerst der 

Bericht zur Verteilung des Wohlstands in der 

Schweiz (siehe nächste Massnahme) erstellt 

werden musste. Dieser Bericht bildet die 

Grundlage für den Bericht «Erodiert die Mittel-

schicht?». 

 

Der Bundesrat hat den Bericht zur Verteilung 

des Wohlstandes in der Schweiz am 27. August 

2014 verabschiedet. Im neuen Wohlstandsbe-

richt zeigt der Bundesrat die Verteilung und Ent-

wicklung des Wohlstands in der Schweiz auf. 

Einkommen und Vermögen sind während der 

letzten zehn Jahre gestiegen. Die Entwicklun-

gen der jüngeren Beobachtungsjahre sind ge-

prägt von der internationalen Finanz- und Wirt-

schaftskrise, die auch in der Schweiz 2009 

eine Rezession auslöste, und der anschliessen-

den wirtschaftlichen Erholung. 

 

Der Bundesrat konnte den Bericht zu steuerli-

chen Fördermassnahmen im Bereich For-

schung und Entwicklung nicht wie geplant 

2014 verabschieden. Die Arbeiten am Thema 

Forschung und Entwicklung wurden inhaltlich 

und zeitlich mit den Arbeiten zur Unterneh-

menssteuerreform III abgestimmt, da zwischen 

den beiden Projekten ein enger Zusammen-

hang besteht. Das Postulat soll denn auch im 

Rahmen der Botschaft zur Unternehmenssteu-

erreform III erfüllt werden. Erste Aussagen zum 

Thema Förderung von Forschung und Entwick-

lung sind in die entsprechende Vernehmlas-

sungsvorlage eingeflossen. Darin wird die Ein-

führung einer Lizenzbox auf kantonaler Ebene 

vorgeschlagen. 

 

Der Bundesrat konnte den Bericht zur Verbes-

serung der Steuerstatistik der Unternehmens-

besteuerung nicht wie geplant 2014 verab-

schieden. Im Rahmen der Vernehmlassung zur 

Unternehmenssteuerreform III wurden jedoch 

im erläuternden Bericht steuerliche und finan-

zielle Eckwerte publiziert. Ein ausführlicher Be-

richt soll zusammen mit der Botschaft zur Un-

ternehmenssteuerreform III veröffentlicht wer-

den. 

 

Der Bundesrat hat am 6. Juni 2014 die Bot-

schaft zum Bundesgesetz über die Gewinnbe-

steuerung von juristischen Personen mit ideel-

len Zwecken verabschiedet. Juristische Perso-

nen mit ideellen Zwecken sollen künftig nicht 

besteuert werden, sofern ihr Gewinn 20'000 
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Franken oder weniger beträgt. Die Freigrenze 

gilt für alle juristischen Personen, deren Ge-

winn- und Kapitalverwendung ausschliesslich 

einem ideellen Zweck gewidmet sind. 

 

Der Bundesrat hat am 13. August 2014 die Ver-

nehmlassung zu Änderungen im Bereich der 

Mineralölsteuer eröffnet. Die Anpassungen be-

treffen zum einen die teilweise Befreiung der 

Treibstoffe für Pistenfahrzeuge von der Mine-

ralölsteuer und anderseits eine Kompetenz-

delegation an die Steuerbehörde für gewisse 

Steuerbefreiungen. 

 

Der Bundesrat hat am 17. Dezember 2014 den 

Entwurf zu einem Bundesgesetz über das 

Schuldner- und Zahlstellenprinzip bei der Ver-

rechnungssteuer in die Vernehmlassung ge-

schickt. Die Steuer soll nicht mehr vom Schuld-

ner der steuerbaren Leistung erhoben werden, 

sondern neu von der Zahlstelle (typischerweise 

eine Bank), welche die wirtschaftlich berech-

tigte Person kennt. Die Steuer nach dem Zahl-

stellenprinzip wird nur noch bei inländischen 

natürlichen Personen erhoben (Entrichtung der 

Steuer oder alternativ Meldung der steuerba-

ren Leistung), nicht jedoch bei juristischen Per-

sonen. Damit wird beabsichtigt, einerseits die 

Kapitalaufnahme im Inland zu erleichtern und 

andererseits die Sicherungsfunktion der Ver-

rechnungssteuer zu verbessern. Vom System-

wechsel nicht erfasst sind inländische Dividen-

den. 
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Ziel 7: Die Schweiz nutzt die Chancen der Informations- und Kommunika-

tionstechnologien und anderer moderner Technologien 

Geplant 

 Revision der Verordnungen über Fernmeldedienste, Adressierungselemente und Preisbekanntgabe 

 Strategie Open Government Data 

 Bericht über zukunftstaugliche Mobilfunknetze 

 

 
Der Bundesrat hat am 5. November 2014 di-

verse Verordnungsrevisionen im Fernmeldebe-

reich verabschiedet. Neu wird die Mindestge-

schwindigkeit für den Breitband-Internetzu-

gang in der Grundversorgung verdoppelt. Zu-

dem werden mit diesen Anpassungen die 

Transparenz sowie die Preisangabe bei Fern-

melde- und Mehrwertdiensten verbessert so-

wie die Mittel verstärkt, die dem Bund bei der 

Störungsbekämpfung im Frequenzspektrum 

zur Verfügung stehen. Die Verwaltung der Inter-

net-Domainnamen «.ch» und «.swiss» wird künf-

tig in einer separaten Verordnung über die In-

ternet-Domains (VID) geregelt, die gleichzeitig 

ebenfalls vom Bundesrat verabschiedet wor-

den ist. Die neuen Bestimmungen treten am 1. 

Januar beziehungsweise 1. Juli 2015 in Kraft. 

 

Der Bundesrat hat am 16. April 2014 die Open 

Government Data-Strategie Schweiz 2014 bis 

2018 verabschiedet. Mit der Etablierung von O-

pen Government Data (OGD) will der Bundesrat 

die Entwicklung der Informationsgesellschaft 

vorantreiben und die Schweiz in der globalen 

Informationswirtschaft positionieren. Offene 

Behördendaten erlauben es innovativen Unter-

nehmen, neue Informationsdienstleistungen zu 

entwickeln. Sie liefern der wissenschaftlichen 

Forschung Grundlagen und erlauben Bürgerin-

nen und Bürgern, Parteien und Medien dank 

OGD einen transparenteren Einblick in die Tä-

tigkeit von Regierung und Verwaltung. 

 

Der Bericht über zukunftstaugliche Mobilfunk-

netze konnte nicht mehr 2014 verabschiedet 

werden. Als Grundlage für die Erstellung des 

Berichts über zukunftstaugliche Mobilfunk-

netze wurde eine umfassende Situationsana-

lyse erstellt. Basierend auf den Resultaten wird 

zurzeit der Bericht erarbeitet. 
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2 Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und hat 
ihren Einfluss im internationalen Kontext gestärkt 

 
Die Schwerpunkte der Geschäftsführung des Bundesrates im Bereich der zweiten Leitlinie lagen 
2014 einerseits im OSZE-Vorsitz, andererseits in der Positionierung der Schweiz. 

Zu den aussenpolitischen Schwerpunkten gehörte 2014 sicher das Vorsitzjahr der Schweiz in der 
OSZE. Dieses war von Beginn weg durch die Ukrainekrise geprägt. Die Schweiz wird sich über ihren 
Vorsitz hinaus für Kontinuität und Handlungsfähigkeit in der OSZE einsetzen und sich für eine Lö-
sung der Ukrainekrise engagieren. Mit dem OSZE-Vorsitz konnte der Bundesrat das internationale 
Bewusstsein für eine verantwortungsbewusste und glaubwürdige Aussenpolitik der Schweiz schär-
fen. Ende April 2014 führte die Schweiz im Weiteren eine Konferenz zur Terrorismusbekämpfung 
durch. Diskutiert wurde über Vorschläge zur Unterbindung der Terrorismusfinanzierung, über die 
Wahrung der Menschenrechte bei der Terrorismusbekämpfung sowie über Möglichkeiten, auslän-
dische Kämpfer aus OSZE-Staaten abzuhalten, sich bewaffneten Gruppen anzuschliessen und im 
Ausland an Kampfhandlungen teilzunehmen. Der Schweizer Vorsitz engagierte sich auch dafür, 
eine geschlossene Front aller Staaten aufzubauen, die der Entführung gegen Lösegeld als Quelle 
zur Terrorismusfinanzierung ein Ende setzen wollen. 

Der Bundesrat hat sich 2014 auch intensiv mit dem «internationalen Genf» befasst: so hat er eine 
Botschaft über die Massnahmen zur Stärkung der Rolle der Schweiz als Gaststaat verabschiedet. 
Angesichts des verschärften Wettbewerbs will der Bund dazu beitragen, dass das «internationale 
Genf» als einzigartige Plattform die Interessen und Vorteile der Schweiz weiterhin wirkungsvoll gel-
tend machen kann. Auch in diesen Kontext gehört die 2014 verabschiedete Botschaft über einen 
Rahmenkredit zur Weiterführung der Unterstützung der drei Genfer Zentren 2016 bis 2019. Diese 
haben sich zu weltweit anerkannten Kompetenzzentren entwickelt und leisten wichtige Beiträge in 
der Aussenpolitik, in der Friedenspolitik und in der Sicherheitspolitik. Die drei Genfer Zentren haben 
so dem internationalen und humanitären Genf zudem zusätzliche Anziehungskraft und Wirksam-
keit verschafft. 

Da ein unabhängiges und kleines Land wie die Schweiz nur mit einem leistungsfähigen und univer-
sellen Aussennetz seinen Einfluss wahren, ihn weiter ausbauen und seine Interessen sowie dieje-
nigen der Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger verteidigen kann, muss die Schweiz auch 
in Zukunft über die nötige Flexibilität und den finanziellen Handlungsspielraum verfügen, um ihr 
Aussennetz an neue und dringliche Bedürfnisse anpassen zu können. Die umgesetzten Massnah-
men und die mit der Aufgabenüberprüfung 2014 umfassende Reorganisation mit Schliessungen 
erlaubten es der Schweiz, mit gleichbleibenden Ressourcen auf neue Bedürfnisse zu reagieren und 
das Aussennetz punktuell auszubauen. 

Zur Festigung der Schweizer Position in den internationalen Finanzinstitutionen hat der Bundesrat 
2014 entschieden, der Internationalen Entwicklungsgesellschaft der Weltbankgruppe (IDA) im Zeit-
raum von 2015 bis 2023 Beiträge in der Höhe von rund 753 Mio. Franken zukommen zu lassen. 
Die IDA konzentriert sich in den kommenden Jahren auf die Förderung eines gesellschaftlich aus-
geglichenen wirtschaftlichen Wachstums, auf Massnahmen gegen den Klimawandel und dessen 
Auswirkungen, die Berücksichtigung von Geschlechterfragen sowie die Unterstützung fragiler Staa-
ten. Zudem hat die Schweiz Ende 2014 100 Mio. USD für die Kapitalisierung des neuen Green 
Climate Fund zugesagt (2015–2017). 
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Die Beziehungen zur EU im Jahr 2014 waren geprägt durch die Annahme der «Masseneinwande-
rungsinitiative». Da der neue Verfassungsartikel unvereinbar mit dem Personenfreizügigkeitsab-
kommen ist, konnte der Bundesrat in der Folge das Protokoll III zur Erweiterung des Abkommens 
über den freien Personenverkehr auf Kroatien nicht unterzeichnen. Die EU sistierte darauf hin lau-
fende Verhandlungen über Marktzugang und in Kooperationsbereichen sowie die Aufnahme von 
Verhandlungen über institutionelle Fragen. Nachdem der Bundesrat eine Lösung für die kontingen-
tierte Zulassung von kroatischen Bürgern zum Schweizer Arbeitsmarkt präsentiert hatte, konnte 
diese Blockade überwunden werden. Der Bundesrat bekräftigte zudem seine Absicht, einen Erwei-
terungsbeitrag von 45 Mio. Franken zugunsten Kroatiens zu leisten. Die Botschaft zur Genehmi-
gung eines entsprechenden Rahmenkredits wurde an das Parlament überwiesen. 

Dank dieser Lösung für Kroatien konnten zuvor sistierte Verhandlungen, unter anderem über ein 
Elektrizitätsabkommen, weitergeführt und jene über institutionelle Fragen aufgenommen werden. 
Die EU hat aber erklärt, dass sie den Abschluss von Abkommen über den Marktzugang von einer 
Lösung für das Personenfreizügigkeitsabkommen abhängig macht. Im Forschungsbereich gelang 
es, eine Teilassoziierung der Schweiz am Rahmenprogramm Horizon 2020 bis Ende 2016 auszu-
handeln. In den Steuerdossiers wurden Ende 2014 Verhandlungen über den automatischen Infor-
mationsaustausch aufgenommen und im Rahmen des Dialogs über Unternehmensbesteuerung 
ein fast zehnjähriger Streit durch Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung beigelegt. Eine 
erste Verhandlungsrunde zur Beteiligung der Schweiz am Rahmenprogramm «Kreatives Europa» 
(Media/Kultur) fand im November 2014 statt. In den Bereichen Lebensmittelsicherheit und öffent-
liche Gesundheit wurden Gespräche auf technischer Ebene wieder aufgenommen. 

 

Zur bundesrätlichen Aussenwirtschaftspolitik gehört die Intensivierung der Anstrengungen im Hin-
blick auf den Ausbau und die Verstärkung des Netzes von Freihandelsabkommen (FHA). Damit soll 
der Zugang der Schweiz zu wichtigen ausländischen Märkten mit grossem Wachstumspotenzial 
verbessert werden. Die Verhandlungen zu einem FHA der EFTA mit Vietnam befinden sich in einem 
fortgeschrittenen Stadium, gestalten sich aber weiterhin schwierig. In den Verhandlungen zu einem 
FHA der EFTA mit Malaysia sind 2014 signifikante Fortschritte zu verzeichnen. Und zur Stärkung 
der WTO und damit zur Sicherung der Multilateralen Handelsordnung wurde 2014 unter anderem 
auf plurilateraler Ebene in Genf in drei Bereichen über eine weitergehende Handelsliberalisierung 
verhandelt. 

 

Im Bereich der Entwicklungspolitik und der internationalen Zusammenarbeit hat der Bundesrat 
2014 die Analyse der politischen Situation und Folgen der Aufstände im Mittleren Osten und in 
Nordafrika für die Schweiz zur Kenntnis genommen. Die Schweiz will mit ihrem Engagement ver-
stärkt dazu beitragen, Bedingungen zu schaffen, die langfristig eine positive Entwicklung der ge-
genwärtigen Umwälzungen in der Region ermöglichen. Weiter hat der Bundesrat 2014 auch die 
Vernehmlassung zur Weiterführung des Bundesgesetzes über die Zusammenarbeit mit den Staa-
ten Osteuropas eröffnet. Damit möchte der Bundesrat die Stabilität und den Frieden in Europa 
festigen, positive Entwicklungsperspektiven in den Ländern der Transitionszusammenarbeit schaf-
fen und das Umfeld für Handel und Investitionen stärken. Schliesslich hat der Bundesrat 2014 die 
Botschaft zur Genehmigung des Vertrags über den Waffenhandel verabschiedet. Dieser Vertrag 
trägt zur Bekämpfung des illegalen Waffenhandels bei, wodurch menschliches Leid vermindert wer-
den soll. 
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Ziel 8: Die Schweiz ist global gut vernetzt, und ihre Position im internatio-

nalen Kontext und in den multilateralen Institutionen ist gefestigt 

Geplant 

 Botschaft über die neue Strategie zur Stärkung der Attraktivität und der Wettbewerbsfähigkeit der 

Schweiz als Gaststaat durch das internationale Genf 

 Botschaft über einen Rahmenkredit (2016–2019) für die Genfer Zentren11 

 Vorsitz der Schweiz in der OSZE 

 Bericht der IDAG Korruptionsbekämpfung 2014 

 Botschaft zum Änderungsprotokoll Nr. 15 und Zusatzprotokoll Nr. 16 zur EMRK 

 Pflege und Ausbau unserer Beziehungen zu den Nachbarstaaten 

 Erhalt des universell ausgerichteten Aussennetzes und Prüfung punktueller Anpassungen 

 Festigung der Schweizer Position in den internationalen Finanzinstitutionen und gegenüber der G20 

 

 
Der Bundesrat hat die Botschaft über die Mas-

snahmen zur Stärkung der Rolle der Schweiz 

als Gaststaat am 19. November 2014 verab-

schiedet. Die Botschaft sieht vor allem die Ver-

besserung von Infrastrukturen im Immobilien- 

und Technologiebereich sowie die Förderung 

einer besseren Interaktion der internationalen 

und nationalen Akteure vor. Angesichts des ver-

schärften Wettbewerbs will der Bund dazu bei-

tragen, dass das internationale Genf als einzig-

artige Plattform die Interessen und Vorteile der 

Schweiz weiterhin wirkungsvoll geltend ma-

chen kann. Insgesamt beantragt der Bundesrat 

für den Zeitraum 2016 bis 2019 117,2 Mio. 

Franken. Der Betrag besteht aus den in der Fi-

nanzplanung des Bundes bereits vorgesehe-

nen Mitteln (72,4 Mio. Franken) und aus zu-

sätzlichen Mitteln (44,8 Mio. Franken). 

 

Der Bundesrat hat am 19. November 2014 die 

Botschaft über einen Rahmenkredit zur Weiter-

führung der Unterstützung der drei Genfer Zen-

tren 2016 bis 2019 verabschiedet. Bei den drei 

Zentren handelt es sich um das Zentrum für Si-

cherheitspolitik (GCSP), das internationale 

Zentrum für humanitäre Minenräumung 

(GICHD) und das Zentrum für die demokrati-

sche Kontrolle der Streitkräfte (DCAF). Die drei 

Genfer Zentren waren von der Schweiz zwi-

schen 1995 und 2000 als Stiftungen mit einer 

internationalen Trägerschaft gegründet wor-

den. Seither haben sie sich zu weltweit aner-

kannten Kompetenzzentren entwickelt und 

leisten wichtige Beiträge in der Aussenpolitik, in 

der Friedens- und Entwicklungspolitik sowie in 

der Sicherheitspolitik. Die drei Genfer Zentren 

haben dem internationalen und humanitären 

Genf zudem zusätzliche Anziehungskraft und 

Wirksamkeit verschafft. 

 

Das Vorsitzjahr der Schweiz in der OSZE war 

von Beginn weg durch die Ukrainekrise geprägt. 

Generell ist es gelungen, der OSZE als brücken-

bauender Organisation im euroatlantischen 

und eurasischen Raum neue Geltung zu ver-

schaffen. Der Bundesrat vermochte damit ei-

nen für die Schweiz wichtigen multilateralen 

Handlungsrahmen zu stärken. Der Bundesrat 

wird sich über den OSZE-Vorsitz hinaus für Kon-

tinuität und Handlungsfähigkeit in der OSZE 

einsetzen und sich für eine Lösung der Ukraine-

krise und eine Überwindung der Krise der euro-

päischen Sicherheit engagieren. Mit dem OSZE-

Vorsitz konnte der Bundesrat das internatio-

nale Bewusstsein für eine verantwortungsbe-

wusste und glaubwürdige Aussenpolitik der 

Schweiz schärfen. Der Erfahrungsgewinn und 

die starke internationale Vernetzung, die aus 

dem OSZE-Vorsitz resultierten, werden dem 

Bundesrat in der Förderung Interessen und 

Werte der Schweiz von Nutzen sein. 

 

Der Bundesrat hat am 8. Oktober 2014 den Tä-

tigkeitsbericht der IDAG «Korruptionsbekämp-

fung» für die Jahre 2011 bis 2013 zur Kenntnis 

genommen. In der Schweiz ist die Integrität der 

Institutionen die Regel und Bestechlichkeit die 

grosse Ausnahme. Allerdings gab es in den Be-

richtsjahren 2011 bis 2013 vermehrt Hinweise 

auf Korruption, insbesondere bei der Vergabe 
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von IT-Projekten des Bundes. Die IDAG Korrup-

tionsbekämpfung verfasste 2011 erste Emp-

fehlungen zur Stärkung des Antikorruptionsdis-

positivs der Schweiz. Im nun vorliegenden Be-

richt wird eine Bilanz der Umsetzung dieser 

Empfehlungen gezogen. Der Bundesrat ist be-

strebt, die getroffenen Massnahmen zur Kor-

ruptionsbekämpfung und zur Sensibilisierung 

der Bundesangestellten für Korruptionsrisiken 

weiterzuführen. 

 

Der Bundesrat hat am 13. August 2014 die Ver-

nehmlassung zur Ratifikation des Protokolls Nr. 

15 über die Änderung der Konvention zum 

Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei-

ten (EMRK) eröffnet. Das Protokoll Nr. 15 fügt 

am Ende der Präambel der EMRK ein ausdrück-

liches Bekenntnis zum Subsidiaritätsprinzip 

ein. In erster Linie sind die Vertragsstaaten für 

die Einhaltung und Umsetzung der EMRK ver-

antwortlich, wobei ihnen ein Ermessensspiel-

raum zusteht. Der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte (EGMR) seinerseits legt die 

EMRK in letzter Instanz aus und schützt Perso-

nen, deren Rechte und Freiheiten innerstaat-

lich nicht beachtet werden. Die weiteren Ände-

rungen betreffen die Organisation und das Ver-

fahren des EGMR. Der Bundesrat hat beschlos-

sen, den Prozess zur Ratifikation und Umset-

zung von Protokoll Nr. 16 einstweilen auszuset-

zen. Deshalb wurde die Botschaft nicht im Be-

richtsjahr verabschiedet. 

 

Die zahlreichen Treffen mit den Staats- und Re-

gierungschefs sowie Ministern der Nachbar-

staaten dienten jeweils auch dazu, Lösungen 

für bilaterale Fragen zu finden und konkrete Zu-

sammenarbeitsbereiche zu identifizieren. An-

gesichts der Tatsache, dass die bilateralen In-

teressen oft direkt oder indirekt mit den Bezie-

hungen der Schweiz zur EU zusammenhängen, 

bestand 2014 eine wichtige Aufgabe für den 

Bundesrat darin, die Nachbarstaaten weiter für 

die Schweizer Europapolitik zu sensibilisieren 

und über die Umsetzung der Volksinitiative «Ge-

gen Masseneinwanderung» zu informieren. Die 

Personenfreizügigkeit stellt insbesondere mit 

den Nachbarstaaten ein wichtiger Pfeiler der 

Beziehungen dar und erhält mit der Thematik 

der Grenzgänger eine zusätzliche Dimension. 

Entsprechend hat der Bundesrat die diplomati-

schen Kontakte zu den Nachbarstaaten 2014 

intensiviert. Auch auf regionaler und grenzüber-

schreitender Ebene fanden rege Kontakte 

statt. Insbesondere konnten die Beziehungen 

zwischen dem Tessin und den angrenzenden 

norditalienischen Regionen gefördert werden. 

 

Die Schweiz muss auch in Zukunft über die nö-

tige Flexibilität und den finanziellen Handlungs-

spielraum verfügen, um ihr Aussennetz an 

neue und dringliche Bedürfnisse anpassen zu 

können. Die umgesetzten Massnahmen und 

die mit der Aufgabenüberprüfung 2014 umfas-

sende Reorganisation mit Schliessungen erlau-

ben es der Schweiz mit gleichbleibenden Res-

sourcen auf neue Bedürfnisse zu reagieren und 

das Aussennetz punktuell auszubauen. Unter 

anderem wurde am 12. November 2014 im 

Sultanat Oman eine Schweizerische Botschaft 

eingeweiht. Diese ist im gleichen Gebäude un-

tergebracht, in dem sich auch die niederländi-

sche Vertretung befindet. Der Bundesrat hatte 

sich für die Eröffnung einer Botschaft in Maskat 

ausgesprochen, da seine aussenpolitische 

Strategie 2012–2015 unter anderem eine Ver-

tiefung der Beziehungen zu den Golfstaaten 

vorsieht. 

 

Der Einfluss der Schweiz in der Weltbank und 

der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 

Entwicklung konnte durch die Wiederwahl der 

Schweizer Exekutivdirektoren gesichert wer-

den. Der Bundesrat hat am 30. April 2014 ent-

schieden, der Internationalen Entwicklungsge-

sellschaft (IDA), dem Fonds der Weltbank-

gruppe zugunsten der ärmsten Länder, im Rah-

men der 17. Wiederauffüllung Beiträge in der 

Höhe von rund 753 Mio. Franken zukommen zu 

lassen. Die IDA konzentriert sich in den kom-

menden Jahren auf die Förderung eines gesell-

schaftlich ausgeglichenen wirtschaftlichen 

Wachstums, Massnahmen gegen den Klima-

wandel und dessen Auswirkungen, die Unter-

stützung fragiler Staaten sowie die verstärkte 

Berücksichtigung von Geschlechterfragen. 

Schliesslich hat die Schweiz einen Beitrag von 

100 Mio. USD an die Initialkapitalisierung des 

Green Climate Fund zugesagt (2015 – 2017). 

2013 wurde die Schweiz von der russischen 
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G20-Präsidentschaft erstmals zu den Treffen 

der Finanzminister und der Zentralbankgouver-

neure der G20 eingeladen. 2014 nahm die 

Schweiz auf Einladung Australiens an einzel-

nen Seminaren und technischen Workshops 

der G20 teil. Darüber hinaus ist die Schweiz 

2014 Mitglied der Global Partnership for Finan-

cial Inclusion der G20 geworden, die auch 

Nicht-G20 Ländern offen steht. Somit kann sie 

indirekt zur Agenda der G20 Development Wor-

king Group beitragen. 
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Ziel 9: Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist gestärkt 

Geplant 

 Botschaft zur Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien (Protokoll III) 

 Botschaft über den Beitrag der Schweiz zugunsten von Kroatien zur Verringerung der wirtschaftli-

chen und sozialen Ungleichheiten in der erweiterten EU 

 Botschaft zum Abkommen zwischen der Schweiz und der EU zur Teilnahme am EU MEDIA Pro-

gramm 2014–2020 

 Verhandlungen für ein institutionelles Abkommen 

 Verhandlungen für ein Abkommen im Bereich der Chemikaliensicherheit (REACH) 

 Verhandlungen in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit, Produktesicherheit und 

öffentliche Gesundheit 

 Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur Beteiligung der Schweiz an den Krisenbewälti-

gungsoperationen im Rahmen der GSVP 

 Verhandlungen mit der EU zur Anpassung des bilateralen Zinsbesteuerungsabkommens 

 

 
Nach der Annahme der «Masseneinwande-

rungsinitiative» war der Bundesrat nicht in der 

Lage, das Protokoll III zur Erweiterung des Ab-

kommens über den freien Personenverkehr auf 

Kroatien zu unterzeichnen. Am 30. April 2014 

hat er aber eine Lösung für die kontingentierte 

Zulassung von kroatischen Bürgern zum 

Schweizer Arbeitsmarkt präsentiert. Die 

Schweiz gewährt ihnen separate Kontingente 

im Rahmen der Zulassung von Drittstaatsange-

hörigen zum Schweizer Arbeitsmarkt. Es han-

delt sich hierbei um autonome, spezielle Auf-

enthaltskontingente, um die kroatischen 

Staatsangehörigen gleich gut zu stellen, wie 

wenn das Protokoll III planmässig in Kraft ge-

treten wäre. 

 

Der Bundesrat hat am 28. Mai 2014 die Bot-

schaft zur Genehmigung eines Rahmenkredits 

für einen Erweiterungsbeitrag von 45 Mio. Fran-

ken zu Gunsten von Kroatien an das Parlament 

überwiesen. Mit diesem Engagement soll Kroa-

tien gleich behandelt werden wie die anderen 

Staaten, die der EU seit dem Jahr 2004 beige-

treten sind. Seit 2008 beteiligt sich die Schweiz 

an Projekten zur Verringerung der wirtschaftli-

chen und sozialen Ungleichheiten in der erwei-

terten EU mit nun insgesamt 1,302 Milliarden 

Franken. 

 

Seit Januar 2014 ist das Programm «Kultur», 

das mit einem Budget von 453 Mio. Euro aus-

gestattet ist, Teil des neuen Rahmenpro-

gramms «Kreatives Europa». Dieses umfasst 

auch das Filmförderungsprogramm MEDIA. Am 

16. April 2014 hat der Bundesrat das Verhand-

lungsmandat über die Teilnahme der Schweiz 

am EU-Programm Kultur 2014 bis 2020 defini-

tiv verabschiedet. Die Schweiz und die EU füh-

ren seit 2013 informelle Gespräche. Die EU ver-

fügt seit dem 7. November 2014 über ihr Ver-

handlungsmandat zu «Kreatives Europa». Dies 

erlaubte eine erste offizielle Verhandlungs-

runde am 14. November 2014. Wegen der ent-

standenen Verspätung durch die vorläufige 

Suspendierung der informellen Gespräche 

nach der Annahme der «Masseneinwande-

rungsinitiative» war eine Teilnahme der 

Schweiz 2014 nicht mehr möglich. Offene Fra-

gen bestehen unter anderem bezüglich der Ver-

knüpfung mit den institutionellen Verhandlun-

gen sowie mit der Personenfreizügigkeit, aber 

auch bezüglich der Übernahme der Richtlinie 

über Audiovisuelle Mediendienste. 

 

Die Schweiz und die EU verhandeln über ein in-

stitutionelles Abkommen, das die einheitliche 

Anwendung der Verträge im Marktzugangsbe-

reich auch in Zukunft gewährleisten und die 

Möglichkeit zum Abschluss neuer Marktzu-

gangsabkommen schaffen soll. Die institutio-

nellen Fragen betreffen vier Bereiche: Rechts-

übernahme, Auslegung, Überwachung der An-

wendung und Streitbeilegung. Der Bundesrat 
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hat das Mandat für Verhandlungen am 18. De-

zember 2013 verabschiedet, der EU-Minister-

rat am 6. Mai 2014. Somit konnten am 22. Mai 

2014 die Verhandlungen beginnen. Es fanden 

neun Verhandlungsrunden statt. Die Verhand-

lungen sollen 2015 fortgesetzt werden. Ein for-

meller Abschluss wird aber ohne eine Lösung 

im Bereich der Personenfreizügigkeit nicht 

möglich sein. 

 

Am 18. August 2010 hat der Bundesrat den 

Entwurf eines Verhandlungsmandats für ein 

Abkommen über eine Zusammenarbeit im Che-

mikalienbereich verabschiedet. Die Verhand-

lungen wurden 2014 nicht aufgenommen, un-

ter anderem deshalb, weil die EU ein REACH-

Verhandlungsmandat von der Lösung der insti-

tutionellen Fragen abhängig macht. Es wurden 

jedoch vertiefte Abklärungen zur autonomen 

Weiterentwicklung des Schweizer Chemikalien-

rechts und zur Interessenlage betreffend die 

Aufnahme von Verhandlungen mit der EU ge-

troffen. 

 

Die Verhandlungen in den Bereichen Landwirt-

schaft, Lebensmittelsicherheit, Produktesicher-

heit und öffentliche Gesundheit sind unter an-

derem aufgrund der offenen institutionellen 

Fragen seitens der EU und innenpolitischen Wi-

derstands in der Schweiz gegen die geplante 

Öffnung des Agrarsektors unterbrochen wor-

den. Im Juli 2014 haben die Schweiz und die 

EU beschlossen, die Gespräche zu möglichen 

vertraglichen Regelungen in den Bereichen Le-

bensmittelsicherheit und öffentliche Gesund-

heit wiederaufzunehmen. Erste fachliche Ge-

spräche und Verhandlungen haben in der Zwi-

schenzeit stattgefunden. Prioritär im Gesund-

heitsbereich ist unter anderem eine Einbindung 

der Schweiz in das EU-weite Dispositiv bei 

schwerwiegenden grenzüberschreitenden Ge-

sundheitsbedrohungen. Im Bereich der Land-

wirtschaft sowie der Produktesicherheit fanden 

2014 keine Gespräche mit der EU statt. 

 

Der Bundesrat hat 2014 noch kein Verhand-

lungsmandat für ein Rahmenabkommen zur 

Regelung der Teilnahme der Schweiz an den 

Krisenbewältigungsoperationen im Rahmen 

der GSVP-Missionen der EU verabschiedet. Hin-

gegen wurden 2014 mit der EU ad-hoc-Abkom-

men zur Beteiligung der Schweiz mit zivilen Ex-

perten an den GSVP-Missionen in Mali (Ausbil-

dung der Sicherheitskräfte) und in Libyen (Stär-

kung des Grenzschutzes) abgeschlossen. 

 

Anfang 2014 hat die Schweiz mit der EU-Kom-

mission Verhandlungen, gestützt auf ein vom 

Bundesrat am 18. Dezember 2013 verabschie-

detes Mandat, aufgenommen. Vor dem Hinter-

grund der damals bevorstehenden Verabschie-

dung des AIA-Standards der OECD kamen beide 

Seiten im Verlaufe der Verhandlungen zum 

Schluss, dass eine rein technische Nachfüh-

rung des Zinsbesteuerungsabkommens im 

Sinne einer Zwischenlösung zeitlich prekär, in-

haltlich unvollständig und hinsichtlich erzielba-

rem Ergebnis unverhältnismässig aufwändig 

wäre, und deshalb stattdessen Verhandlungen 

über ein AIA-Abkommen aufgenommen werden 

sollten. Das entsprechende Verhandlungsman-

dat erteilte der Bundesrat am 8. Oktober 2014. 

Ein allfälliges AIA-Abkommen zwischen der 

Schweiz und der EU soll das im geltenden Zins-

besteuerungsabkommen enthaltene System 

des Steuerrückbehalts und der freiwilligen Mel-

dung ablösen. 
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Ziel 10: Die Aussenwirtschaftsstrategie ist weiterentwickelt 

Geplant 

 Die Freihandelspolitik ist durch den Ausbau und die Weiterentwicklung des Netzes von Freihandels-

abkommen gestärkt 

 Die Multilaterale Handelsordnung ist gesichert / Die WTO ist gestärkt 

 

 
Zur bundesrätlichen Aussenwirtschaftsstrate-

gie gehört die Intensivierung der Anstrengun-

gen im Hinblick auf den Ausbau und die Ver-

stärkung des Netzes von Freihandelsabkom-

men (FHA). Damit soll der Zugang der Schweiz 

zu wichtigen ausländischen Märkten mit gros-

sem Wachstumspotenzial verbessert werden. 

Die Verhandlungen über die FHA der EFTA mit 

Indien, mit den Staaten der Zollunion Russland-

Belarus-Kasachstan und mit Indonesien konn-

ten 2014 nicht wie geplant abgeschlossen wer-

den, dies vor allem aufgrund externer Faktoren 

(Parlamentswahlen in Indien, Krisensituation in 

der Ukraine, Parlaments- und Präsidentschafts-

wahlen in Indonesien). Die Verhandlungen zu 

einem FHA der EFTA mit Vietnam befinden sich 

in einem fortgeschrittenen Stadium, gestalten 

sich aber weiterhin schwierig. In den Verhand-

lungen zu einem FHA der EFTA mit Malaysia 

sind 2014 signifikante Fortschritte zu verzeich-

nen. Das für den Mai 2014 vorgesehene Vorbe-

reitungstreffen im Hinblick auf eine Wiederauf-

nahme der Verhandlungen zu einem FHA der 

EFTA mit Thailand musste aufgrund der politi-

schen Lage in Thailand verschoben werden. Die 

Genehmigungsverfahren für das FHA zwischen 

der Schweiz und der Volksrepublik China konn-

ten abgeschlossen werden, sodass das Abkom-

men am 1. Juli 2014 in Kraft treten konnte. Be-

treffend Weiterführung der FHA-Verhandlungen 

der EFTA mit Algerien wartet man auf die Bereit-

schaft seitens der algerischen Regierung. Am 

12. November 2014 hat der Bundesrat das 

Verhandlungsmandat für die Aushandlung ei-

nes Freihandelsabkommens der EFTA-Staaten 

mit den Philippinen verabschiedet. 

 

Obwohl die technischen Arbeiten zu einem 

neuen Abkommen über Handelserleichterun-

gen in der Substanz bereits abgeschlossen wa-

ren, wurden die Arbeiten zur Umsetzung der 

Bali-Beschlüsse und der Weiterführung der 

Doha-Verhandlungen, für die sich auch die 

Schweiz 2014 eingesetzt hatte, im Juli emp-

findlich gebremst. Die formelle Verabschiedung 

des Abkommens über Handelserleichterungen 

wurde im WTO-Generalrat mangels Konsens 

blockiert. Dabei machte namentlich Indien 

seine Zustimmung von einer endgültigen Lö-

sung im Bereich der öffentlichen Lagerhaltung 

aus Gründen der Ernährungssicherheit abhän-

gig. Schliesslich fanden am 27. November 

2014 die 160 WTO-Mitgliedstaaten in Genf 

eine Einigung, worauf das Abkommen den 

WTO-Mitgliedern zur innerstaatlichen Genehmi-

gung unterbreitet werden konnte. Die Frist für 

die Ausarbeitung eines Arbeitsprogrammes 

über die verbleibenden Themen der Doha-Ver-

handlungen ist um ein halbes Jahr bis Ende Juli 

2015 verlängert worden. Was die Aufnahme 

weiterer Mitglieder betrifft, ist im Juni 2014 Je-

men als 160. Mitglied der WTO beigetreten. 

Des Weiteren wird auf plurilateraler Ebene in 

Genf in drei Bereichen über eine weiterge-

hende Handelsliberalisierung verhandelt: ein 

plurilaterales Abkommen über den Handel mit 

Dienstleistungen (Trade in Services Agreement, 

TISA), eine Erweiterung des Informationstech-

nologieabkommens (Information Technology 

Agreement, ITA) und ein 2014 lanciertes Um-

weltgüterabkommen (Environmental Goods Ag-

reement, EGA). Die Schweiz war 2014 an allen 

drei Initiativen beteiligt. 
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Ziel 11: Die Schweiz leistet einen angemessenen Beitrag zur Bewältigung 

der Armutsprobleme und zur Minderung globaler Risiken 

Geplant 

 Festlegung der Verhandlungsposition der Schweiz in der neuen UNO-Agenda für nachhaltige Ent-

wicklungsziele (Post–2015) 

 Überarbeitete Strategie zum Mittleren Osten und zu Nordafrika 

 Botschaft zur Genehmigung des Vertrags über den Waffenhandel (ATT) 

 

Ungeplant 

 Vernehmlassung zur Weiterführung des Bundesgesetzes über die Zusammenarbeit mit den Staaten 

Osteuropas 

 

 
Der Bundesrat hat am 25. Juni 2014 im Rah-

men des Beschlusses über die Schweizer Prio-

ritäten für die 69. UNO-Generalversammlung 

auch die Verhandlungsposition der Schweiz in 

der neuen UNO-Agenda für nachhaltige Ent-

wicklungsziele (Post–2015) gutgeheissen. Die 

Themen Armutsbekämpfung und Nachhaltige 

Entwicklung wurden auf internationaler Ebene 

bis anhin im Rahmen unterschiedlicher Pro-

zesse und Gemeinschaften behandelt (unter 

anderem Millenniumserklärung 2000 und Rio-

Deklaration 2012). Für die Zeit nach 2015 sol-

len diese beiden Prozesse vereint und Armuts-

bekämpfung sowie Nachhaltige Entwicklung in 

einem übergeordneten Rahmen mit gemeinsa-

men Prioritäten und Zielen angegangen wer-

den. Der Bundesrat unterstützt dieses Anliegen 

und setzt sich für einen umfassenden globalen 

Orientierungsrahmen für Nachhaltige Entwick-

lung Post–2015 ein. 

 

Der Bundesrat hat am 28. November 2014 die 

Analyse der politischen Situation und Folgen 

der Aufstände im Mittleren Osten und in Nord-

afrika für die Schweiz zur Kenntnis genommen. 

Die Schweiz will mit ihrem Engagement ver-

stärkt dazu beitragen, Bedingungen zu schaf-

fen, die langfristig eine positive Entwicklung der 

gegenwärtigen Umwälzungen in der Region er-

möglichen. Es wird in diesem Zusammenhang 

auf drei zusätzliche, wichtige Ansätze hingewie-

sen, die weiterverfolgt werden sollen: 1. Ansatz, 

der sich auf das Recht und die Bekämpfung der 

Straflosigkeit stützt. 2. Bereitstellung von Gu-

ten Diensten und Förderung einer Kultur des 

Dialogs. 3. Unterstützung von Lösungen, sei es 

durch friedensfördernde Initiativen oder ein En-

gagement im sicherheitsrelevanten Bereich o-

der in der internationalen Zusammenarbeit, 

einschliesslich humanitärer und wirtschaftli-

cher Massnahmen. Aufgrund der nach wie vor 

instabilen Lage in der gesamten Region müs-

sen die Chancen und Risiken für die Schweiz 

fortlaufend auf allen Ebenen analysiert werden. 

Es braucht flexible Einsatzinstrumente, die im 

Rahmen eines langfristig angelegten Engage-

ments der Schweiz stets angepasst werden 

können, die aber auch den Umwälzungen 

standhalten. 

 

Der Bundesrat hat am 29. Januar 2014 die Bot-

schaft zur Genehmigung des Vertrags über den 

Waffenhandel (Arms Trade Treaty, ATT) verab-

schiedet. Der Vertrag zielt auf einen verantwor-

tungsvollen internationalen Waffenhandel ab 

und trägt zur Bekämpfung des illegalen Waffen-

handels bei. Damit soll durch missbräuchlichen 

Waffengebrauch verursachtes menschliches 

Leid vermindert werden. Nach jahrelangen Ver-

handlungen wurde der ATT am 2. April 2013 

von der UNO-Generalversammlung verabschie-

det und von der Schweiz am 3. Juni 2013 un-

terzeichnet. Die Schweiz hat sich an der Aus-

handlung des Vertrags intensiv beteiligt und 

das Zustandekommen deshalb begrüsst. Der 

Beitritt zum ATT bedingt keine Anpassung des 

schweizerischen Landesrechts. Die Schweiz 

bemüht sich darum, das noch zu schaffende 

Sekretariat des ATT in Genf zu etablieren und 

hat zu diesem Zweck 2014 aktiv Kampagne be-

trieben. 
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Der Bundesrat hat am 17. Dezember 2014 die 

Vernehmlassung zur Weiterführung des Bun-

desgesetzes über die Zusammenarbeit mit den 

Staaten Osteuropas (BG Ost) eröffnet. Das ak-

tuelle Gesetz ist noch bis Ende Mai 2017 gültig. 

Die rechtzeitige Verlängerung soll die nahtlose 

Weiterführung der Zusammenarbeit mit den 

Staaten Osteuropas und der ehemaligen Sow-

jetunion ermöglichen. Die Schweiz hat den bis-

herigen Transitionsprozess seit 1989 mit Rah-

menkrediten in der Höhe von insgesamt 5.595 

Milliarden Franken unterstützt. Damit will sie 

dazu beitragen, die Stabilität und den Frieden 

in Europa zu festigen, positive Entwicklungsper-

spektiven in den erwähnten Ländern zu schaf-

fen und das Umfeld für Handel und Investitio-

nen zu stärken. Auch die Rechtsgrundlage für 

den Beitrag der Schweiz zur Verringerung der 

wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten in 

der erweiterten EU soll beibehalten werden. Die 

Frage eines weiteren finanziellen Beitrags an 

die neuen EU-Mitgliedstaaten wird damit nicht 

vorweggenommen. 
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Ziel 12: Die Schweiz hat ihr Engagement im Bereich Menschenrechte, Frie-

denspolitik, Mediation und Gute Dienste verstärkt 

Geplant 

 Botschaft zur Genehmigung der Änderungen des Römer Statuts des Internationalen Strafgerichts-

hofs betreffend das Verbrechen der Aggression und Kriegsverbrechen 

 Dienste der Schweiz in Konfliktvermittlung im Rahmen des OSZE-Vorsitzes / Ernennung von Son-

dergesandten für den Balkan und für den Südkaukasus 

 Ausbau des Engagements zur Terrorismusbekämpfung, insbesondere während der OSZE-Präsident-

schaft 

 Förderung der Interessenvertretung (Russland-Georgien, Iran, Kuba) 

 Einsatz für die Menschenrechte auf bilateraler und multilateraler Ebene 

 Bericht über eine Strategie zur Umsetzung des Rahmenwerks «Protect, Respect, Remedy» 

 

 
Der Bundesrat will die Respektierung des völ-

kerrechtlichen Gewaltverbots verbessern und 

die Begehung von Kriegsverbrechen weiter ein-

dämmen. Er hat am 19. Februar 2014 die Bot-

schaft zur Ratifikation der Änderungen des Rö-

mer Statuts des Internationalen Strafgerichts-

hofs betreffend das Verbrechen der Aggression 

und die Kriegsverbrechen verabschiedet. Zum 

einen soll der Strafgerichtshof in Zukunft das 

Verbrechen der Aggression verfolgen können. 

Damit können hochrangige Personen zur Ver-

antwortung gezogen werden, die eine Angriffs-

handlung in die Wege leiten, die das Gewaltver-

bot der UNO-Charta offenkundig verletzt. Zum 

anderen soll der bestehende Tatbestand des 

Kriegsverbrechens ausgedehnt werden. 

 

2014 und 2015 üben zum ersten Mal in der 

Geschichte der OSZE zwei Länder einen konse-

kutiven Vorsitz aus. Die Zusammenarbeit mit 

Serbien ist 2014 reibungslos verlaufen, insbe-

sondere auch mit Blick auf die Bemühungen 

um Versöhnung auf dem Balkan. Weitergeführt 

wird nicht nur die Umsetzung des gemeinsa-

men Arbeitsplans, sondern auch das vom 

Schweizer Vorsitz aufgegleiste Engagement in 

der Ukraine. Die Schweiz wird ausserdem ihre 

Dienste in der Konfliktvermittlung im Rahmen 

der OSZE fortsetzen, unter anderem mit den 

vom Bundesrat 2013 ernannten Sonderge-

sandten für den Westbalkan und für den Süd-

kaukasus. Mit diesem Einsatz unterstreicht der 

Bundesrat das friedenspolitische Engagement 

der Schweiz im Rahmen der Präsidentschaft 

der OSZE. Zudem kann die Schweiz den 2014 

übernommenen Vorsitz der Hochrangigen Pla-

nungsgruppe für Nagorno-Karabach fortführen. 

Am 27. August 2014 hat der Bundesrat zudem 

beschlossen, dem Parlament einen dringlichen 

Nachtragskredit von 6 Mio. Franken für Mass-

nahmen des OSZE-Vorsitzes zu beantragen. 

 

Der Kampf gegen den Terrorismus zählt trotz 

geopolitischen Verwerfungen zu den zentralen 

Themen, wo Kooperation über Gräben hinweg 

möglich ist. Am 28. und 29. April 2014 führte 

die Schweiz in Interlaken eine Konferenz zur 

Terrorismusbekämpfung durch. In- und auslän-

dische Fachleute und Vertreter von NGO's dis-

kutierten über Vorschläge zur Unterbindung der 

Terrorismusfinanzierung, über die Wahrung der 

Menschenrechte bei der Terrorismusbekämp-

fung sowie über Möglichkeiten, ausländische 

Kämpfer aus OSZE-Staaten abzuhalten, sich 

bewaffneten Gruppen anzuschliessen und im 

Ausland an Kampfhandlungen teilzunehmen. 

Der Schweizer Vorsitz engagierte sich auch da-

für, eine geschlossene Front aller Staaten auf-

zubauen, die der Entführung gegen Lösegeld 

als Quelle zur Terrorismusfinanzierung ein 

Ende setzen wollen. Der Bundesrat hat am 13. 

August 2014 die Errichtung der Stiftung «Global 

Community Engagement and Resilience Fund» 

(GCERF), entstanden aus dem Global Counter-

terrorism Forum, unterstützt und 50'000 Fran-

ken zum Stiftungskapital gewidmet. 

 

Seit 2007 finden regelmässig bilaterale Kon-

sultationen mit Russland in mehreren Themen-
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bereichen statt. Im Berichtsjahr kam es auf-

grund der Ukraine-Krise zu einer gewissen Zu-

rückhaltung bei der Besuchsdiplomatie, insbe-

sondere militärische Kontakte wurden redu-

ziert. Das Doppelmandat der Vertretung der 

russischen Interessen in Georgien und umge-

kehrt, das seit 2009 besteht, wurde weiterge-

führt. Dazu zählt auch die Umsetzung des geor-

gisch-russischen Abkommens über die Zollver-

waltung und die Überwachung von Handelsgü-

tern im Zusammenhang mit dem 2012 erfolg-

ten WTO-Beitritt Russlands. Auch unterstützt 

die Schweiz weiterhin den Normalisierungspro-

zess zwischen der Türkei und Armenien. Dar-

über hinaus dankten die amerikanischen Ge-

sprächspartner der Schweiz für deren Schutz-

machttätigkeit für die USA (in Sachen Iran und 

Kuba). Dieser Dank zeigt die Wertschätzung für 

die Dienste der Schweiz, die für Zuverlässigkeit 

und Glaubwürdigkeit stehen. 

 

Die Schweiz hat die tatsächliche Umsetzung 

der Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der 

Staaten im Bereich der Menschenrechte voran-

getrieben und hat sich namentlich für einen 

besseren Schutz der Rechte der Frauen und 

Kinder sowie gegen Straflosigkeit und Folter 

eingesetzt. Sie hat das Schwergewicht auf Be-

reiche gelegt, in denen die Berücksichtigung 

der Menschenrechte besonders nötig ist, wie 

die Agenda für eine nachhaltige Entwicklung 

post-2015, zu welcher der Bundesrat die 

Schweizer Position festgelegt hat, und sie hat 

die Initiative ergriffen bei aktuellen Themen wie 

dem Recht auf Privatsphäre. Die Schweiz hat 

zusammen mit Norwegen und dem UN-Hoch-

kommissariat für Menschenrechte eine Diskus-

sion über die Erhöhung der finanziellen Mittel 

für den Pfeiler «Menschenrechte» der UNO initi-

iert; sie hat die Formulierung eines Briefs koor-

diniert, in dem 55 Mitgliedstaaten den UN-Ge-

neralsekretär dazu aufrufen, diesem Anliegen 

bei der Ausarbeitung seines Antrags für das 

Budget 2016–2017 Rechnung zu tragen. Auf 

bilateraler Ebene wurde die Frage der Einhal-

tung der Menschenrechte im Rahmen mehre-

rer politischer Konsultationen und Dialoge mit 

Nigeria, Russland, Tadschikistan und Vietnam 

erörtert. 

 

Der Bericht über eine Strategie zur Umsetzung 

des Rahmenwerks «Protect, Respect, Remedy» 

konnte nicht 2014 vorgelegt werden. Die Fer-

tigstellung des Berichts hat sich aufgrund na-

türlicher Personalfluktuation in der Bundesver-

waltung verzögert. 
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3 Die Sicherheit der Schweiz ist gewährleistet 

 

Die Schwerpunkte der Geschäftsführung des Bundesrates im Bereich der dritten Leitlinie lagen 
2014 in grundlegenden Weichenstellungen für Armee, Nachrichtendienst und Zivildienst einerseits 
wie auch in zahlreichen operativen Massnahmen im Sicherheitsbereich im umfassenden Sinne und 
in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 

Der Bundesrat hat 2014 die Botschaft zur Weiterentwicklung der Armee verabschiedet. Die weiter-
entwickelte Armee soll eine bessere Ausbildung bieten, eine höhere Bereitschaft aufweisen, voll-
ständig und modern ausgerüstet sowie regional verankert sein. Vorgeschlagen wird auch eine Re-
duktion des Sollbestandes der Armee auf 100'000 Militärdienstpflichtige. Die Armee soll flexibel 
eingesetzt und situationsgerecht auf neue Bedrohungen reagieren können. Die Planungssicherheit 
der Armee soll durch die Einführung eines vierjährigen Zahlungsrahmens verbessert werden. Der 
Gewährleistung der Sicherheit im subsidiären Einsatz kommt mehr Bedeutung zu. Schliesslich sol-
len die Fähigkeiten für die Friedensförderung im Ausland, wie im Armeebericht ausgeführt, erhöht 
werden. Ebenfalls 2014 hat der Bundesrat die Botschaft zur Revision des Zivildienstgesetzes ver-
abschiedet. Zum Zivildienst zugelassen wird weiterhin nur, wer den Militärdienst nicht mit seinem 
Gewissen vereinbaren kann. Gesuchsteller sollen aber früher über ihre Pflichten informiert und die 
Zivildienstleistenden für ihre Einsätze besser ausgebildet werden. Die Einsatzmöglichkeiten sollen 
erweitert werden; neu soll das Schulwesen als Tätigkeitsbereich hinzukommen. 
Ein weiterer Schwerpunkt 2014 war die Botschaft zum Nachrichtendienstgesetz (NDG). Das NDG 
regelt Aufgaben, Schranken und Kontrolle des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB). Die wich-
tigsten Kernpunkte des NDG sind: gesamtheitliche Gesetzesgrundlage für den NDB; Einführung 
von neuen Informationsbeschaffungsmassnahmen; differenzierte Datenhaltung und Datenerfas-
sung; umfassende Aufsicht; wirksame Beschwerdemöglichkeiten. 

Zur Bekämpfung der Kriminalität hat der Bundesrat 2014 wiederum verschiedenste Massnahmen 
in die Wege geleitet: um den veränderten Sicherheitsbedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu wer-
den, will der Bundesrat künftig mehr Behörden Zugang zu Daten im Strafregister gewähren. Dazu 
hat der Bundesrat die Botschaft zum Strafregistergesetz verabschiedet. Weiter sollen künftig nicht 
nur einfache Übertretungen des Strassenverkehrsgesetzes, sondern auch ähnliche Verstösse ge-
gen andere Gesetze mit Ordnungsbussen sanktioniert werden können. Hierzu hat der Bundesrat 
die Botschaft zur Totalrevision des Ordnungsbussengesetzes verabschiedet. Und zur Bewältigung 
der zunehmend komplexen Herausforderungen im Strafvollzug und im Massnahmenvollzug regt 
ein vom Bundesrat veröffentlichter Bericht eine umfassende Strategie im Umgang mit Risikotätern 
an. Schliesslich sollen mit einer Änderung des StGB die Rechtsgrundlagen zur Bekämpfung der 
Korruption verbessert werden; auch hierzu hat der Bundesrat 2014 eine Botschaft verabschiedet. 

Und schliesslich gehört zur Gewährleistung der Sicherheit immer auch der Blick über die Grenze: 
so hat sich der Bundesrat 2014 für eine Teilnahme an der Prümer Zusammenarbeit ausgespro-
chen. Damit wird der einfachere Austausch von Informationen zur Bekämpfung grenzüberschrei-
tender Kriminalität zwischen einzelnen europäischen Staaten ermöglicht. Zur erfolgreichen Be-
kämpfung der irregulären Migration, des gewerbsmässigen Menschenschmuggels und der grenz-
überschreitende Kriminalität ist auch eine intensive Zusammenarbeit und Koordination der Behör-
den des Bundes und der Kantone erforderlich. Die Strategie der «Integrierten Grenzverwaltung» 
setzt hierzu Schwerpunkte bei der Verbesserung des Informationsaustauschs, der Lageanalyse so-
wie bei der Optimierung und Harmonisierung von Ausbildung, Ausrüstung und Infrastrukturen. Dazu 
hat der Bundesrat 2014 einen Aktionsplan mit 68 griffigen Massnahmen zur Kenntnis genommen. 
Schliesslich hat der Bundesrat Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands verabschiedet. 
Unter anderem werden die Regeln zur vorübergehenden Wiedereinführung der Personenkontrollen 
an den Binnengrenzen des Schengen-Raums präzisiert und ergänzt. 
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Ziel 13: Instrumente zur frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung sicher-

heitspolitischer Gefahren und Risiken werden wirksam angewen-

det 

Geplant 

 Botschaft zur Änderung der Rechtsgrundlagen für die Weiterentwicklung der Armee (WEA) 

 Botschaft zur Revision der Gesetzgebung des Zivildienstes 

 

Ungeplant 

 Botschaft zu einem neuen Nachrichtendienstgesetz (NDG) 

 Botschaft zu einem Rahmenkredit zur Weiterführung der Unterstützung des Zentrums für Sicher-

heitspolitik der ETH Zürich und der Kooperationsprojekte des VBS 

 Bericht zur langfristigen Sicherung des Luftraumes 

 

 
Der Bundesrat hat am 3. September 2014 die 

Botschaft zur Weiterentwicklung der Armee 

(Änderung der Militärgesetzgebung) verab-

schiedet. Der Bundesrat schlägt unter anderem 

eine Reduktion des Armeebestandes auf 

100'000 Armeeangehörige und eine Reduktion 

der Ausbildung der Truppe von 260 auf 225 

Tage vor. Die Schlagkraft der Armee soll dabei 

einerseits mit einer verbesserten Ausbildung 

sowie einer modernen und soliden Ausrüstung, 

andererseits mit einer höheren Bereitschaft 

verbessert werden. Die Armee soll flexibel ein-

gesetzt und situationsgerecht auf neue Bedro-

hungen reagieren können, damit sie ihre Aufga-

ben auch in Zukunft erfüllen kann. Die Pla-

nungssicherheit der Armee soll durch die Ein-

führung eines vierjährigen Zahlungsrahmens 

verbessert werden. Da künftig auch regionale 

Bedrohungssituationen denkbar sind, bei de-

nen nicht die gesamte Armee aufgeboten wird, 

kommt der Gewährleistung der Sicherheit im 

subsidiären Einsatz mehr Bedeutung zu. 

Schliesslich sollen die Fähigkeiten für die Frie-

densförderung im Ausland, wie im Armeebe-

richt ausgeführt, erhöht werden. 

 

Der Bundesrat hat am 27. August 2014 die Bot-

schaft zur Revision des Zivildienstgesetzes ver-

abschiedet: er gewährleistet damit weiterhin ei-

nen schlanken und effizienten Vollzug des Zivil-

dienstes. Zum Zivildienst zugelassen wird wei-

terhin nur, wer den Militärdienst nicht mit sei-

nem Gewissen vereinbaren kann. Gesuchstel-

ler sollen aber früher über ihre Pflichten infor-

miert und die Zivildienstleistenden für ihre 

Einsätze noch besser ausgebildet werden. Die 

Einsatzmöglichkeiten sollen erweitert werden; 

so soll der Katalog der Tätigkeitsbereiche um 

das Schulwesen ergänzt werden. Zivildienst-

pflichtige können somit zur Unterstützung der 

schulischen Bildung und Erziehung von Kin-

dern und Jugendlichen eingesetzt werden. Da-

bei dürfen sie keine Lehrpersonen ersetzen. 

Und der Einsatz von Zivildienstleistenden in 

landwirtschaftlichen Betrieben soll an die neue 

Agrarpolitik angepasst werden. 

 

Der Bundesrat hat am 19. Februar 2014 die 

Botschaft zum Nachrichtendienstgesetz (NDG) 

verabschiedet. Das NDG regelt Aufgaben, 

Schranken und Kontrolle des Nachrichten-

dienstes des Bundes (NDB) im Inland sowie im 

Ausland. Es schafft die Voraussetzungen für 

das rechtzeitige Erkennen von Bedrohungen 

und Gefahren zum Schutz der Schweiz und 

kann in besonderen Lagen auch zur Wahrung 

wesentlicher Landesinteressen – wie dem 

Schutz kritischer Infrastrukturen und des Fi-

nanz- und Wirtschaftsplatzes oder bei Entfüh-

rungen von Schweizer Bürgern im Ausland – als 

Grundlage dienen. Die wichtigsten Kernpunkte 

des NDG sind: gesamtheitliche Gesetzesgrund-

lage für den NDB; Einführung von neuen Infor-

mationsbeschaffungsmassnahmen; differen-

zierte Datenhaltung und Datenerfassung; um-

fassende Aufsicht; wirksame Beschwerdemög-

lichkeiten. 
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Der Bundesrat hat am 12. November 2014 ent-

schieden, dass die Unterstützung des Zent-

rums für Sicherheitspolitik der ETH Zürich und 

die Kooperationsprojekte des VBS weiterge-

führt werden sollen. Seit seiner Gründung 

1986 hat sich das Institut zu einem Kompe-

tenzzentrum für nationale und internationale 

sicherheitspolitische Forschung entwickelt. Der 

Bundesrat beantragte für die weitere Unterstüt-

zung einen Rahmenkredit von 15,4 Mio. Fran-

ken für die Periode 2016 bis 2019. Davon flies-

sen 0,5 Mio. Franken im Jahr in Kooperations-

projekte des VBS. 

 

Der Bundesrat hat am 3. September 2014 ei-

nen Bericht zur langfristigen Sicherung des 

Luftraumes verabschiedet. Bezüglich Kampf-

flugzeuge sieht der Bundesrat eine Neuevalua-

tion gegen Ende des Jahrzehnts vor, damit eine 

Einführung gegen 2025 möglich wird. Der Bun-

desrat geht von einem gesamtheitlichen Ansatz 

der Luftverteidigung aus, der neben Flugzeu-

gen auch Drohnen, Luftabwehr und Lufttrans-

port umfasst. Um die finanziellen Mittel effi-

zient einzusetzen, wird ein Upgrade des F/A-18, 

nicht aber des veralteten Tiger F5 in Betracht 

gezogen. 
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Ziel 14: Kriminalität, Terrorismus und Cyberangriffe werden wirkungsvoll 

bekämpft, und der Gewaltanwendung in der schweizerischen Ge-

sellschaft wird vorgebeugt 

Geplant 

 Botschaft zum Bundesgesetz über das Strafregister-Informationssystem VOSTRA (Strafregisterge-

setz) 

 Botschaft zur Totalrevision des Ordnungsbussengesetzes (OBG) 

 Bericht zum Stand des Strafvollzugs in der Schweiz 

 

 
Um den veränderten Sicherheitsbedürfnissen 

der Gesellschaft gerecht zu werden, will der 

Bundesrat künftig mehr Behörden Zugang zu 

Daten im Strafregister gewähren. Mit verschie-

denen Arten von Auszügen wird allerdings si-

chergestellt, dass die Behörden nur jene Daten 

sehen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

brauchen. Gleichzeitig wird auch der Daten-

schutz verbessert, indem Privatpersonen Aus-

kunft über sie betreffende Abfragen von Behör-

den verlangen können. Zudem werden die be-

hördlichen Kontrollen der Datenbearbeitung 

verstärkt. Der Bundesrat hat am 20. Juni 2014 

dazu die Botschaft zum Strafregistergesetz ver-

abschiedet. Das neue Gesetz soll ferner die Da-

tenqualität verbessern und die Effizienz der Da-

tenverarbeitung steigern. Und das Strafregis-

tergesetz schafft schliesslich die rechtlichen 

Grundlagen, um Strafurteile und hängige Straf-

verfahren gegen Unternehmen registrieren zu 

können. 

 

Der Bundesrat hat am 17. Dezember 2014 die 

Botschaft zur Totalrevision des Ordnungsbus-

sengesetzes (OBG) verabschiedet. Damit sollen 

künftig nicht nur einfache Übertretungen des 

Strassenverkehrsgesetzes, sondern auch ähn-

liche Verstösse gegen andere Gesetze mit Ord-

nungsbussen sanktioniert werden können. Vor-

gesehen ist eine Ausweitung auf das Auslän-

dergesetz, das Asylgesetz, das Bundesgesetz 

über den unlauteren Wettbewerb, das Bundes-

gesetz über den Natur- und Heimatschutz, das 

Waffengesetz, das Alkoholgesetz, das Natio-

nalstrassenabgabegesetz, das Bundesgesetz 

über die Binnenschifffahrt, das Umweltschutz-

gesetz, das Lebensmittelgesetz, das Bundesge-

setz zum Schutz vor Passivrauchen, das Wald-

gesetz, das Jagdgesetz, das Bundesgesetz 

über die Fischerei und das Bundesgesetz über 

das Gewerbe der Reisenden. Die einzelnen Tat-

bestände und die jeweiligen Bussen wird der 

Bundesrat in einem zweiten Schritt und nach 

Anhörung der Kantone in einer Verordnung 

festlegen. 

 

Die Kantone können die zunehmend komple-

xen Herausforderungen im Strafvollzug und im 

Massnahmenvollzug nur mit einer verstärkten 

Zusammenarbeit bewältigen. Zu diesem 

Schluss gelangt ein Bericht, den der Bundesrat 

am 26. März 2014 veröffentlicht hat. Der Be-

richt regt eine umfassende Strategie zum Um-

gang mit Risikotätern an. Die Schaffung eines 

Bundesgesetzes über den Strafvollzug und den 

Massnahmenvollzug ist hingegen nicht zwin-

gend und würde keine der festgestellten Prob-

leme beheben. 
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Ziel 15: Die Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Partnern ist  

intensiviert 

Geplant 

 Vorgehensentscheid betreffend die Verstärkung und Vereinfachung der Zusammenarbeit zwischen 

den Polizeibehörden der EU-Mitgliedstaaten (Prüm) 

 Botschaft zu einem Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden und über 

den Schutz der schweizerischen Souveränität12 

 Zusatzvereinbarung zur Beteiligung der Schweiz an der IT-Agentur im Rahmen von Schengen-Dublin 

 Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuches (Korruptionsstrafrecht) 

 Integrierte Grenzverwaltungsstrategie 

 Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG) 

 

Ungeplant 

 Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands: Botschaften betreffend vorübergehende Wiederein-

führung der Personenkontrollen an den Binnengrenzen und zur Anpassung des Evaluierungsmecha-

nismus betreffend Mängel bei der Anwendung oder Umsetzung des Schengener Rechts 

 

 
Der Bundesrat spricht sich für eine Teilnahme 

an der Prümer Zusammenarbeit aus. Er hat am 

3. September 2014 die entsprechende Konsul-

tation der Kantone und der Aussenpolitischen 

Kommissionen zu einem Mandatsentwurf er-

öffnet. Die Prümer Zusammenarbeit basiert auf 

dem sogenannten Prümer Beschluss des Rates 

der EU13 und erleichtert den Austausch von In-

formationen zur Bekämpfung grenzüberschrei-

tender Kriminalität zwischen den beteiligten 

europäischen Staaten. Gerade für DNA-Profile, 

Fingerabdrücke sowie Fahrzeugdaten und 

Fahrzeughalterdaten braucht es Verfahren, die 

einen raschen Austausch dieser Daten ermög-

lichen. Die Prümer Zusammenarbeit garantiert 

ein Datenschutz-Niveau, das mit dem Schwei-

zer Standard vergleichbar ist. Sowohl die aus-

senpolitischen Kommissionen wie auch die 

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) ha-

ben sich für die Aufnahme von Verhandlungen 

ausgesprochen. Die Konsultation dauert bis 

Ende 2014. 

 

Die Botschaft zum Bundesgesetz über die Zu-

sammenarbeit mit ausländischen Behörden 

und über den Schutz der schweizerischen Sou-

veränität sowie zur Genehmigung zweier Über-

einkommen des Europarates konnte vom Bun-

desrat 2014 nicht verabschiedet werden. Ange-

sichts der Entwicklung des rechtlichen Umfelds 

und der unsicheren Unterstützung des geplan-

ten Gesetzesentwurfs durch Politik und Verwal-

tung hat das EJPD beschlossen, das Gesetzge-

bungsvorhaben nicht weiterzuverfolgen. Es 

wird den Bundesrat über das weitere Vorgehen 

informieren. 

 

Die IT-Agentur (eu-LISA) ist eine Agentur der EU, 

welche mit dem Betriebsmanagement der In-

formatikgrosssysteme im Bereich der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts beauftragt ist. 

Zur Teilnahme an der Agentur ist die Über-

nahme der entsprechenden Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates14 so-

wie der Abschluss einer Zusatzvereinbarung 

zwischen der EU auf der einen Seite und der 

Schweiz sowie den übrigen an Schengen asso-

ziierten Staaten (Norwegen, Island, Liechten-

stein) andererseits notwendig. Diese Zusatzver-

einbarung zur Beteiligung der Schweiz an der 

IT-Agentur konnte 2014 aus zwei Gründen 

nicht mehr abgeschlossen werden: erstens gab 

es Schwierigkeiten bei der Ausarbeitung be-

stimmter Vorschriften, namentlich derjenigen 

über die Vorrechte und Immunitäten. Zweitens 

entschied die Europäischen Kommission im 

Februar 2014, die Verhandlungen erst dann 

formell abzuschliessen, wenn die Schweiz das 

interne Übernahmeverfahren für die eu-LISA-

Verordnung abgeschlossen hat. 
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In Zukunft soll die Bestechung Privater von Am-

tes wegen verfolgt und auch dann geahndet 

werden, wenn sie nicht zu Wettbewerbsverzer-

rungen in der Wirtschaft führt. Der Bundesrat 

hat am 30. April 2014 die Botschaft zu einer 

Änderung des Strafgesetzbuches verabschie-

det, um die Rechtsgrundlagen zur Bekämpfung 

der Korruption zu verbessern. 

 

Die erfolgreiche Bekämpfung der irregulären 

Migration, des gewerbsmässigen Menschen-

schmuggels und der grenzüberschreitenden 

Kriminalität bei gleichzeitiger reibungsloser Ab-

wicklung legaler Ein- und Ausreisen erfordert 

eine intensive Zusammenarbeit und Koordina-

tion der Behörden des Bundes und der Kan-

tone. Mit der Strategie der «Integrierten Grenz-

verwaltung» wird sichergestellt, dass die ver-

schiedenen Behörden künftig noch enger zu-

sammen arbeiten. Schwerpunkte setzt die Stra-

tegie bei der Verbesserung des Informations-

austauschs, der Lageanalyse sowie bei der Op-

timierung und Harmonisierung von Ausbildung, 

Ausrüstung und Infrastrukturen. Den Aktions-

plan mit 68 griffigen Massnahmen hat der Bun-

desrat am 2. Juli 2014 zur Kenntnis genom-

men. 

 

Die Botschaft zur Änderung des Bundesgeset-

zes über internationale Rechtshilfe in Strafsa-

chen (IRSG) konnte 2014 nicht verabschiedet 

werden, Die zahlreichen Baustellen im Steuer- 

und Finanzbereich haben die Ausgangslage für 

die Revision der Fiskalrechtshilfe geändert: der 

Bundesrat hat am 2. Juli 2014 die Eckpunkte 

für das weitere Vorgehen bei der Steuerstraf-

rechtsrevision festgelegt. Ein für die Fiskal-

rechtshilfe wichtiger und in der Vernehmlas-

sung umstrittener Punkt ist allerdings noch of-

fen (Ausgestaltung des Verfahrensrechts). Ein 

weiterer Faktor ist die Entwicklung im Finanz-

marktbereich, wo international der automati-

sche Informationsaustausch im Steuerbereich 

angestrebt wird. Vor diesem Hintergrund ist die 

Vorlage zur Fiskalrechtshilfe noch nicht ent-

scheidungsreif. Der Bundesrat wird die Lage im 

Lichte der Steuer- und Finanzmarktentwicklung 

zu gegebener Zeit neu beurteilen. 

 

Der Bundesrat hat am 9. April 2014 die Bot-

schaften zur Übernahme von zwei Weiterent-

wicklungen des Schengen-Besitzstands verab-

schiedet. Die eine präzisiert und ergänzt die Re-

geln zur vorübergehenden Wiedereinführung 

der Personenkontrollen an den Binnengrenzen 

des Schengen-Raums des Schengener Grenz-

kodex.15 Mit der anderen wird der Schengen-

Evaluierungsmechanismus angepasst, durch 

den Mängel bei der Umsetzung oder Anwen-

dung des Schengen-Rechts in Zukunft effizien-

ter behoben werden sollen.16 
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4 Der gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefes-
tigt, und den demografischen Herausforderungen wird 
wirksam begegnet 

 
Die Schwerpunkte der Geschäftsführung des Bundesrates im Bereich der vierten Leitlinie lagen 

2014 in der Migrationspolitik einmal mehr in einer Änderung des Asylrechts: der Bundesrat hat die 

Botschaft zu einer Änderung des Asylgesetzes betreffend Neustrukturierung des Asylbereichs ver-

abschiedet. Die Mehrheit der Asylgesuche wird zukünftig in einem beschleunigten Verfahren mit 

verbessertem Rechtsschutz behandelt und abgeschlossen. Für die gesamte Dauer des Verfahrens 

sind die Asylsuchenden in den regionalen Zentren des Bundes untergebracht. Ebenso hat der Bun-

desrat als weitere Änderung des Asylgesetzes die Verlängerung der dringlichen Änderung des Asyl-

gesetzes vorgeschlagen. Damit soll insbesondere die Suche des Bundes nach geeigneten Unter-

künften für Asylsuchende erleichtert werden. Ferner hat der Bundesrat die Botschaft zur Teilnahme 

der Schweiz am Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) verabschiedet. EASO un-

terstützt Dublin-Staaten, deren Asyl- und Aufnahmesysteme besonders unter Druck sind. Schliess-

lich präsentiert ein Bericht die wichtigsten Aktivitäten der schweizerischen Migrationsaussenpolitik; 

unter anderem wurde die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit im Bereich Migration und 

Entwicklung, hinsichtlich des besseren Schutzes vulnerabler Migranten sowie im Rückkehrbereich 

verstärkt. 

 

In der Gesellschaftspolitik hat der Bundesrat die Kulturbotschaft ans Parlament überwiesen. Diese 

ist auf drei Handlungsachsen ausgerichtet: kulturelle Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammenhalt 

sowie Kreation und Innovation. Daneben hat der Bundesrat einen «Aktionsplan zur Unterstützung 

und Entlastung von pflegenden Angehörigen» verabschiedet. Damit soll die Vereinbarkeit von An-

gehörigenpflege und Erwerbstätigkeit zusätzlich gefördert werden. Schliesslich will der Bundesrat 

das Adoptionsrecht den gewandelten gesellschaftlichen Wertvorstellungen anpassen; dazu hat er 

2014 eine Botschaft zur Änderung des ZGB verabschiedet. Insbesondere soll die Stiefkindadoption 

einem weiteren Kreis von Paaren geöffnet werden. In Zukunft soll diese Möglichkeit nicht nur Ehe-

paaren, sondern auch Paaren in einer eingetragenen Partnerschaft oder in faktischen Lebensge-

meinschaften offenstehen. 

 

In der Gesundheitspolitik hat der Bundesrat 2014 diverse Vorhaben in die Vernehmlassung ge-
schickt: dabei ging es etwa um grenzüberschreitende Zusammenarbeit in grenznahen Regionen 
(Teilrevision des KVG). Sodann um das weitere Vorgehen betreffend ein Bundesgesetz zur Stärkung 
von Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung. Ferner um ein neues Tabakpro-
duktegesetz, das eine neue Reglementierung der Werbung und des Sponsorings für Zigaretten und 
andere Tabakwaren vorsieht. Und schliesslich um ein Bundesgesetz über den Schutz vor nichtioni-
sierender Strahlung und Schall, mit dem die Bevölkerung besser vor gesundheitlichen Gefährdun-
gen durch Laser oder Solarien geschützt werden soll. 
 
In der Sozialpolitik hat der Bundesrat die Botschaft zur Reform der Altersvorsorge ans Parlament 
überwiesen. Die Reform sichert mit einem umfassenden und ausgewogenen Ansatz das Leistungs-
niveau der Altersvorsorge. Sie sorgt dafür, dass AHV und berufliche Vorsorge ausreichend finanziert 
sind und einen flexibleren Übergang in den Ruhestand erlauben. Die Reform «Altersvorsorge 2020» 
enthält als wichtigste Kernelemente: gleiches Referenzalter für Frauen und Männer bei 65; flexible 
und individuelle Gestaltung der Pensionierung; Anpassung des Mindestumwandlungssatzes in der 
obligatorischen beruflichen Vorsorge an die Entwicklung der Lebenserwartung und der Kapitalren-
diten; Erhaltung des Leistungsniveaus der beruflichen Vorsorge; Zusatzfinanzierung für die AHV 
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(proportionale Erhöhung der Mehrwertsteuer). Zudem hat der Bundesrat 2014 erste Richtungsent-
scheide für eine Reform der Ergänzungsleistungen gefällt. Die Reform soll das Leistungsniveau der 
Ergänzungsleistungen erhalten, Schwelleneffekte reduzieren und die Verwendung von Eigenmit-
teln für die Altersvorsorge verbessern. 
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Ziel 16: Die Chancen der Migration werden genutzt, und ihren Risiken wird 

begegnet 

Geplant 

 Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes (Neustrukturierung des Asylbereichs) 

 Botschaft zum Abkommen mit der EU über eine Teilnahme der Schweiz am Europäischen Unterstüt-

zungsbüro für Asylfragen (EASO) 

 

Ungeplant 

 Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes (Verlängerung der dringlichen Änderung des Asylgesetzes) 

 Bericht des Bundesrates über die Aktivitäten der schweizerischen Migrationsaussenpolitik 2013 

 Revision der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit 

 

 
Der Bundesrat hat am 3. September 2014 die 

Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes be-

treffend Neustrukturierung des Asylbereichs 

verabschiedet. Die Mehrheit der Asylgesuche, 

für welche es keine weitere Abklärung braucht, 

wird zukünftig in einem beschleunigten Verfah-

ren mit verbessertem Rechtsschutz behandelt 

und abgeschlossen. Das beschleunigte Verfah-

ren dauert maximal 140 Tage. Für die gesamte 

Dauer des Verfahrens sind die Asylsuchenden 

in den regionalen Zentren des Bundes unterge-

bracht. Sind für einen Entscheid zu einem Asyl-

gesuch weitere Abklärungen notwendig, wer-

den die Asylsuchenden wie bisher für das er-

weiterte Verfahren an die Kantone überwiesen. 

Innerhalb spätestens eines Jahres soll in die-

sen Fällen ebenfalls ein Entscheid vorliegen. 

Für den Vollzug einer Wegweisung bleiben die 

Kantone zuständig. Gestützt auf den seit dem 

am 6. Januar 2014 durchgeführten Testbetrieb 

im Kanton Zürich hat der Bundesrat ein erstes 

positives Fazit über die Neustrukturierung im 

Asylbereich gezogen. 

 

Am 3. September 2014 hat der Bundesrat die 

Botschaft zur Genehmigung der Vereinbarung 

zwischen der Schweiz und der EU zur Festle-

gung der Modalitäten der Beteiligung der 

Schweiz am Europäischen Unterstützungsbüro 

für Asylfragen (EASO) verabschiedet. Das EASO 

fördert die Zusammenarbeit der EU-Mitglied-

staaten in Asylfragen und unterstützt Dublin-

Staaten, deren Asyl- und Aufnahmesysteme be-

sonders unter Druck sind. Die Schweiz erhält 

durch die Zusammenarbeit Zugang zu Risiko-

analysen und Informationen über die Praxis der 

Partnerstaaten im Asylbereich. Für den Bun-

desrat stellt die Vereinbarung eine Stärkung 

des Dublin-Systems dar. 

 

In einer weiteren Botschaft zur Änderung des 

Asylgesetzes hatte der Bundesrat bereits am 

26. Februar 2014 die Verlängerung der dringli-

chen Änderung des Asylgesetzes vorgeschla-

gen. Die dringlichen Änderungen sollen allfäl-

lige Lücken bis zur Inkraftsetzung der Neustruk-

turierung im Asylbereich schliessen. Insbeson-

dere die Suche des Bundes nach geeigneten 

Unterkünften für Asylsuchende soll mit den 

dringlichen Änderungen erleichtert werden. Zu-

sätzlich leistet der Bund einen finanziellen Bei-

trag an die Standortkantone für Sicherheitsauf-

wendungen und Beschäftigungsprogramme. 

Weiter beschränken die dringlichen Änderun-

gen den Zugang zu Asylverfahren auf Personen 

aus dem Ausland, die unmittelbar an Leib und 

Leben gefährdet sind. 

 

Der Bundesrat hat am 2. Juli 2014 den Bericht 

über die Aktivitäten der schweizerischen Migra-

tionsaussenpolitik verabschiedet. Inhalt des 

Berichts sind Aktivitäten der Migrationsaussen-

politik im Jahr 2013 und die Prioritäten für das 

Jahr 2014. Ein multilateraler Schwerpunkt im 

Jahr 2013 war die Teilnahme der Schweiz am 

UNO-Dialog zu Migration und Entwicklung, wo 

unter anderem das schweizerische Konzept 

der Migrationspartnerschaft präsentiert wurde. 

Auf bilateraler Ebene wurden die bestehenden 

Migrationspartnerschaften weitergepflegt so-

wie die Programme zum Schutz in den Her-

kunftsregionen umgesetzt. Des Weiteren 
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wurde die Zusammenarbeit mit anderen Staa-

ten im Rückkehrbereich verstärkt. 

 

Der Bundesrat hat 28. November 2014 eine 

Teilrevision der Verordnung über Zulassung, 

Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) verab-

schiedet. Darin hat der Bundesrat die Kontin-

gente für gut qualifizierte Arbeitskräfte aus Län-

dern ausserhalb des EU/EFTA Raums sowie für 

Dienstleistungserbringer aus den EU/EFTA-

Staaten über 120 Tage für das Jahr 2015 her-

abgesetzt. Insgesamt hat der Bundesrat die 

Höchstzahlen für Kurzaufenthalts- und Aufent-

haltsbewilligungen für Personen aus Drittstaa-

ten um 2'000 Bewilligungen sowie für Dienst-

leistungserbringer aus den EU/EFTA-Staaten 

um 1'250 Bewilligungen gesenkt. Mit der Re-

duktion will der Bundesrat einen Anreiz für 

Schweizer Unternehmen schaffen, das im In-

land vorhandene Arbeitskräftepotential effekti-

ver auszuschöpfen. Dies entspricht zudem 

auch einem der übergeordneten Ziele des Bun-

desrates bei der Umsetzung der «Massenein-

wanderungsinitiative». Die revidierte Verord-

nung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
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Ziel 17: Die gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsame 

Werte werden gefördert 

Geplant 

 Bericht zu einer umfassenden Politik des ländlichen Raumes 

 Bericht über eine Gesamtschau der schweizerischen Medienlandschaft und ein Förderkonzept zur 

Stärkung der staats- und demokratiepolitischen Bedeutung der Medien 

 Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes über die Informationssysteme des Bundes im Bereich 

Sport (IBSG) 

 Botschaft zur Volksinitiative «Pro Service public» 

 Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016–2019 

 Vernehmlassung zur Änderung des Zivilgesetzbuchs (Modernisierung des Erbrechts) 

 Vernehmlassung zum Geldspielgesetz (Umsetzung von Art. 106 BV) 

 Konzept Leistungssport 

 Bericht über Massnahmen zur Unterstützung und Entlastung von pflegenden Angehörigen 

 Botschaft zur Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» 

 Bericht «Zeitgemässes kohärentes Zivilrecht und insbesondere Familienrecht» 

 Bericht «Unterstützung für Schweizerinnen und Schweizer im Ausland» 

 

Ungeplant 

 Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Adoptionsrecht) 

 

 
Gemäss Legislaturplanung 2011 bis 2015 sol-

len mit der Entwicklung einer umfassenden Po-

litik des ländlichen Raumes Leitlinien zur zu-

künftigen Entwicklung von ländlichen Räumen 

und Berggebieten formuliert werden. Gleichzei-

tig ist der Bundesrat vom Parlament beauftragt 

worden, eine kohärente Strategie für die Ent-

wicklung der Berggebiete und ländlichen 

Räume der Schweiz zu erarbeiten. Zu beiden 

Aufträgen wurden im Sommer 2014 die jeweili-

gen Grundlagenberichte publiziert. Angesichts 

der engen Verknüpfung zwischen Berggebieten 

und ländlichen Räumen als funktionale Hand-

lungsräume mit städtischen Agglomerationen 

müssen allerdings nicht nur die Erkenntnisse 

aus den zwei Berichten fusioniert, sondern 

auch mit der Weiterentwicklung der Agglomera-

tionspolitik abgestimmt werden. Der Bundesrat 

konnte deshalb nicht wie geplant bereits im 

2014 den Bericht zu einer umfassenden Politik 

des ländlichen Raumes verabschieden. 

 

Der Bundesrat hat am 5. Dezember 2014 den 

Bericht «Sicherung der staats- und demokratie-

politischen Funktionen der Medien» verab-

schiedet. Der Bericht präsentiert eine Gesamt-

schau der schweizerischen Medienlandschaft 

und kommt zum Schluss, dass sich der Struk-

turwandel in der Medienbranche fortsetzt, die 

Medienkonzentration zunimmt und Werbegel-

der vermehrt in den Online-Bereich abfliessen. 

Dabei geraten insbesondere kleinere Lokal- 

und Regionalzeitungen unter stärkeren Druck, 

während die grossen Verlage dank ihrer diver-

sifizierten Portfolios besser in der Lage sind, 

mit solchen strukturellen Umbrüchen umzuge-

hen. Der Bericht zeigt auch auf, wie die Medi-

enbranche kurz- oder längerfristig unterstützt 

werden könnte. Der Bundesrat ist allerdings ge-

genüber der schnellen Einführung neuer För-

dermassnahmen zurückhaltend. 

 

Der Bundesrat hat am 28. November 2014 die 

Botschaft über die Revision des Bundesgesetz-

tes über die Informatiksysteme des Bundes im 

Bereich Sport (IBSG) verabschiedet. Mit der Re-

vision des IBSG soll das Informationssystem 

der Eidgenössischen Hochschule für Sport 

(EHSM) in Magglingen formalgesetzlich veran-

kert werden, da es unter anderem Daten bezüg-

lich Disziplinarentscheiden enthält, die als be-

sonders schützenswert gelten. Der vorliegende 

Gesetzesentwurf regelt zudem zwei weitere In-
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formatiksysteme, welche sich im Aufbau befin-

den und ebenfalls einer formalgesetzlichen 

Grundlage bedürfen. Auch wird das beste-

hende Informationssystem der nationalen 

Agentur gegen Doping neu in einem Bundesge-

setz geregelt. Ferner sieht die Revision des 

IBSG Detailanpassungen an den bestehenden 

Bestimmungen zur nationalen Datenbank für 

Sport vor. 

 

Der Bundesrat hat am 14. Mai 2014 die Bot-

schaft zur Volksinitiative «Pro Service public» 

verabschiedet. Die Initiative verlangt, dass bun-

desnahe Betriebe wie Post, SBB oder 

Swisscom nicht nach möglichst hohen Gewin-

nen streben, sondern der Bevölkerung in erster 

Linie einen guten und bezahlbaren Service bie-

ten. Der Bundesrat stimmt dem Anliegen der 

Initianten grundsätzlich zu, dass die Schweizer 

Bevölkerung einen guten und bezahlbaren Ser-

vice public haben soll. Seiner Ansicht nach wird 

dieser allerdings bereits flächendeckend, zu-

verlässig und effizient erbracht. Demgegen-

über befürchtet der Bundesrat, dass sowohl 

der Service public als auch die Leistungs- und 

Konkurrenzfähigkeit der bundesnahen Unter-

nehmen mit den Vorgaben der Initiative ge-

schwächt würden. Der Bundesrat empfiehlt 

deshalb dem Parlament, die Initiative ohne Ge-

genvorschlag abzulehnen. 
 
Der Bundesrat hat am 28. Mai 2014 die Ver-

nehmlassung zur Botschaft zur Förderung der 

Kultur in den Jahren 2016 bis 2019 eröffnet. 

Am 28. November 2014 hat der Bundesrat die 

Ergebnisse dieses Vernehmlassungsverfah-

rens zur Kenntnis genommen und die Bot-

schaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 

2016 bis 2020 (Kulturbotschaft) ans Parla-

ment überwiesen. Die Kulturbotschaft ist auf 

drei Handlungsachsen ausgerichtet: kulturelle 

Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammenhalt so-

wie Kreation und Innovation. Parallel zu diesen 

Förderstrategien möchte der Bundesrat die Zu-

sammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, 

Städten und Gemeinden verbessern. Die Gel-

tungsdauer der Kulturbotschaft wird des Weite-

ren um ein Jahr bis 2020 verlängert. Dies er-

möglicht eine zeitliche Abstimmung mit mehr-

jährigen Finanzierungsbeschlüssen in anderen 

Aufgabenbereichen des Bundes. Zur Umset-

zung seiner Kulturpolitik beantragt der Bundes-

rat 1,12 Milliarden Franken. 

 

Die Vernehmlassung zur Änderung des Zivilge-

setzbuchs (Modernisierung des Erbrechts) 

konnte vom Bundesrat 2014 nicht mehr eröff-

net werden. Neben der Erfüllung des Auftrags 

des Parlaments will der Bundesrat auch Unsi-

cherheiten und Unsauberkeiten im gesamten 

Erbrecht beseitigen. Die Identifikation dieser zu 

revidierenden Punkte sowie die Ausarbeitung 

möglicher Lösungsvorschläge haben mehr Zeit 

in Anspruch genommen als ursprünglich vorge-

sehen. 

 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 die Ver-

nehmlassung zum Bundesgesetz über Geld-

spiele eröffnet. Alle Geldspiele werden künftig 

in einem einzigen Gesetz geregelt. Der Entwurf 

sieht unter anderem vor, Online-Casinos sowie 

kleine Pokerturniere auch ausserhalb der Spiel-

banken zuzulassen und Gewinne aus Lotterien 

und Sportwetten nicht mehr zu besteuern. Das 

neue Gesetz soll aber auch den Schutz vor ex-

zessivem Geldspiel und weiteren Gefahren des 

Geldspiels verbessern. Die Abgaben für AHV 

und für gemeinnützige Zwecke bleiben beste-

hen. 

 

Im Rahmen der Umsetzung der Motion 

13.3369 der nationalrätlichen WBK hat der 

Bundesrat das VBS am 6. Juni 2014 beauf-

tragt, nicht nur ein Leistungssportkonzept, son-

dern eine Gesamtschau «Sportförderung Bund» 

zu erarbeiten. Das Leistungssportkonzept ist 

Teil dieser Gesamtschau, die dem Bundesrat 

somit erst später vorgelegt werden kann. 

 

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird 

die Pflege und Betreuung kranker Familienmit-

glieder durch Angehörige künftig noch wichti-

ger. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, 

dass das Gesundheitssystem für deren vollum-

fängliche professionelle Pflege weder über die 

personellen noch über die finanziellen Ressour-

cen verfügt. Der Bundesrat lanciert deshalb 

verschiedene Massnahmen, um Angehörige zu 

unterstützen und prüft, wie die Vereinbarkeit 

von Angehörigenpflege und Erwerbstätigkeit 
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zusätzlich gefördert werden kann. Die Umset-

zung dieser Massnahmen soll gemeinsam mit 

den Kantonen, Gemeinden und privaten Orga-

nisationen angegangen werden. Am 5. Dezem-

ber 2014 hat der Bundesrat den entsprechen-

den Bericht «Unterstützung für betreuende und 

pflegende Angehörige - Situationsanalyse und 

Handlungsbedarf für die Schweiz» vorgelegt 

und als Teil seiner Prioritäten «Gesund-

heit2020» den «Aktionsplan zur Unterstützung 

und Entlastung von pflegenden Angehörigen» 

verabschiedet. 

 

Der Bundesrat hat am 27. August 2014 die Bot-

schaft zur Volksinitiative «Für ein bedingungslo-

ses Grundeinkommen» verabschiedet. Aus 

Sicht des Bundesrates hätte die Einführung ei-

nes bedingungslosen Grundeinkommens uner-

wünschte einschneidende Auswirkungen ins-

besondere auf die Wirtschaftsordnung, den ge-

sellschaftlichen Zusammenhalt und das Sys-

tem der sozialen Sicherheit der Schweiz. Insbe-

sondere müssten zur Finanzierung die Steuern 

massiv erhöht werden. Deshalb lehnt der Bun-

desrat die Initiative ohne direkten Gegenent-

wurf oder indirekten Gegenvorschlag ab. 

 

Der Bericht «Zeitgemässes kohärentes Zivil-

recht und insbesondere Familienrecht» konnte 

im Berichtsjahr 2014 vom Bundesrat nicht 

mehr verabschiedet werden, weil die Ergeb-

nisse noch verwaltungsintern konsolidiert und 

mit anderen parallel laufenden Revisionspro-

jekten aus der Bundesverwaltung abgestimmt 

werden müssen. 

 

Der Bericht «Unterstützung für Schweizerinnen 

und Schweizer im Ausland» konnte im Berichts-

jahr 2014 vom Bundesrat nicht verabschiedet 

werden, weil zuerst die Verabschiedung des 

Auslandschweizergesetzes durch das Parla-

ment, welche im September 2014 erfolgte, ab-

gewartet werden musste. 

 

Der Bundesrat will das Adoptionsrecht den ge-

wandelten gesellschaftlichen Wertvorstellun-

gen anpassen. Er hat am 28. November 2014 

die entsprechende Botschaft verabschiedet. 

Insbesondere soll die Stiefkindadoption einem 

weiteren Kreis von Paaren geöffnet werden. So 

ist vorgesehen, dass in Zukunft diese Möglich-

keit nicht nur Ehepaaren, sondern auch Paaren 

in einer eingetragenen Partnerschaft oder in 

faktischen Lebensgemeinschaften offensteht. 

Zudem schlägt der Bundesrat die Flexibilisie-

rung der Adoptionsvoraussetzungen und die 

Lockerung des Adoptionsgeheimnisses vor. 
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Ziel 18: Das Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird eingedämmt, 

und die Qualität der Gesundheitsversorgung sowie die Patientensi-

cherheit werden erhöht 

Geplant 

 Botschaft zur Teilrevision des KVG im Zusammenhang mit der Erleichterung von grenzüberschrei-

tenden Kooperationsprojekten 

 Weiteres Vorgehen betreffend das Bundesgesetz zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit in 

der Krankenversicherung 

 Vernehmlassung zur Teilrevision des KVG im Zusammenhang mit der Steuerung des ambulanten 

Bereichs 

 Vernehmlassung zum neuen Tabakproduktegesetz 

 Vernehmlassung zum Bundesgesetz über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung und Schall 

 Bericht zur Medikamentenabhängigkeit und zur Bedeutung der Medikamente als «smart drugs» 

 Bericht betreffend die Stärkung der Patientenrechte 

 Bericht zur Positionierung der Apotheken in der Grundversorgung 

 
 
Im Gesundheitswesen soll eine grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit in grenznahen 

Regionen grundsätzlich möglich sein. Der Bun-

desrat hat dazu am 15. Oktober 2014 die Ver-

nehmlassung eröffnet. Weiter sollen alle Versi-

cherten der obligatorischen Krankenpflegever-

sicherung ihren Leistungserbringer für ambu-

lante Behandlungen in der ganzen Schweiz 

ohne finanzielle Nachteile frei wählen können. 

Bisher wurden die Kosten höchstens nach dem 

Tarif vergütet, der am Wohn- oder Arbeitsort ei-

nes Versicherten oder in dessen Umgebung 

gilt. Die Botschaft zur diesbezüglichen Teilrevi-

sion des KVG konnte nicht mehr 2014 verab-

schiedet werden. Die Vorbereitung der Ver-

nehmlassungsvorlage dauerte länger als ge-

plant, weil weitere Revisionsthemen in diese 

Teilrevision aufgenommen wurden. 

 

Die Qualität der medizinischen Leistungen und 

die Sicherheit der Patienten sollen erhöht wer-

den. Der Bundesrat will dafür schweizweite 

Qualitätsprogramme lancieren, die Leistungen 

konsequent auf ihren Nutzen hin überprüfen 

und ein nationales Zentrum schaffen. Dieses 

soll zum einen nebst der Lancierung nationaler 

Qualitätsprogramme auch Qualitätsindikatoren 

entwickeln, insbesondere für den ambulant-

ärztlichen Bereich. Zum anderen soll es Ge-

sundheitstechnologien und medizinische Leis-

tungen in der obligatorischen Krankenpflege-

versicherung bewerten (Health Technology As-

sessment, HTA) sowie den zweckmässigen Ein-

satz und den Nutzen der Leistungen, Behand-

lungsverfahren und Arzneimittel überprüfen. 

Der Bundesrat hat einen entsprechenden Ge-

setzesentwurf am 14. Mai 2014 in die Ver-

nehmlassung geschickt. Da das Vernehmlas-

sungsergebnis uneinheitlich ausgefallen ist, 

konnte dem Bundesrat bis Ende 2014 kein Vor-

schlag für das weitere Vorgehen unterbreitet 

werden. 

 

Mit der Teilrevision des KVG im Zusammen-

hang mit der Steuerung des ambulanten Be-

reichs sollen die Kantone die Möglichkeit erhal-

ten, im ambulanten Bereich eine optimale Ge-

sundheitsversorgung zu erreichen und sowohl 

eine Überversorgung, als auch eine Unterver-

sorgung in ihrem Gebiet zu verhindern. Der 

Bundesrat hat dazu am 20. Juni 2014 die Ver-

nehmlassung zur Teilrevision des KVG im Zu-

sammenhang mit der Steuerung des ambulan-

ten Bereichs (Zulassungsbeschränkung) eröff-

net. 

 

Der Bundesrat will die Massnahmen zum 

Schutz junger Menschen vor dem Tabakkon-

sum verstärken. Dazu hat er am 21. Mai 2014 

den Entwurf zum Tabakproduktegesetz 

(TabPG) in die Vernehmlassung geschickt. Na-

mentlich sieht das neue Gesetz eine neue Reg-
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lementierung der Werbung und des Sponso-

rings für Zigaretten und andere Tabakwaren 

vor. Der Verkauf dieser Produkte an Minderjäh-

rige wird ebenfalls untersagt. Schliesslich wird 

die Vermarktung nikotinhaltiger E-Zigaretten in 

der Schweiz künftig zugelassen. Diese Zigaret-

ten werden den Tabakzigaretten gleichgestellt 

und unterliegen somit denselben Regeln, na-

mentlich bezüglich Passivrauchen, Werbung 

und Produktdeklaration. 

 

Der Bundesrat will die Bevölkerung besser vor 

gesundheitlichen Gefährdungen schützen, die 

von nichtionisierender Strahlung (NIS) und 

Schall ausgehen. Er hat am 9. April 2014 einen 

entsprechenden Gesetzesentwurf in die Ver-

nehmlassung geschickt. Nichtionisierende 

Strahlung wird beispielsweise von Laserpoin-

tern, Medizinlasern oder von Solarien erzeugt. 

Werden solche Produkte nicht sachgerecht ein-

gesetzt, können sie die Gesundheit schädigen. 

Das neue Gesetz soll deshalb die korrekte Ver-

wendung regeln, ebenso die Ein- und Durch-

fuhr, die Abgabe und den Besitz von Produkten, 

die NIS oder Schall erzeugen. Klare Vorgaben 

sollen zudem gelten, wenn mehrere NIS- und 

Schall-Produkte zusammen verwendet werden. 

Dies ist beispielsweise bei Publikumsveranstal-

tungen wie Konzerten mit Lasershows der Fall. 

 

Der Bundesrat stellt bei der medizinischen Be-

handlung von Kindern und Jugendlichen mit Ri-

talin oder anderen methylphenidathaltigen Arz-

neimitteln keinen Missbrauch fest. Im Bericht 

«leistungssteigernde Arzneimittel», den er am 

19. November 2014 verabschiedet hat, ist er 

jedoch der Ansicht, dass die Entwicklung der 

Anzahl Verschreibungen solcher Arzneimittel 

weiter beobachtet werden muss. Der Bundes-

rat kommt weiter zum Schluss, dass Kinder und 

Jugendliche mit Aufmerksamkeitsdefizitsyn-

drom (ADHS) in der Schweiz eine angemessene 

medizinische Betreuung erhalten. Der Bericht 

befasst sich ferner mit der Anwendung von leis-

tungssteigernden Arzneimitteln, auch Neuroen-

hancer genannt. Die derzeit verfügbaren Daten 

deuten nicht auf eine starke Zunahme des 

problematischen Konsums oder eine wach-

sende Anzahl Personen mit negativen gesund-

heitlichen Folgeerscheinungen aufgrund die-

ses Konsums hin. 

 

Der Bericht betreffend Stärkung der Patienten-

rechte konnte 2014 vom Bundesrat nicht ver-

abschiedet werden. Der Bericht wurde um wei-

tere Fragestellungen ergänzt.17 Aufgrund der 

hierfür benötigten zusätzlichen Erarbeitungs-

zeit war es nicht möglich, den Bericht wie ur-

sprünglich vorgesehen Ende 2014 fertigzustel-

len. 

 

Der Bericht zur Positionierung der Apotheken in 

der Grundversorgung konnte 2014 vom Bun-

desrat nicht verabschiedet werden, weil wich-

tige Fragen zur Positionierung der Apotheken 

im Rahmen der gegenwärtig im Parlament be-

handelten ordentlichen Revision des Heilmittel-

gesetzes noch nicht entschieden wurden. 
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Ziel 19: Die Sozialwerke sind finanziell konsolidiert und nachhaltig  

gesichert 

Geplant 

 Botschaft zur Reform der Altersvorsorge 2020 

 Verordnungsanpassungen in der Invalidenversicherung 

 

Ungeplant 

 Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO 

 Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV: anrechenbare 

Mietzinsmaxima 

 Grundsatzentscheid für eine Reform der Ergänzungsleistungen (EL) 

 Zusatzbotschaft zur Änderung des Unfallversicherungsgesetzes (UVG) 

 

 
Der Bundesrat hat am 19. November 2014 die 

Botschaft zur Reform der Altersvorsorge ans 

Parlament überwiesen. Die Reform sichert mit 

einem umfassenden und ausgewogenen An-

satz das Leistungsniveau der Altersvorsorge. 

Sie sorgt dafür, dass AHV und berufliche Vor-

sorge ausreichend finanziert sind und einen fle-

xibleren Übergang in den Ruhestand erlauben. 

Die Reform «Altersvorsorge 2020» enthält die 

folgenden Kernelemente: gleiches Referenzal-

ter für Frauen und Männer bei 65; flexible und 

individuelle Gestaltung der Pensionierung; An-

passung des Mindestumwandlungssatzes in 

der obligatorischen beruflichen Vorsorge an die 

Entwicklung der Lebenserwartung und der Ka-

pitalrenditen; Erhaltung des Leistungsniveaus 

der beruflichen Vorsorge; Zusatzfinanzierung 

für die AHV (eine proportionale Erhöhung der 

Mehrwertsteuer um höchstens 1,5 Prozent-

punkte liefert die zusätzlich benötigten Mittel 

zur Finanzierung der AHV). Die Reform der Al-

tersvorsorge macht die Änderung verschiede-

ner Gesetze notwendig, erfordert aber auch ei-

nen separaten Bundesbeschluss für die Erhö-

hung der Mehrwertsteuersätze, die in der Ver-

fassung verankert sind. Damit der gesamtheit-

liche Ansatz der Reform gewahrt bleibt, fasst 

der Bundesrat alle Gesetzesänderungen in ei-

nen Mantelerlass und verbindet diesen mit der 

Verfassungsänderung. Damit wird verhindert, 

dass die Änderungen bei der Altersvorsorge an-

genommen, aber deren Finanzierung abge-

lehnt oder umgekehrt die Reformen abgelehnt, 

aber zusätzliche Mittel eingefordert werden 

können. 

Der Bundesrat möchte die Eingliederung ins Er-

werbsleben in der IV weiter fördern. Er hat am 

19. September 2014 die Verordnung über die 

Invalidenversicherung angepasst und auf den 

1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Damit können 

die Integrationsmassnahmen flexibler einge-

setzt werden. Ausserdem wird die Beratung von 

Arbeitgebenden und Fachpersonen in Schule 

und Ausbildung explizit als Aufgabe der IV-Stel-

len verankert. Weitere Änderungen betreffen 

unter anderem die Qualität von medizinischen 

Gutachten und die Beratung von Personen, die 

einen Assistenzbeitrag beantragen, sowie die 

Aktualisierung der Regelung der Beiträge an Or-

ganisationen der privaten Invalidenhilfe. Damit 

wird das System transparenter, besser auf das 

Subventionsgesetz ausgerichtet und die Durch-

führung erleichtert. 

 

Der Bundesrat hat am 15. Oktober 2014 per 1. 

Januar 2015 die AHV- und IV-Renten sowie den 

Betrag für den Lebensbedarf bei den Ergän-

zungsleistungen der aktuellen Preis- und Lohn-

entwicklung (Mischindex) angepasst. Gleichzei-

tig werden die Grenzbeträge der beruflichen 

Vorsorge, unter anderem der Koordinationsab-

zug, darauf abgestimmt. Angepasst werden 

auch die steuerbefreiten Sparbeträge in der 

Säule 3a. Im Rahmen der Verordnungsanpas-

sungen befreit der Bundesrat zudem geringfü-

gige Löhne von jungen Leuten in Privathaushal-

ten von der Beitragspflicht. 

 

Der Bundesrat hat am 17. Dezember 2014 die 

Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes 
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über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (anre-

chenbare Mietzinsmaxima) verabschiedet. Da-

mit sollen die Höchstbeträge für die anrechen-

baren Mietzinse im Bundesgesetz über Ergän-

zungsleistungen zur AHV/IV angehoben wer-

den, da die Mieten seit der letzten Anpassung 

2001 deutlich gestiegen sind. Der Bundesrat 

sieht zudem vor, der unterschiedlichen Miet-

zinsbelastung in den Städten und auf dem 

Land sowie dem erhöhten Raumbedarf von Fa-

milien Rechnung zu tragen. Das Anliegen war in 

der Vernehmlassung von einer überwiegenden 

Mehrheit begrüsst worden. Auf grosse Zustim-

mung stiess der Vorschlag, die Mietzinsmaxima 

zivilstandsunabhängig auszugestalten und Fa-

milien zu berücksichtigen. 

 

Der Bundesrat hat am 25. Juni 2014 erste 

Richtungsentscheide für eine EL-Reform ge-

fällt. Die Reform soll das Leistungsniveau der 

Ergänzungsleistungen erhalten, Schwellenef-

fekte reduzieren und die Verwendung von Ei-

genmitteln für die Altersvorsorge verbessern. 

Mit dieser Stossrichtung will der Bundesrat er-

reichen, dass die breite Akzeptanz des EL-Sys-

tems erhalten bleibt und dass die Ergänzungs-

leistungen ihre Kernaufgabe, die Gewährleis-

tung einer menschenwürdigen Existenzsiche-

rung, auch in Zukunft uneingeschränkt wahr-

nehmen können. 

 

Der Bundesrat möchte das Unfallversiche-

rungsgesetz (UVG) in einigen Punkten revidie-

ren. Unter anderem will er verhindern, dass je-

mand trotz Arbeitsvertrag nicht versichert ist. 

Ausserdem soll für Katastrophen eine Ereignis-

limite eingeführt werden. Die Anpassungen 

werden von den Sozialpartnern und Versiche-

rern mitgetragen. Der Bundesrat hat am 19. 

September 2014 die entsprechende Zusatz-

botschaft verabschiedet, nachdem das Parla-

ment einen Teil eines früheren Reformpakets 

zurückgewiesen hatte, mit dem Auftrag, die Re-

vision des UVG auf das Wesentliche zu be-

schränken. 
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5 Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig 
und effizienter und ist auf das zunehmende Mobilitätsbe-
dürfnis vorbereitet 

 
Die Schwerpunkte der Geschäftsführung des Bundesrates im Bereich der fünften Leitlinie lagen 

2014 in der Energie- und Ressourcenpolitik in der langfristigen Versorgung und im schonenden 

und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. So hat der Bundesrat seine Position zu zwei Volksiniti-

ativen gefasst: er lehnt sowohl die «Stromeffizienzinitiative» wie auch diejenige für eine «nachhal-

tige und ressourceneffiziente Wirtschaft» ab. Die Stromeffizienzziele der eigenen bundesrätlichen 

Energiestrategie 2050 sind tendenziell strenger als jene der Initiative. Und für das zweite Anliegen 

möchte der Bundesrat das Umweltschutzgesetz (USG) revidieren. Das USG soll so ergänzt werden, 

dass in Zukunft die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten bleiben, die Ressourcen geschont und 

effizienter genutzt werden und die Umweltbelastung generell sinkt. Mit der Revision des USG will 

der Bundesrat diese Ziele verankern, den Konsum ökologischer gestalten, wertvolle Materialien 

und Stoffe zurückgewinnen und Informationen zur Ressourcenschonung und Ressourceneffizienz 

bereitstellen. Ferner will der Bundesrat mit einer «Strategie Stromnetze» klare Rahmenbedingun-

gen für die bedarfs- und zeitgerechte Entwicklung der schweizerischen Stromnetze schaffen; dazu 

hat er 2014 die Vernehmlassung eröffnet. 

 

In der Infrastrukturpolitik hat sich der Bundesrat 2014 mit Strasse und Schiene befasst: um die 

Finanzierung der Nationalstrassen und des Agglomerationsverkehrs langfristig zu sichern, soll ein 

unbefristeter Fonds auf Verfassungsstufe verankert werden. Dazu hat der Bundesrat 2014 die 

Stossrichtung beschlossen. Weiter hat der Bundesrat die Programmbotschaft zur Freigabe der Mit-

tel ab 2015 für den Agglomerationsverkehr verabschiedet. Die Agglomerationsprogramme sind ein 

wichtiger Pfeiler der Agglomerationspolitik des Bundes und der nachhaltigen Raumentwicklung der 

Schweiz. Mit ihnen strebt der Bundesrat eine koordinierte Planung von Siedlung, Landschaft und 

Verkehr in urbanen Räumen an. Ebenfalls verabschiedet hat der Bundesrat 2014 die Botschaft zur 

Freigabe der Mittel für die zweite Periode des Programms zur Beseitigung von Engpässen im Nati-

onalstrassennetz. 

 

Im Schienenverkehr schliesslich hat der Bundesrat die Botschaft zur Totalrevision des Gütertrans-

portgesetzes verabschiedet, mit dem Ziel, den Gütertransport auf der Schiene zu stärken. Der Gü-

tertransport auf der Schiene soll dabei grundsätzlich eigenwirtschaftlich sein. 

 

Schliesslich hat der Bundesrat in der Raumentwicklungspolitik die Botschaft zum Zweitwohnungs-

gesetz verabschiedet. Damit geregelt wird das Verbot des Baus neuer Zweitwohnungen in Gemein-

den mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent, sowie die Erstellung touristisch bewirt-

schafteter Wohnungen. Eröffnet hat der Bundesrat 2014 auch die Vernehmlassung zur zweiten 

Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes. Hier geht es darum, das Kulturland besser zu 

schützen, Verkehrs- und Energieinfrastrukturen frühzeitig auf die Raumentwicklung abzustimmen 

und die grenzüberschreitende Raumplanung zu fördern. 

Ferner hat der Bundesrat 2014 auch eine Botschaft zur Ergänzung des Waldgesetzes verabschie-

det. Künftig soll es besser möglich sein, den Wald vor Schadorganismen zu schützen, ihn an den 

Klimawandel anzupassen und die Holznutzung zu fördern. 
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Ziel 20: Die Versorgung der Schweiz mit Energie und natürlichen Ressour-

cen ist langfristig gesichert, und der schrittweise Ausstieg aus der 

Kernenergie sowie Massnahmen zur Reduktion der Abhängigkeit 

von fossilen Energien sind in die Wege geleitet 

Geplant 

 Botschaft zur Volksinitiative «Für eine sichere und wirtschaftliche Stromversorgung (Stromeffizienz-

Initiative)» 

 Botschaft zur Volksinitiative «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirt-

schaft)» 

 Botschaft zu einem Strom- bzw. Energieabkommen mit der EU 

 Vernehmlassung zur «Strategie Stromnetze» 

 

 
Der Bundesrat hat am 26. Februar 2014 die 

Botschaft zur Volksinitiative «Für eine sichere 

und wirtschaftliche Stromversorgung (Stromef-

fizienz-Initiative)» verabschiedet. Obwohl er die 

wachsende Bedeutung der Stromeffizienz aner-

kennt und die grundsätzlichen Anliegen der Ini-

tianten teilt, empfiehlt er, die Initiative ohne di-

rekten Gegenentwurf oder indirekten Gegen-

vorschlag abzulehnen. Der Bundesrat verweist 

in seiner Begründung auf die Botschaft zum 

ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 

2050, die auf die Senkung des gesamten Ener-

gieverbrauchs ausgerichtet ist und nicht nur 

auf den Stromverbrauch fokussiert. Zudem 

sind die Stromeffizienzziele der Energiestrate-

gie 2050 tendenziell sogar strenger als diejeni-

gen der Initiative. 

 

Der Bundesrat hat am 12. Februar 2014 die 

Botschaft zur Revision des Umweltschutzgeset-

zes (USG) als indirekten Gegenvorschlag zur 

Volksinitiative «Für eine nachhaltige und res-

sourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirt-

schaft)» verabschiedet. Er ist zwar mit der 

Stossrichtung der Initiative grundsätzlich ein-

verstanden, lehnt sie aber dennoch ab, weil er 

einem schrittweisen Vorgehen beim Umbau der 

Wirtschaft grössere Erfolgschancen zutraut. 

Das USG soll so ergänzt werden, dass in Zu-

kunft die natürlichen Lebensgrundlagen erhal-

ten bleiben, die Ressourcen geschont und effi-

zienter genutzt werden und die Umweltbelas-

tung generell sinkt. Mit der Revision des USG 

will der Bundesrat diese Ziele verankern, den 

Konsum ökologischer gestalten, wertvolle Ma-

terialien und Stoffe zurückgewinnen und Infor-

mationen zur Ressourcenschonung und Res-

sourceneffizienz bereitstellen. 

 

Die Verhandlungen zu einem Strom- bzw. Ener-

gieabkommen zwischen der Schweiz und der 

EU wurden 2007 aufgenommen. Obwohl die 

Verhandlungen 2014 gut vorangeschritten 

sind, bleiben mehrere, darunter institutionelle 

und einzelne materielle Fragen noch offen. 

UVEK und EDA werden versuchen, mit der neu 

besetzten Kommission die Verhandlungen zum 

Stromabkommen fortzusetzen und wenn mög-

lich abzuschliessen. Zurzeit ist unter anderem 

aufgrund der EU-Position in den institutionellen 

Fragen sowie im Zusammenhang mit dem Dos-

sier Personenfreizügigkeit nach Annahme der 

«Masseneinwanderungsinitiative» am 9. Feb-

ruar 2014 schwierig abzuschätzen, wann und 

wieweit dies möglich sein wird. Darum konnte 

der Bundesrat die Botschaft zu einem Strom- 

bzw. Energieabkommen mit der EU noch nicht 

verabschieden. 

 

Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zur 

«Strategie Stromnetze» am 28. November 

2014 eröffnet. Der Bundesrat will mit der Ge-

setzesvorlage klare Rahmenbedingungen für 

die bedarfs- und zeitgerechte Entwicklung der 

schweizerischen Stromnetze schaffen. Vorge-

sehen sind Teilrevisionen des Elektrizitätsge-

setzes (EleG) und des Stromversorgungsgeset-

zes (StromVG), mit denen verbindliche Vorga-
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ben für die Planung und die Prozesse der Netz-

entwicklung sowie für den Einbezug der Be-

troffenen festgelegt werden. Die «Strategie 

Stromnetze» ist Teil der Energiestrategie 2050. 

Sie ist aber auch unabhängig von deren Umset-

zung notwendig, weil in der teils über 40 Jahre 

alten Netzinfrastruktur bereits heute Engpässe 

und Erneuerungsbedarf bestehen. Für den not-

wendigen Um- und Ausbau des Netzes sowie 

für die Entscheidungsfindung «Kabel oder Frei-

leitung» müssen klare Vorgaben definiert wer-

den. 
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Ziel 21: Die Schweiz verfügt über ein finanziell solides und ausgebautes 

Verkehrsinfrastruktursystem 

Geplant 

 Botschaft zur Schaffung eines Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) zur 

Schliessung der Finanzierungslücke und zum Strategischen Entwicklungsprogramm Nationalstrasse 

 Botschaft zur Freigabe der Mittel ab 2015 für das Programm Agglomerationsverkehr 

 Zweite Programmbotschaft zur Beseitigung von Engpässen auf dem Nationalstrassennetz 

 Botschaft zur Totalrevision des Gütertransportgesetzes und Gesamtkonzeption zur Förderung des 

Schienengüterverkehrs in der Fläche 

 Vernehmlassung zur Organisation der Bahninfrastruktur (OBI) 

 Entscheid zum zukünftigen Betrieb des Flugplatzes Dübendorfs 

 Botschaft zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes 

 

 
Um die Finanzierung der Nationalstrassen und 

des Agglomerationsverkehrs langfristig zu si-

chern, soll ein unbefristeter Fonds, der neue 

Nationalstrassen- und Agglomerationsver-

kehrsfonds (NAF) auf Verfassungsstufe veran-

kert werden. Der Bundesrat hat am 19. Sep-

tember 2014 die Ergebnisse der Vernehmlas-

sung zur Kenntnis genommen und die Stoss-

richtung für die Botschaft zum NAF beschlos-

sen. In den NAF sollen bestehende und neue 

Einnahmen fliessen. Mit dem NAF sollen alle 

Nationalstrassenaufgaben und die Beiträge an 

Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrs-

infrastrukturen in Städten und Agglomeratio-

nen künftig über ein Gefäss finanziert werden. 

Zudem soll der NAF Reserven bilden können. 

Im Gegenzug darf er sich nicht verschulden. Die 

Botschaft zum NAF konnte noch nicht verab-

schiedet werden, da die Vernehmlassung spä-

ter als ursprünglich geplant eröffnet wurde und 

die Vorlage nach der Vernehmlassung in ver-

schiedenen Punkten angepasst werden 

musste. 

 

Der Bundesrat hat am 26. Februar 2014 die 

Botschaft zum Bundesbeschluss über die Frei-

gabe der Mittel ab 2015 für das Programm Ag-

glomerationsverkehr verabschiedet. Damit sol-

len 36 Agglomerationsprogramme der zweiten 

Generation ab 2015 mit 1,68 Milliarden Fran-

ken unterstützt werden. Die Agglomerations-

programme sind ein wichtiger Pfeiler der Agglo-

merationspolitik des Bundes und der nachhal-

tigen Raumentwicklung der Schweiz. Mit ihnen 

strebt der Bundesrat eine koordinierte Planung 

von Siedlung, Landschaft und Verkehr in urba-

nen Räumen an. Ein weiteres Ziel ist die Ab-

stimmung zwischen öffentlichem Verkehr, mo-

torisiertem Individualverkehr sowie dem Fuss- 

und Veloverkehr. Mit den Agglomerationspro-

grammen soll ausserdem die Zusammenarbeit 

zwischen Kantonen, Städten, Gemeinden und 

teilweise Regionen angrenzender Länder sowie 

eine angemessene Beteiligung der Bevölke-

rung gestärkt werden. 

 

Der Bundesrat hat am 26. Februar 2014 die 

Botschaft zum Bundesbeschluss über die Frei-

gabe der Mittel für die zweite Periode des Pro-

gramms zur Beseitigung von Engpässen im Na-

tionalstrassennetz verabschiedet. Die bean-

tragten Mittel will der Bundesrat in die Strecken 

Genf Flughafen - Le Vengeron, Luterbach - Här-

kingen, sowie Andelfingen - Winterthur (995 

Mio. Franken) investieren. Zudem sollen im 

Raum Crissier für 40 Mio. Franken zusätzliche 

Massnahmen realisiert werden. Mit der ersten 

Programmbotschaft hatte das Parlament 2009 

bereits rund 1,4 Milliarden Franken für Spur-

ausbauten zwischen Härkingen und Wiggertal, 

Blegi und Rütihof sowie auf der Nordumfahrung 

Zürich und für die Engpassbeseitigung in Cris-

sier freigegeben. Insgesamt stehen zur Beseiti-

gung von Engpässen im Nationalstrassennetz 

5,5 Milliarden Franken zur Verfügung. 

 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 die Bot-

schaft zur Totalrevision des Gütertransportge-

setzes verabschiedet. Nach Auswertung der 

Vernehmlassungsergebnisse entschied sich 
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der Bundesrat für das Festhalten an den wich-

tigsten Änderungsvorschlägen: der Gütertrans-

port auf der Schiene soll gestärkt werden, in-

dem für diesen mit neuen Instrumenten lang-

fristig attraktive Fahrrechte (Trassen) gesichert 

werden. Die Kantone und die Branche werden 

besser in den Planungsprozess für den Güter-

transport einbezogen. Der Gütertransport auf 

der Schiene soll grundsätzlich eigenwirtschaft-

lich sein, und die SBB soll von der gesetzlichen 

Pflicht entbunden werden, Güterverkehr als 

Kernaufgabe anzubieten. Auf ein Verlagerungs-

ziel analog zum alpenquerenden Güterverkehr 

will der Bundesrat im Binnen- und Import-/Ex-

portverkehr aber verzichten. 

 

Die Vernehmlassungsvorlage zur Organisation 

der Bahninfrastruktur (OBI) konnte der Bundes-

rat nicht mehr 2014 verabschieden. Aufgrund 

der hohen Komplexität und der notwendigen 

Diskussion der dispersen Ansprüche hat sich 

die Vorbereitung der Vernehmlassungsvorlage 

verzögert. 

 

Der Bundesrat hat am 3. September 2014 ei-

nen Entscheid über die zukünftige Nutzung des 

bisherigen Militärflugplatzes Dübendorf getrof-

fen. Der Militärflugplatz Dübendorf ist mit einer 

Fläche von rund 230 Hektaren die grösste stra-

tegische Landreserve im Eigentum des Bundes 

und soll künftig als ziviles Flugfeld mit Bundes-

basis genutzt werden. Auf einem Teil des Areals 

wird dem Kanton Zürich die Errichtung eines In-

novationsparks ermöglicht. Damit wird sicher-

gestellt, dass die grösste strategische Landre-

serve des Bundes für kommende Generationen 

erhalten bleibt. Während der mehrjährigen 

Übergangsphase wird die Luftwaffe den Stand-

ort weiterhin als Militärflugplatz nutzen. 

 

Für Angestellte im öffentlichen Verkehr gilt ein 

spezielles Arbeitszeitgesetz (AZG). Es soll einen 

sicheren und effizienten Betrieb von Bahnen, 

Trams, Bussen, Seilbahnen und Schiffen ge-

währleisten. Der Bundesrat hat am 22. Januar 

2014 beschlossen, dieses Gesetz den wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklun-

gen anzupassen. Er hat zu diesem Zweck eine 

Revision des AZG in die Vernehmlassung ge-

schickt. Insbesondere soll der Kreis der Be-

troffenen präzisiert und die Vorschriften zu 

Pausen, Ruhesonntagen und Nachtarbeit neu 

gefasst werden. Die Botschaft zur Änderung 

des AZG konnte allerdings nicht mehr verab-

schiedet werden, weil verschiedene technische 

und politische Fragen bundesintern noch ver-

tieft geklärt werden mussten. 
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Ziel 22: Die Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und seiner 

Folgen bei 

Geplant 

 Botschaft zur Ratifikation eines bilateralen Abkommens mit der EU über die Verknüpfung des Emis-

sionshandels 

 Aktionsplan Anpassung an den Klimawandel 

 

 
Seit 2010 steht die Schweiz in Verhandlungen 

mit der EU über die Verknüpfung der Emissions-

handelssysteme (ETS). Die Botschaft zur Ratifi-

kation konnte aus folgenden Gründen auch 

2014 noch nicht verabschiedet werden: als 

Folge der im Februar 2014 angenommenen 

«Masseneinwanderungsinitiative» waren die 

Verhandlungen vorübergehend ausgesetzt, 

wurden aber Mitte Mai 2014 auf technischer 

Ebene wieder aufgenommen. Am 19. Septem-

ber 2014 hat die sechste Verhandlungsrunde 

zwischen der Schweiz und der EU im Hinblick 

auf eine Verknüpfung ihrer jeweiligen CO2-

Emissionshandelssysteme stattgefunden. Da-

bei konnten insbesondere im Bereich der stati-

onären Anlagen grosse Fortschritte gemacht 

werden. Die wichtigste noch offene Frage be-

trifft den Einbezug der Luftfahrt in das ETS. 

 

Der vom Bundesrat am 9. April 2014 verab-

schiedete Aktionsplan «Anpassung an den Kli-

mawandel» setzt den Rahmen für die Umset-

zung der Anpassungsstrategie in den Jahren 

2014 bis 2019. Er fasst 63 Massnahmen der 

Bundesämter zusammen, mit welchen die 

Chancen des Klimawandels genutzt, die Risi-

ken minimiert und die Anpassungsfähigkeit von 

Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gesteigert 

werden sollen. 54 Massnahmen betreffen Akti-

vitäten in den neun Sektoren Wasserwirtschaft, 

Umgang mit Naturgefahren, Landwirtschaft, 

Waldwirtschaft, Energie, Tourismus, Biodiversi-

tätsmanagement, Gesundheit und Raument-

wicklung. 5 Massnahmen zielen darauf ab, die 

sektorenübergreifenden Wissensgrundlagen 

zu verbessern. Unter anderem soll die Bereit-

stellung von Klimaszenarien und hydrologi-

schen Szenarien für die Schweiz sichergestellt 

werden. 4 Massnahmen haben die Zusammen-

arbeit von Bund, Kantonen, Städten und Ge-

meinden bei der Anpassung zum Inhalt. Dabei 

geht es insbesondere um die Abstimmung der 

Strategien und Aktivitäten zwischen den ver-

schiedenen Ebenen. 
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Ziel 23: Die Schweiz pflegt eine optimale Raum- und Bodennutzung und 

sorgt für einen wirksamen Umwelt-, Kulturland- und Naturschutz, 

insbesondere durch eine bessere Abstimmung von Raumord-

nung und Infrastrukturen 

Geplant 

 Botschaft zu einem Bundesgesetz über Zweitwohnungen 

 Botschaft zur Revision des Waldgesetzes 

 Vernehmlassung zur Revision Lex Koller 

 Vernehmlassung zur zweiten Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes 

 Aktionsplan zur Umsetzung der Strategie Biodiversität Schweiz 

 Botschaft zur Ratifikation des revidierten Protokolls zum Übereinkommen über weiträumige grenz-

überschreitende Luftverunreinigung, betreffend Schwermetalle 

 

Ungeplant 

 Botschaft zu einem Rahmenkredit für Eventualverpflichtungen in der Wohnraumförderung für die 

Jahre 2015-2021 

 
 
Der Bundesrat hat am 19. Februar 2014 die 

Botschaft zum Zweitwohnungsgesetz verab-

schiedet. Mit dem Entwurf zum Bundesgesetz 

über Zweitwohnungen setzt der Bundesrat den 

Verfassungsartikel über die Zweitwohnungen 

(Art. 75b BV) um, den Volk und Stände am 11. 

März 2012 in der Abstimmung über die Initia-

tive «Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweit-

wohnungen!» angenommen haben. Der Ent-

wurf regelt das Verbot des Baus neuer Zweit-

wohnungen in Gemeinden mit einem Zweitwoh-

nungsanteil von über 20 Prozent sowie die Er-

stellung touristisch bewirtschafteter Wohnun-

gen. Ferner bestimmt er, inwiefern bestehende 

Wohnungen umgebaut werden dürfen. 

 

Der Bundesrat hat am 21. Mai 2014 die Bot-

schaft zur Ergänzung des Waldgesetzes verab-

schiedet. Künftig soll es besser möglich sein, 

den Wald vor Schadorganismen zu schützen, 

ihn an den Klimawandel anzupassen und die 

Holznutzung zu fördern. Das bestehende Wald-

gesetz hat sich im Grundsatz bewährt. Trotz-

dem sind punktuelle Anpassungen nötig. Die 

Richtung dieser Ergänzungen gibt die «Waldpo-

litik 2020» vor, die der Bundesrat 2011 gutge-

heissen hat. Vier Ziele darin machen Anpassun-

gen im Waldgesetz nötig. Es handelt sich dabei 

um Herausforderungen beim Schutz des Wal-

des vor Schadorganismen sowie bei der Vor-

sorge im Hinblick auf den Klimawandel. Zudem 

soll mehr Holz genutzt und die Leistungsfähig-

keit der Waldwirtschaft gestärkt werden. 

 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass bei der «Lex 

Koller» Lücken bestehen. Mehrere Möglichkei-

ten für eine entsprechende mögliche Gesetzes-

änderung wurden daher geprüft. Diese Prüfar-

beiten haben mehr Zeit in Anspruch genommen 

als geplant, deshalb konnte im Berichtsjahr 

keine Vernehmlassung zur Revision der «Lex 

Koller» (Bundesgesetz über den Erwerb von 

Grundstücken durch Personen im Ausland) 

mehr eröffnet werden. 

 

Der Bundesrat hat am 5. Dezember 2014 die 

Vernehmlassung zur zweiten Etappe der Revi-

sion des Raumplanungsgesetzes (RPG) eröff-

net. Die erste Etappe der Teilrevision des RPG 

zielte auf die Siedlungsentwicklung nach innen 

ab. In der zweiten Etappe geht es nun darum, 

das Kulturland besser zu schützen, Verkehrs- 

und Energieinfrastrukturen frühzeitig auf die 

Raumentwicklung abzustimmen und die grenz-

überschreitende Raumplanung zu fördern. Wei-

ter möchte der Bundesrat auch die Zusammen-

arbeit zwischen Bund, Kantonen und Gemein-

den bei der Raumentwicklung stärker fördern. 

Mit der Revision möchte der Bundesrat 
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schliesslich auch die Bestimmungen über das 

Bauen ausserhalb der Bauzonen vereinfachen 

und übersichtlicher gliedern. 

 

In einem partizipativen Prozess wurden im Hin-

blick auf den Aktionsplan zur Umsetzung der 

Strategie Biodiversität Schweiz Massnahmen 

zur Erreichung der zehn Ziele der Strategieiden-

tifiziert. Da verschiedene Fragen noch nicht de-

finitiv geklärt werden konnten, konnten diese 

Massnahmen dem Bundesrat noch nicht vorge-

legt werden. 

 

Die Botschaft zur Ratifikation des revidierten 

Protokolls zum Übereinkommen über weiträu-

mige grenzüberschreitende Luftverunreinigung 

betreffend Schwermetalle konnte 2014 nicht 

verabschiedet werden. Die Ratifikation des Pro-

tokolls setzt eine Anpassung der Luftreinhalte-

Verordnung und der Chemikalien-Risikoredukti-

ons-Verordnung an die Verpflichtungen des re-

vidierten Protokolls voraus. Für die entspre-

chenden Anpassungsvorschläge sind 2014 die 

Anhörungsverfahren durchgeführt worden. Erst 

wenn der Bundesrat diese Änderungen verab-

schiedet hat, kann das Ratifikationsverfahren 

eingeleitet werden. 

Am 20. August 2014 hat der Bundesrat die Bot-

schaft zu einem Rahmenkredit für Eventualver-

pflichtungen in der Wohnraumförderung für die 

Jahre 2015 bis 2021 verabschiedet. Der Bun-

desrat beantragt darin insgesamt 1'900 Millio-

nen Franken für einen Rahmenkredit für Even-

tualverpflichtungen, mit denen der Bund ab 

Mitte 2015 bis Ende 2021 im Jahresdurch-

schnitt drei bis sechs Emissionen der Emissi-

onszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 

(EGW) im Gesamtbetrag von jährlich rund 300 

bis 400 Millionen Franken verbürgen kann. Ge-

mäss Artikel 108 BV ist der Bund verpflichtet, 

in Ergänzung zur marktwirtschaftlichen Versor-

gung den preisgünstigen Wohnraum zu för-

dern. 2007 hat der Bundesrat entschieden, auf 

die direkte Darlehensgewährung zu verzichten 

und die Wohnraumförderung auf den gemein-

nützigen Wohnungsbau und einen sogenann-

ten indirekten Förderungsweg zu beschränken. 
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6 Die Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation ei-
nen Spitzenplatz 

 
In der Bildungs- und Forschungspolitik lagen die Schwerpunkte der Geschäftsführung des Bundes-

rates im Bereich der sechsten Leitlinie 2014 einerseits in der Fortsetzung von längerfristig ange-

legten Vorhaben und anderseits nach der Annahme der «Masseneinwanderungsinitiative» und den 

entsprechenden Implikationen in der Suche nach Übergangsbestimmungen und Lösungen. 

 

So hat der Bundesrat 2014 die Botschaft zur Beteiligung an der weltweit leistungsfähigsten Neut-

ronenquelle ESS verabschiedet. Die Anlage ermöglicht Forschern aus der Schweiz, Experimente an 

Materialien oder biologischen Strukturen durchzuführen, die sonst nicht möglich sind. Sodann hat 

der Bundesrat 2014 den Beitritt der Schweiz zur COST Association beschlossen. Bei COST handelt 

es sich um einen zwischenstaatlichen Rahmen für europäische und weltweite Koordination und 

Zusammenarbeit von Forschungsprojekten. Schweizer Forschende profitieren damit weiterhin von 

einem einfachen Zugang zu internationalen Kontakten im Bereich der Forschung. 

 

Schliesslich hat der Bundesrat 2014 auch beschlossen, die Übergangslösung von ERASMUS+ für 

die Jahre 2015 und 2016 weiterzuführen. Die Europäische Kommission hat die Verhandlungen für 

eine Teilnahme am Folgeprogramm ERASMUS+ aufgrund der Annahme der «Masseneinwande-

rungsinitiative» in der Volksabstimmung vom 9. Februar 2014 suspendiert. Somit kann für Schwei-

zer Programmteilnehmende die grösstmögliche Planungssicherheit für die kommenden Jahre ge-

währleistet werden. 

 

Mit einem neuen Gesundheitsberufegesetz soll die Qualität der an Fachhochschulen vermittelten 

Gesundheitsberufe gesichert werden. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde in der Vernehm-

lassung positiv aufgenommen. Das künftige Gesundheitsberufegesetz trägt zu einer hohen Qualität 

der Gesundheitsversorgung bei. 

 

In der Berufsbildungspolitik hat der Bundesrat ein Massnahmenpaket zur Stärkung der Berufsbil-

dung genehmigt. Damit will er die nationale und internationale Positionierung insbesondere der 

höheren Berufsbildung stärken. Zudem soll die Durchlässigkeit zu den Hochschulen verbessert 

werden. Weiter hat der Bundesrat die Verordnung über den nationalen Qualifikationsrahmen für 

Abschlüsse der Berufsbildung verabschiedet. Damit soll die internationale Vergleichbarkeit und 

Wertschätzung der schweizerischen Berufsbildungsabschlüsse verbessert werden.  

Daneben hat der Bundesrat 2014 einen strategischen Grundlagenbericht zur internationalen Be-

rufsbildungszusammenarbeit (IBBZ) zur Kenntnis genommen. Der Bericht zeigt auf, dass auf zwi-

schenstaatlicher Ebene und im Rahmen internationaler Organisationen die Berufsbildungszusam-

menarbeit an Bedeutung gewinnt. Die Vorschläge des Berichts bezwecken auch eine breitere in-

ternationale Bekanntheit und Anerkennung des schweizerischen Modells der Berufsbildung.  
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Ziel 24: Die hohe Qualität und der international gute Ruf des schweizeri-

schen Hochschulsystems und der Forschung sind gewährleistet 

Geplant 

 Botschaft über die Ausgestaltung des Innovationsparks Schweiz 

 Botschaft über die Beteiligung der Schweiz am Betrieb der Europäischen Freie-Elektronen-Röntgen-

laseranlage 

 Botschaft über die Beteiligung der Schweiz an Forschungsinfrastrukturen mit EU-Rechtsrahmen 

ERIC 

 Beschlüsse zur Beteiligung der Schweiz an der ERIC-Forschungsinfrastruktur ESS 

 Beitritt der Schweiz zu der COST Association 

 Weiteres Vorgehen betreffend das Gesundheitsberufegesetz 

 

Ungeplant 

 Teilassoziierung der Schweiz am «Horizon 2020-Paket» und Übergangsmassnahmen 

 Übergangslösung für Erasmus+ für die Jahre 2015 und 2016 

 

 
Der Bundesrat hat am 27. August 2014 die von 

der Konferenz der kantonalen Volkswirtschafts-

direktoren vorgeschlagene Startkonfiguration 

des künftigen Innovationsparks Schweiz gutge-

heissen. Demnach sind zwei Hubstandorte im 

Umfeld der beiden ETH mit vorerst zwei Netz-

werkstandorten im Kanton Aargau und in der 

Nordwestschweiz vorgesehen. Die Botschaft 

über die Ausgestaltung des Innovationsparks 

Schweiz konnte allerdings 2014 nicht mehr 

vom Bundesrat verabschiedet werden. 

 

Die Umfrage zur Beteiligung der Schweiz am 

Betrieb der European XFEL ist erfolgt; diese bil-

det die Grundlage für die «Botschaft über die 

Beteiligung der Schweiz am Betrieb der Europä-

ischen Freie Elektronen Röntgenlaseranlage 

(European XFEL)». Die Botschaft konnte aller-

dings nicht mehr 2014 vom Bundesrat verab-

schiedet werden, weil Schlüsselentscheide auf 

internationaler Ebene erst Anfang 2015 gefällt 

werden können. 

 

Wegen den politischen Entwicklungen in der 

Schweiz seit der Abstimmung vom 9. Februar 

2014 zur Masseneinwanderung wird nunmehr 

nur die Beteiligung der Schweiz am ERIC-ESS 

(European Spallation Source) angestrebt. Der 

Bundesrat hat die entsprechende Botschaft am 

3. September 2014 ans Parlament überwiesen 

(siehe nächste Massnahme). 

 

Der Bundesrat hat am 3. September 2014 die 

Botschaft zur Beteiligung an der weltweit leis-

tungsfähigsten Neutronenquelle ESS verab-

schiedet. Die Anlage ermöglicht Forschern aus 

der Schweiz, Experimente an Materialien oder 

biologischen Strukturen durchzuführen, die 

sonst nicht möglich sind. Ein erster Betrag von 

rund 32 Mio. Franken wurde bereits vom Parla-

ment für die erste Bauphase bewilligt. 98 Mio. 

Franken sollen für die zweite Phase bis 2026 

gesprochen werden. Die Schweiz beteiligt sich 

als eines von 17 Partnerländern mit 3,5 Pro-

zent an den Gesamtkosten des Projekts. 

 

Bei COST handelt es sich um einen zwischen-

staatlichen Rahmen für europäische und welt-

weite Koordination und Zusammenarbeit von 

Forschungsprojekten. Aufgrund einer Änderung 

der rechtlichen Basis von COST wurde ein Ver-

ein unter der Bezeichnung COST Association 

als neue Trägerschaft gegründet. Der Bundes-

rat hat am 7. März 2014 den Beitritt der 

Schweiz zu dieser neuen Struktur beschlossen. 

Schweizer Forschende profitieren damit weiter-

hin von einem einfach Zugang zu internationa-

len Kontakten im Bereich der Forschung. 

 

Mit einem neuen Gesundheitsberufegesetz soll 

die Qualität der Ausbildung und Berufsaus-

übung von an Fachhochschulen vermittelten 

Gesundheitsberufen gesichert werden. Ein ent-
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sprechender Gesetzesentwurf wurde in der Ver-

nehmlassung positiv aufgenommen. Der Bun-

desrat hat deshalb am 12. November 2014 

dem EDI und dem WBF den Auftrag erteilt, die 

Botschaft auszuarbeiten. Das Gesundheitsbe-

rufegesetz trägt zu einer hohen Qualität der Ge-

sundheitsversorgung bei und entspricht auch 

dem neuen Verfassungsartikel zur medizini-

schen Grundversorgung, der im Mai 2014 von 

Volk und Ständen angenommen wurde. 

 

Am 5. Dezember 2014 haben die Schweiz und 

die EU ein Abkommen über eine Schweizer Teil-

assoziierung an das EU-Rahmenprogramm für 

Forschung und Innovation «Horizon 2020», 

dem Euratom-Programm und dem ITER-Projekt 

(Horizon 2020-Paket) unterzeichnet. Zuvor wa-

ren die Verhandlungen über eine Vollassoziie-

rung im Anschluss an die Annahme der Mas-

seneinwanderungsinitiative suspendiert wor-

den. Die Teilassoziierung gilt seit dem 15. Sep-

tember 2014 und ist bis Ende 2016 befristet. 

Sie garantiert Forschenden in der Schweiz die 

vollumfängliche Teilnahme- und Beitragsbe-

rechtigung bei ausgewählten, für die Schweiz 

wichtigen Programmbereichen von Horizon 

2020; bei der Mehrheit der Programmbereiche 

verbleibt die Schweiz jedoch im Drittstaat-Sta-

tus ohne Finanzierungsmöglichkeiten aus der 

EU. Am 25. Juni 2014 hat der Bundesrat daher 

nationale Übergangsmassnahmen beschlos-

sen, um die direkte Finanzierung von Schweizer 

Projektbeteiligungen in den Programmberei-

chen sicherzustellen, die von der Teilassoziie-

rung ausgenommen sind. Dadurch soll die 

Wettbewerbsfähigkeit des Forschungsplatzes 

Schweiz und seine Anbindung an den europäi-

schen Forschungsraum so gut wie aktuell mög-

lich bewahrt werden. 

 

Der Bundesrat hat am 19. September 2014 be-

schlossen, die Übergangslösung von ERAS-

MUS+ für die Jahre 2015 und 2016 weiterzu-

führen. Die Europäische Kommission hat die 

Verhandlungen für eine Teilnahme am Folge-

programm ERASMUS+ aufgrund der Annahme 

der «Masseneinwanderungsinitiative» in der 

Volksabstimmung vom 9. Februar 2014 sus-

pendiert. Da der Bundesrat aus heutiger Sicht 

nicht von einem zeitnahen Vertragsabschluss 

zur erneuten Vollassoziierung ausgeht, hat er 

mit der Weiterführung der Übergangslösung die 

Weichen für die Vorbereitung einer Alternative 

gestellt. Grundsätzlich gilt für die weiterge-

führte Übergangslösung der gleiche Rahmen 

wie für die Übergangslösung 2014. Somit kann 

für Schweizer Programmteilnehmende die 

grösstmögliche Planungssicherheit für die kom-

menden Jahre gewährleistet werden. 
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Ziel 25: Der Nachwuchs für qualifizierte Fachkräfte in Wissenschaft und 

Wirtschaft wird gefördert, und die Bildungs- und Beschäftigungsfä-

higkeit von Jugendlichen ist verbessert 

Geplant 

 Weiterentwicklung von Instrumenten in der Berufsbildung zur Deckung des Fachkräftebedarfs 

 

Ungeplant 

 Strategischer Grundlagenbericht zur internationalen Berufsbildungszusammenarbeit IBBZ 

 Aussprache zur Verstärkung der Fachkräfteinitiative (FKI) 

 

 
Der Bundesrat hat am 27. August 2014 ein 

vom WBF erarbeitetes Massnahmenpaket zur 

Stärkung der Berufsbildung genehmigt. Damit 

will er die nationale und internationale Positio-

nierung insbesondere der höheren Berufsbil-

dung stärken. Verbessert werden soll auch die 

Durchlässigkeit zu den Hochschulen. Begleitet 

werden die Massnahmen durch eine Fokussie-

rung bestehender Marketing- und Kommunika-

tionsaktivitäten zugunsten der höheren Berufs-

bildung. Der Bundesrat hat zudem die Verord-

nung über den nationalen Qualifikationsrah-

men für Abschlüsse der Berufsbildung verab-

schiedet. Damit soll die internationale Ver-

gleichbarkeit und Wertschätzung der schweize-

rischen Berufsbildungsabschlüsse verbessert 

werden. 

 

Der Bundesrat hat am 19. November 2014 ei-

nen strategischen Grundlagenbericht zur inter-

nationalen Berufsbildungszusammenarbeit 

(IBBZ) zur Kenntnis genommen. Der Bericht 

zeigt auf, dass auf zwischenstaatlicher Ebene 

und im Rahmen internationaler Organisationen 

die Berufsbildungszusammenarbeit an Bedeu-

tung gewinnt. Angestrebt wird eine verstärkte 

bundesinterne und nationale Koordination, so-

wie eine Ausdehnung von internationalen Akti-

vitäten der Berufsbildungszusammenarbeit. 

Die Vorschläge des Berichts bezwecken auch 

eine breitere internationale Bekanntheit und 

Anerkennung des schweizerischen Modells der 

Berufsbildung. Der Bundesrat hat das WBF so-

wie das EDA mit der Umsetzung der vorgeschla-

genen Massnahmen beauftragt. 

Der Bundesrat hat am 19. September 2014 

vom Aussprachepapier zur Verstärkung der 

Fachkräfteinitiative (FKI) Kenntnis genommen. 

Dieses enthält ein Paket von Massnahmen zur 

Intensivierung der Arbeiten entlang der mit den 

Sozialpartnern und den Kantonen gemeinsam 

vereinbarten vier Handlungsfelder Höherquali-

fizierung, Verbesserung der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie, Schaffung guter Bedingun-

gen zur Erwerbstätigkeit bis zur Pensionierung 

und darüber hinaus sowie Förderung von Inno-

vationen zur Entschärfung der Fachkräfte-

knappheit durch höhere Produktivität. Bei der 

Höherqualifikation stehen Schwerpunkte im 

Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaften und Technik (MINT) und im Gesund-

heitsbereich im Vordergrund. Ebenso erfolgen 

eine Stärkung der höheren Berufsbildung, die 

Erleichterung des Berufsabschlusses für Er-

wachsene sowie das Matching zwischen Ange-

bot und Nachfrage auf dem Lehrstellenmarkt. 

Das WBF hat eine Arbeitsgruppe für Fragen be-

züglich der Finanzierung von Tagesstrukturen 

im Schulbereich konstituiert und wird die Be-

schäftigungsentwicklung im Bildungswesen un-

tersuchen. Das EFD erhielt den Auftrag, die Ar-

beiten zur Beseitigung der Benachteiligung von 

Ehepartnern bei der direkten Bundessteuer 

weiterzuführen. Das EDI wird die Beschäfti-

gungsentwicklung im Gesundheitswesen und 

im Sozialbereich untersuchen. 
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Ziel 26: Die Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden optimiert 

und sichergestellt 

 Keine Massnahmen 
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7  Die Schweiz sorgt für die rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung von Mann und Frau, vor allem in Familie, 
Ausbildung und Arbeit sowie beim Rentenalter 

 
Die Schwerpunkte der Geschäftsführung des Bundesrates im Bereich der siebten Leitlinie – der 

vom Parlament eingefügten Gleichstellungspolitik – betreffen 2014 vor allem die Lohngleichheit. 

 

So hat der Bundesrat 2014 eine Aussprache über die Bekämpfung der Lohndiskriminierung geführt 

und das weitere Vorgehen besprochen. Er will die Arbeitgeber gesetzlich dazu verpflichten, regel-

mässig eine Lohnanalyse durchzuführen und die Durchführung durch Dritte kontrollieren zu lassen. 

Im Weiteren hat der Bundesrat den vierten und fünften periodischen Staatenbericht der Schweiz 

zur Umsetzung des UNO-Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

(CEDAW) genehmigt. Herausforderungen in der Umsetzung des Übereinkommens bestehen für die 

Schweiz etwa in der anhaltenden Lohndiskriminierung, der Untervertretung von Frauen in Füh-

rungs- und Entscheidungspositionen in Politik und Wirtschaft oder der weiterhin schwierigen Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie. 

Daneben hat der Bundesrat 2014 die Vernehmlassung zur Änderung des Obligationenrechts (Ak-

tienrecht) eröffnet. Mit dieser Vorlage wird unter anderem neu ein Zielwert für die Vertretung beider 

Geschlechter im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung bedeutender börsenkotierter AG vor-

geschlagen. 

 

Schliesslich hat der Bundesrat 2014 auch eine Änderung der Sprachenverordnung verabschiedet. 

Mit diesen Massnahmen will er die Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung konsequenter för-

dern. 
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Ziel 27: Die Chancengleichheit wird verbessert 

Geplant 

 Bericht über die Bekämpfung der Lohndiskriminierung 

 Genehmigung vierter und fünfter periodischer Staatenbericht der Schweiz zum Übereinkommen zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) 

 

Ungeplant 

 Vernehmlassung zur Änderung des OR (Aktienrecht): Zielwerte für Vertretung der Geschlechter im 

Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung 

 
 
Der Bundesrat hat am 22. Oktober 2014, ge-

stützt auf die Schlussevaluation des Projekts 

«Lohngleichheitsdialog» sowie auf zwei Studien 

zum Thema Lohngleichheit, eine Aussprache 

über die Bekämpfung der Lohndiskriminierung 

geführt und das weitere Vorgehen besprochen. 

Er will die Arbeitgeber gesetzlich dazu verpflich-

ten, regelmässig eine Lohnanalyse durchzufüh-

ren und die Durchführung durch Dritte kontrol-

lieren zu lassen. Eine entsprechende Vernehm-

lassungsvorlage soll nun ausgearbeitet wer-

den. 

 

Am 17. Dezember 2014 hat der Bundesrat den 

vierten und fünften periodischen Staatenbe-

richt der Schweiz zur Umsetzung des UNO-Über-

einkommens zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau (CEDAW) genehmigt. 

Darin werden die Fortschritte und Herausforde-

rungen in der Gleichstellung von Frau und 

Mann in den letzten fünf Jahren präsentiert. Als 

Fortschritte seit dem dritten Folgebericht 2009 

gelten zum Beispiel die Aufnahme einer politi-

schen Leitlinie zur Gleichstellung von Frau und 

Mann in die Legislaturplanung des Bundes 

2011 bis 2015, die Erhöhung der Anzahl Lohn-

gleichheitskontrollen im öffentlichen Beschaf-

fungswesen, die starke Erhöhung des Angebots 

ausserfamiliärer Kinderbetreuungsplätze, das 

neue Namensrecht sowie der sich fortsetzende 

starke Bildungsanstieg der Frauen. Herausfor-

derungen in der Umsetzung des Übereinkom-

mens bestehen für die Schweiz etwa in der an-

haltenden Lohndiskriminierung, der Unterver-

tretung von Frauen in Führungs- und Entschei-

dungspositionen in Politik und Wirtschaft oder 

der weiterhin schwierigen Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie. 

 

Der Bundesrat hat am 28. November 2014 die 

Vernehmlassung zur Änderung des Obligatio-

nenrechts (Aktienrecht) eröffnet. Mit dieser Vor-

lage wird die abgebrochene Revision des Ak-

tienrechts wieder aufgenommen. Basis bildet 

der vom Ständerat 2007 beratene Entwurf, an-

gepasst aufgrund seither erfolgter Revisionen 

und politischer Vorstösse. So wird im Vernehm-

lassungsentwurf unter anderem neu ein Ziel-

wert für die Vertretung beider Geschlechter im 

Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung be-

deutender börsenkotierter AG vorgeschlagen.18 
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Ziel 28: Die Gleichstellung von Frau und Mann in der Bundesverwaltung 

und in den bundesnahen Betrieben wird durchgesetzt, und die 

Chancengleichheit der sprachlichen Minderheiten ist gewährleis-

tet 

Geplant 

 Keine Massnahmen 

 

Ungeplant 

 Änderung der Sprachenverordnung: Förderung der Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung 

 Bericht betreffend Sprachbarrieren im öffentlichen Beschaffungswesen des Bundes 

 

 
Der Bundesrat hat am 27. August 2014 die Än-

derung der Verordnung über die Landesspra-

chen und die Verständigung zwischen den 

Sprachgemeinschaften (Sprachenverordnung) 

sowie die Totalrevision der Weisungen des Bun-

desrates zur Förderung der Mehrsprachigkeit in 

der Bundesverwaltung verabschiedet. Mit die-

sen Massnahmen will er die Mehrsprachigkeit 

in der Bundesverwaltung konsequenter för-

dern. Die Revision der gesetzlichen Grundlagen 

soll die Vertretung der sprachlichen Minderhei-

ten insbesondere in Kaderfunktionen verbes-

sern, die Sprachkenntnisse des Personals för-

dern und den Zugang zu Sprachkursen erleich-

tern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die lateinische Schweiz erhält weniger Aufträge 

des Bundes, als sie es sich wünscht. Eine vom 

Bundesrat in Auftrag gegebene Studie kommt 

allerdings zum Schluss, dass eine Sprachbarri-

ere zwar existiert, sie aber nur einer von vielen 

Faktoren ist, mit denen sich die Untervertre-

tung der lateinischen Schweiz bei den Verga-

ben des Bundes erklären lässt. Am 30. April 

2014 hat der Bundesrat von der Studie 

«Sprachbarrieren im öffentlichen Beschaf-

fungswesen» Kenntnis genommen und den Auf-

trag erteilt, einige der vorgeschlagenen Emp-

fehlungen zu berücksichtigen und weitere zu 

prüfen. So sollen künftig Eingaben der Verfah-

rensteilnehmenden in allen Amtssprachen zu-

gelassen werden. Ausserdem soll im Einla-

dungsverfahren nach Möglichkeit mindestens 

ein Angebot verlangt werden, das von einem 

Anbietenden aus einer anderen Sprachregion 

stammt. 
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Parlamentsgeschäfte 2011–2015: Stand Ende 2014 

 

1 Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig und zeichnet sich durch 
einen gesunden Bundeshaushalt sowie effiziente staatliche Institutionen aus 

Ziel 1 Das Gleichgewicht des Bundeshaus-

halts bleibt gewahrt 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft über das «Neue Führungsmo-

dell für die Bundesverwaltung» (NFB) 

  20.11.2013 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Wirksamkeitsbericht 2012–2015 des Fi-

nanzausgleichs zwischen Bund und Kan-

tonen 

2. Halbjahr 14.03.2014 14.03.2014 

 Botschaft zur Festlegung des Ressourcen- 

und Lastenausgleichs zwischen Bund und 

Kantonen für die Beitragsperiode 2016–

2019 (auf der Grundlage des zweiten 

NFA-Wirksamkeitsberichtes) 

2. Halbjahr 03.09.2014 03.09.2014 

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zum Bundesgesetz über das 

Konsolidierungs- und Aufgabenüberprü-

fungspaket 2014 (KAPG 2014) 

  19.12.2012 

 Bericht «Hängige Geschäfte mit namhaf-

ten finanziellen Auswirkungen» (Bericht 

des Bundesrates zuhanden der WAK-S) 

  20.09.2013 

 Bericht zur Schuldenbremse (in Erfüllung 

der Po. Graber 10.4022, Landolt 

11.3547 und Fischer 12.3552) 

  29.11.2013 

 Botschaft zur Optimierung des Rech-

nungsmodells des Bundes (NRM) 

1. Halbjahr 12.11.2014 12.11.2014 

 Zusatzbotschaft zum Konsolidierungs- 

und Aufgabenüberprüfungspaket 2014 

- 19.09.2014 19.09.2014 
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 Bericht «Einhaltung der Grundsätze der 

Neugestaltung des Finanzausgleichs und 

der Aufgabenteilung zwischen Bund und 

Kantonen (NFA)» (in Erfüllung des Po. 

Stadler 12.3412) 

2. Halbjahr 12.09.2014 12.09.2014 

     

Ziel 2 Die schweizerische Wirtschaft ist 

durch bestmögliche Rahmenbedin-

gungen gefestigt und wächst weiter-

hin 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Revision des Bundesgeset-

zes über die wirtschaftliche Landesversor-

gung 

2. Halbjahr 03.09.2014 03.09.2014 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Revision des Kartellgeset-

zes 

  22.02.2012 

 Botschaft zur Änderung des OR (Verjäh-

rungsrecht) 

  29.11.2013 

 Botschaft zur Änderung des OR (Sanktio-

nen bei missbräuchlicher oder ungerecht-

fertigter Kündigung) 

  20.11.2013 

 Botschaft zur Revision des Bundesgeset-

zes über die Schweizerische Exportrisiko-

versicherung (SERVG) 

2. Halbjahr 21.05.2014 21.05.2014 

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zur Volksinitiative «1:12 – Für 

gerechte Löhne» 

  18.01.2012 

 Botschaft zum Übereinkommen Nummer 

122 der ILO über die Beschäftigungspoli-

tik 

  21.03.2012 

 Berichte über die Empfehlung Nummer 

200 der ILO betreffend HIV und AIDS und 

die Welt der Arbeit sowie über die Erklä-

rung der ILO über soziale Gerechtigkeit für 

eine faire Globalisierung (2008) 

  21.03.2012 

 Bericht zu einem ausgewogeneren und 

wirksameren Sanktionensystem für das 

Schweizer Kartellrecht (in Erfüllung der 

Mo. Schweiger 07.3856) 

  15.02.2012 



 

137 

 Bericht «Stopp dem Zahlungsschlendrian» 

(in Erfüllung der Mo. FDP-Fraktion 

08.3169) 

  04.04.2012 

 Bericht zu den Auswirkungen des Kon-

junkturprogramms aus Gendersicht (in Er-

füllung des Po. Grüne Fraktion 09.3297) 

  16.05.2012 

 Bericht «Gleich lange Spiesse für die 

Schweizer Sicherheits- und Wehrtech-

nikindustrie im Vergleich mit der europäi-

schen Konkurrenz» (in Erfüllung des Po. 

Frick 10.3622) 

  21.11.2012 

 Bericht über die Regulierungskosten (in 

Erfüllung der Po. Fournier 10.3429 und 

Zuppiger 10.3592) 

  13.12.2013 

 Botschaft zur Volksinitiative «Für den 

Schutz fairer Löhne» (Mindestlohn-Initia-

tive) 

  16.01.2013 

 Bericht zur Steigerung der Attraktivität 

des Stiftungsstandortes Schweiz (in Erfül-

lung der Mo. Luginbühl 09.3344) 

  27.02.2013 

 Bericht über die strukturelle Situation des 

Schweizer Tourismus und die künftige 

Tourismusstrategie des Bundesrates (in 

Erfüllung der Mo. FK-N 12.3985 und FK-S 

12.3989) 

  26.06.2013 

 Botschaft zur Bündelung der Aufsicht 

über Revisionsunternehmen und Prüfge-

sellschaften 

  28.08.2013 

 Botschaft zum Übereinkommen Nr. 189 

der ILO über menschenwürdige Arbeit für 

Hausangestellte von 2011 

  28.08.2013 

 Berichte über die Empfehlung Nr. 201 be-

treffend menschenwürdige Arbeit für 

Hausangestellte von 2011, sowie über 

die Empfehlung Nr. 202 betreffend den 

sozialen Basisschutz von 201219 

  28.08.2013 

 Bericht «Benachteiligung des international 

tätigen Schweizer Flugpersonals» (in Erfül-

lung des Po. Kaufmann 06.3570) 

  13.09.2013 

 Bericht über die Zweckmässigkeit, Wirk-

samkeit und Wirtschaftlichkeit des Bun-

desgesetzes über Finanzhilfen an gewer-

beorientierte Bürgschaftsorganisationen 

  20.11.2013 

 Bericht «Grenzgängerinnen und Grenzgän-

ger und starker Franken. Folgen und Be-

gleitmassnahmen» (in Erfüllung des Po. 

Favre 11.3999)20 

  20.11.2013 
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 Botschaft für ein Rahmengesetz für La-

denöffnungszeiten (Montag bis Samstag) 

2. Halbjahr 28.11.2014 28.11.2014 

 Botschaft zur Änderung des Bundesgeset-

zes über Schuldbetreibung und Konkurs 

(Gewerbsmässige Vertretung im Zwangs-

vollstreckungsverfahren) 

- 29.10.2014 29.10.2014 

 Botschaft zu einer Änderung des Obligati-

onenrechts (Firmenrecht) 

- 19.11.2014 19.11.2014 

 Bericht zur Bemessung der Standardar-

beitskraft (in Erfüllung des Po. Müller Leo 

12.3906) 

2. Halbjahr 20.06.2014 20.06.2014 

 Bericht zu mehr Transparenz im Schwei-

zer Rohstoffsektor (in Erfüllung des Po. 

APK-N 13.3365) 

2. Halbjahr 25.06.2014 25.06.2014 

 Rechtsvergleichender Bericht zu mehr 

Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschen-

rechten und Umwelt im Zusammenhang 

mit Auslandaktivitäten von Schweizer 

Konzernen (in Erfüllung des Po. APK-N 

12.3980) 

2. Halbjahr 28.05.2014 28.05.2014 

 Bericht «Freie Berufe: Stellenwert in der 

Volkswirtschaft» (in Erfüllung des Po. Cas-

sis 11.3899) 

- 15.01.2014 15.01.2014 

 Bericht über den Umsetzungsstand der 

Massnahmen der Wachstumspolitik 

2012–2015 

- 07.03.2014 07.03.2014 

 Bericht «Eine Industriepolitik für die 

Schweiz» (in Erfüllung des Po. Bischof 

11.3461) 

- 16.04.2014 16.04.2014 

 Bericht «Obligatorische Erdbebenversiche-

rung» (in Erfüllung der Mo. Fournier 

11.3511) 

- 20.06.2014 20.06.2014 

 Bericht «Nahrungsverluste im Detailhan-

del und in der Gastronomie in der 

Schweiz» (in Erfüllung des Po. Chevalley 

12.3907) 

- 19.11.2014 19.11.2014 

 Bericht «Optimierung der Lebens- und 

Nutzungsdauer von Produkten» (in Erfül-

lung des Po. Grüne Fraktion 12.3777) 

- 28.11.2014 28.11.2014 
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Ziel 3 Stabilität und Standortattraktivität 

des Finanzplatzes sind gewährleistet; 

die Schweiz verfügt über eine wettbe-

werbsfähige, einfache, unbürokrati-

sche Regulierung 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zur Änderung des Kollektivanla-

gengesetzes (KAG) 

  02.03.2012 

 Botschaft zur Anpassung der Bundesge-

setze über die direkte Bundessteuer und 

über die Harmonisierung der direkten 

Steuern der Kantone und Gemeinden an 

den AT StGB21 

  02.03.2012 

 Botschaft zum Bundesbeschluss über die 

Genehmigung der Änderungen der Ban-

kenverordnung und der Eigenmittelver-

ordnung (too big to fail) 

  01.06.2012 

 Botschaft zum Bundesbeschluss über die 

Genehmigung des 4. Kapitels der Verord-

nung über die Liquidität der Banken (too 

big to fail) 

  30.11.2012 

 Botschaft zur Genehmigung der Abkom-

men mit Deutschland über die Zusam-

menarbeit im Steuer- und im Finanz-

marktbereich und mit dem Vereinigten 

Königreich über die Zusammenarbeit im 

Steuerbereich sowie zum Bundesgesetz 

über die internationale Quellenbesteue-

rung 

  18.04.2012 

 Botschaft zur Genehmigung des Abkom-

mens mit Österreich über die Zusammen-

arbeit im Steuer- und Finanzmarktbereich 

  20.04.2012 

 Botschaft zur Genehmigung eines Doppel-

besteuerungsabkommens zwischen der 

Schweiz und Irland 

  23.05.2012 

 Botschaft zur Genehmigung eines Doppel-

besteuerungsabkommens zwischen der 

Schweiz und Portugal 

  07.11.2012 
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 Botschaften zur Genehmigung eines Dop-

pelbesteuerungsabkommens zwischen 

der Schweiz und Bulgarien, Slowenien, 

Tschechien, Turkmenistan und Peru 

  21.11.2012 

 Bericht zur Weiterentwicklung der Auf-

sichtsinstrumente und der Organisation 

der FINMA (in Erfüllung der Po. GPK-N 

10.3389 und GPK-S 10.3628) 

  23.05.2012 

 Bericht zur Finanzkrise und der Heraus-

gabe von UBS-Kundendaten an die USA 

(in Erfüllung der Po. GPK-N 10.3390 und 

GPK-S 10.3629) 

  10.10.2012 

 Bericht über die Vor- und Nachteile von In-

formationsabkommen mit Entwicklungs-

ländern (in Erfüllung des Po. WAK-N 

10.3880) 

  04.04.2012 

 Bericht zum Risikokapital in der Schweiz 

(in Erfüllung der Po. Fässler 10.3076 und 

Noser 11.3429, 11.3430 und 11.3431) 

  27.06.2012 

 Botschaft zur Genehmigung eines neuen 

Doppelbesteuerungsabkommens zwi-

schen der Schweiz und Australien 

  20.11.2013 

 Botschaft zur Genehmigung eines neuen 

Doppelbesteuerungsabkommens zwi-

schen der Schweiz und China 

  20.11.2013 

 Botschaft zur Genehmigung eines Doppel-

besteuerungsabkommens zwischen der 

Schweiz und Ungarn 

  20.11.2013 

 Botschaft zur Genehmigung der Abkom-

men mit Jersey, Guernsey und der Insel 

Man über den Informationsaustausch in 

Steuersachen 

  20.11.2013 

 Botschaft zum FATCA-Abkommen   10.04.2013 

 Botschaft zum Erbschaftssteuerabkom-

men mit Frankreich 

  04.09.2013 

 Botschaft zu einem Bundesgesetz über 

Massnahmen zur Erleichterung der Berei-

nigung des Steuerstreits der Schweizer 

Banken mit den Vereinigten Staaten 

  29.05.2013 

 Botschaft zur Revision des Steueramtshil-

fegesetzes 

  16.10.2013 

 Bericht zur Abschreibung der Mo. der 

Fraktion CVP/EVP/glp 09.3147 «Bankge-

heimnis. Gleich lange Spiesse» 

  03.07.2013 

 Botschaft zur Volksinitiative «Rettet unser 

Schweizer Gold» 

  20.11.2013 
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 Botschaft zur Ratifikation der multilatera-

len Konvention der OECD und des Europa-

rates über die gegenseitige Amtshilfe in 

Steuersachen 

2. Halbjahr - - 

 Botschaft zum Finanzmarktinfrastruktur-

gesetz 

2. Halbjahr 03.09.2014 03.09.2014 

 Botschaft zum Finanzdienstleistungsge-

setz 

2. Halbjahr - - 

 Botschaft zur Genehmigung der Abkom-

men mit Andorra, Grönland, San Marino 

und den Seychellen über den Informati-

onsaustausch in Steuersachen 

- 20.08.2014 20.08.2014 

 Botschaft zur Genehmigung eines Zusatz-

abkommens zum Abkommen zwischen 

der Schweiz und Belgien zur Vermeidung 

der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet 

der Steuern vom Einkommen und vom 

Vermögen 

- 19.09.2014 19.09.2014 

 Botschaft zur Genehmigung eines neuen 

Abkommens zwischen der Schweiz und 

Argentinien zur Vermeidung der Doppel-

besteuerung auf dem Gebiet der Steuern 

vom Einkommen und vom Vermögen 

- 15.10.2014 15.10.2014 

 Botschaft zur Genehmigung eines Proto-

kolls zur Änderung des Abkommens zwi-

schen der Schweiz und Ghana zur Vermei-

dung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-

biet der Steuern vom Einkommen, vom 

Vermögen und auf Veräusserungsgewin-

nen 

- 12.11.2014 12.11.2014 

 Botschaft zur Genehmigung eines neuen 

Abkommens zwischen der Schweiz und Is-

land zur Vermeidung der Doppelbesteue-

rung auf dem Gebiet der Steuern vom Ein-

kommen und vom Vermögen 

- 12.11.2014 12.11.2014 

 Botschaft zur Genehmigung eines neuen 

Abkommens zwischen der Schweiz und 

Zypern zur Vermeidung der Doppelbesteu-

erung auf dem Gebiet der Steuern vom 

Einkommen und vom Vermögen 

- 12.11.2014 12.11.2014 

 Botschaft zur Genehmigung eines neuen 

Abkommens zwischen der Schweiz und 

Usbekistan zur Vermeidung der Doppelbe-

steuerung auf dem Gebiet der Steuern 

vom Einkommen und vom Vermögen 

- 12.11.2014 12.11.2014 
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 Botschaft zur Genehmigung eines Proto-

kolls zur Änderung des Abkommens zwi-

schen der Schweiz und Estland zur Ver-

meidung der Doppelbesteuerung auf dem 

Gebiet der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen 

- 12.11.2014 12.11.2014 

 Bericht «Vor- und Nachteile von Informati-

onsabkommen mit Entwicklungsländern» 

(in Erfüllung der Po. WAK-N 10.3880 und 

13.3008) 

- 29.01.2014 29.01.2014 

 Bericht «Virtuelle Währungen» (in Erfül-

lung der Po. Schwaab 13.3687 und Wei-

bel 13.4070) 

- 25.06.2014 25.06.2014 

 Bericht über die Beurteilung der FINMA (in 

Erfüllung der Po. Graber 12.4095, de 

Buman 13.3282, de Courten 12.4121 

und Schneeberger 12.4122) 

- 17.12.2014 17.12.2014 

     

Ziel 4 Die Agrarpolitik entwickelt sich in 

Richtung einer integralen Politik für 

die Land- und Ernährungswirtschaft 

weiter 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Weiterentwicklung der Ag-

rarpolitik und zu einem Bundesbeschluss 

über die finanziellen Mittel für die Land-

wirtschaft in den Jahren 2014–2017 

  01.02.2012 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

 Zahlungsrahmen für die Agrarpolitik 

2014–2017 

  01.02.2012 

     

 Neue Geschäfte    

 Bericht zu den Entsorgungsbeiträgen für 

Rinder und Kleinvieh (Massnahmen BSE) 

(in Erfüllung des Po. FK-N 09.3981) 

  25.01.2012 

 Bericht zu den Auswirkungen des EU-Ag-

rarfreihandels auf das Tierschutzniveau 

und die bäuerliche Tierhaltung (in Erfül-

lung des Po. Graf Maya 08.3696) 

  27.06.2012 

 Bericht zur Zulassung von Clothianidin (in 

Erfüllung der Mo. Graf Maya 09.3318) 

  10.10.2012 
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 Bericht zur Zulassung der Koexistenz zwi-

schen GUB/GGA und etablierten lokalen 

Herkunftsbezeichnungen (in Erfüllung des 

Po. Hassler 10.4029) 

  31.10.2012 

 Bericht zur Aufhebung der Milchkontin-

gentierung in der EU und den Auswirkun-

gen auf die Perspektiven der Milchbran-

che (in Erfüllung der Mo. WAK-N 12.3665 

und des Po. Bourgeois 12.3344) 

1. Halbjahr 14.05.2014 14.05.2014 

 Bericht «Bedarfsabklärung eines Aktions-

plans zur Risikoreduktion und nachhalti-

gen Anwendung von Pflanzenschutzmit-

teln» (in Erfüllung des Po. Moser 

12.3299) 

- 21.05.2014 21.05.2014 

 Bericht «Nationaler Massnahmenplan zur 

Gesundheit der Bienen» (in Erfüllung der 

Mo. UREK-N 13.3372) 

- 21.05.2014 21.05.2014 

 Bericht zur Gleichbehandlung Vorsassen 

«unechter» Gemeinschaftsweidebetriebe 

mit privaten Vorsassen (in Erfüllung des 

Po. von Siebenthal 13.3221) 

- 19.11.2014 19.11.2014 

 Bericht zur Stärkung der Forschung für 

eine ökologische Land- und Ernährungs-

wirtschaft (in Erfüllung des Po. Müller-Al-

termatt 12.3555) 

- 17.12.2014 17.12.2014 

     

Ziel 5 Die Handlungs- und Leistungsfähig-

keit der schweizerischen Institutionen 

und deren Zusammenarbeit sind opti-

miert 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Teilrevision des Bundesge-

setzes über die politischen Rechte 1 (Na-

tionalratswahlen) 

  29.11.2013 

Verhältnis 

von Völker-

recht und 

Landesrecht 

Botschaft zur Teilrevision des Bundesge-

setzes über die politischen Rechte 2 (Vor-

prüfung von Volksinitiativen / Erweiterung 

der materiellen Schranken) 

  sistiert 

(13.12.2013) 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft über die Legislaturplanung 

2011–2015 

  25.01.2012 

 Botschaft zum Bundesgesetz über Aufga-

ben, Organisation und Finanzierung des 

Eidgenössischen Instituts für Meteorolo-

gie und Klimatologie 

  02.03.2012 
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 Bericht zum statistischen Mehrjahrespro-

gramm 2011–2015 

  25.01.2012 

Siehe Ge-

schäft vom 

2.3.2012 

Botschaft zur Teilrevision des Bundesge-

setzes über die Meteorologie und Klima-

tologie 

2. Halbjahr - - 

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zur Volksinitiative «Volkswahl 

des Bundesrates» 

  16.05.2012 

 Botschaft zu einem Bundesgesetz über 

die Kompetenz zum Abschluss völker-

rechtlicher Verträge von beschränkter 

Tragweite und über die vorläufige Anwen-

dung völkerrechtlicher Verträge (Änderung 

RVOG und ParlG) 

  04.07.2012 

 Bericht zum Personalmanagement des 

Bundes zuhanden parlamentarischer Auf-

sichtskommissionen 

  28.03.2012 

 Bericht über die vom Bundesrat im Rah-

men der Gesamterneuerungswahlen für 

die Amtsperiode 2012–2015 gewählten 

ausserparlamentarischen Gremien 

  25.04.2012 

 Botschaft zur Änderung des Vernehmlas-

sungsgesetzes (VIG) 

  06.11.2013 

 Einführung von Single Point of Orientation 

(SPO; Zentrales Register für Verwaltungs-

unterlagen des Bundes) 

  23.10.2013 

sistiert 

 Bericht über die Gesamtergebnisse der 

Evaluation der neuen Bundesrechtspflege 

(in Erfüllung des Po. Pfisterer 07.3420) 

  30.10.2013 

 Bericht «Steuerung der Personalpolitik (2). 

Prüfung einer Anknüpfung des Vertrau-

ensarbeitszeitmodells an die Funktion» (in 

Erfüllung des Po. GPK-N 12.3645) 

  06.12.2013 

 Botschaft zur Revision des Zollgesetzes 2. Halbjahr - - 

 Botschaft zur Änderung des Schweizeri-

schen Zivilgesetzbuches (Beurkundung 

des Personenstands und Grundbuch) 

- 16.04.2014 16.04.2014 

 Bericht «Steuerung der Personalpolitik: 

Verteilung der Aufgaben im Personalbe-

reich des Bundes und der Departemente» 

(in Erfüllung des Po. GPK-N 12.3644) 

- 15.01.2014 15.01.2014 
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 Bericht «Massnahmen zur besseren Ver-

einbarkeit von Volksinitiativen mit den 

Grundrechten (Änderungen der BV und 

des Bundesgesetzes über die politischen 

Rechte)» (in Erfüllung der Mo. SPK-N 

11.3468 und SPK-S 11.3751) 

- 19.02.2014 19.02.2014 

 Bericht «Pool von Informatikprojektleite-

rinnen und -leitern» (in Erfüllung der Mo. 

FK-N 12.3986 und FK-S 12.3987) 

- 30.04.2014 30.04.2014 

 Bericht «Schaffung von Anreizen zur För-

derung von Home-Office und Telearbeit in 

der Bundesverwaltung» (in Erfüllung des 

Po. Grossen 13.3358) 

- 19.09.2014 19.09.2014 

 Bericht « IT-Projekte des Bundes» (in Erfül-

lung der Po. Eder 13.4062 und FDP-Libe-

rale Fraktion 13.4141) 

- 28.11.2014 28.11.2014 

 Bericht «Bundesrechtliche Lösungsan-

sätze für Interessenkonflikte» (in Erfüllung 

des Po. Recordon 12.3114) 

- 28.11.2014 28.11.2014 

     

Ziel 6 Die Attraktivität und die Glaubwürdig-

keit des schweizerischen Steuersys-

tems sind gestärkt 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Beseitigung der Heirats-

strafe und zur Erzielung ausgewogener 

Belastungsrelationen bei der Ehepaar- 

und Familienbesteuerung 

  sistiert 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Totalrevision des Alkoholge-

setzes 

  25.01.2012 

 Botschaft zur Revision des Steuerstraf-

rechts 

1. Halbjahr - - 

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zur Volksinitiative «Familieniniti-

ative: Steuerabzüge auch für Eltern, die 

ihre Kinder selber betreuen» 

  04.07.2012 

 Botschaft zur Volksinitiative «Schluss mit 

der MwSt.-Diskriminierung des Gastge-

werbes!» 

  14.09.2012 
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 Botschaft zur Änderung des Bundesgeset-

zes über die direkte Bundessteuer (Finan-

zielle Oberaufsicht über die direkte Bun-

dessteuer) 

  18.04.2012 

 Bericht zur Abschreibung der Motionen 

Pfisterer 07.3607 «Vereinfachung der Be-

steuerung der natürlichen Personen» und 

FDP-Liberale Fraktion 08.3854 «Für einen 

schlanken Staat. Steuersystem vereinfa-

chen» 

  16.05.2012 

 Botschaft zur Revision des Mehrwertsteu-

ergesetzes (Rückweisungsvorlage) [neu: 

Zusatzbotschaft zur Vereinfachung der 

Mehrwertsteuer (Zwei-Satz-Modell)] 

  30.01.2013 

 Botschaft zur Volksinitiative «Schluss mit 

den Steuerprivilegien für Millionäre (Ab-

schaffung der Pauschalbesteuerung)» 

  26.06.2013 

 Bericht «Interkantonale Doppelbesteue-

rung. Bürgerfreundliche Lösung» (in Erfül-

lung des Po. Amherd 11.3624) 

  03.07.2013 

 Bericht «Steuerausfälle aufgrund der 

Steuerbefreiung von Start-up-Unterneh-

men» (in Erfüllung des Po. Darbellay 

09.3935) 

  13.09.2013 

 Botschaft zum Bundesgesetz über die 

Aufhebung der Eidgenössischen Erlass-

kommission für die direkte Bundessteuer 

(Steuererlassgesetz) 

  23.10.2013 

 Botschaft zur Volksinitiative «Familien 

stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbil-

dungszulagen» 

  23.10.2013 

 Botschaft zur Volksinitiative «Für Ehe und 

Familie – gegen die Heiratsstrafe» 

  23.10.2013 

 Bericht «Überweisung der Quellensteuer 

bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern» 

(in Erfüllung des Po. Robbiani 11.3607) 

  13.12.2013 

 Bericht zur Gleichbehandlung der Amts- 

und Rechtshilfe in Steuersachen (in Erfül-

lung des Po. SP-Fraktion 08.3244) 

  18.12.2013 

JZ 2014, 

wurde aller-

dings noch 

2013 verab-

schiedet 

Botschaft zur Volksinitiative «Millionen-

Erbschaften besteuern für unsere AHV 

(Erbschaftssteuerreform)» 

1. Halbjahr 13.12.2013 13.12.2013 

 Botschaft zur Revision der Quellenbesteu-

erung des Erwerbseinkommens 

2. Halbjahr 28.11.2014 28.11.2014 
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 Botschaft zum Bundesgesetz über die Ge-

winnbesteuerung von juristischen Perso-

nen mit ideellen Zwecken 

- 06.06.2014 06.06.2014 

 Bericht «Erodiert die Mittelschicht?» (in Er-

füllung des Po. Leutenegger Oberholzer 

10.4023) 

2. Halbjahr - - 

 Bericht zur Verteilung des Wohlstandes in 

der Schweiz (in Erfüllung des Po. Fehr 

10.4046) 

2. Halbjahr 27.08.2014 27.08.2014 

 Bericht zu steuerlichen Fördermassnah-

men im Bereich Forschung und Entwick-

lung (in Erfüllung des Po. WAK-N 

10.3894) 

2. Halbjahr - - 

 Bericht zur Verbesserung der Steuersta-

tistik der Unternehmensbesteuerung (in 

Erfüllung des Po. Fässler 12.3821) 

2. Halbjahr - - 

 Bericht «Steuerbarkeit von öffentlichen 

Unterstützungsleistungen und Steuerbe-

freiung des Existenzminimums: Auswir-

kungen auf die frei verfügbaren Einkom-

men» (in Erfüllung der Mo. WAK-S 

10.3340) 

- 20.06.2014 20.06.2014 

 Bericht «Steuerliche Abziehbarkeit von 

Bussen und finanziellen Verwaltungssank-

tionen» (in Erfüllung des Po. Leutenegger 

Oberholzer 14.3087) 

- 12.09.2014 12.09.2014 

 Bericht «Duale Einkommenssteuer» (in Er-

füllung des Po. Sadis 06.3042) 

- 19.09.2014 19.09.2014 

 Bericht «Steuerattraktivität der Schweiz 

im Vergleich mit anderen Staaten unter 

Einbezug steuerlicher Privilegien und 

staatlicher Beihilfen» (in Erfüllung des Po. 

Fournier 12.4204, der Mo. Feller 

13.3065 und des Po. Feller 13.3701) 

- 12.11.2014 12.11.2014 

     

Ziel 7 Die Schweiz nutzt die Chancen der In-

formations- und Kommunikations-

technologien und anderer moderner 

Technologien 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zum Bundesgesetz über das 

elektronische Patientendossier (EPDG) 

  29.05.2013 

 Botschaft zur Änderung des Bundesgeset-

zes über die Sammlungen des Bundes-

rechts und das Bundesblatt (Publikations-

gesetz) 

  28.08.2013 
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 Bericht des Bundesrates zu Vote électro-

nique. Auswertung der Einführung von 

Vote électronique (2006–2012) und 

Grundlagen zur Weiterentwicklung 

  14.06.2013 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Ergänzungsbericht zur Evaluation des 

Fernmeldemarktes (in Erfüllung des Po. 

KVF-S 09.3002) 

  28.03.2012 

 Botschaft zur Genehmigung des Koopera-

tionsabkommens mit der Europäischen 

Union zur Teilnahme der Schweiz an den 

europäischen Satellitennavigationspro-

grammen (Galileo und EGNOS) und zu sei-

ner Umsetzung 

  13.12.2013 

 Botschaft zur Totalrevision des Bundesge-

setzes über Zertifizierungsdienste im Be-

reich der elektronischen Signatur und an-

derer Anwendungen digitaler Zertifikate 

(Bundesgesetz über die elektronische Sig-

natur, ZertES) 

- 15.01.2014 15.01.2014 

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Bericht «Open Government Data als strategi-

scher Schwerpunkt im E-Government» (in Er-

füllung des Po. Wasserfallen 11.3884) 

  13.09.2013 

 Bericht «Rechtliche Basis für Social Me-

dia» (in Erfüllung des Po. Amherd 

11.3912) 

  09.10.2013 

 Bericht «Adressdatenaustausch zwischen 

Einwohnerregistern, Post und anderen 

Dateninhabern» (in Erfüllung des Po. SPK-

N 12.3661) 

- - 12.11.2014 

 Bericht «Fernmeldebericht 2014» (in Erfül-

lung der Po. KVF 13.3009 und 06.3636, 

des Po. CVP-Fraktion 06.3331 und der 

Mo. Escher 06.3306) sowie zur Entwick-

lung im schweizerischen Fernmeldemarkt 

und zu den damit verbundenen gesetzge-

berischen Herausforderungen 

2. Halbjahr 19.11.2014 19.11.2014 

 Bericht über zukunftstaugliche Mobilfunk-

netze (in Erfüllung des Po. Noser 

12.3580) 

2. Halbjahr - - 
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2 Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und hat ihren Einfluss im in-
ternationalen Kontext gestärkt 

Ziel 8 Die Schweiz ist global gut vernetzt, 

und ihre Position im internationalen 

Kontext und in den multilateralen In-

stitutionen ist gefestigt 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft über die Gewährung eines Rah-

menkredits zur Weiterführung der interna-

tionalen Währungshilfe 

  04.07.2012 

 Botschaft zur Verlängerung der Teilnahme 

der Schweiz an den allgemeinen Kredit-

vereinbarungen des IWF 

  30.11.2012 

 Botschaft zu einer formell-gesetzlichen 

Grundlage für die vorsorgliche Sperrung 

von Vermögenswerten politisch exponier-

ter Personen22 

- 21.05.2014 21.05.2014 

 Beteiligung der Schweiz an den Wieder-

auffüllungen des Entwicklungsfonds der 

Weltbank (IDA-17) und des Afrikanischen 

Entwicklungsfonds (AfDF-13) sowie an der 

Multilateralen Entschuldungsinitiative 

(MDRI) 

- 30.04.2014 30.04.2014 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

 Kreditbotschaft zur Teilnahme der 

Schweiz an der Expo Milano 2015 

  16.05.2012 

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zum Bundesbeschluss über die 

Genehmigung der Anlage VI zum Internati-

onalen Übereinkommen von 1973 zur 

Verhütung von Meeresverschmutzungen 

durch Schiffe und von drei Seeschiff-

fahrtsübereinkommen im Bereich des Ge-

wässerschutzes sowie zur Änderung des 

Seeschifffahrtsgesetzes 

  22.08.2012 

 Botschaft über die Verlängerung der Teil-

nahme der Schweiz an den Allgemeinen 

Kreditvereinbarungen des IWF 

  30.11.2012 
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 Bericht über internationale Finanz- und 

Steuerfragen 2012 

  11.01.2012 

 Aussenpolitischer Bericht 2011   18.01.2012 

 Bericht über eine klare strategische Aus-

richtung der Aussenpolitik (in Erfüllung 

der Mo. Müller Walter 10.3212) 

  02.03.2012 

Siehe auch 

Ziel 15 

Botschaft zum Bundesbeschluss über die 

Sicherheit anlässlich des OSZE-Minister-

ratstreffens 2014 in Basel 

  28.08.2013 

 Aussenpolitischer Bericht 2012   09.01.2013 

 Bericht über die im Jahr 2012 abge-

schlossenen internationalen Verträge 

  22.05.2013 

 Bericht über internationale Finanz- und 

Steuerfragen 2013 

  30.01.2013 

 Bericht «Ein internationaler Rahmen für 

die Restrukturierung von Staatsschulden» 

(in Erfüllung der Po. Gutzwiller 11.4033 

und Eymann 00.3103) 

  13.09.2013 

 Botschaft betreffend die Umsetzung der 

Massnahmen zur Stärkung der Rolle der 

Schweiz als Gaststaat 

2. Halbjahr 19.11.2014 19.11.2014 

 Botschaft über einen Rahmenkredit zur 

Weiterführung der Unterstützung der drei 

Genfer Zentren 2016–201923 

2. Halbjahr 

 

19.11.2014 19.11.2014 

 Botschaft zum Änderungsprotokoll Nr. 15 

und Zusatzprotokoll Nr. 16 zur EMRK 

2. Halbjahr - - 

 Aussenpolitischer Bericht 2013 - 15.01.2014 15.01.2014 

 Bericht über internationale Finanz- und 

Steuerfragen 2014 

- 12.02.2014 12.02.2014 

 Bericht über die im Jahr 2013 abge-

schlossenen internationalen Verträge 

- 28.05.2014 28.05.2014 

 Bericht «Ziele und Aktivitäten des Inter-

nationalen Währungsfonds. Welchen 

Mehrwert haben Schweizer Beiträge zum 

IWF?» (in Erfüllung des Po. Grüne Frak-

tion 12.4016) 

- 25.06.2014 25.06.2014 

 Bericht «40 Jahre EMRK-Beitritt der 

Schweiz: Erfahrungen und Perspektiven» 

(in Erfüllung des Po. Stöckli 13.4187) 

- 19.11.2014 19.11.2014 
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Ziel 9 Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist 

gestärkt 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Genehmigung des Abkom-

mens zwischen der Schweizerischen Eid-

genossenschaft und der EU über die Zu-

sammenarbeit bei der Anwendung ihres 

Wettbewerbsrechts 

  22.05.2013 

 Botschaft zur Ausdehnung der Personen-

freizügigkeit auf Kroatien (Protokoll III) 

1. Halbjahr (sistiert) (sistiert) 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zum Bundesgesetz über Bau-

produkte 

  04.09.2013 

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

 Botschaft zum bilateralen Abkommen be-

treffend Teilnahme am MEDIA Programm 

2014–2020 

1. Halbjahr - - 

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zur Aktualisierung von Anhang 

III des Freizügigkeitsabkommens Schweiz 

- EU (gegenseitige Anerkennung von 

Berufsqualifikationen) 

  04.04.2012 

 Botschaft zur Genehmigung des Be-

schlusses Nr. 2/2011 des Gemischten 

Ausschusses EU-Schweiz zum Freizügig-

keitsabkommen (Änderung von Anhang III 

des Abkommens, gegenseitige Anerken-

nung von Berufsqualifikationen) und zur 

Umsetzung des Beschlusses (Bundesge-

setz über die Meldepflicht und die Nach-

prüfung der Berufsqualifikationen von 

Dienstleistungserbringern in reglementier-

ten Berufen) 

  04.04.2013 

 Botschaft über den Beitrag der Schweiz 

zugunsten von Kroatien zur Verringerung 

der wirtschaftlichen und sozialen Un-

gleichheiten in der erweiterten EU 

- 28.05.2014 28.05.2014 

  



152 

Ziel 10 Die Aussenwirtschaftsstrategie ist 

weiterentwickelt 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Bericht zur Schweizer Aussenwirtschafts-

politik 2011 und Botschaften zu Wirt-

schaftsvereinbarungen sowie Bericht über 

zolltarifische Massnahmen 2011 

  11.01.2012 

 Botschaft zur Genehmigung des Freihan-

delsabkommens zwischen der Schweiz 

und China sowie des Abkommens zwi-

schen der Schweiz und China über die Zu-

sammenarbeit in Arbeits- und Beschäfti-

gungsfragen 

  04.09.2013 

 Botschaft zur Genehmigung des Freihan-

delsabkommens zwischen den EFTA-Staa-

ten und den zentralamerikanischen Staa-

ten (abgeschlossen mit Costa Rica und 

Panama) 

  04.09.2013 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 2012 

und Botschaften zu Wirtschaftsvereinba-

rungen sowie Bericht über zolltarifarische 

Massnahmen 2012 

  09.01.2013 

 Bericht «Freihandelsabkommen: Chancen, 

Möglichkeiten und Herausforderungen 

der Kreuzkumulation von Ursprungsre-

geln» (in Erfüllung des Po. Noser 

10.3971) 

  08.03.2013 

 Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 2013 

und Botschaften zu Wirtschaftsvereinba-

rungen sowie Bericht über zolltarifarische 

Massnahmen 2013 

- 15.01.2014 

 

15.01.2014 

 

     

Ziel 11 Die Schweiz leistet einen angemesse-

nen Beitrag zur Bewältigung der Ar-

mutsprobleme und zur Minderung 

globaler Risiken 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft über die Internationale Zusam-

menarbeit 2013–2016 

  15.02.2012 
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 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

 Rahmenkredit zur Weiterführung der in-

ternationalen humanitären Hilfe des Bun-

des 2013–2016 

  15.02.2012 

 Rahmenkredit zur Weiterführung der tech-

nischen Zusammenarbeit und Finanzhilfe 

zugunsten von Entwicklungsländern 

2013–2016 

  15.02.2012 

 Rahmenkredit zur Weiterführung der Zu-

sammenarbeit mit den Staaten Osteuro-

pas und der GUS 2013–2016 

  15.02.2012 

 Rahmenkredit zur Weiterführung der Fi-

nanzierung der wirtschafts- und handels-

politischen Massnahmen im Rahmen der 

Entwicklungszusammenarbeit 2013–

2016 

  15.02.2012 

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zur Ratifikation und Umsetzung 

des Arms Trade Treaty (ATT) 

2. Halbjahr 29.01.2014 29.01.2014 

 Bericht «Förderung der Gesundheits- und 

Sexualaufklärung in Entwicklungsländern 

im Kampf gegen HIV/Aids und die Bevöl-

kerungsexplosion» (in Erfüllung des Po. Fi-

ala 13.3258) 

- 28.05.2014 28.05.2014 

     

Ziel 12 Die Schweiz hat ihr Engagement im 

Bereich Menschenrechte, Friedens-

politik, Mediation und Gute Dienste 

verstärkt 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Genehmigung und zur Um-

setzung des Internationalen Übereinkom-

mens zum Schutz aller Personen vor dem 

Verschwindenlassen 

  29.11.2013 

 Botschaft zum Übereinkommen der Ver-

einten Nationen vom 13. Dezember 2006 

über die Rechte von Menschen mit Behin-

derungen 

  19.12.2012 
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 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft über einen Rahmenkredit zur 

Weiterführung der Unterstützung der drei 

Genfer Zentren 2016–2019 

2. Halbjahr 

 

19.11.2014 19.11.2014 

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

 Rahmenkredit zur Weiterführung der Un-

terstützung der drei Genfer Zentren 

2016–2019 

2. Halbjahr 

 

19.11.2014 19.11.2014 

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zur Änderung des Bundesgeset-

zes über die Zusammenarbeit mit den in-

ternationalen Gerichten zur Verfolgung 

schwerwiegender Verletzungen des huma-

nitären Völkerrechts 

  08.06.2012 

 2. Bericht über die Situation der Men-

schenrechte in der Schweiz im Rahmen 

der universellen regelmässigen Überprü-

fung des UN-Menschenrechtsrats 

  04.07.2012 

 Zehnter Bericht über die Schweiz und die 

Konventionen des Europarates 

  27.02.2013 

 Botschaft zur Genehmigung der Änderun-

gen des Römer Statuts des Internationa-

len Strafgerichtshofs vom 10. und 11. 

Juni 2010 betreffend das Verbrechen der 

Aggression und Kriegsverbrechen 

1. Halbjahr 19.02.2014 19.02.2014 

JZ 2015 

unter dem 

Ziel 2 

Bericht über eine Strategie zur Umsetzung 

des Rahmenwerks «Protect, Respect, 

Remedy (in Erfüllung des Po. von Graffen-

ried 12.3503) 

2. Halbjahr - - 

 Bericht «Vereinbarkeit der revidierten Eu-

ropäischen Sozialcharta mit der schweize-

rischen Rechtsordnung» (in Erfüllung des 

Po. APK-S 10.3004) 

- 02.07.2014 02.07.2014 

  



 

155 

3 Die Sicherheit der Schweiz ist gewährleistet 

Ziel 13 Instrumente zur frühzeitigen Erken-

nung und Bekämpfung sicherheitspo-

litischer Gefahren und Risiken wer-

den wirksam angewendet 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Bericht des Bundesrates zur Strategie «Be-

völkerungsschutz und Zivilschutz 2015+» 

  09.05.2012 

 Botschaft zu einem neuen Nachrichten-

dienstgesetz (NDG) 

- 19.02.2014 19.02.2014 

 Botschaft zur Änderung der Rechtsgrund-

lagen für die Weiterentwicklung der Ar-

mee (WEA) 

1. Halbjahr 03.09.2014 03.09.2014 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft des Bundesrates zu den Bun-

desbeschlüssen über die Einsätze der Ar-

mee zur Unterstützung ziviler Behörden 

  02.03.2012 

24.10.2012 

20.09.2013 

 Botschaft über den Einsatz der Armee zur 

Unterstützung der Sicherheit des «World 

Economic Forum» (WEF) 2013 bis 2015 

  22.02.2012 

 Botschaft zum Bundesgesetz über die von 

der Schweiz erbrachten privaten Sicher-

heitsdienstleistungen (BPS) 

  23.01.2013 

 Botschaft zur Totalrevision des Bundesge-

setzes über den Schutz der Kulturgüter 

bei bewaffneten Konflikten 

  13.11.2013 

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zur Beschaffung des Kampfflug-

zeugs Gripen 

  14.11.2012 

 Botschaft zur Volksinitiative «Ja zur Aufhe-

bung der Wehrpflicht» 

  14.09.2012 

 Bericht zum Stand der Arbeiten an der Na-

tionalen Gefährdungsanalyse «Risiken 

Schweiz» 

  Verzicht 

 Bericht über die Kosten für die Verteilung 

von Jodtabletten (in Erfüllung des Po. FIK-

N 10.3350) 

  11.01.2012 
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 Bericht über die Rüstungskontrollpolitik 

und die Abrüstungspolitik (in Erfüllung des 

Po. Haering 02.3541)24 

  30.11.2012 

 Botschaft zum Bundesbeschluss über die 

Verlängerung der Schweizer Beteiligung 

an der multinationalen Kosovo Force 

(KFOR)  

  29.11.2013 

 Botschaft zur Teilrevision des Bundesge-

setzes über die Zuständigkeiten im Be-

reich des zivilen Nachrichtendienstes 

(ZNDG) [Grundlagen Datenbank ISAS] 

  14.08.2013 

 Bericht über mögliche Immobilienver-

käufe des VBS (in Erfüllung des Po. SiK-

SR 11.3753) 

  - 

 Botschaft zur Revision der Gesetzgebung 

des Zivildienstes 

1. Halbjahr 27.08.2014 27.08.2014 

 Botschaft zu einem Rahmenkredit zur 

Weiterführung der Unterstützung des 

Zentrums für Sicherheitspolitik an der 

ETH Zürich und der Kooperationsprojekte 

des VBS 

- 12.11.2014 12.11.2014 

     

Ziel 14 Kriminalität, Terrorismus und Cy-

berangriffe werden wirkungsvoll be-

kämpft, und der Gewaltanwendung in 

der schweizerischen Gesellschaft 

wird vorgebeugt 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zu Änderungen des Sanktionen-

rechts 

  04.04.2012 

 Bericht Nationales Sicherheitskonzept Cy-

ber-Defense 

  27.06.2012 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zum Tätigkeitsverbot, Kontakt- 

und Rayonverbot 

  10.10.2012 

 Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbu-

ches und des Militärstrafgesetzes (Verlän-

gerung der Verfolgungsverjährung) 

  07.11.2012 

 Botschaft zur Änderung des Bundesgeset-

zes betreffend die Überwachung des Post- 

und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) 

  27.02.2013 

 Botschaft zur Änderung des Personenbe-

förderungsgesetzes (Fantransporte) 

  28.08.2013 



 

157 

 Botschaft über die revidierten GAFI-Emp-

fehlungen 

  13.12.2013 

 Botschaft zum Bundesgesetz über das 

Strafregister-Informationssystem VOSTRA 

(Strafregistergesetz) 

1. Halbjahr 20.06.2014 20.06.2014 

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zur Änderung des Geldwä-

schereigesetzes 

  27.06.2012 

 Botschaft zur Volksinitiative «Pädophile 

sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dür-

fen» 

  10.10.2012 

 Botschaft zu einem Bundesgesetz über 

Verbesserungen beim Informationsaus-

tausch zwischen Behörden im Umgang 

mit Waffen 

  13.12.2013 

 Bericht zur stärkeren Unterstützung der 

Opfer von Straftaten (in Erfüllung des Po. 

Fehr Jacqueline 09.3878) 

  27.02.2013 

 Botschaft zur Totalrevision des Ordnungs-

bussengesetztes (OBG)  

2. Halbjahr 17.12.2014 17.12.2014 

 Bericht zum Stand des Strafvollzugs in der 

Schweiz (in Erfüllung des Po. Amherd 

11.4072) 

1. Halbjahr 26.03.2014 26.03.2014 

     

Ziel 15 Die Zusammenarbeit mit in- und aus-

ländischen Partnern ist intensiviert 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Übernahme und Umsetzung 

der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dub-

lin III - Verordnung) und (EU) Nr. 

603/2013 (Eurodac-Verordnung)  

[Schengen Weiterentwicklung] 

- 07.03.2014 07.03.2014 

 Botschaft betreffend vorübergehende 

Wiedereinführung der Personenkontrollen 

an den Binnengrenzen [Schengen Weiter-

entwicklung] 

- 09.04.2014 09.04.2014 

 Botschaft zur Anpassung des Evaluie-

rungsmechanismus betreffend Mängel 

bei der Anwendung oder Umsetzung des 

Schengener Rechts [Schengen Weiterent-

wicklung] 

- 09.04.2014 09.04.2014 
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 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Genehmigung und Umset-

zung des Europaratsübereinkommens 

zum Schutz von Kindern vor sexueller Aus-

beutung und sexuellem Missbrauch 

  04.07.2012 

 Botschaft zur Agentur für das Betriebsma-

nagement von IT-Grosssystemen im Be-

reich Freiheit, Sicherheit und Recht 

  23.05.2012 

 Botschaft(en) zu bi- und multilateralen Po-

lizeikooperationsabkommen zur Bekämp-

fung der grenzüberschreitenden Kriminali-

tät25 

  09.01.2013 

28.05.2014 

03.09.2014 

Gemäss LP 

Ziel 8 

Botschaft zu einem Bundesgesetz über 

die Zusammenarbeit mit ausländischen 

Behörden und über den Schutz der 

schweizerischen Souveränität 

2. Halbjahr - - 

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zum Bundesgesetz über die 

Kompetenz zum Abschluss völkerrechtli-

cher Verträge von beschränkter Tragweite 

und über die vorläufige Anwendung völ-

kerrechtlicher Verträge 

  04.07.2012 

 Botschaft zur Genehmigung des Vertrages 

zwischen der Schweiz und Kosovo über die 

Überstellung verurteilter Person  

  30.11.2012 

Siehe auch 

Ziel 8 

Botschaft zum Bundesbeschluss über die 

Sicherheit anlässlich des OSZE-Minister-

ratstreffen in Basel 

  28.08.2013 

 Botschaft zur Änderung des Strafgesetz-

buches (Korruptionsstrafrecht) 

1. Halbjahr 30.04.2014 30.04.2014 

 Botschaft zur Änderung des Bundesgeset-

zes über internationale Rechtshilfe in 

Strafsachen (IRSG) 

2. Halbjahr - - 

 Botschaften betreffend vorübergehende 

Wiedereinführung der Personenkontrollen 

an den Binnengrenzen und zur Anpas-

sung des Evaluierungsmechanismus be-

treffend Mängel bei der Anwendung oder 

Umsetzung des Schengener Rechts 

- 09.04.2014 09.04.2014 

 Botschaft zur Übernahme der EUROSUR-

Verordnung 

- 28.05.2014 28.05.2014 

 Botschaft zur Genehmigung und Umset-

zung der Notenaustausche zwischen der 

- 07.03.2014 07.03.2014 
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Schweiz und der EU betreffend die Über-

nahme der revidierten Rechtsgrundlagen 

der Dublin/Eurodac-Zusammenarbeit 

(Verordnung (EU) Nr. 603/2013 und Ver-

ordnung (EU) Nr. 604/2013) 

     

4 Der gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefestigt, und den demo-
grafischen Herausforderungen wird wirksam begegnet 

Ziel 16 Die Chancen der Migration werden 

genutzt, und ihren Risiken wird be-

gegnet 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Bericht «Personenfreizügigkeit und Zu-

wanderung» (in Erfüllung der Po. Bischof 

09.4311 und Girod 09.4301 sowie der 

Mo. Brändli 10.3721) 

  04.07.2012 

 Botschaft zur Revision der integrations-

rechtlichen Bestimmungen im Ausländer-

gesetz und in Spezialgesetzen 

  08.03.2013 

 Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes 

(Neustrukturierung des Asylbereichs) 

1. Halbjahr 03.09.2014 03.09.2014 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zum Bundesgesetz über die An-

passung der flankierenden Massnahmen 

zur Personenfreizügigkeit 

  02.03.2012 

 Botschaft zur Umsetzung der Ausschaf-

fungsinitiative 

  26.06.2013 

 Botschaft über die Teilnahme der Schweiz 

als Beobachterin am Europäischen Unter-

stützungsbüro für Asylfragen (EASO)26 

2. Halbjahr 03.09.2014 03.09.2014 

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zur Volksinitiative «Gegen Mas-

seneinwanderung» 

  07.12.2012 

 Bericht zur Migration aus Nordafrika und 

Jemen (in Erfüllung des Po. Hiltpold 

11.3689) 

  21.11.2012 

 Bericht zur Situation der Muslime in der 

Schweiz (in Erfüllung der Po. Amacker-

  08.05.2013 



160 

Amann 09.4027, Leuenberger 09.4037 

und Malama 10.3018) 

 Bericht über die Aktivitäten der schweize-

rischen Migrationsaussenpolitik 2011–

2012  

  14.08.2013 

 Botschaft zur Revision des Ausländerge-

setzes bezüglich der Sanktionen gegen 

Transportunternehmen, des Passagier-In-

formationssystems und der Finanzierung 

von Administrativhaftplätzen 

  08.03.2013 

 Botschaft zur Änderung des Asylgesetztes 

(Verlängerung der dringlichen Änderung 

des Asylgesetzes) 

- 26.02.2014 26.02.2014 

 Bericht zu Wirksamkeit und Kosten der 

Rückkehrhilfe (in Erfüllung des Po. Müller 

Philipp 11.3062) 

- 06.06.2014 06.06.2014 

 Bericht des Bundesrates über die Aktivitä-

ten der schweizerischen Migrationsaus-

senpolitik 2013 

- 02.07.2014 02.07.2014 

 Bericht «Asyl. Statistiken zur Härtefallbe-

willigung» (in Erfüllung des Po. FDP-Libe-

rale Fraktion 13.3771) 

- 03.09.2014 03.09.2014 

     

Ziel 17 Die gesellschaftliche Kohäsion wird 

gestärkt, und gemeinsame Werte 

werden gefördert 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Änderung des Bundesgeset-

zes vom 24. März 2006 über Radio- und 

Fernsehen (RTVG) 

  29.05.2013 

 Bericht zu einer umfassen Politik des 

ländlichen Raums 

2. Halbjahr - - 

 Bericht über Massnahmen zur Unterstüt-

zung und Entlastung von pflegenden An-

gehörigen 

2. Halbjahr 05.12.2014 05.12.2014 

 Botschaft zur Förderung der Kultur in den 

Jahren 2016–2020  

-27 28.11.2014 28.11.201 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Änderung des Zivilgesetz-

buchs (Vorsorgeausgleich) 

  29.05.2013 

 Botschaft zur Änderung des Zivilgesetz-

buchs (Unterhaltsrecht) 

  29.11.2013 

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    
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 Neue Geschäfte    

 Botschaft über Finanzhilfen an Sportanla-

gen von nationaler Bedeutung (NASAK 4) 

  22.02.2012 

 Botschaft über die Beiträge des Bundes 

an die Olympischen Winterspiele Schweiz 

2022 

  21.11.2012 

 Bericht «Gewalt und Vernachlässigung in 

der Familie: notwendige Massnahmen im 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und 

der staatlichen Sanktionierung» (in Erfül-

lung des Po. Fehr Jacqueline 07.3725) 

  27.06.2012 

 Bericht «Einkommenseinbussen aufgrund 

der Ausgestaltung der Bedarfsleistungen 

und Abgaben» (in Erfüllung des Po. Hêche 

09.3161) 

  21.11.2012 

 Bericht des Bundesrates zur wirtschaftli-

chen Lage der Witwen und Witwer (in Er-

füllung des Po. SGK-N 08.3235)  

  04.04.2012 

 Bericht zur wirksamen Hilfe für die Be-

troffenen bei Zwangsheirat und zur Prä-

vention der Zwangsverheiratung (in Erfül-

lung der Mo. Tschümperlin 09.4229 und 

des Po. Heim 12.3304) 

  14.09.2012 

 Bericht zur Korruptionsbekämpfung und 

Wettkampfmanipulation im Sport (in Erfül-

lung des Po. WBK-S 11.3754) 

  07.11.2012 

 Bericht zur Stärkung der gegenseitigen 

Verständigung und des nationalen Zu-

sammenhaltes durch die SRG SSR (in Er-

füllung der Mo. Maissen 10.3055) 

  07.12.2012 

 Botschaft zur Genehmigung des revidier-

ten Abkommens über soziale Sicherheit 

zwischen der Schweiz und den USA 

  15.05.2013 

 Bericht des Bundesrates «Pro Juventute 

Beratung und Hilfe 147» (in Erfüllung der 

Po. Fiala 10.3994 und Schmid-Federer 

10.4018) 

  03.07.2013 

 Bericht des Bundesrates zur Leihmutter-

schaft (in Erfüllung des Po. Fehr 12.3917) 

  29.11.2013 

 Bericht des Bundesrates «Vaterschaftsur-

laub und Elternurlaub. Auslegeordnung 

und Präsentation unterschiedlicher Mo-

delle» (in Erfüllung des Po. Fetz 11.3492) 

  30.10.2013 

 Botschaft zur Volksinitiative «Für ein be-

dingungsloses Grundeinkommen» 

2. Halbjahr 27.08.2014 27.08.2014 
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 Botschaft zur Revision des Bundesgeset-

zes über die Informationssysteme des 

Bundes im Bereich Sport (IBSG) 

2. Halbjahr 28.11.2014 28.11.2014 

 Botschaft zur Volksinitiative «Pro Service 

public» 

1. Halbjahr 14.05.2014 14.05.2014 

 Botschaft zur Änderung des Schweizeri-

schen Zivilgesetzbuches (Adoption) 

- 28.11.2014 28.11.2014 

 Botschaft zur Genehmigung des Abkom-

mens zwischen der Schweiz und Uruguay 

über soziale Sicherheit 

- 12.02.2014 12.02.2014 

 Botschaft zur Genehmigung des Abkom-

mens zwischen der Schweiz und Korea 

über soziale Sicherheit 

- 21.05.2014 21.05.2014 

 Botschaft zur Genehmigung des Abkom-

mens zwischen der Schweiz und Brasilien 

über soziale Sicherheit 

- 05.11.2014 05.11.2014 

 Bericht über eine Gesamtschau der 

schweizerischen Medienlandschaft und 

ein Förderkonzept zur Stärkung der 

staats- und demokratiepolitischen Bedeu-

tung der Medien (in Erfüllung der Mo. 

SPK-N 12.3004)28 

2. Halbjahr 05.12.2014 05.12.2014 

 Bericht «Zeitgemässes kohärentes Zivil-

recht und insbesondere Familienrecht» (in 

Erfüllung des Po. Fehr Jacqueline 

12.3607) 

2. Halbjahr - - 

Ziel 12 

JZ 2015 

Bericht «Unterstützung für Schweizerin-

nen und Schweizer im Ausland» (in Erfül-

lung des Po. Abate 11.3572) 

1. Halbjahr - - 

 Bericht betreffend Pflicht zur Bekannt-

gabe des Vormietzinses beim Abschluss 

eines Mietvertrages 

- 15.01.2014 15.01.2014 

 Bericht «Prüfung einer möglichen Ände-

rung der Zivilstandsbezeichnungen» (in Er-

füllung des Po. Hodgers 12.3058) 

- 08.10.2014 08.10.2014 

     

Ziel 18 Das Kostenwachstum im Gesund-

heitswesen wird eingedämmt, und die 

Qualität der Gesundheitsversorgung 

sowie die Patientensicherheit werden 

erhöht 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Revision des Heilmittelgeset-

zes (2. Etappe) 

  07.11.2012 
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 Botschaft zur Änderung von Artikel 119 

BV und des Fortpflanzungsmedizingeset-

zes hinsichtlich der Zulassung der Präim-

plantationsdiagnostik 

  07.06.2013 

 Botschaft zur Teilrevision des Medizinal-

berufegesetzes 

  03.07.2013 

 Botschaft zu einem neuen Bundesgesetz 

über die Registrierung von Krebs und an-

deren Diagnosen 

- 29.10.2014 29.10.2014 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft für eine Teilrevision des KVG zur 

Korrektur der zwischen 1996 und 2011 

bezahlten Prämien in der OKP 

  15.02.2012 

 Botschaft zur Zulassungssteuerung   21.11.2012 

 Bericht zum Gefährdungspotenzial von In-

ternet und Online-Games (in Erfüllung des 

Po. Forster 09.3521) 

  15.08.2012 

 Bericht zu den beschlagnahmten Drogen-

geldern für die Suchtrehabilitation (in Er-

füllung des Po. SGK-N 10.3007) 

  19.12.2012 

 Bericht zu den Grundlagen der Spitalpla-

nung und Ansätze zur Weiterentwicklung 

(in Erfüllung des Po. Stahl 09.4239 und 

des Po. Humbel 10.3753) 

  18.12.2013 

 Botschaft zur Teilrevision des KVG im Zu-

sammenhang mit der Erleichterung von 

grenzüberschreitenden Kooperationspro-

jekten 

2. Halbjahr - - 

 Bericht zur Medikamentenabhängigkeit 

und zur Bedeutung der Medikamente als 

«smart drugs» (in Erfüllung der Po. Fehr 

Jacqueline 09.3665, SGK-N 13.3012 und 

Ingold 13.3157)29 

2. Halbjahr 19.11.2014 19.11.2014 

 Bericht betreffend die Stärkung der Pati-

entenrechte (in Erfüllung der Po. Kessler 

12.3100, Gilli 12.3124 und Steiert 

12.3207) 

2. Halbjahr - - 

 Bericht zur Positionierung der Apotheken 

in der Grundversorgung (in Erfüllung des 

Po. Humbel 12.3864) 

2. Halbjahr - - 
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 Bericht «Nationales Konzept Seltene 

Krankheiten» (in Erfüllung der Po. Humbel 

10.4055 und Pfister 11.4025) 

- 15.10.2014 15.10.2014 

     

Ziel 19 Die Sozialwerke sind finanziell konso-

lidiert und nachhaltig gesichert 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Stärkung der Aufsicht über 

die soziale Krankenversicherung 

  15.02.2012 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Revision des Unfallversiche-

rungsgesetzes30 

- 19.09.2014 19.09.2014 

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Bericht zu den Auswirkungen der 4. Teilre-

vision des Arbeitslosenversicherungsge-

setzes (in Erfüllung des Po. Rennwald 

11.3321) 

  Verzicht31 

 Botschaft zur Volksinitiative «Für eine öf-

fentliche Krankenkasse» 

  20.09.2013 

 Botschaft zur rascheren Entschuldung der 

Arbeitslosenversicherung 

  27.02.2013 

 Bericht über den Schutz der Patientenda-

ten und Schutz der Versicherten (in Erfül-

lung des Po. Heim 08.3493) 

  18.12.2013 

 Botschaft zur Reform der Altersvorsorge 

2020 

2. Halbjahr 19.11.2014 19.11.2014 

 Botschaft zur Volksinitiative «AHVplus: für 

eine starke AHV» 

2. Halbjahr 19.11.2014 19.11.2014 

 Bericht «Ergänzungsleistungen zur 

AHV/IV: Kostenentwicklung und Reform-

bedarf» (in Erfüllung der Po. Humbel 

12.3602, Kuprecht 12.3673 und FDP-Li-

berale Fraktion 12.3677) 

2. Halbjahr 20.11.2013 20.11.2013 

siehe Vor-

lage «Alters-

vorsorge 

2020» 

Bericht «Angemessene berufliche Vor-

sorge auch für Angestellte in Berufen mit 

typischerweise mehreren Arbeitgebern» 

(in Erfüllung des Po. Fetz 12.3318) 

2. Halbjahr 19.11.2014 19.11.2014 

 Botschaft zur Änderung des Bundesgeset-

zes über Ergänzungsleistungen zur 

AHV/IV: anrechenbare Mietzinsmaxima 

- 17.12.2014 17.12.2014 
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5 Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig und effizienter und ist 
auf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis vorbereitet 

Ziel 20 Die Versorgung der Schweiz mit Ener-

gie und natürlichen Ressourcen ist 

langfristig gesichert, und der schritt-

weise Ausstieg aus der Kernenergie 

sowie Massnahmen zur Reduktion 

der Abhängigkeit von fossilen Ener-

gien sind in die Wege geleitet 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Energiestrategie 2050 (1. 

Massnahmenpaket) 

  04.09.2013 

 Botschaft zu einem Strom- bzw. Energie-

abkommen mit der EU 

2. Halbjahr - - 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Bericht über das erschlossene und zu-

künftige Potenzial der einzelnen Teilberei-

che der Elektrizitätsproduktion aus erneu-

erbaren Energien und über die kostende-

ckende Einspeisevergütung [KEV] 

  14.09.2012 

 Bericht über das Entsorgungsprogramm 

für radioaktive Abfälle32 

  28.08.2013 

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zur Volksinitiative «Neue Ar-

beitsplätze dank erneuerbarer Energien 

(Cleantech-Initiative)» 

  15.06.2012 

 Bericht zu den Grundlagen für eine WKK-

Strategie (in Erfüllung der Mo. UREK-N 

09.3740) 

  28.09.2012 

 Bericht «Stärkung der Stromdrehscheibe 

Schweiz und der Versorgungssicherheit» 

(in Erfüllung des Po. UREK-N 09.3468) 

  18.04.2012 

 Bericht über die Auswirkungen einer 

Strommangellage 

  27.06.2012 

 Botschaft zur Volksinitiative «Für eine 

nachhaltige und ressourceneffiziente 

Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)» 

  - 
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 Botschaft zur Volksinitiative «Stopp der 

Überbevölkerung – zur Sicherung der na-

türlichen Lebensgrundlagen» (ECOPOP) 

  23.10.2013 

 Botschaft zur Volksinitiative «Energie- 

statt Mehrwertsteuer» 

  20.11.2013 

 Bericht zur Abschreibung der Mo. Studer 

Heiner 06.3190 «Ökologisierung des 

Steuer- und Subventionssystems» 

  14.06.2013 

 Bericht «Grüne Wirtschaft: Rolle des Staa-

tes hinsichtlich einer effizienten Nutzung 

der natürlichen Lebensgrundlagen» (in Er-

füllung des Po. Bourgeois 10.3373) 

  27.02.2013 

 Grüne Wirtschaft: Berichterstattung und 

Aktionsplan 

  08.03.2013 

 Bericht «Atomkraftwerke. Überprüfung der 

Lagerung verbrauchter Brennstäbe» (in Er-

füllung des Po. Schelbert 11.3329) 

  28.08.2013 

 «Verzögerungen von Projekten zur Strom-

produktion aus erneuerbaren Energien» 

(in Erfüllung des Po. Fraktion BDP 

11.3419 und der Mo. UREK-N 09.3726) 

  20.09.2013 

 Bericht des Bundesrates über die Wir-

kung der Umwelttechnologieförderung für 

die Jahre 2007–2011 

  16.10.2013 

 Botschaft zur Volksinitiative «Für eine 

nachhaltige und ressourceneffiziente 

Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)» und zum in-

direkten Gegenvorschlag (Änderung USG) 

1. Halbjahr  12.02.2014 12.02.2014 

 Botschaft zur Volksinitiative «Für eine si-

chere und wirtschaftliche Stromversor-

gung (Stromeffizienz-Initiative)» 

1. Halbjahr  26.02.2014 26.02.2014 

 Bericht «Wirkung der Systeme zur Förde-

rung von Elektrizität aus erneuerbaren 

Energien» (in Erfüllung des Po. Parmelin 

09.3085) 

- 20.06.2014 20.06.2014 

 Bericht «Wüstenstrom für die Schweiz» (in 

Erfüllung des Po. Girod 11.3411) 

- 19.09.2014 19.09.2014 

     

Ziel 21 Die Schweiz verfügt über ein finanziell 

solides und ausgebautes Verkehrsinf-

rastruktursystem 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Volksinitiative «Für den öf-

fentlichen Verkehr» und zur Finanzierung 

und zum Ausbau der Bahninfrastruktur 

(FABI) 

  18.01.2012 
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 Botschaft zur Revision des Bundesbe-

schlusses über das Nationalstrassennetz 

und zur Finanzierung der Anpassungen 

  18.01.2012 

 Botschaft zur Leistungsvereinbarung 

Bund-SBB für die Jahre 2013–2016 und 

zur Finanzierung der schweizerischen Ei-

senbahninfrastruktur (SBB und Privatbah-

nen) für die Jahre 2013–2016 

  02.03.2012 

 Zweite Programmbotschaft zur Beseiti-

gung von Engpässen im Nationalstrassen-

netz33  

1. Halbjahr 26.02.2014 26.02.2014 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Änderung des Bundesgeset-

zes vom 24. März 2000 über die Lärmsa-

nierung der Eisenbahnen 

  30.11.2012 

 Botschaft zu Bau und Finanzierung eines 

4-Meter-Korridors auf den Zulaufstrecken 

zur NEAT am Gotthard 

  22.05.2013 

 Bericht des Bundesrates über die Ver-

kehrsverlagerung vom November 2013 

(Verlagerungsbericht 2013) 

  29.11.2013 

 Botschaft zum Bundesbeschluss über die 

Freigabe der Mittel ab 2015 für das Pro-

gramm Agglomerationsverkehr 

1. Halbjahr 26.02.2014 26.02.2014 

 Botschaft zur Totalrevision des Güter-

transportgesetzes (Gesamtkonzeption zur 

Förderung des Schienengüterverkehrs in 

der Fläche) 

1. Halbjahr 30.04.2014 30.04.2014 

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zur Volksinitiative «Schutz vor 

Rasern» 

  09.05.2012 

 Botschaft zum Vertrag mit Deutschland 

über die Auswirkungen des Betriebs des 

Flughafens Zürich34 

  19.12.2012 

 Bericht zur Porta Alpina Sedrun   16.05.2012 

 Bericht zur Subventionierung der Fluglinie 

Bern-Lugano (in Erfüllung des Po. Lom-

bardi 11.3658) 

  10.10.2012 

 Botschaft zur Änderung des Strassen-

transportunternehmens und Verkehrs-

strafrechts 

  04.09.2013 
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 Botschaft zur Änderung des Bundesgeset-

zes über den Strassentransitverkehr im 

Alpengebiet (Sanierung Gotthard-Stras-

sentunnel) 

  13.09.2013 

 Botschaft zur Änderung des Bundesbe-

schlusses über den Zahlungsrahmen für 

die Förderung des alpenquerenden Schie-

nengüterverkehrs 

  29.11.2013 

 Bericht «Grundlagen der Preisdifferenzie-

rung im öffentlichen Verkehr» (in Erfüllung 

des Po. Bieri 10.3713) 

  27.03.2013 

 Botschaft zur Schaffung eines Natio-

nalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-

Fonds (NAF) zur Schliessung der Finanzie-

rungslücke und zum Strategischen Ent-

wicklungsprogramm Nationalstrasse 

2. Halbjahr - - 

 Botschaft zur Änderung des Arbeitszeitge-

setzes35 

2. Halbjahr - - 

 Botschaft zum Abkommen zwischen der 

Schweiz und Frankreich betreffend die 

Modernisierung und den Betrieb der Ei-

senbahnverbindung zwischen Genf und 

Annemasse 

- 19.09.2014 19.09.2014 

 Botschaft zur Volksinitiative «Für einen 

faire Verkehrsfinanzierung» (Milchkuhiniti-

ative) 

- 19.11.2014 19.11.2014 

 Bericht «Künftige Nutzung der Gotthard-

Bergstrecke» (in Erfüllung des Po. 

Baumann 12.3521) 

- 08.10.2014 08.10.2014 

 Bericht zur Stärkung der Anreize für die 

Verlagerung des alpenquerenden Schwer-

verkehrs durch Innovationen im Schienen-

güterverkehr (in Erfüllung des Po. KVF-N 

12.3331) 

- 17.12.2014 17.12.2014 

     

Ziel 22 Die Schweiz trägt zur Eindämmung 

des Klimawandels und seiner Folgen 

bei 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zum Abkommen mit der EU im 

Bereich Emissionshandel (EHS)  

2. Halbjahr - - 
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 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

 Botschaft über einen Rahmenkredit für 

die globale Umwelt 2015-2018 

- 03.09.2014 03.09.2014 

     

 Neue Geschäfte    

 Bericht «CO2 und Corporate Governance» 

(in Erfüllung des Po. Zemp 07.3661) 

  02.03.2012 

 Bericht zur Beimischung von biogenen 

Treibstoffen zu fossilen Treibstoffen (in Er-

füllung des Po. Bourgeois 09.3611) 

  14.09.2012 

 Botschaft zur Genehmigung der Änderung 

von Doha des Protokolls von Kyoto zum 

Rahmenübereinkommen der Vereinten 

Nationen über Klimaänderungen 

- 16.04.2014 16.04.2014 

 Bericht «Kosten und Potenzial der Reduk-

tion von Treibhausgasen in der Schweiz» 

(Bericht in Erfüllung des Po. Girod 

11.3523) 

- 22.01.2014 22.01.2014 

     

Ziel 23 Die Schweiz pflegt eine optimale 

Raum- und Bodennutzung und sorgt 

für einen wirksamen Umwelt-, Kultur-

land- und Naturschutz, insbesondere 

durch eine bessere Abstimmung von 

Raumordnung und Infrastrukturen 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zur Ratifizierung der Aarhus-

Konvention36 

  28.03.2012 

 Botschaft zur Ratifizierung der Änderung 

der Espoo-Konvention37 

  15.02.2012 

 Bericht zur Erleichterung des Baus von 

Windkraftanlagen in Wäldern und auf 

Waldweideflächen (in Erfüllung des Po. 

Cramer 10.3722) 

  10.10.2012 

 Bericht zum Umgang mit lokaler Wasser-

knappheit in der Schweiz (in Erfüllung des 

Po. Walter 10.3533) 

  14.11.2012 
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 Bericht zu einem Torfausstiegskonzept (in 

Erfüllung des Po. Diener Lenz 10.3377) 

  14.12.2012 

 Botschaft zur Genehmigung des Proto-

kolls von Nagoya über Zugang zu geneti-

schen Ressourcen und die ausgewogene 

und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer 

Nutzung ergebenden Vorteile (Nagoya-

Protokoll) und dessen Umsetzung (Bun-

desgesetz über den Natur- und Heimat-

schutz) 

  10.04.2013 

 Botschaft über die Genehmigung des Zu-

satzprotokolls von Nagoya / Kuala Lum-

pur über Haftung und Wiedergutmachung 

zum Protokoll von Cartagena über die bio-

logische Sicherheit 

  14.08.2013 

 Botschaft zur Änderung des Gewässer-

schutzgesetzes (Verursachergerechte Fi-

nanzierung der Elimination von Spuren-

stoffen im Abwasser) 

  26.06.2013 

 Botschaft zum Fortbestand der Lex Koller   13.11.2013 

 Bericht «Auswirkungen von künstlichem 

Licht auf die Artenvielfalt und den 

Mensch» (in Erfüllung des Po. Moser 

09.3285)  

  13.02.2013 

 Botschaft zu einem Bundesgesetz über 

Zweitwohnungen 

1. Halbjahr 19.02.2014 19.02.2014 

 Botschaft zur Änderung des Bundesgeset-

zes über den Wald 

2. Halbjahr 21.05.2014 21.05.2014 

 Botschaft zur Ratifikation des revidierten 

Protokolls zum Übereinkommen über 

weiträumige grenzüberschreitende Luft-

verunreinigung, betreffend Schwermetalle 

2. Halbjahr - - 

 Botschaft zur Genehmigung des 

Minamata Übereinkommens über Queck-

silber 

- 19.11.2014 19.11.2014 

 Botschaft zu einem Rahmenkredit für 

Eventualverpflichtungen in der Wohn-

raumförderung für die Jahre 2015–2021 

- 20.08.2014 20.08.2014 

 Bericht zur Nutzung des Untergrundes (in 

Erfüllung des Po. Riklin 11.3229) 

- 05.12.2014 05.12.2014 
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6 Die Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation einen Spitzenplatz 

Ziel 24 Die hohe Qualität und der internatio-

nal gute Ruf des schweizerischen 

Hochschulsystems und der For-

schung sind gewährleistet 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Totalrevision des For-

schungs- und Innovationsförderungsge-

setzes vom 7. Oktober 1983 (FIFG) 

  09.11.2011 

 Botschaft über die Förderung von Bildung, 

Forschung und Innovation (BFI) in den 

Jahren 2013–2016 

  22.02.2012 

 Botschaft zur Finanzierung der Schweizer 

Beteiligung an den Rahmenprogrammen 

der EU in den Bereichen Forschung und 

Innovation in den Jahren 2014–2020 

  27.02.2013 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

 Botschaft zur Finanzierung der Schweizer 

Beteiligung an den Rahmenprogrammen 

der EU in den Bereichen Forschung und 

Innovation in den Jahren 2014–2020 

  27.02.2013 

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zum «Aktionsplan Koordinierte 

Energieforschung Schweiz»38 

  17.10.2012 

 Botschaft zur Genehmigung von zwei mit 

Frankreich und dem CERN abgeschlosse-

nen Abkommen über das Recht, das auf 

Unternehmen anwendbar ist, die auf dem 

Gelände des CERN tätig sind 

  10.10.2012 

 Bericht zum «Aktionsplan Synthetische 

Nanomaterialien» (in Erfüllung der Mo. 

Grüne Fraktion 06.3210 und des Po. 

Stadler 09.4170)39 

  25.04.2012 

 Bericht zur Anerkennung und zum Titel-

schutz von Fachhochschuldiplomen unter 

dem HFKG (in Erfüllung des Po. WBK-N 

12.3019 und der Mo. Bischofberger 

11.3921) 

  18.12.2013 
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 Bericht über Massnahmen des Bundes 

zur Stärkung der biomedizinischen For-

schung und Technologie (in Erfüllung der 

Mo. Forster & Gutzwiller 11.3923 / Mo. 

SVP-Fraktion 11.3844 / Mo. Barthassat 

11.3910) 

  18.12.2013 

 Botschaft über die Ausgestaltung des In-

novationsparks Schweiz 

1. Halbjahr - - 

 Botschaft über die Beteiligung der 

Schweiz am Betrieb, inkl. Bauphase 2, der 

Europäischen Freie-Elektronen-Röntgenla-

seranlage (European XFEL) 

2. Halbjahr - - 

 Botschaft über die Beteiligung der 

Schweiz an Forschungsinfrastrukturen mit 

EU-Rechtsrahmen ERIC (European Rese-

arch Infrastructure Consortium) 

1. Halbjahr 03.09.2014 03.09.2014 

 Bericht zu den Optimierungspotentialen 

der KTI (in Erfüllung der Mo. Gutzwiller 

11.4136) 

- 19.11.2014 19.11.2014 

 Zweiter Bericht zum «Aktionsplan Synthe-

tische Nanomaterialien» (in Erfüllung der 

Mo. Grüne Fraktion 06.3210 und des Po. 

Stadler 09.4170)40 

- 17.12.2014 17.12.2014 

     

Ziel 25 Der Nachwuchs für qualifizierte Fach-

kräfte in Wissenschaft und Wirtschaft 

wird gefördert, und die Bildungs- und 

Beschäftigungsfähigkeit von Jugendli-

chen ist verbessert 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zur Finanzierung der Schweizer 

Beteiligung am Programm der EU für all-

gemeine und berufliche Bildung, Jugend 

und Sport 2014–2020 

  27.02.2013 

 Botschaft zum Bundesgesetz über die 

Vermittlung schweizerischer Bildung im 

Ausland 

  07.06.2013 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

 Botschaft zur Finanzierung der Schweizer 

Beteiligung am Programm der EU für all-

gemeine und berufliche Bildung, Jugend 

und Sport 2014–2020 

  27.02.2013 
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 Neue Geschäfte    

 Bericht zur Überprüfung der von den Kan-

tonen geltend gemachten Berufsbildungs-

kosten 

  01.02.2012 

 Botschaft zur «Stipendieninitiative» und 

zum indirekten Gegenvorschlag (Totalrevi-

sion Ausbildungsbeitragsgesetz) 

  26.06.2013 

 Bericht über Cleantech in der beruflichen 

Grundbildung (in Erfüllung des Po. Müri 

11.3188) 

  15.05.2013 

 Bericht über die gezielte Förderung und 

Unterstützung von Jugendlichen mit un-

terschiedlichen Begabungspotenzialen an 

der Nahtstelle I und in der Berufsbildung 

(in Erfüllung der Po. Ingold 10.3738, Jo-

sitsch 11.3483, Müri 11.4007, Schilliger 

13.3311) 

  29.11.2013 

 Bericht über Massnahmen zur Förderung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses in 

der Schweiz (in Erfüllung des Po. WBK-S 

12.3343) 

- 28.05.2014 28.05.2014 

 Bericht «Der Lehrstellenmarkt» (in Erfül-

lung des Po. WBK-N 06.3018) 

- 12.11.2014 12.11.2014 

     

Ziel 26 Die Rahmenbedingungen für die Wei-

terbildung werden optimiert und si-

chergestellt 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Botschaft zum Bundesgesetz über die 

Weiterbildung 

  15.05.2013 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Botschaft zum dringlichen Bundesgesetz 

über die Unterstützung von Dachverbän-

den der Weiterbildung 

  18.01.2012 
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7 Die Schweiz sorgt für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Mann 
und Frau, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit sowie beim Rentenalter 

Ziel 27 Die Chancengleichheit wird verbes-

sert 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

 Bericht über die Bekämpfung der Lohn-

diskriminierung41 

2. Halbjahr (22.10.2014) 

 

(22.10.2014) 

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

     

Ziel 28 Die Gleichstellung von Frau und 

Mann in der Bundesverwaltung und 

in den bundesnahen Betrieben wird 

durchgesetzt, und die Chancengleich-

heit der sprachlichen Minderheiten 

ist gewährleistet 

geplant Jahres-

ziele 2014 

Verabschiedung 

2014 

Stand Legislatur 

2011–2015 

 Richtliniengeschäfte Legislaturplanung    

     

 Weitere Geschäfte Legislaturplanung    

     

 Verpflichtungskredit / Zahlungsrahmen    

     

 Neue Geschäfte    

 Bericht betreffend Sprachbarrieren im öf-

fentlichen Beschaffungswesen des Bun-

des (in Erfüllung der Mo. De Buman 

12.3914, Hodgers 12.3739, Bourgeois 

13.4042 und des Po. Darbellay 12.3910) 

- 30.04.2014 30.04.2014 
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Wirksamkeitsüberprüfungen: Massnahmenvollzug zur Umsetzung von Artikel 

170 Bundesverfassung 

 
Am 3. November 2004 hat der Bundesrat vom 
Bericht der Interdepartementalen Kontakt-
gruppe «Wirkungsprüfungen» Kenntnis genom-
men und Massnahmen zur Umsetzung von Ar-
tikel 170 der Bundesverfassung beschlossen. 
Am 15. Februar 2006 hat er auf Anfrage der 
Konferenz der Präsidien der Aufsichtskommis-
sionen und Aufsichtsdelegationen des Parla-
ments (KPA) eine Berichterstattung über den 
Vollzug der Massnahmen in seinem jährlichen 
Geschäftsbericht in Aussicht gestellt. Die erste 
Berichterstattung erfolgte im Geschäftsbericht 
2006. 

Stufe Bundesämter: Im Berichtsjahr wurde eine 
Vollerhebung der Wirksamkeitsüberprüfungen 
bei den Ämtern und Dienststellen der Bundes-
verwaltung durchgeführt. Dabei führten 28 Äm-
ter und Dienststellen (von 76) Wirksamkeits-
überprüfungen (Evaluationen) durch. In 17 Äm-
tern bestanden integrale Amtsstrategien für die 
Wirksamkeitsüberprüfungen und in einem Amt 
eine Strategie in Teilaspekten; in 10 Ämtern 
gibt es keine Strategien. In 13 (von 28) Ämtern 
waren die für die Wirksamkeitsüberprüfungen 
zuständigen Stellen vollständig mit den dazu 
notwendigen Ressourcen ausgestattet. Die Un-
abhängigkeit der Wirksamkeitsüberprüfungen 
war in 27 (von 28) Ämtern gegeben. Die syste-
matische Veröffentlichung, die adressatenge-
rechte Information und die Qualitätssicherung 
sind in drei Vierteln der Wirksamkeitsüberprü-
fungen durchführenden Ämter und Dienststel-
len gewährleistet. Vier weitere Massnahmen 
(Erfassung in der Datenbank ARAMIS, Planung 
der grösseren Wirksamkeitsüberprüfungen, 
Einbezug von Wirtschaftlichkeitsaspekten, Ein-
bezug mitinteressierter Amtsstellen) sind reali-
siert. 17 (von 28) Ämter wenden die SEVAL-
Standards an. 

Stufe Departemente: Die Departemente sorgen 
mehrheitlich im Rahmen bestehender Instru-
mente (Planung, Controlling, Reporting) für die 
Erfüllung der Anforderungen an die Wirksam-
keitsüberprüfung durch ihre Ämter oder haben 
diese instruiert. Ein Departement hat das In-

strument zur departementalen Steuerung an-
hand definierter Wirkungs- und Leistungsziele 
optimiert. Die Unterstützung der Ämter und die 
Aufsicht bezüglich Lücken, die koordinierte 
amtsübergreifende Wirksamkeitsüberprüfung 
und die interdepartementale Koordination sind 
in der Mehrheit der Departemente gewährleis-
tet. 

Querschnittsaspekte: Das Bundesamt für Justiz 
(BJ) hat im Rahmen von drei Veranstaltungen 
des Netzwerks Evaluation in der Bundesverwal-
tung zum Erfahrungsaustausch beigetragen. Es 
hat verschiedene Ämter in Evaluationsfragen 
beraten. Weiter hat das BJ im Forum für Recht-
setzung vom 26. Juni 2014 zum Thema Evalua-
tion einen Beitrag geleistet. Das Staatssekreta-
riat für Wirtschaft (SECO) hat im Berichtsjahr 
keine Evaluationsprojekte abgeschlossen. 
Mehrere Projekte sind derzeit in der Umset-
zung. Diese werden 2015 publiziert. 

Die Frage der Wirksamkeitsüberprüfung wurde 
in folgende Kurse einbezogen: 

- Gesetzgebungskurs des Bundes (BJ): In die-
sem Kurs werden die Themen Evaluation 
und Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) 
prominent behandelt. 

- Französischsprachige legistische Seminare 
(«séminaire de légistique» unter der Ägide 
der Schweizerischen Gesellschaft für Ge-
setzgebung). Das französischsprachige Se-
minar deckt ebenfalls die Themen Evalua-
tion und RFA schwerpunktmässig ab. Hinge-
gen wird das Thema Evaluation im deutsch-
sprachigen Pendant des Kurses nur am 
Rande behandelt. 

Stufe Bundesrat: Alle Massnahmen sind reali-
siert. 
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1 Der Standort Schweiz ist attraktiv, wettbewerbsfähig und zeichnet sich 
durch einen gesunden Bundeshaushalt sowie effiziente staatliche Institu-
tionen aus 

Ziel 1 Das Gleichgewicht des Bundeshaushalts bleibt gewahrt 

 Titel: Zweiter Wirksamkeitsbericht NFA 

 Auftraggeber/in: Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag: Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich vom 

3. Oktober 2003 (FiLaG), Artikel 18 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat: 

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 1 

 Politische Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse der Wirksamkeitsanalyse dienen als Grund-

lage für die Festlegung der Dotationen des Ressourcen- 

und des Lastenausgleichs für die Periode 2016-2019 so-

wie allfälliger Änderungen des Gesetzes über den Finanz- 

und Lastenausgleich. Aufgrund der Resultate des Wirk-

samkeitsberichts beantragt der Bundesrat in seiner Bot-

schaft eine Kürzung der Dotation des Ressourcenaus-

gleichs 2016-2019. Die Wirkungsanalyse hat im Weiteren 

ergeben, dass der Finanzausgleich gut funktioniert und in 

der betrachteten Periode die Ziele weitgehend erreicht hat. 

Aus der Sicht des Bundesrates ist daher zum jetzigen Zeit-

punkt keine Anpassung des Gesetzes notwendig. 

 Verwendungszweck: Vorbereitung einer Gesetzesrevision oder eines neuen Er-

lasses, Rechenschaftsablage 

 Adressat/in: Parlament 

 Art der Evaluation: Vollzugsevaluation, Wirkungsanalyse 

 Sprache: Deutsch, Französisch und Italienisch 

 Bezugsquelle: www.efv.admin.ch/d/downloads/finanzpolitik_grundla-

gen/finanzausgleich/revisionp_grundlagen/Bei-

lage_01_Wirksamkeitsbericht_DE.pdf 

   

Ziel 2 Die schweizerische Wirtschaft ist durch bestmögliche Rahmenbedingungen gefestigt und 

wächst weiterhin 

 Keine 

  

Ziel 3 Stabilität und Standortattraktivität des Finanzplatzes sind gewährleistet; die Schweiz ver-

fügt über eine wettbewerbsfähige, einfache, unbürokratische Regulierung 

 Keine 
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Ziel 4 Die Agrarpolitik entwickelt sich in Richtung einer integralen Politik für die Land- und Er-

nährungswirtschaft weiter 

 Die für 2014 angekündigte Regulierungsfolgenabschätzung zur Revision der Verordnungen im Le-

bensmittelgesetz konnte im Berichtsjahr nicht abgeschlossen werden, weil sich die vorangehende 

Revision des Lebensmittelgesetzes im parlamentarischen Prozess verzögert hat. 

  

Ziel 5 Die Handlungs- und Leistungsfähigkeit der schweizerischen Institutionen und deren Zu-

sammenarbeit sind optimiert 

 Keine 

  

Ziel 6 Die Attraktivität und die Glaubwürdigkeit des schweizerischen Steuersystems sind ge-

stärkt 

 Keine 

  

Ziel 7 Die Schweiz nutzt die Chancen der Informations- und Kommunikationstechnologien und 

anderer moderner Technologien 

 Keine 
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2 Die Schweiz ist regional und global gut positioniert und hat ihren Einfluss 
im internationalen Kontext gestärkt 

Ziel 8 Die Schweiz ist global gut vernetzt, und ihre Position im internationalen Kontext und in 

den multilateralen Institutionen ist gefestigt 

 Keine 

  

Ziel 9 Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist gestärkt 

 Keine  

   

Ziel 10 Die Aussenwirtschaftsstrategie ist weiterentwickelt 

 Keine  

   

Ziel 11 Die Schweiz leistet einen angemessenen Beitrag zur Bewältigung der Armutsprobleme 

und zur Minderung globaler Risiken 

 Titel: Wirkungsbericht 2014 der Schweizer Entwicklungszusam-

menarbeit im Bereich Klimawandel 

 Auftraggeber/in: Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und 

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag: Bundesgesetz über die internationale Entwicklungszusam-

menarbeit und humanitäre Hilfe vom 19. März 1976, Arti-

kel 9 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat: 

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 11 

 Politische Schlussfolgerungen: - 

 Verwendungszweck: Rechenschaftsablage, Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in: Verwaltung 

 Art der Evaluation: Wirkungsanalyse 

 Sprache: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch 

 Bezugsquelle: www.eda.admin.ch/deza/de/home/resultate_und_wir-

kung/wirkungs-_und_jahresberichte.html 

http://www.seco-cooperation.admin.ch/the-

men/01033/01130/05122/index.html?lang=de 

 

  

http://www.eda.admin.ch/deza/de/home/resultate_und_wirkung/wirkungs-_und_jahresberichte.html
http://www.eda.admin.ch/deza/de/home/resultate_und_wirkung/wirkungs-_und_jahresberichte.html
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Ziel 12 Die Schweiz hat ihr Engagement im Bereich Menschenrechte, Friedenspolitik, Mediation 

und Gute Dienste verstärkt 

  

 Titel: Evaluation Praxis humanitäre Visa 

 Auftraggeber/in: Bundesamt für Migration (BFM) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag: Bundesverfassung Artikel 170 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat: 

Legislaturplanung 2011–2015, Ziel 12 

 Politische Schlussfolgerungen: - 

 Verwendungszweck: Rechenschaftsablage, Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in: Bundesrat 

 Art der Evaluation: Vollzugsevaluation 

 Sprache: Deutsch 

 Bezugsquelle: www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/publiservice/be-

richte/ber-visum-humanitaer-d.pdf 

  

 Die für 2014 angekündigte Evaluation of SDC's Thematic Networks konnte im Berichtsjahr formal 

nicht abgeschlossen werden, weil sich die «Senior Management Responses» aufgrund eines Füh-

rungswechsels verzögert haben und deshalb die Evaluation noch nicht publiziert wurde. 

  

 Die für 2014 angekündigte Evaluation of SDC's Performance in Governance Programming and 

Mainstreaming konnte im Berichtsjahr formal nicht abgeschlossen werden, weil sich die «Senior 

Management Responses» aufgrund eines Führungswechsels verzögert haben und deshalb die Eva-

luation noch nicht publiziert wurde. 
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3 Die Sicherheit der Schweiz ist gewährleistet 

Ziel 13 Instrumente zur frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung sicherheitspolitischer Gefah-

ren und Risiken werden wirksam angewendet 

 Keine  

   

Ziel 14 Kriminalität, Terrorismus und Cyberangriffe werden wirkungsvoll bekämpft, und der Ge-

waltanwendung in der schweizerischen Gesellschaft wird vorgebeugt 

 Keine  

   

Ziel 15 Die Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Partnern ist intensiviert 

 Keine  

   

4 Der gesellschaftliche Zusammenhalt der Schweiz ist gefestigt, und den 
demografischen Herausforderungen wird wirksam begegnet 

Ziel 16 Die Chancen der Migration werden genutzt, und ihren Risiken wird begegnet 

 Keine 

  

Ziel 17 Die gesellschaftliche Kohäsion wird gestärkt, und gemeinsame Werte werden gefördert 

 Keine  

   

Ziel 18 Das Kostenwachstum im Gesundheitswesen wird eingedämmt, und die Qualität der Ge-

sundheitsversorgung sowie die Patientensicherheit werden erhöht 

 Titel: Evaluation Umsetzung Artikel 71a und b KVV 

 Auftraggeber/in: Bundesamt für Gesundheit (BAG) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag: Verordnung über die Krankenversicherung vom 27. Juni 

1995 (KVV), Artikel 32 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat: 

Legislaturperiode 2011–2015, Ziel 18 

 Politische Schlussfolgerungen: - 

 Verwendungszweck: Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in: Bundesrat, Parlament 

 Art der Evaluation: Vollzugsevaluation 

 Sprache: Deutsch 

 Bezugsquelle: www.bag.admin.ch/evaluation/01759/02074/13897/in-

dex.html?lang=de 

  

http://www.bag.admin.ch/evaluation/01759/02074/13897/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/evaluation/01759/02074/13897/index.html?lang=de
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 Titel: Evaluation vorgezogene Revision Heilmittelgesetz HMG 

 Auftraggeber/in: Bundesamt für Gesundheit (BAG) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag: Organisationsverordnung vom 28. Juni 2000 für das Eidge-

nössische Departement des Inneren (OV-EDI), Artikel 9 Ab-

satz 3 Bst. e 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat: 

Legislaturperiode 2011–2015, Ziel 18 

 Politische Schlussfolgerungen: - 

 

 Verwendungszweck: Vorbereitung einer Gesetzesrevision oder eines neuen Er-

lasses, Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in: Verwaltung 

 Art der Evaluation: Vollzugsevaluation 

 Sprache: Deutsch 

 Bezugsquelle: www.bag.admin.ch/evaluation/01759/03053/14532/in-

dex.html?lang=de 

   

 Titel: Evaluation Aktionsplan Synthetische Nanomaterialien 

 Auftraggeber/in: Bundesamt für Gesundheit (BAG) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag: Organisationsverordnung vom 28. Juni 2000 für das Eidge-

nössische Departement des Inneren (OV-EDI), Artikel 9 Ab-

satz 3 Bst. e 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat: 

Legislaturperiode 2011–2015, Ziel 18 

 Politische Schlussfolgerungen: - 

 

 Verwendungszweck: Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in: Verwaltung 

 Art der Evaluation: Vollzugsevaluation 

 Sprache: Deutsch 

 Bezugsquelle: www.bag.admin.ch/evaluation/01759/11910/14531/in-

dex.html?lang=de 
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Ziel 19 Die Sozialwerke sind finanziell konsolidiert und nachhaltig gesichert 

 Titel: Evaluation Pilotprojekt Ingeus – Pilotversuch nach Art. 

68quarter IVG 

 Auftraggeber/in: Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) vom 

19. Juni 1959, Artikel 68 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat: 

Legislaturperiode 2011–2015, Ziel 19 

 Politische Schlussfolgerungen: - 

 Verwendungszweck: Vollzugsoptimierung, Rechenschaftsablage 

 Adressat/in: Verwaltung 

 Art der Evaluation: Vollzugsevaluation 

 Sprache: Deutsch 

 Bezugsquelle: www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/in-

dex.html?lnr=05/14#pubdb 
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5 Die Schweiz nutzt Energien und Ressourcen nachhaltig und effizienter 
und ist auf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis vorbereitet 

Ziel 20 Die Versorgung der Schweiz mit Energie und natürlichen Ressourcen ist langfristig gesi-

chert, und der schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie sowie Massnahmen zur Reduk-

tion der Abhängigkeit von fossilen Energien sind in die Wege geleitet 

 Titel: Evaluation des Artikels 9 des Energiegesetzes (EnG) 

 Auftraggeber/in: Bundesamt für Energie (BFE) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag: Energiegesetz vom 26. Juni 1998, Artikel 20 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat: 

Legislaturperiode 2011–2015, Ziel 20 

 Politische Schlussfolgerungen: Die Kantone können die Empfehlungen der Evaluation in 

ihre jeweiligen Energiegesetze oder in die Revision der der 

neuen Mustervorschriften für die Kantone (MuKEn 2015) 

einfliessen lassen. 

 Verwendungszweck: Rechenschaftsablage, Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in: Parlament 

 Art der Evaluation: Vollzugsevaluation, Wirksamkeitsanalyse 

 Sprache: Deutsch 

 Bezugsquelle: www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/in-

dex.html?lang=de&dossier_id=06089 

   

 Titel: Energieeffizienz bei öV-Unternehmen 

 Auftraggeber/in: Bundesamt für Verkehr (BAV) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag: Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der 

Innovation (FIFG) vom 14. Dezember 2012; 

Energiegesetz (EnG) vom 26. Juni 1998 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat: 

Legislaturperiode 2011–2015, Ziel 20 

 Politische Schlussfolgerungen: - 

 Verwendungszweck: Ausarbeitung einer Energiestrategie 2050 im öffentlichen 

Verkehr 

 Adressat/in: Verwaltung 

 Art der Evaluation: Ex-Ante-Evaluation 

 Sprache: Deutsch 

 Bezugsquelle: www.bav.admin.ch/energie2050/04489/04751/in-

dex.html?lang=de 
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Ziel 21 Die Schweiz verfügt über ein finanziell solides und ausgebautes Verkehrsinfrastruktur-

system 

 Titel: Bestellverfahren im regionalen Personenverkehr 

 Auftraggeber/in: Bundesamt für Verkehr (BAV) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag: Bundesgesetz über die Personenbeförderung (PBG, SR 

745.1) 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat: 

Legislaturperiode 2011–2015, Ziel 21 

 Politische Schlussfolgerungen: Schaffung des Projektes «Reform regionaler Personenver-

kehr» (Ziel: Nachhaltige Steuerung und Finanzierung des 

regionalen Personenverkehrs) 

 Verwendungszweck: Vorbereitung einer Gesetzesrevision oder eines neuen Er-

lasses 

 Adressat/in: Verwaltung 

 Art der Evaluation: Wirkungsanalyse, Wirtschaftlichkeitsanalyse 

 Sprache: Deutsch 

 Bezugsquelle: www.bav.admin.ch/dokumentation/publikatio-

nen/00568/00571/04572/index.html?lang=de 

   

Ziel 22 Die Schweiz trägt zur Eindämmung des Klimawandels und seiner Folgen bei 

 Keine  

   

Ziel 23 Die Schweiz pflegt eine optimale Raum- und Bodennutzung und sorgt für einen wirksa-

men Umwelt-, Kulturland- und Naturschutz, insbesondere durch eine bessere Abstim-

mung von Raumordnung und Infrastrukturen 

 Die für 2013 angekündigte Evaluation Nachhaltigkeitsbeurteilung Teilrevision des Raumplanungs-

gesetzes, 2. Etappe konnte bis heute nicht abgeschlossen werden, weil aufgrund einer zusätzlich 

durchgeführten Vorkonsultation zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes die ursprüngliche Pla-

nung angepasst werden musste. Das Vernehmlassungsverfahren zur 2. Etappe der Revision des 

Raumplanungsgesetzes wurde am 5. Dezember 2014 eröffnet und dauert bis Mitte Mai 2015. Die 

Nachhaltigkeitsbeurteilung wird in Kombination mit einer Regulierungsfolgenabschätzung – auf 

der Basis des Vernehmlassungsentwurfs – während der Dauer des Vernehmlassungsverfahrens 

durchgeführt und dann, im Hinblick auf die Botschaft des Bundesrates im Lichte der aufgrund der 

Vernehmlassungsergebnisse vorgenommenen Anpassungen am Gesetzesentwurf angepasst. Die 

Verabschiedung der Botschaft durch den Bundesrat ist gegen Ende 2015 vorgesehen. 
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6 Die Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation einen Spitzenplatz 

Ziel 24 Die hohe Qualität und der international gute Ruf des schweizerischen Hochschulsystems 

und der Forschung sind gewährleistet 

 Die für 2014 angekündigte Evaluation des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unter den Ge-

sichtspunkten «Förderung von Infrastrukturen» und «Entwicklung und Förderung von Fachberei-

chen» konnte im Berichtsjahr nicht formal abgeschlossen werden, weil eine vertiefte Diskussion 

und Auswertung der Evaluationsergebnisse hinsichtlich allfälliger politischer Schlussfolgerungen 

noch aussteht. 

  

 Die für 2014 angekündigte Wirksamkeitsüberprüfung Nationale Forschungsschwerpunkte NFS 

(NFS Wirksamkeitsüberprüfung) konnte im Berichtsjahr nicht formal abgeschlossen werden, weil 

eine vertiefte Diskussion und Auswertung der Evaluationsergebnisse hinsichtlich allfälliger politi-

scher Schlussfolgerungen noch aussteht. 

   

Ziel 25 Der Nachwuchs für qualifizierte Fachkräfte in Wissenschaft und Wirtschaft wird geför-

dert, und die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen ist verbessert 

 Titel: Massnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-

wuchses in der Schweiz (Bericht in Erfüllung des Po. WBK-

SR 12.3343) 

 Auftraggeber/in: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 

(SBFI) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag: Bericht in Erfüllung des Postulats WBK-SR 12.3343 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat: 

Legislaturperiode 2011–2015, Ziel 25 

 Politische Schlussfolgerungen: Massnahmen zur Verbesserung der Situation des akade-

mischen Nachwuchses, insbesondere Prüfung anreizorien-

tierter Sondermassnahmen, um die Karrierestruktur an 

Hochschulen anzupassen. 

 Verwendungszweck: Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in: Parlament 

 Art der Evaluation: Wirkungsanalyse, Ex-Ante-Evaluation 

 Sprache: Deutsch, Französisch und Italienisch 

 Bezugsquelle: www.sbfi.admin.ch/wissenschaftlicher-nachwuchs 

   

Ziel 26 Die Rahmenbedingungen für die Weiterbildung werden optimiert und sichergestellt 

 Keine 
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7 Die Schweiz sorgt für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Mann und Frau, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit sowie beim 
Rentenalter 

Ziel 27 Die Chancengleichheit wird verbessert 

 Titel: Evaluation des Lohngleichheitsdialogs 

 Auftraggeber/in: Bundesamt für Justiz (BJ) 

 Gesetzlicher Evaluationsauftrag: - 

 Bezug zu politischen Schwerpunkten 

Bundesrat: 

Legislaturperiode 2011–2015, Ziel 27 

 Politische Schlussfolgerungen: Bundesratsbeschluss vom 22.10.2014: der Bundesrat hat 

zusätzliche staatliche Massnahmen zur Verwirklichung der 

Lohngleichheit beschlossen. Er hat das EJPD beauftragt, 

zusammen mit dem EDI und dem WBF dem Bundesrat bis 

Mitte 2015 eine Vernehmlassungsvorlage zu unterbreiten. 

 Verwendungszweck: Vollzugsoptimierung 

 Adressat/in: Bundesrat 

 Art der Evaluation: Vollzugsevaluation, Wirkungsanalyse 

 Sprache: Deutsch 

 Bezugsquelle: www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/gleichstellung/lohn-

gleichheitsdialog/2014-06-30/ber-d.pdf 

   

Ziel 28 Die Gleichstellung von Frau und Mann in der Bundesverwaltung und in den bundesna-

hen Betrieben wird durchgesetzt, und die Chancengleichheit der sprachlichen Minderhei-

ten ist gewährleistet 

 Keine 
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Bericht über die Bedrohungslage und die Tätigkeiten der Sicherheitsorgane 

des Bundes im Jahr 2014 

 
Der Bundesrat orientiert die eidgenössischen 

Räte, die Kantone und die Öffentlichkeit über 

seine Beurteilung der Bedrohungslage und 

über die Tätigkeiten der Sicherheitsorgane des 

Bundes im Jahr 2014. Die im vorliegenden Be-

richt nach Artikel 27 Absatz 1 des Bundesge-

setzes vom 21. März 1997 über Massnahmen 

zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS)42 

behandelten Themengebiete beziehen sich auf 

den Regelungsbereich des BWIS.43 Entspre-

chend bezieht sich der Begriff «Sicherheitsor-

gane des Bundes» auf den Nachrichtendienst 

des Bundes (NDB) im Eidgenössischen Depar-

tement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 

und Sport (VBS), auf das Bundesamt für Polizei 

(fedpol) im Eidgenössischen Justiz- und Poli-

zeidepartement (EJPD) und auf die Melde- und 

Analysestelle Informationssicherung (MELANI) 

im Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) 

und im VBS. Der Bericht beschränkt sich auf 

das Wesentliche und verweist für weiterge-

hende Informationen auf den jährlich erschei-

nenden Lagebericht des NDB «Sicherheit 

Schweiz», auf den Jahresbericht von fedpol «Kri-

minalitätsbekämpfung Bund» sowie auf die 

Halbjahresberichte von MELANI «Informations-

sicherung». 

 

Der Bundesrat stellt für das Berichtsjahr insge-

samt fest, dass: 

- sich die Bedrohungslage nicht grundsätzlich 

verändert, indes aber deutliche Akzentver-

schiebungen erfahren hat. 

 

Im Vordergrund steht derzeit die Bedrohung 

durch den dschihadistisch motivierten Terroris-

mus, namentlich die Bedrohung, die von radi-

kalisierten Einzeltätern ausgeht. Die Machtent-

faltung der Gruppierung «Islamischer Staat» im 

Irak und in Syrien sowie deren Konkurrenz mit 

der Kern-al-Qaida hat die Terrorismusbedro-

hung auch in westlichen Ländern erhöht. Wei-

terhin, wenn auch in deutlich niedriger Kadenz, 

wurden im Berichtsjahr Aspekte der nachrich-

tendienstlichen Tätigkeit grosser westlicher 

Länder bekannt – insgesamt ist die Bedrohung 

durch Spionage und Angriffe auf Informations- 

und Kommunikationsinfrastrukturen nicht zu-

rückgegangen. Zudem musste eine Zunahme 

von Drohungen gegen Magistratspersonen, Mit-

glieder des Parlaments und Bedienstete des 

Bundes festgestellt werden. Im Wesentlichen 

gleich blieb 2014 die Bedrohung im Bereich 

Proliferation, und auch die Gefährdungen im 

Umfeld von Sportanlässen konnten in den letz-

ten drei Jahren stabilisiert werden. Seit einigen 

Jahren ist eine Lageentspannung in den Berei-

chen Gewaltextremismus und Terrorismus aus-

ländischer, ethno-nationalistisch motivierter ge-

waltextremistischer und terroristischer Gruppie-

rungen festzustellen. 

 

Bedrohungslage 
 

Terrorismus 

 

Der Terrorismus stellt weiterhin eine Bedrohung 

für die innere und äussere Sicherheit der 

Schweiz dar. Die massgeblichste Bedrohung 

geht weiterhin vom dschihadistischen Terroris-

mus aus, das heisst von der global ausgerichte-

ten Bewegung, die von der Kern-al-Qaida und 

der seit Mitte 2014 von dieser losgelösten 

Gruppierung «Islamischer Staat» inspiriert wird. 

Zwar sind die Schweiz und ihre Interessen nicht 

ein erklärtes prioritäres Ziel dschihadistisch 

motivierter Gruppierungen, aber auch ideolo-

gisch radikalisierte Einzeltäter können Terror-

anschläge verüben; Schweizerinnen und 

Schweizer können im Ausland, wie in den letz-

ten Jahren verschiedentlich geschehen, weiter-

hin Opfer von terroristisch motivierten Entfüh-

rungen oder Anschlägen werden. Die in Europa 

festgestellte Zunahme dschihadistisch moti-

vierter Reisebewegungen hält weiter an. Darun-

ter ist auch eine wachsende Anzahl Personen 

zu verzeichnen, die in der Schweiz wohnen oder 

einen direkten Bezug zur Schweiz haben. 

Grundsätzlich ist die Schweiz gefordert, nicht 

nur Anschläge im eigenen Land zu verhindern, 
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sondern auch Handlungen, die terroristische 

Aktivitäten im Ausland ermöglichen oder er-

leichtern könnten. 

 

Der Bundesrat stellt fest, dass: 

- die Schweiz im westeuropäischen Gefähr-

dungsraum keine Insel darstellt und immer 

wieder Terrorakte durch radikalisierte Klein-

gruppen und Einzeltäter in Europa zu ver-

zeichnen sind 

- es im Berichtsjahr in der Schweiz Hinweise 

auf Vorbereitungshandlungen für einen 

dschihadistisch motivierten Anschlag an ei-

nem nicht genau bestimmbaren Ort gab, die 

noch von den Strafverfolgungsbehörden un-

tersucht werden 

- die Zahl der dschihadistisch motivierten Rei-

sen aus der Schweiz in Konfliktgebiete, vor 

allem Syrien und Irak, im Berichtsjahr zuge-

nommen hat und unser Land für Propa-

ganda, Rekrutierung und Logistik genutzt 

wird 

- das Risiko von politisch oder terroristisch 

motivierten Gewaltakten gegen Schweize-

rinnen und Schweizer im Ausland (nament-

lich Entführungen und Mordanschläge) wei-

terhin hoch und in gewissen Regionen der 

Welt sogar sehr hoch ist. 

 

Die Internationalisierung des dschihadistisch 

motivierten Terrorismus hält an und bedroht 

die innere und äussere Sicherheit westlicher 

Staaten weiterhin stark. Die kriegerischen Aus-

einandersetzungen im Konfliktgebiet Syrien 

und in Teilen des Iraks polarisiert die dschiha-

distische Bewegung wegen des Anspruchs auf 

die Führungsrolle. Diese Konkurrenzsituation 

zwischen der Kern-al-Qaida und ihren Ablegern 

einerseits und der Gruppierung «Islamischer 

Staat» andererseits erhöht den Druck auf die 

beiden Organisationen, mit einem Anschlag im 

Westen ihr Potenzial vor Augen zu führen und 

sich in der dschihadistischen Bewegung Ach-

tung zu verschaffen. 

 

Eine potenzielle Bedrohung sind Personen, die 

als Unterstützer oder Kämpfer in Konfliktge-

biete reisen und von dort allenfalls zusätzlich 

radikalisiert in die Länder zurückkehren, aus 

denen sie abgereist sind. Sie können auch ver-

suchen, in andere westliche Staaten einzurei-

sen. Auch aus der Schweiz sind zunehmend 

Reisebewegungen in Dschihadgebiete zu ver-

zeichnen. Die Absichten von Einzeltätern sind 

im Vorfeld kaum zu erkennen; Anschläge Einzel-

ner sind deshalb nur schwierig zu verhindern. 

Im Mai 2014 erschoss ein Mann im Jüdischen 

Museum Belgiens in Brüssel vier Personen, im 

Oktober 2014 wurden in Kanada innert weniger 

Tage zwei Anschläge von Einzeltätern verübt 

und im selben Monat verletzte in New York 

(USA) ein Mann bei einem dschihadistisch mo-

tivierten Angriff zwei Polizisten. 

 

In sozialen Medien wie Facebook und Youtube 

verbreitete dschihadistische Propaganda wie 

Videobotschaften und Texte beeinflusst die Ra-

dikalisierung stark. Die in mehreren Sprachen 

verbreiteten Inhalte kennzeichnen sich teils 

durch eine hohe Quantität, eine qualitativ gute 

Produktion und eine zunehmend explizite Dar-

stellung von Gewaltakten. 

 

Die Sicherheitslage in einigen seit 2011 vom 

arabischen Frühling erfassten Ländern und in 

mehreren anderen afrikanischen Staaten hat 

sich weiter verschlechtert und bleibt instabil. 

Eine rasche Lösung der politischen, sozialen, 

wirtschaftlichen und ethnischen Herausforde-

rungen in diesen Regionen ist nicht zu erwar-

ten. Das Risiko für Bürgerinnen und Bürger 

westlicher Staaten, Opfer von Entführungen     

oder Anschlägen zu werden, bleibt in einigen 

Gegenden sehr hoch. Nach fast drei Jahren 

konnte sich im Dezember 2014 die Schweizer 

Geisel auf den Philippinen aus der Gewalt der 

von al-Qaida inspirierten Gruppierung Abu 

Sayyaf befreien. 

 

Der Bundesrat stellt fest, dass: 

- im Berichtsjahr in der Schweiz nur wenige 

Aktivitäten ausländischer, ethno-nationalis-

tisch motivierter gewaltextremistischer und 

terroristischer Gruppierungen zu verzeich-

nen waren, dass unser Land aber weiterhin 

für Propaganda, Rekrutierung, Logistik und 

Geldbeschaffung genutzt wird 
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- je nach Entwicklung in den Herkunftslän-

dern von Diasporagruppen sich auch kurz-

fristig wieder eine Verstärkung der Aktivitä-

ten von in der Schweiz präsenten Gruppie-

rungen ergeben kann. 

 

Kurdische Gruppierungen richten ihre Proteste 

gegen das Vorgehen der Gruppierung «Islami-

scher Staat», deren Operationsgebiet auch von 

Kurden bewohnte Gegenden umfasst, und wei-

terhin gegen die Türkei. Die Entwicklung der Be-

drohungslage im Bereich ausländischer, ethno-

nationalistisch motivierter gewaltextremisti-

scher und terroristischer Gruppierungen in der 

Schweiz bleibt wesentlich abhängig von der 

Lage im jeweiligen Heimatland. Daneben be-

steht im Zusammenhang mit dem Konflikt in 

Syrien, der auch von Kurden bewohnte Gebiete 

tangiert, das Potenzial für Auseinandersetzun-

gen zwischen Anhängern kurdischer und Sym-

pathisanten dschihadistischer Gruppierungen. 

Zudem ist die Grösse der jeweiligen Diaspora-

gemeinschaft als potenzielles Reservoir zur 

Rekrutierung für extremistische Akteure von 

Bedeutung. Dank ihrer gut funktionierenden 

Netzwerke, die eine rasche und breite Mobili-

sierung von Aktivisten ermöglichen, können 

solche Gruppierungen auch nach längeren Still-

haltephasen wieder gewaltextremistisch bezie-

hungsweise terroristisch in Erscheinung treten. 

 

Gewaltextremismus 

 

Der Bundesrat stellt fest, dass: 

- Aktivitäten des Gewaltextremismus die in-

nere Sicherheit der Schweiz nicht gefähr-

den, aber punktuell und lokal die Ruhe und 

Ordnung stören können 

- das erhöhte Gewaltpotenzial aus den Ver-

bindungen der Schweizer Szenen mit ihren 

Pendants im Ausland derzeit kaum zu ge-

waltsamen Aktionen führt.  

 

Das Gewaltpotenzial des Schweizer Rechts-, 

Links- und Tierrechtextremismus hat sich in 

den letzten Jahren nicht wesentlich verändert. 

Die seit 2012 festgestellte leichte Lageent-

spannung im Bereich Linksextremismus bestä-

tigte sich seither. Die Aktivitäten in den Berei-

chen Rechtsextremismus und Tierrechtextre-

mismus blieben in etwa auf dem tiefen Stand 

der Vorjahre. 

 

Öffentliches Eintreten für ihre Ideologie hat für 

Rechtsextreme persönliche Konsequenzen, de-

rer sie sich bewusst sind. Die Szene reagiert da-

rauf, indem sie sich bedeckt hält. Sie setzt stra-

tegisch keine Gewalt ein, situativ und meist un-

ter Alkoholeinfluss kommt es jedoch zu oft 

fremdenfeindlich und rassistisch motivierten 

Gewaltausbrüchen. Weiterhin ist es grundsätz-

lich möglich, dass Rechtsextreme bewaffnet 

sind und diese Waffen auch einsetzen. Die 

Szene bemüht sich, Veranstaltungen wie Skin-

headkonzerte in der Schweiz durchzuführen 

und ist dabei auf Massnahmen der Behörden  

oder Privater gefasst, diese zu verhindern. Es 

bestehen punktuelle und in der französisch-

sprachigen Schweiz auch strukturierte Kon-

takte zu ausländischen rechtsextremen Grup-

pierungen; es gibt jedoch keine Hinweise, dass 

Schweizer Rechtsextreme an schweren Strafta-

ten im Ausland beteiligt waren oder solche ge-

plant hätten. 

 

Gewaltbereite Rechts- und Linksextreme su-

chen die Konfrontation miteinander. Gewalt 

geht von beiden Seiten aus. Wo Aktivitäten der 

Gegenseite im Voraus bekannt sind, verhindern 

die Dispositive der Sicherheitsbehörden einen 

Zusammenstoss. Gewaltsame Auseinanderset-

zungen sind derzeit selten. 

 

Wie die gewaltbereite rechtsextreme ist auch 

die gewaltbereite linksextreme Szene stark mit 

sich selbst und ihren eigenen Themen beschäf-

tigt. Schwerpunkte der gewaltbereiten linksext-

remen Szene lagen im Berichtsjahr auf den The-

men «Migration», «Rassismus», «Repression» 

und «Freiraum». Weiterhin bestehen Gründe da-

für, die Lageberuhigung als nur temporär anzu-

sehen. Zu verzeichnen waren hauptsächlich 

Farbanschläge und Sachbeschädigungen, ge-

gen Ende des Berichtsjahrs aber auch mehr-

fach gewaltsame Demonstrationen (Basel am 

8. November 2014; Basel am 5. Dezember 

2014 gegen die OSZE-Ministerratstagung; Zü-
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rich am 12. Dezember 2014). In der vielgestal-

tigen Freiraumbewegung könnte die linksext-

reme Szene eine neue Plattform und einen so-

zialen Anknüpfungspunkt finden, um Gewalt 

auszuüben und Nachwuchs zu rekrutieren. Ins-

besondere die «Reclaim the Streets»-Demonst-

ration vom 12. Dezember 2014 in Zürich ist ein 

Beleg hierfür und für das weiterhin vorhandene 

erhebliche Gewaltpotenzial; bei Angriffen an 

dieser Veranstaltung wurden sieben Polizisten 

verletzt. Die weiterhin bestehenden Beziehun-

gen zu gewalttätigen Gruppierungen im Aus-

land nutzen die Linksextremen derzeit nicht, 

um Gewalt in der Schweiz oder gegen Schwei-

zer Interessen auszuüben. 

 

Die gewaltbereiten Schweizer Tierrechtextre-

misten verfolgen ihre Kampagnen in der 

Schweiz derzeit mit friedlichen und meist lega-

len Mitteln, beteiligen sich aber an gewaltsa-

men Aktionen der linksextremen Szene. Kon-

takte zu gewaltbereiten ausländischen Aktivis-

ten bestehen weiterhin. Die in Grossbritannien 

lancierte Kampagne «Stop Huntingdon Animal 

Cruelty» (SHAC), die während Jahren zu Gewalt-

aktionen auch in der Schweiz Anlass gab, 

wurde im August des Berichtsjahrs eingestellt. 

 

Proliferation 

 

Der Bundesrat stellt fest, dass: 

- die Schweiz weiterhin von intensiven Bestre-

bungen einzelner Länder und Individuen be-

troffen ist, Dual-use-Güter unter Umgehung 

des Bundesgesetzes über die Kontrolle zivil 

und militärisch verwendbarer Güter sowie 

besonderer militärischer Güter vom 13. De-

zember 199644 bzw. des Bundesgesetzes 

über die Durchsetzung von internationalen 

Sanktionen vom 22. März 200245 zu be-

schaffen, um sie zur Herstellung von Mas-

senvernichtungswaffen und deren Träger-

systemen zu verwenden. 

 

Die Weiterverbreitung von Massenvernich-

tungswaffen und deren Trägersystemen bleibt 

eines der grossen Problemfelder unserer Zeit 

und Gegenstand zunehmend enger multilatera-

ler Kooperation. Eine Reihe von Staaten steht 

unter Beobachtung. Syrien ist 2013 der Organi-

sation für das Verbot chemischer Waffen 

(OPCW) beigetreten. Nach der Vernichtung sei-

ner Chemiewaffen unter OPCW-Aufsicht koope-

riert Syrien derzeit auch bei der noch ausste-

henden Zerstörung der deklarierten Produkti-

onsanlagen. Im Zentrum der internationalen 

Besorgnis stehen allerdings nach wie vor die 

Entwicklungen in Iran und Nordkorea. Betref-

fend Iran hat die Internationale Atomenergiebe-

hörde (IAEA) wiederholt den Verdacht formu-

liert, dass dieses Land sein Nuklearprojekt 

nicht ausschliesslich für zivile Ziele verwendet, 

sondern seit Jahren verdeckt an der Entwick-

lung einer Kernwaffe arbeitet. Iran und die fünf 

ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats 

(USA, Grossbritannien, Frankreich, Russland 

und China) plus Deutschland haben im Novem-

ber 2013 ein Übergangsabkommen erzielt und 

im Juli sowie im November 2014 die Verhand-

lungen über eine umfassende Kompromisslö-

sung verlängert. Die Schweiz setzt sich ent-

schieden gegen Proliferationsaktivitäten ein. 

Sie hat deswegen ebenfalls Sanktionen gegen 

Iran ergriffen, die über die UNO-Sanktionen hin-

ausgehen und sich weitgehend an die EU-Sank-

tionen anlehnen. Die Schweiz als innovativer, 

wettbewerbsfähiger Werkplatz und Wirtschafts-

standort hat ein besonderes Interesse daran, 

Beschaffungsversuche und Umgehungsge-

schäfte zu verhindern und in der Schweiz tätige 

Firmen wie auch Forschungs- und Bildungsein-

richtungen über die Risiken von Geschäften 

bzw. Beziehungen mit proliferationskritischen 

Ländern zu sensibilisieren. 

 

Verbotener Nachrichtendienst 

 

Der Bundesrat stellt fest, dass: 

- in der Schweiz weiterhin verbotener Nach-

richtendienst betrieben wird und dass des-

sen Bedeutung gestiegen ist 

- insbesondere Spionage mit elektronischen 

Mitteln ein grosses Ausmass angenommen 

hat. 

 

Die im Berichtsjahr fortgesetzten Enthüllungen 

des ehemaligen US-Nachrichtendienstmitarbei-
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ters Edward Snowden haben weitere Erkennt-

nisse über die umfassende elektronische Spio-

nage der USA geliefert. Weiterhin gilt die Ein-

schätzung, dass Spionageaktivitäten auch bei 

sogenannt befreundeten Nationen stattfinden. 

Politik und Wirtschaft der Schweiz, aber auch 

hier domizilierte ausländische Vertretungen 

und internationale Institutionen sind Ziele von 

Spionage durch die Nachrichtendienste ver-

schiedener Staaten. Diese Dienste bedienen 

sich dabei verschiedener Spionagemethoden 

und benützen neben elektronischen Angriffen 

nach wie vor auch traditionelle Mittel wie insbe-

sondere den Einsatz von menschlichen Quel-

len. 

 

Die von Snowden enthüllten Vorgänge stellen – 

insbesondere was die mutmasslich enge Zu-

sammenarbeit von Nachrichtendiensten mit 

Schlüsseltechnologiefirmen und die in Einzel-

fällen vollständige Erfassung der Mobilfunk-

kommunikation von ganzen Ländern angeht – 

eine neue Dimension dar. So muss davon aus-

gegangen werden, dass eine Reihe von Län-

dern rechtliche Grundlagen haben, um ihre IKT-

Anbieter zur Kooperation mit den Nachrichten-

diensten zu veranlassen. 

 

Der Bundesrat hat verschiedentlich auf die ge-

setzlichen Lücken und die beschränkten Res-

sourcen im gegenwärtigen Spionageabwehrdis-

positiv hingewiesen. Mit dem in parlamentari-

scher Beratung befindlichen neuen Nachrich-

tendienstgesetz soll die Prävention und damit 

der Schutz unter anderem gegen Spionage we-

sentlich verstärkt werden. Diese und weitere 

Massnahmen des Bundes entbinden aber Be-

treiber und Nutzer von Kommunikationsinfra-

strukturen nicht von ihrer Verantwortung, 

selbst zur Sicherheit beizutragen. 

 

Angriffe auf Informations- und Kommunikati-

onsinfrastrukturen 

 

Der Bundesrat stellt fest, dass: 

- das Funktionieren der Schweiz als Gesamt-

system von einer steigenden Zahl miteinan-

der vernetzter Informations- und Kommuni-

kationseinrichtungen abhängt 

- Angriffe auf Informations- und Kommunikati-

onsinfrastrukturen von Regierungen, inter-

nationalen Organisationen und Firmen, da-

runter kritische Infrastrukturen, durch pri-

vate sowie staatliche Akteure tendenziell zu-

nehmen und mittlerweile zur Tagesordnung 

gehören 

- in der Schweiz die Zusammenarbeit zwi-

schen Behörden und Wirtschaft im Bereich 

der Cyberrisiken generell etabliert ist und 

gut funktioniert. Im Rahmen der Umsetzung 

der Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cy-

berrisiken wird diese Zusammenarbeit ver-

tieft und das bereits gelegte Fundament wei-

ter gestärkt, um so die Minimierung von Cy-

berrisiken zielgerichtet weiterzuführen. 

 

Das Funktionieren der Schweiz als Gesamtsys-

tem (Staat, Wirtschaft, Verkehr, Energieversor-

gung, Kommunikation usw.) hängt von einer 

steigenden Zahl miteinander vernetzter Infor-

mations- und Kommunikationseinrichtungen 

ab. Diese Infrastruktur ist verwundbar. Flächen-

deckende oder lang anhaltende Störungen und 

Angriffe können zu erheblichen Beeinträchti-

gungen der technischen, wirtschaftlichen und 

administrativen Leistungsfähigkeit der Schweiz 

führen. Informations- und Kommunikationsinf-

rastrukturen (IKT) sind für Angriffe nicht nur 

deshalb besonders attraktiv, weil sie viele Mög-

lichkeiten für Missbrauch, Manipulation und 

Schädigung bieten, sondern auch weil sie sich 

anonym, aus sicherer Distanz, jederzeit und mit 

verhältnismässig wenig Aufwand nutzen las-

sen. 

 

Viele Dienstleistungen werden heute über 

elektronische Kanäle angeboten und genutzt. 

Damit wächst die Präsenz aller Akteure im In-

ternet und deren Abhängigkeit von kritischen 

Infrastrukturen. Zusätzlich nehmen die Cyberri-

siken zum Beispiel durch Angriffe mit Betrugs- 

bzw. Bereicherungsabsichten oder Wirtschafts-

spionage zu. Cyberangriffe auf kritische Infra-

strukturen können besonders gravierende Fol-

gen haben, weil sie essenzielle Dienste und le-

benswichtige Funktionen beeinträchtigen oder 

fatale Kettenreaktionen auslösen können. Ne-

ben schon länger beobachteten Angriffen auf 
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die Verfügbarkeit ist eine steigende Tendenz 

von Sabotage vor allem in Form von irreversib-

len Datenbeschädigungen erkennbar.  

 

Der Einbezug der Wirtschaft, insbesondere der 

Betreiber kritischer Infrastrukturen als Erbrin-

ger von Leistungen mit übergeordneter sicher-

heitsrelevanter Bedeutung, der IKT-Leistungs-

erbringer und der Systemlieferanten in eine 

Strategie zum Schutz vor Cyberrisiken ist des-

halb essenziell. 

 

Der Bundesrat hat diese Notwendigkeit er-

kannt und eine Strommangellage zu Thema der 

Sicherheitsverbundübung 2014 gemacht. An-

lässlich dieser Übung konnten wichtige Er-

kenntnisse zum Umgang mit Cyberattacken auf 

die Stromversorgung gewonnen werden. 

 

Der Schutz der Informations- und Kommunika-

tionsinfrastrukturen vor Störungen und Angrif-

fen liegt im nationalen Interesse der Schweiz. 

Der Bundesrat hat im Mai 2013 deshalb den 

Umsetzungsplan zur nationalen Strategie zum 

Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken (NCS) von 

2012 gutgeheissen, der die Umsetzung der 

NCS beschreibt. Die NCS gibt Auskunft darüber, 

wie die Bedrohungslage im Cyberbereich aus-

sieht, wie die Schweiz bzw. die Betreiber kriti-

scher Infrastrukturen dagegen gerüstet sind, 

wo die Mängel liegen und wie diese am effizi-

entesten und wirksamsten zu beheben sind. 

Als wesentlich für die Reduktion von Cyberrisi-

ken bezeichnet die Strategie das Handeln in Ei-

genverantwortung und die nationale Zusam-

menarbeit zwischen der Wirtschaft und den Be-

hörden sowie die Kooperation mit dem Aus-

land. 

 

Der Umsetzungsplan NCS konkretisiert die 

Massnahmen und beschreibt die zu erreichen-

den Umsetzungsergebnisse in den Bereichen 

Prävention, Reaktion, Kontinuitäts- und Krisen-

management sowie unterstützende Prozesse. 

Auch klärt der Umsetzungsplan die Verantwort-

lichkeiten und die Zusammenarbeit, basierend 

auf den heutigen Strukturen in Verwaltung und 

Wirtschaft mit ihren bereits bestehenden Res-

sourcen und Prozessen. Ein Bericht zur Wir-

kungsanalyse der einzelnen Massnahmen ist 

auf Ende 2016 geplant. Am 13. März 2014 hat 

das Parlament der Motion «Expertenkommis-

sion zur Zukunft der Datenbearbeitung und Da-

tensicherheit» (13.3841) zugestimmt; der Bun-

desrat wird diese Expertenkommission für 

längstens drei Jahre einsetzen. 

 

Gefährdungen für Personen und Gebäude im 

Zuständigkeitsbereich des Bundes 

 

Der Bundesrat stellt fest, dass: 

- die Zahl der gemeldeten Drohungen gegen 

Magistratspersonen, Mitglieder des Parla-

ments und Bedienstete des Bundes gegen-

über dem Niveau des Vorjahrs deutlich an-

stieg 

- die Gefährdungslage für gewisse völker-

rechtlich geschützte Personen und Einrich-

tungen temporär erhöht war 

- es vereinzelt zu Sachbeschädigungen bei 

Bundesobjekten im Zusammenhang mit De-

monstrationen in der Umgebung der Ge-

bäude kam 

- gegen Flugzeuge gerichtete Anschläge sowie 

Flugzeugentführungen weiterhin möglich 

bleiben. 

 

Die Drohungen gegenüber Personen in Schutz-

verantwortung des Bundes stehen im Zusam-

menhang mit Geschäften, Vorlagen, Anlässen, 

Wahlen usw. Sie sind sowohl in ihrem Inhalt als 

auch in ihrer Form sehr unterschiedlicher und 

vielfältiger Natur. Bei Magistratspersonen, Mit-

gliedern des Parlaments und Amtspersonen be-

steht eine erhöhte Sensibilität für Drohungen; 

Vorfälle werden daher eher gemeldet. 

 

Gefährdungen im Umfeld von Sportanlässen 

 

Der Bundesrat stellt hinsichtlich der Gefährdun-

gen im Umfeld von Sportanlässen fest, dass: 

- sich die Lage hinsichtlich gewalttätigen Aus-

einandersetzungen in der höchsten Fuss-

ball- und Eishockeyliga in den letzten drei 

Jahren stabilisiert hat 

- die massive missbräuchliche Verwendung 

von pyrotechnischen Gegenständen in und 
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ausserhalb von Stadien sowie die Gewalt 

und Drohungen gegen Beamtinnen und Be-

amte nach wie vor ein Problem darstellen 

- mehr als die Hälfte (18) aller Kantone dem 

revidierten Konkordat über Massnahmen 

gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstal-

tungen beigetreten sind. 

 

Die Anstrengungen des Bundes, der Kantone 

und Städte sowie der Sportverbände und Fan-

arbeit tragen Früchte: im langjährigen Vergleich 

hat sich die Lage hinsichtlich gewalttätiger Aus-

einandersetzungen rund um Sportveranstal-

tungen in der Schweiz stabilisiert. Selbst in den 

Hochburgen Basel, Bern, Zürich und St. Gallen 

ist eine Beruhigung feststellbar. Hingegen ist 

die Gewalt im Kanton Luzern gestiegen, wo sich 

die sogenannten Ultras zunehmend gewaltbe-

reiter zeigen. 

 

Gleichwohl kam es schweizweit zu gewalttäti-

gen Situationen, die jedoch als spezifische Ein-

zelereignisse bezeichnet werden können. Mit 

dem missbräuchlichen Abbrennen von pyro-

technischen Gegenständen im Umfeld von 

Sportveranstaltungen ist nach wie vor zu rech-

nen. Vermehrt werden sogenannte Knaller und 

Böller in und um Stadien verwendet, die zu 

schweren Gehörtraumata führen können. Auch 

Angriffe auf das Sicherheitspersonal und Poli-

zei kommen in unregelmässigen Abständen, 

aber immer wieder, insbesondere anlässlich 

von Eingangskontrollen, vor. 

 

Besonders erwähnenswert ist der Schweizer 

Cupfinal 2014 zwischen dem FC Zürich und 

dem FC Basel in Bern, bei dem es zu massiven 

Ausschreitungen und über 140'000 Schweizer 

Franken Sachschaden kam. 41 Personen wur-

den verzeigt und 34 Personen zusätzlich mit 

Massnahmen nach dem Konkordat gegen Ge-

walt anlässlich von Sportveranstaltungen be-

legt. 

 

fedpol geht gemäss Schätzungen nach wie vor 

davon aus, dass etwa 600 bis 700 Personen 

mit hoher Gewaltbereitschaft Sportanlässe be-

suchen. Insgesamt sind es zwischen 1'800 und 

2'000 Personen, die zumindest als gewaltge-

neigt gelten und situativ an Auseinandersetzun-

gen bei Sportveranstaltungen teilnehmen könn-

ten. 2014 wurden 301 Personen neu im Infor-

mationssystem Hoogan erfasst (bei 248 Lö-

schungen), 2013 waren es 289 Neuerfassun-

gen (bei 198 Löschungen). Gesamthaft waren 

Ende des Berichtsjahres 1'442 Personen in 

Hoogan verzeichnet. 

 

 

Tätigkeiten der Sicherheitsorgane des  

Bundes 
 

Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zu-

ständigkeiten für die Sicherheit des Landes und 

den Schutz der Bevölkerung. Sie koordinieren 

ihre Anstrengungen im Bereich der inneren Si-

cherheit (Art. 57 Abs. 1 und 2 der Bundesver-

fassung).46 

- Der Bund entschädigte die Tätigkeiten der 

Kantone zur Wahrung der inneren Sicherheit 

nach Art. 28 Abs. 1 BWIS im Berichtsjahr mit 

8,4 Millionen Schweizer Franken, dies ent-

spricht 84 Vollzeitstellen. Die Kantone setz-

ten diese für präventive Staatsschutzaufga-

ben ein. 

- Die Abgeltung der Kantone, die in grossem 

Ausmass Aufgaben zum Schutz von Perso-

nen und Gebäuden nach Art. 28 Abs. 2 BWIS 

erfüllen müssen, belief sich im Jahr 2014 

auf rund 14,1 Millionen Schweizer Franken. 

 

Sofern nicht die Kantone oder andere Bundes-

stellen zuständig waren, führten gemäss BWIS 

der NDB bzw. der Bundessicherheitsdienst 

(BSD) sowie der Stab fedpol die Massnahmen 

durch. Der Bundesrat stellt fest, dass die Si-

cherheitsorgane des Bundes im Berichtsjahr ih-

ren Auftrag erfüllt haben. 

 

Die Kerngruppe Sicherheit des Bundes (KGSi) 

hat eine Task Force zur Bekämpfung dschiha-

distisch motivierter Reisen unter Leitung von 

fedpol eingesetzt. Die Task Force besteht aus 

Behörden des Bundes und der Kantone. Ziele 

der Task Force sind hauptsächlich, Ausreisen 

dschihadistisch motivierter Personen in Kon-
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fliktgebiete und Straftaten solcher Dschihadrei-

sender in der Schweiz zu verhindern. Im Weite-

ren engagiert sich die Schweiz international, 

um die Zusammenarbeit von Staaten und Insti-

tutionen im Bereich Terrorismusbekämpfung 

im Einklang mit dem Völkerrecht zu stärken, na-

mentlich den Menschenrechten und dem hu-

manitären Völkerrecht. 

 

Nachrichtendienst des Bundes 

 

Der NDB arbeitete im Berichtsjahr nicht nur, 

wie vorstehend beschrieben, mit inländischen, 

sondern in Anwendung der Art. 11, 12 und 13 

der Verordnung über den Nachrichtendienst 

des Bundes (V-NDB)47 auch eng mit ausländi-

schen Behörden zusammen, die Aufgaben im 

Sinne des BWIS und / oder des Bundesgeset-

zes über die Zuständigkeiten im Bereich des zi-

vilen Nachrichtendienstes (ZNDG)48 erfüllen. Er 

vertrat zudem die Schweiz in den entsprechen-

den internationalen Gremien. Im Einzelnen 

pflegte der NDB den Nachrichtenaustausch mit 

Partnerdiensten aus verschiedenen Staaten 

und mit ausländischen Organisationen wie zum 

Beispiel der UNO und der EU. Er ist auch Mit-

glied in fünf multilateralen Gremien. 

 

Der anfangs 2011 vom Bundesrat erteilte und 

im Berichtsjahr teilrevidierte Grundauftrag des 

NDB (vgl. Art. 2 Abs. 2 V-NDB)49 umfasst sämt-

liche Aufgabengebiete des NDB. Ebenfalls im 

Berichtsjahr wurden die Vorarbeiten für die 

Neuerteilung des Ende 2014 auslaufenden 

Grundauftrags geleistet. Der Grundauftrag prä-

zisiert im Rahmen des Gesetzes die Kernge-

biete, die der NDB permanent zu bearbeiten 

hat und stellt so ein Instrument der politischen 

Führung dar. Er ist gemäss der Verordnung «ge-

heim» klassifiziert und wird nicht publiziert. Der 

NDB setzt seine Mittel entsprechend diesen 

Vorgaben ein. Er bearbeitet die Inlanddaten 

weiterhin auf der Grundlage des BWIS. In einer 

vertraulichen Liste hält das VBS fest, welche 

vertraulichen Vorgänge (Art. 11 Abs. 2 BWIS) 

sowie welche Organisationen und Gruppierun-

gen, bei denen der konkrete Verdacht besteht, 

dass sie die innere oder die äussere Sicherheit 

gefährden (Art. 11 Abs. 3 BWIS), dem NDB ge-

meldet werden müssen. Der Bundesrat geneh-

migt diese Liste jährlich, die Geschäftsprü-

fungsdelegation (GPDel) nimmt sie zur Kennt-

nis. 

 

Im ISIS verzeichnete BWIS-relevante Meldun-

gen und Erkenntnisse betrafen zu rund 50 Pro-

zent den Bereich Terrorismus, zu rund 31 Pro-

zent den Bereich Gewaltextremismus, zu rund 

13 Prozent den Bereich verbotener Nachrich-

tendienst und zu rund 6 Prozent den Bereich 

Proliferation. 

 

Der NDB prüfte 7'217 Gesuche im Bereich Aus-

länderdienst auf eine Gefährdung der inneren 

Sicherheit (Akkreditierung von Diplomatinnen 

und Diplomaten sowie internationalen Funktio-

närinnen und Funktionären oder Visumsgesu-

che und Gesuche um Stellenantritt und Aufent-

haltsbewilligung im ausländerrechtlichen Be-

reich). In einem Fall beantragte der NDB die Ab-

lehnung eines Gesuchs um Akkreditierung. In 

drei Fällen beantragte der NDB die Visumsver-

weigerung. In drei Fällen beantragte der NDB 

die Ablehnung eines Gesuches um Erteilung ei-

ner Aufenthaltsbewilligung und in einem Fall die 

Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung. 

Im Weiteren überprüfte der NDB 2'488 Asyldos-

siers auf eine Gefährdung der inneren Sicher-

heit der Schweiz. Von den 33'566 Einbürge-

rungsgesuchen, die er nach Massgaben des 

BWIS überprüfte, empfahl er in fünf Fällen die 

Ablehnung der Einbürgerung. Im Rahmen des 

Schengen-Visakonsultationsverfahrens Vision 

überprüfte der NDB 614'508 Datensätze auf 

eine Gefährdung der inneren Sicherheit der 

Schweiz. Er empfahl bei fünf Visagesuchen die 

Ablehnung. Die vom NDB beantragten Fernhal-

temassnahmen werden unten im Rahmen der 

von fedpol verfügten Fernhaltemassnahmen 

aufgeführt, da die Zahlen identisch sind. Dane-

ben wurden 811'173 API-Datensätze (Advance 

Passenger Information) überprüft. 

 

Für die nationale Fachstelle für Personensicher-

heitsprüfungen des Informations- und Objekt-

schutzes (IOS) im VBS und für die Bundeskanz-

lei führte der NDB vertiefte Abklärungen im 

Rahmen von Personensicherheitsprüfungen 

durch. 
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Der NDB legte im Berichtsjahr zum fünften Mal 

seinen Bericht «Sicherheit Schweiz» vor. Der La-

gebericht enthält eine umfassende Beurteilung 

der Bedrohungslage in Form eines Lageradars, 

der es ermöglicht, Bedrohungen prospektiv zu 

erfassen. Eine regelmässig aufdatierte und ver-

traulich klassifizierte Version des Lageradars 

dient der KGSi monatlich zur Beurteilung der 

Lage und zur Setzung von Schwerpunkten. Po-

litische Entscheidungsträger von Bund und 

Kantonen, militärische Entscheidungsträger 

sowie die Strafverfolgungsbehörden waren Ad-

ressaten zahlreicher Berichte des NDB zu allen 

Themenbereichen des BWIS sowie Themen, die 

der NDB bearbeitet, um den Auftrag zur umfas-

senden Beurteilung der Bedrohungslage ge-

mäss dem ZNDG zu erfüllen. 

 

Der NDB unterstützte im Berichtsjahr anlassbe-

zogen die Kantone mit zwei durch sein Bundes-

lagezentrum geführten nationalen Nachrich-

tenverbunden (Jahrestagung World Economic 

Forum WEF in Davos GR, OSZE-Ministerratsta-

gung in Basel) und bei einigen Ereignissen mit 

der elektronischen Lagedarstellung. Er erstellte 

an jedem Werktag eine NDB-interne, geheim 

klassifizierte Lageübersicht sowie wöchentlich 

klassifizierte Lageberichte mit Analysen und 

Kommentaren für den Gesamtbundesrat, für 

die Kantone und für die Bundesverwaltung. 

 

Im Berichtsjahr setzte der NDB zusammen mit 

den Kantonen sein Präventionsprogramm «Pro-

phylax» zur Sensibilisierung in Bezug auf ille-

gale Aktivitäten im Bereich der Spionage sowie 

der Proliferation von Massenvernichtungswaf-

fen und deren Trägersystemen fort. Angespro-

chen wurden zum einen Unternehmen und zum 

andern Hochschulen und Forschungszentren 

bzw. Gremien der Forschungsförderung. Im Be-

richtsjahr wurden 79 Firmen in der Schweiz und 

im Fürstentum Liechtenstein sowie zwei 

Schweizer Hochschulinstitutionen angespro-

chen. Damit wurden seit Beginn des Sensibili-

sierungsprogramms im Jahr 2004 über tau-

send Firmen angesprochen. 

 

Die departementsinterne Nachrichtendienstli-

che Aufsicht VBS prüfte im Jahr 2014 die Tätig-

keiten des Nachrichtendiensts der Armee 

(NDA) und des NDB auf Rechtmässigkeit, 

Zweckmässigkeit und Wirksamkeit. Die GPDel 

wurde im Jahr 2014 vom NDB regelmässig über 

seine Tätigkeiten unterrichtet. 

 

Im Berichtsjahr gingen insgesamt 40 Aus-

kunftsgesuche ein: in 2 Fällen wurde die Aus-

kunft entsprechend der gesetzlichen Regelung 

von Art. 18 BWIS aufgeschoben und 3 Fälle 

mussten ad acta gelegt werden, weil auf Rück-

fragen nicht mehr geantwortet wurde. In 2 Fäl-

len erhielten die Gesuchsteller unter Vorbehalt 

des Schutzes von Dritten vollständige Auskunft. 

In 23 Fällen wurden die Gesuchsteller über die 

Nichtverzeichnung informiert. Beim NDB sind 

noch 10 Fälle in Bearbeitung.  

 

MELANI ist ein Kooperationsmodell zwischen 

dem Informatiksteuerungsorgan Bund (ISB) im 

EFD und dem NDB. Die strategische Leitung so-

wie das technische Kompetenzzentrum von 

MELANI sind beim ISB, die operativen, nach-

richtendienstlichen Einheiten von MELANI sind 

beim NDB angesiedelt. MELANI hat den Auftrag, 

die kritischen Infrastrukturen der Schweiz sub-

sidiär in ihrem Informationssicherungsprozess 

zu unterstützen, um präventiv – und bei IT-Vor-

fällen koordinierend – das Funktionieren der In-

formationsinfrastrukturen der Schweiz zusam-

men mit den Unternehmen zu gewährleisten. 

Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiteten im Be-

richtsjahr MELANI und die Betreiber von mittler-

weile 141 kritischen Infrastrukturen der 

Schweiz in einer sogenannten Public Private 

Partnership auf freiwilliger Basis zusammen. 

MELANI publizierte zwei Halbjahresberichte zur 

Lage im Bereich Informationssicherung für die 

Öffentlichkeit, rund 80 Hinweise und Berichte 

für die Betreiber kritischer Infrastrukturen, 10 

Fachberichte für den Bundesrat und die Partner 

im Nachrichtenverbund des NDB, 9 Newsletter 

für die Bevölkerung und bearbeitete über 6'500 

Hinweise und Anfragen aus der Bevölkerung. 

Ebenfalls koordiniert MELANI (ISB) die Umset-

zung der NCS-Massnahmen. 
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Das Bundesamt für Polizei (fedpol) 

 

fedpol verfügt sicherheitspolizeilich begrün-

dete Fernhaltemassnahmen und hört den NDB 

jeweils vorgängig an bzw. erhält von diesem 

entsprechende begründete Anträge (Art. 67 

Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 

2005 über die Ausländerinnen und Ausländer, 

AuG).50 Im Berichtsjahr verfügte fedpol 55 Ein-

reiseverbote, davon 32 im Zusammenhang mit 

Terrorismus / Extremismus, 9 im Bereich des 

verbotenen Nachrichtendiensts und 2 im Zu-

sammenhang mit der organisierten Kriminali-

tät. Die restlichen 12 Verfügungen wurden an-

lässlich des WEF 2014 erlassen. Es wurden 

keine Ausweisungen nach Art. 68 AuG verfügt. 

 

fedpol ist für die Beschlagnahme und Einzie-

hung von Propagandamaterial gestützt auf Arti-

kel 13e Absatz 2 BWIS zuständig. Zudem ist es 

gestützt auf Artikel 13e Absatz 5 Buchstabe b 

BWIS befugt, Sperrempfehlungen an schweize-

rische Internetprovider zu erlassen. Im Be-

richtsjahr entschied fedpol über 7 Sicherstel-

lungen des Zolls oder der Polizei, die ihm durch 

den NDB zur Beurteilung unterbreitet worden 

waren. In einem Fall wurde das Material der zu-

ständigen Strafbehörde des Kantons zwecks 

Einleitung einer allfälligen Strafuntersuchung 

überwiesen. In keinem dieser Fälle musste eine 

Einziehungsverfügung erlassen werden. 

 

fedpol unterstützt das Bundesamt für Migration 

(BFM) im Rahmen der Amtshilfe (Art. 97 AuG) 

in Bezug auf die Frage, ob eine Person eine Ge-

fahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

darstellt. Im Berichtsjahr überprüfte fedpol 359 

Anfragen und gab in acht Fällen eine negative 

Empfehlung ab. 

 

fedpol unterstützte kantonale Migrationsämter 

im Rahmen des Konsultationsverfahrens nach 

Art. 25 SDÜ (Schengener Durchführungs-

übereinkommen vom 19. Juni 1990) in sechs 

Fällen mit Gefährdungseinschätzungen. Diese 

betrafen Drittstaatsangehörige, die einen 

schweizerischen Aufenthaltstitel besitzen, je-

doch im Schengener Informationssystem (SIS 

II) wegen des Verdachts auf Terrorismus zur 

Einreiseverweigerung ausgeschrieben sind 

(Art. 24 der Verordnung EG Nr. 1987/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Dezember 2006). 

 

fedpol publizierte den Jahresbericht «Kriminali-

tätsbekämpfung Bund» für das Jahr 2013, der 

sich an die politischen Auftraggeber und Kon-

trollorgane, an Polizeikreise und in- und auslän-

dische Partnerbehörden sowie an die Medien 

und die Öffentlichkeit richtet. Der Bericht ist 

zum vierten Mal in dieser Form erschienen. Er 

befasst sich mit der Kriminalitätsbekämpfung 

des Bundes und beinhaltet zwei Teile. Im ersten 

Teil wird die Bedrohungslage analysiert und ein-

geschätzt, im zweiten Teil werden die Tätig-

keitsschwerpunkte von fedpol im Berichtsjahr 

dargestellt. 

 

Der Bundesssicherheitsdienst (BSD) sorgte in 

Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden 

mit vielfältigen Massnahmen für den Schutz 

von völkerrechtlich geschützten Personen und 

Gebäuden, Magistratspersonen des Bundes, 

Bediensteten des Bundes, die besonders ge-

fährdet waren, sowie eidgenössischen Parla-

mentarierinnen und Parlamentariern in Aus-

übung ihres Amts. Zur Durchführung von 

Schutzaufträgen durch staatlich beauftragte Si-

cherheitsbeamte aus dem Ausland stellte der 

BSD rund 1'200 Waffentragbewilligungen aus. 

Für den Einsatz im internationalen gewerbs-

mässigen Luftverkehr wurden Sicherheitsbe-

auftragte bei den Polizeikorps, dem Grenz-

wachtkorps und der Armee rekrutiert und aus-

gebildet. Zudem wurden für die im Zuständig-

keitsbereich des BSD liegenden Aufgaben im in-

ternationalen gewerbsmässigen Luftverkehr 52 

Gefährdungsbeurteilungen erstellt. Weiter wur-

den die Mitglieder des Sonderstabs Geisel-

nahme und Erpressung, der zur Bewältigung 

von Krisensituationen mit Erpressung von Be-

hörden des Bundes oder des Auslands durch 

eine strafbare Handlung in Bundesgerichtsbar-

keit zum Einsatz kommt, zur Erfüllung ihrer Auf-

gabe aus- und weitergebildet. Die Abteilung Si-

cherheit Gebäude erstellte wie im Vorjahr rund 

120 Beurteilungen der Sicherheitsaspekte für 

Gebäude des Bundes im In- und Ausland und 

führte operative Schutzmassnahmen bei diver-
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sen Gebäuden des Bundes durch. Der Fachbe-

reich Gefährdungslage sorgte schliesslich für 

eine permanente Verfolgung und Beurteilung 

der Lage im Zuständigkeitsbereich des BSD 

und erstellte dabei rund 650 Gefährdungsbeur-

teilungen. 
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Entwurf 

Bundesbeschluss 

über die Geschäftsführung des Bundesrates im Jahre 2014 

 

vom 

 

 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Berichte des Bundesrates vom 18. Februar 2015, 

beschliesst: 

 

 

Art. 1 

Der Geschäftsführung des Bundesrates im Jahre 2014 wird die Genehmigung erteilt. 

 

 

Art. 2 

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum. 
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Endnoten 
1  Auszüge aus der Medienmitteilung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) vom 18. Dezember 2014, 

http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=de&msg-id=55730 
2  http://www.bk.admin.ch/dokumentation/publikationen/00290/04337/index.html?lang=de 
3 Als JZ 2014 vom EFD unter Ziel 5 eingegeben; gehört aber gemäss Botschaft zur Legislaturplanung zum Ziel 1.  
4  Als JZ 2014 vom EFD unter Ziel 5 eingegeben; gehört aber gemäss Botschaft zur Legislaturplanung zum Ziel 1. 
5  Als JZ 2014 im Anhang unter Ziel 5; aber alles NFA gehört gemäss Botschaft zur Legislaturplanung zum Ziel 1. 
6  Das Bundesgesetz über die Förderung der Beherbergungswirtschaft (SR 935.12) legt in Artikel 16 Absatz 1 fest, 

dass der Bundesrat der Bundesversammlung im Rahmen des Geschäftsberichtes über die Tätigkeit der Schweize-

rischen Gesellschaft für Hotelkredit (SGH) unterrichtet. Die SGH untersteht direkt der Aufsicht des Bundesrates. 
7  Im Vordergrund stehen zuerst die EU und ihre Mitgliedländer sowie die USA. Verhandlungen zum AIA mit weiteren 

ausgewählten Ländern sind zu prüfen. In einer ersten Phase würden Staaten in Betracht gezogen, mit denen enge 

wirtschaftliche und politische Beziehungen bestehen, welche ihren Steuerpflichtigen eine genügende Regularisie-

rungsmöglichkeit bereitstellen und die aufgrund ihres Marktpotenzials für die Schweizer Finanzindustrie als wichtig 

und zukunftsweisend erachtet werden. 
8  Titel gemäss JZ 2014 (AH): Bericht zur Aufhebung der Milchkontingentierung in der EU und den Auswirkungen auf 

die Perspektiven der Milchbranche 
9 Weitere Angaben zur Risikosituation und zum Risikomanagement finden sich im Anhang der Jahresrechnung. 
10  Angepasster Titel (siehe auch Überblick); ursprüngliche Fassung in den JZ: «Botschaft zur Revision der Quellenbe-

steuerung». 
11  Als JZ 2014 vom EDA unter Ziel 8 eingegeben. Gemäss LP gehört diese Massnahme eigentlich zum Ziel 12. 
12 Als JZ 2014 vom EJPD unter Ziel 15 eingegeben. Gemäss LP gehört diese Massnahme eigentlich zum Ziel 8. 
13  Beschluss 2008/615 JI. 
14  Verordnung [EU] Nr. 1077/2011 zur Errichtung der IT-Agentur (eu-LISA-Verordnung). 
15  Verordnung [EU] Nr. 1051/2013. 
16  Verordnung [EU] Nr. 1053/2013. 
17  Siehe dazu Ip. Hardegger 14.3611 betreffend die Anwendbarkeit des Zivilrechts auf alle Haftpflichtfälle aus medi-

zinischen Behandlungen; Po. Heim 13.4151 bezüglich eines Patientenfonds sowie kollektiven Rechtschutzes. 
18  Die Aktienrechtsrevision wird in einem anderen Ziel dargelegt werden müssen. Die Quote für VR fällt allerdings 

unter Massnahme 113 gemäss Bundesbeschluss über die Legislaturplanung vom 15. Juni 2012. 
19  Wurden zusammen mit der Botschaft zum Übereinkommen verabschiedet. 
20  Dieser Bericht ist nicht im vorderen Teil umschrieben, da keine PM des Bundesrates erschienen ist. Der Bericht ist 

einzig auf der Seite des Seco zu finden. 
21  Neuer Titel: Botschaft zum Bundesgesetz über eine Anpassung des DBG und des StHG an die Allgemeinen Bestim-

mungen des StGB. 
22  Titel angepasst: Botschaft zum Bundesgesetz über die Sperrung und Rückerstattung unrechtmässig erworbener 

Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen. 
23  Als JZ 2014 vom EDA unter Ziel 8 eingegeben. Gemäss LP gehört diese Massnahme eigentlich zum Ziel 12. 
24  Bericht wird alle 4 Jahre publiziert. 
25  Österreich und Liechtenstein (09.01.2013). Italien (28.05.2014). Kosovo (03.09.2014). 
26  Als Jahresziel 2013 (Anhang) unter Ziel 9 aufgeführt. Wird gemäss Botschaft zur Legislaturplanung dem Ziel 16 

zugewiesen. 
27  Nur Vernehmlassung war geplant. 
28  Titel angepasst: Bericht «Sicherung der staats- und demokratiepolitischen Funktionen der Medien» (in Erfüllung der 

Mo. SPK-N 12.3004). 
29  Neuer Titel: Bericht «Leistungssteigernde Arzneimittel». 
30  Als JZ 2013 unter Ziel 19. Gemäss LP gehört diese Massnahme eigentlich zum Ziel 18. 
31  Wird als Bericht des SECO publiziert; Verzicht auf Verabschiedung durch den Bundesrat. 
32  Titel neu: Bericht über das Entsorgungsprogramm 2008 der Entsorgungspflichtigen. 
33  Titel neu: Botschaft zum Bundesbeschluss über die Freigabe der Mittel für die zweite Periode des Programms zur 

Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz. 
34  neuer Titel: Botschaft zur Genehmigung des Vertrags zwischen der Schweiz und Deutschland über die Auswirkun-

gen des Betriebs des Flughafens Zürich auf das Hoheitsgebiet von Deutschland. 
35  Als Jahresziel 2014 aus dem Band II zusätzlich aufgenommen (Ziel «Verkehrsinfrastruktur» des UVEK) unter Ziel 

21. Gemäss LP gehört diese Massnahme eigentlich zum Ziel 17. 
36  Neuer Titel: Botschaft zur Genehmigung und Umsetzung der Aarhus-Konvention und von deren Änderung. 
37  Neuer Titel: Botschaft zur Genehmigung der Änderungen vom 4. Juni 2004 zum Übereinkommen über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen (Übereinkommen von Espoo). 
38 Titel modifiziert: Botschaft zum Aktionsplan «Koordinierte Energieforschung Schweiz» – Massnahmen in den Jah-

ren 2013–2016. 
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39 Titel im Textteil abweichend: Aktionsplan Synthetische Nanomaterialien: Bericht über den Stand der Umsetzung, 

die Wirkung und den Regulierungsbedarf. 
40 Titel im Textteil abweichend: Aktionsplan Synthetische Nanomaterialien: Bericht über den Stand der Umsetzung, 

die Wirkung und den Regulierungsbedarf. 
41 Als JZ war ein Bericht geplant. Vorgelegt wurde dem Bundesrat am 22. Oktober 2014 ein Aussprachepapier. 
42 SR 120. 
43 Vgl. Bericht des Bundesrates über die Bedrohungslage und die Tätigkeiten der Sicherheitsorgane des Bundes im 

Jahr 2007 vom 2. April 2008, in: BBl 2008 2769 ff. Der Bericht erscheint seit 2009 jährlich wie der hier vorlie-

gende im Geschäftsbericht des Bundesrates. 
44  SR 946.202. 
45  SR 946.231. 
46  SR 101. 
47  SR 121.1. 
48  SR 121. 
49  SR 121.1. 
50  SR 142.20. 
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